
Universitäts- und Landesbibliothek Tirol

Die Systeme der praktischen Politik im Abendlande
Antike Politik oder Politik der Griechen und Römer

Vollgraff, Karl Friedrich

Gießen, 1828

A Die Griechen

urn:nbn:at:at-ubi:2-9368

https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubi:2-9368


A.

Die Griechen .

2r Bd. 1





A. Die Griechen .

a) Allgemeines Bild . *)

§. i .
von der noch bestrittenen sittliclieti

oder wesentlichen Character - Verschiedenheit
' »

* Die Literatur anl äugend so geboren hierbei *:
l ) zunschst sämmtlic ĥe griechische Prosaiker , insonderheit aber Aristo· *

teles Politik (teuteoheXJebersetzung von Schlosser nnd - tyar ^ej sodann nennen
•*vir auFser dort groCsen Werken und SamniluBgen über griechisches Altcrlhum
und griechische ' Kanal 4 wie die von GravePolenus , Gronovius eic . hier "
nur die ausgezeichneteren Werke , welche von Engländern , Franzosen und
Teutschen seit dem i8ten Jalirbundert ans Licht getreten sind , uud zwar

s ) Archaeologia graeca , or tbe Antiquitics of Greece by John Polter .
Zuerst Oxford 1699 , dann 1703 ins '.Lateinische übersetzt und zu Leiden
erschienen . Neue Auhagen des englischen Originals erschienen 1706 , 1738 ,
1754 , der lateinischen Uetersetzung 1735 , 3707 , 1745 . Ins Teutsche über¬
setzt erschien , sic Halle 1776 von / . J . Hambach . 5' Oclav —Lande mit
Kupfern , der 3te Band handelt von den schonen Künsten

5) J . J . Harthelemy , Voyage du jeune Anacharsis cn Gvece ver » \ t
milieu du 4me siöcle ayant Tfere vulgaire . ite Ausgabe 1788 . 5 Volumei
4te . Paris 179g Didot jeune . 7 Bände niit 4σ Kupfurtafuln und Karten .

4 ) P . Fr . Achat jtttsch , Beschreibung des häuslichen , gdttasdiena ,̂-
lichen , sittlichen , politischen , kriegerischen und wissenschaftlichen Zu¬
standes der Griechen nach den verschiedenen Zeitaltern und Volkerschaftem
S Therle . Erfurt 1806 . Bei ihm findet sich die gesammte moderne Litera¬
tur über griechisches Alterthum und schone Kunst $ . f5o — 57 . verzeichnet .
Auch die Vorrede zum Sten Theil bei Potter enthält viel Literatur und
ebenso ist auch Barthclemy sehr reich daran . Auch vergleiche man

5) Herders Ideen zur , Philosophie der Geschichte der Menschheit ;
4 Theile . Lpz . 1784 ■— 91 . Ster Theil iStes Buch , und

6) Heerens Ideen über die Politik , den Verkehr und den Handel delr
ulten Volker . Stpu Theils ( leider nicht fortgesetzte ) ite Abtb ^ilung .

ln ausschliefslicher Beziehung auf die Staate· - und .HecAis - Verfassung
der Griochen zeichnen sich ao.daun unter ddn Neuoren aus : v

7) P . fF . Pitt /nanns Darstellung der griechischen Staats —Verfassungen ;
Leipzig 1S33 .

8) Hullrtianns Staätsrefcht des Alterthums . Cöln i (8sö .
9) fV , fPachsmutk , Hellenische Allerlhumsktuide dus deitt Gesichts -

puuete des Staats , iter Theil . Halle 1S36 .



zwischen Joniern und Doriern (a) , waren die
Griechen oder Hellenen ein nach körperlicher

io ) Hefter , die, fillieniensiache Gerichts - Verfassung . Cöla i8sa .
n ) Meier und Schomann , der attische Procefs . Halle 1824 .
12 ) E . Flatner > der Procefs und , die Klagen bei den Attikein . 9 Theiie .T

Darmstadt iS -id u . i8ä5 . ^
ιδ ) Eohh , die Staatshaushaltung der Athener . Berlin 1817 . a Theile *
j4 ) Eine sehr ausluhrlich 'e Critik über Nro . 7 , 8 , io , 11 u . il· . iu

Hermes Jahrgang ifea4 ötes Stück .
Noch vei dient eine neue kleine Schrift Erwähnung von

15 ) C. -ff· Fudor , qua via et ratione juvenes gracci et romani ad rem· ^
puhlicam bene gerendatn inslituti fuerint . Berlin 1826 .

Haupt - und Prachtwerke über Griechenlands J^unstdenimaler sind .*
16 ) Ees ruines des plua beaüs Moaumens de la Grcce , par M . le Roy .'

Pari » 1758 u . 1770 . Fol .
17 ) The antiquities of Athens measured and dcliaeated by / . Siuart

-IV Vol . London ^ 7^9 u . t8i6 , Supplement - Band dazu von Frieslley uni
fTeale ,

18 ) Antiquitic » and Views of Grece andEgypt by R . jbalton . 179t· Fol .
19 ) Jonian antiquitie », published by A . Ghandler . London 179G und ,

I797 . jl Vol . Fol .
30 ) Choiseul Goußer , Voyage pittoresqüe dans la Grece . Vol . II . 1779

und 180 9 .
31 ) London , Longman and Murray : The unedited Autiquitiea ofAttiea :

comprisiug the , architcctural remains of Eleusis , Rhamnus , Sunium and
Thoricus by the Society of Dilettanti , 1S17 . (Fol .

32 ) A description of the collection of Ancieut Terracottas in the
British Museum wilh Engravings , London 1820 . 4 .

g3 ) A description ol the collection of ancient Marbles in th « British
- Museum , wilh Engravings . P . I — IV . 4·. ( 1813 — 1820 ) . London .

a4 ) Eigin - Marbles from the Parthenon of Athens : exempliefied by filty
etchings , sclccted from the most bcautiful and least mutilated apecimens
in that collection etc . by Richard f .awrence , London 1818 . Fol .

s5 ) Vcterum Populorura et Regum numi , ^ ui in museo Britannico ad -
fleryautur . Londini l8l4 . 4 .

26 ) Von N10 . 17 , 19 , 2iu . a4 . erscheint seit iSaS eine teutsche Uobev -
aclzung und ein Nachstich bei Leske zu Darmstadt und Leipzig in einzelnen
Lieferungen . 1

Unter den teulschen Wei -kcn über griechische Kunst und Allerthiun
aua neuester Zeit sind sodann noch / u nennen :

37 ) II « Meyers Geschichte der bildeuden Künste hei den Griechen .
Dresden , Walther l8ag . i

s8 ) Abbildungen zu Heinrich Meyers Geschichte der bildenden Künste
bei den Griechen von ihrem Ursprünge bis zum höchsten Flore , 5 Liefe¬
rungen . '

39 ) Fr . Thiersch , über die Epochen der bildenden Kunst unter den
Griechen . München 1816 , 1829 u . i8s5 , Liadauer .

5o ) Bdder des griechischen Alterthums von Horner . Zürich , Orel -
Fusli . I . — X . Heft .

. 5i ) Handbuch des Wisscnswürdigsten aus der Mythologie uhd Archäo¬
logie des klassischen Alterthums von K . Karcher . Karlsruhe , Braun iSaö .

oiy Dessen Haudaeichuuugen dazu. 5 Hefte. Dieses sind jedoch, blofs
Umrisse .
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Gestalt , Sittlichkeit , Sprache , Geschmack für
die schönen Künste und Wissenschaften und
endlich zufolge ihrer Staats - Yerfassungen ein
höchst cultivirtes , höchst aufgeklärtes , mithin
höchst gebildetes und zugleich höchst civilisir -
tßs Yolk . Ja wir nehmen keinen Anstand zu
behaupten und hier zu anticipiren , dafs die
Griechen dem Allen gemäfs , unter Europas an¬
tiken und modernenYölkerst 'ämmen auf der höch¬
sten Stufe menschlicher Veredlung standen und
sich von ihnen nur abwärts gehende Stufen auf¬
weisen lassen . Sie würden nun vor Allem kein
so aufgeklärtes und civilisirtes Volk gewesen
seyn , wenn ihnen nicht von der Natur und gleich
von vorn herein ein Character zur Mitgabe ge¬
worden wäre , dem wir bereits oben den tech -,
nischea Namen eines staatlich ~centripetcilen
gegeben haben , d. h . sie waren nicht allein frei
von jenem schmutzigen Egoismus , der jeden
Einzelnen nur auf sich und sein Interesse sehen

Letien und Kunst der Alten ,von Fr . Jacobs . iterBd . i8s4 . Gotha .
134 ) lfm jedoch über die schöne KorpCrgestalt der Gticchen , so wi·

ihren - Geschmack des Schonen in Baukoust ^ Sciflptur , Metall - Arbeiten ,
Denkmünzen 4 geschnittenen Steinen , \in.4 Mosaiken (denn von den pracht¬
vollen Malereien ist fast nichts gerettet ) einen bleibenden Eindruck ' in sich ,
aafzünehiuea , mafs man die Original - Antiken schauen , womit die Anti -*
ken - Cabinete Europas auf Kosten Griechenland » und, Italiens jezt ŝiem **
lieh reichlich angefüllt sind ; Gypscopieu und Kupferstiche sind nur TShth-
bekelfe .

Heber die Geschichte Griechenlands . und die dahin .einschlagcnde neuere
Literatur s .*m .

35 ) JHeerens Handbuch der Geschichte der Staaten des Alterthums . Göt¬
tingen , Höwer . 1817 . ,S . i5i . (Neue Anlage , i 8 äi ) .

£>odunn über die Geographie Griechenlands
56 ) Männert , Geographie der Griechen und Römer « Leipzig . Bi » jtzt

10 Ha9.de .
Sy ) Kruse , Hellas oder geogi ’apbi 3^ ~ antike Darslellüng des alten

Gvieolaeulands und seiner Colouiea , mit Cjharten undKwpfem » un d atej,’
Band . Leipzig , Yofs .
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läfst und im gesellschaftlichen Verein nur das
Mittel zur Befriedigung seiner Selbst - und
Habsucht finden läfst , sondern dagegen von der
grofsartigen Idee beseelt , dafs die Verherrlichung
des Menschen als solchem nur in der Gattung
und im Staats - Vereine möglich sey ; dafs mit¬
hin die Interessen der Einzelnen den höhen
und edlen Zwecken des Ganzen weichen müfs -
ten , dafs der Einzelne verbunden sey , sich für
das Ganze zu opfern , wenn es Zweck und
Wohlfahrt desselben erheischen . So und durch
diesen positiv sittlichen Character fühlte sich
denn auch jeder Einzelne hin zum Staats - Mit· *,
telpunct getrieben , da lebte er , da genofe er
und sah seine Tugenden durch die Gesammt -
heit gewürdigt , belohnt und gekrönt . Darin
lag für den Griechen der Begriff seiner Freiheit ,
das war der Maasstab und die Basis der grie¬
chischen Verfassungen .

n) Die Schilderung der Character -Verschiederiheit zwischen
Joniern und Doriern s . m . ' bey Heeren 1. c. S . 59 etc ·
Er findet darin den Grund zu dem Groll zwischen Athen
und Sparta . Indefs in den .democriitischen Grundzügen
ihrer Verfassungen wären sie sich doch gleich und dies
ist es , was uns vorzugsweise hieränteressirt . Tütmamt
1. c. S . 550. leugnet daner auch eine wesentliche Charac¬
ter -Verschiedenheit 'Zwischen Doriern und Joniern ,
fiermes l , c , behauptet sie. dagegen von neuem .

-

Nur den Göttern , deu zu Halbgöttern und
Heroen erhobenen National - Wohlthätern und
für den Glanz dös Gemeinwesens erbaute man
jene Pracht - Tempel und Palläste , fertigte man
jen <?Meisterstücke der Plastik , Sculptur , Mosaik



und Malerei , deren Ruinen und verstreute
Bruchstücke wir noch als heilige Reliquien der
Kunst betrachten und bewahren , nicht auch
für die Privatbequemlichkeit , zur Verzierung
der Privatwohnungen , denn diese waren gar
nicht der eigentliche Aufenthaltsort für grie¬
chische Bürger , sie fanden .ihn vielmehr in den
Tempeln , Theatern , Gymnasien und Pallästen ,
auf den öffentlichen Plätzen und bei den Na¬
tional - Spielen , wo man den Göttern diente ,
die Staatsangelegenheiten verhandelte , die Ge¬
rechtigkeit verwaltete und die schönen Künste
übte : Hier war die Heimath , das eigentliche
Vaterland der Griechen , das waren die Insti¬
tute , welche allererst ein Vaterland zu schaffen
fähig sindr

So selir war der Grieche mit dem grofsett
Ganzen eins , dafs man von ihm wohl nur allein
sagen konnte , er nahm sein Vaterland mit auf
Reisen , verpflanzte es überall Irin , wo er sich
neu colonisirte , wo sein Fufs verweilte ; denn
eämmtliche an Asiens , Africas , Siciliens , Ita¬
liens und Galliens etc .Küsten colonisirte Griechen
bildeten zu Olympia und Delphi ein Volk .

§. 3-
Man hat zur Erklärung dieser Vaterlands¬

liebe , dieses staatlich - centripetalen Characters
und repve . zur Entschuldigung des Mangels
desselben unter uns , behauptet , in der alten
Welt sey man mit physischer Nothwendigkeit
in den engen Kreis seines Volkes gebannt , auf
seine Heimath hingewiesen gewesen , und es
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habe den Einzelnen nicht die Wahl freige·»
standen zu bleiben oder sich anderwärts anzu·*
siedeln , weil sich die durch Sprache etc . ge¬
schiedenen Völker feindseeliger gegenüber ge¬
standen , als heutzutage j die peripherischen
Küsten des Mittelmeers zeugen aber gerade vom
Gegentheil . Einzelne siedelten sich freilich
nicht , wie heutzutage die modernen Abend¬
länder , in fremden Welttheilen unter fremden
Völkern spinnenartig zur Bereicherung und des
Gewinnstes halber an , sondern immer nur ent¬
weder unzufriedene politische Partheien oder
überschüssige Bevölkerungen (a ) , und diese nah¬
men dann , wie geSagt , das Vaterland mit und
blieben Theilnehmer an den grofsen vierjähri¬
gen pangriechischen National -Spielen zu Olym¬
pia , Delphi etc .

Die gröfste Strafe und das gtöfste Uebel
für den Einzelnen war die Verbannung unter
asiatische oder barbarische Völker , denn er
verlor das Vaterland , er konnte jene Institute ,
die es allein bilden , nicht mit sich fuhren ,
seine Strafe bestand eben ih der Ausschliefsung
davon , ' er sah sich unter Barbaren geworfen
und der Tod hatte noch Vorzüge vor einer
solchen lebenslänglichen Verweisung .

μ) Die Spartaner schickten alle überflüssige Bevölkerung,
die kein Loos am Grundeigenthum hatte , weg , um an-.
derwärts Colonien zu gründen . So entstanden Tarent ,
kctcrj , Qiptona iu Italien .

§. 4.
Wir sagen noch einmal , die Griechen würden

ßieUt ein so aufgeklärten und aivilmrles Volk



- 9 — .

gewesen seyn , wenn ihnen jener hohe staat¬
lich - centripetale oder positiv - sittliche Character
nicht eigen gewesen wäre ; denn , wie schon
bemerkt , ein Kolk kann nur unter Voraus -

-Setzung und durch einen solchen Character in
der Gesammtheit über sich selbst aufgeklärt
Werden , nur durch ihn verwandeln sich gröfsere
Menschenmassen in Kölker , in Nationen , in
Thoralische Personen , nur er giebt ihnen ein
Vaterland , er constituirt den Staat . Es vermag ,
sich , wie schon gesagt , wohl der Einzelne
durch Erziehung , Unterricht und Studium zu
einem hohen Grad der Aufklärung zu erheben
und aus den rohesten Völkern sind solche Me¬
teore hervorgegangen , aber er , dieser Einzelne ,
schwimmt gleich einem Atom im leeren Raume ,
wo der Character der Menschen , die ihn um¬
geben , nicht gemacht ist , zu fühlen und zu -
verstehen , was er ist und was er will , man
staunt ihn höchstens an , ohne ihn zu begrei¬
fen ; cthne ein Katerland im so eben bestimm¬
ten Sinne ist Aufklärung und Civilisation des
Einzelnen nur ein Diamant unter Kieseln und
die Hühner verschlucken ihn , ohne seinen
Werth ' zu kennen .

Katerland , Kolks -Aufklärung und Civilisa *
Hon sind also eben so eng verbundene Correlate ,
wie Sittlichkeit , Religion und Staat , sie sind
sich Ursache und Wirkung zu gleicher Zeit .
Griechische Gelehrsamkeit war keine Stuben¬
gelehrsamkeit , sondern mehr Natur - undKunst -
Product .und eng mit dem griechischen Öffent·.
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liehen Leben verbunden . Träumte auch ein
Plato wohl weiter , als die Wirklichheit geht ,
so wären doch wohl die Griechen noch ehender
zu Realisirung seiner republicanischen Ideale
fähig gewesen , als wir .

Aecht antike Menschen werden z. B . in unsern Tagen
auf der einen Seite wie Halbgötter und auf der ändern
wie Narren und Sonderlinge behandelt , je nachdem das
Schicksal sie hoch oder niedrig gestellt hat .

§. 5.
Was man , durch staatlich *centrifugale Brille

angesehen , Undankbarkeit des griechischen , in¬
sonderheit atheniensischen Demos gegen seine
grofsen Feldherrn und Staatsmänner genannt
hat , ist eben gerade das Criterium eines Staals -
Volhs , das an jeden Einzelnen unbedingt die
Forderung stellt , nur für das Ganze ' zu leben
und zu wirken , und den schon für einen Ver -
räther hält , der nur sich , seine Interessen im
Auge hat , für Geld und Lohn seine Dienste
bietet , oder auch nur , wie einst Demosthenes ,
für Geld einen Nachmittag schweigt . Nicht
als Bezahlung mit Ehre , sondern aus Dankbar¬
keit und Anerkenntnifs decretirten griechische
Völker und Magistrate Statuen und Kronen für
ausgezeichnete Leistungen , und wer dagegen ,
nach der blofsen Ueberzeugung .des Volks , nicht
ganz und gar so gehandelt hatte , wie es seine
Stellung und seine Kräfte . erforderten und zu -
liefsen , den bestrafte , den verstiefs man .

Man diente dem Staate als Feldherr , Redner
etc . nicht für Sold , sondern weil man ökono¬
misch und geistig dazu fähig war nnd es sich
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zum Ruhme und zur Pflicht rechnete, dem
Vaterlande zu dienen, sey es im Krieg oder
Frieden.

Im Leben zögerte man Wohl mit dem Lohne , selten
aber entzog man irgend einem grofsen Manne nach dem
-Tode den Dank . 3000 Statuen zu Athen zeugten nochzu Plinius Zeiten dafür .

§. 6·
Nur Griechenland hatte öffentliche Erzie -

ÄKug-s- Anstalten , Gymnasien , Lyceen , Aeade -
mien , wohl zu sondern von dem , was auch wir
so nennen , und bei uns fast weiter nichts als
gelehrte Sprach - Unterrichts - Anstalten sind .
Nur ein solches Staats - Volk kann aber auch
dergleichen öffentliche Erziehungs - Anstalten
haben , weil in ihm allein die Bedingungen dazu
vorhanden sind , und denselben ein hoher edler
Staatszweck zum Grunde liegt : physische und
sittliche Ausbildung für den Ruhm des Va¬
terlands .

§• 7 *

Nur in Griechenland konnte sich das Uolh
und der Einzelne , aufser dem Dienste für das
grofse (ranze , auch dem Genüsse - des Schönen
in Baukunst , Sculptur , i Malerei , Dichtkunst ,
Musik , Dramatik , Gymnastik etc . hingeben }
denn alles dieses war nicht für die Privatwoh¬
nungen und den Privatgenufs gemacht , sondern
existirte nur für die Oeffentlichkeit , für den
Genufs und die Erziehung des Volks im Grofsen ,
und war wiederum Ursache und Wirkung zu¬
gleich } Ursache , insofern es das Volk und den
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Einzelnen mit dem Schönen , Erhabenen , Grofs -
artigen völlig vertraut machtej Wirkung , inso¬
fern diese National - Vertrautheit jene Phidiase ,
Praxitelese etc . geboren werden liefs , die , ohne
nach früheren Mustern zu arbeiten , jene Göt¬
tergestalten , jene Pracht - Bauwerke etc . ins
Leben riefen , nur allein ihrem Genius folgend .
Alles harmonirte , weil im Character Einheit
lag und er nur nach einem Mittelpnnct strebte .
HomersDichtung (Ilias I. V.527 — 29-) ^egeister te
einen Phidias und liefs ihn den olympischen
Jupiter schaffen ^ urtd Herodots historisches
Meisterwerk liefs einen Thukydides mit gleicher
Originalität hervorgehen ,

§. 8.
So war denn in den griechischen Staaten

alles gleichsam aus einem Gusse geformt , es
bestand eine völlige Harmonie zwischen ihrer
Religion , Cultur , Aufklärung und Civilisation ,
d. h , zwischen ihrem Privatleben , ihren schönen
Künsten , öffentlichen und religiösen Instituten
und ihrer Staats - Verfassung , welche keiner
schriftlichen Aufzeichnung bedurfte , weil sie
im Volke selbst wohnte und thronte , weil das
Volk selbst Gesetzgeber , Richter und Verwalter
War,

Civilisation und politische Mündigkeit sind
aber ferner identische Dinge («) . Die Griechen
waren sich klar des Zweckes ihres staatlichen
Vereins bewufst , und so täuschten sie sich denn
auch , wenigstens bei ihren inneren Einrichtun¬
gen , nicht über die Mittel , und darin besteht
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im engeren Sinn die politische Mündigkeit ,
nämlich das reife und richtige Urtheil über
concrete Staatsmittel und concreten Staatszweck .

Besonders war es die Cultur , welche bei
ihnen in den schönen Künsten den höchsten
Grad der Veredlung erreicht hatte , mit der
Aufklärung und Civilisation Hand in Hand
gieng , weil nur sie allein Geschmack besafsen ,
d. h. die unveränderliche Ansicht und das un¬
veränderliche Gefühl (vom wahrhaft Schönen ,
weishalb ihnen denn auch der Begriff Her Mode
ganz fremd war , da diese auf geschmackloser
Phantasie beruht und ohne unaufhörlichen
Wechsel nicht denkbar ist .

a) Wir möchten jedoch deshalb die Worte politische IVtüh-
digkeit ' ganz ausser Geb rann h gesetzt sehen , weil das
Wort SSüudigheit eine vorgängige Unmündigkeit voraus¬
setzt , eine solche aber im Staatsleben nicht vorhanden
ist . Die Staats/ ormen mögen sich immerhin nach und
nach aus einer Art Kindheit zur Mannheit und Festig¬
keit umbilden , der sittliche Kern mufs aber gleich von
vorn herein vorhanden seyn , sonst wird nie aus einem
politisch unmündigen Volke ein mündiges .

§. 9·
Es besafsen demnach die Griechen alle

jene hohen Eigenschaften , welche allein ein
Volk befähigen mögen , den Staat als einen
menschlich -gesellschaftlichen sittlichen Verein
zur Verherrlichung des Menschen in der Gat¬
tung ins Auge zu fassen oder sich aus diesem.
Gesichtspunct den höchsten und edelsten Be¬
griff vom Staate zu bilden , wenigstens war
diefs der Staatsbegriff der Griechen .

„ Es läfst sich die Politik der griechischen Nation
nicht abgesondert darstellen , denn es zeigt sich dem
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Beobachtet sehr b »Id eine Verschmelzung der Politik
und Poesie , eine Verbindung des Himmlischen und
Irdischen , wodurch eie eigentlich zu der einzigen Nation
ward .“ Heeren 1. c. S . Vi *

§· 10 .

Begriff und Aufgabe der Politik oder Regie »
rungskunst bei den Griechen lagen aber sonach
offen ausgesprochen in dem Staatsbegriffe , d. h.
die griechischen Magistrate hatten nur die Mit¬
tel und Wege zu wählen , welche der Genius
und Character des Volks zur Erreichung ihres
Staatezwecks ihnen an Hand gab . Griechische
Magistrate und Finanzmänner hatten vorzugs¬
weise für die Besorgung und den Kostenauf¬
wand bei den Theatern , National - Spielen und
dem Götterdienste zu wachen und das öffent¬
liche Bauwesen zu leiten . Nur wenn es dem
öffentlichen Schatze an den hinreichenden Mit¬
teln fehlte und nicht , wie sehr häufig der Fall
war , einzelne Reiche die Bestreitung der Kosten
eines Baues , eines Festes etc . ' allein übernah¬
men , fand Besteurung der Bürger statt , sie
war natürlich nur Nebensache , blofses Nothmit -
tel , nicht Hauptzweck und Hauptsache .

§. 11.

Da nicht Eroberungssucht , wie bei den
Römern , sondern blols . gegenseitige Eifersucht
auf ihre staatliche Unabhängigkeit , Furcht vor
dem Primat einzelner Staaten und die dro¬
hende Gefahr der Unterjochung durch die
Perser , die durchweg kleinen und defshalb



15 —

stets klein gebliebenen griechischen Staaten
zum Kriege nöthigte , so war das Heer und
die Flotte nie ausschliefslicher Gegenstand der
griechischen Politik in der Art nämlich , dafs
der innere Staatszweck dadurch zurückgesetzt
worden wäre {a) . Selbst während der einheimi¬
schen Kriege unter einander , namentlich im
Peloponnes und Sicilien , erschienen die krieg -
führenden Theile in Delphi und Olympia zu
den grofsen Spielen .

<0 Denn dafs Athen und Sparta , jenes - auf seine See¬
macht , dieses auf Seine Landmacht ein vorzügliches
Augenmerk richteten , ist bekannt und es wird davon
Weiter die Rede seyn .

§. isb
Da Verantwortlichkeit und Atimie im Hin¬

tergründe standen , so war wegen der Ver¬
schwendung des Öffentlichen Schatzes und Geldes
von den temporairen Magistraten wenig zu
fürchten , und verhältnifsmäfsig brauchte er
auch nicht reich zu seyn , da sehr viele öf¬
fentliche Feste , Chöre , Spiele , Opfer und See-
Ausrüstungen von einzelnen Reichen bestritten
wurden . Man führte daher den Krieg nur
der Staatsunabhängigkeit und des Friedens
halber und benutzte den Frieden zur Erreichung
des Staatszwecks und besonders zu Olympia
und Delphi legten sich alle 4 Jahre die grie¬
chischen Stämme gleichsam Rechnung von den
Fortschritten zu Erreichung dieses Zweckes ab .
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§- 13.
Eine Statistik der Hühner und Gänse und

eine Wissenschaft des reicher werdens oder der
Habsucht (ironisbh jezt National - Oekonomie
genannt) war den Griechen fremd ; äuchwufste
man nichts von ganzen und halben Seelen ,
denn der Haupt - Einnahme - Artikel ihres Bud¬
gets hiefs : Gemeinsinn . Zum Behuf der Be-
steurung , der politischen und kriegerischen
Eintheilung des’ Volks gab es allerdings Ver-
mögensklassetr , aber ein jeder declarirte hier
selbst und man hatte ehender zu fürchten , dafs
er zü viel , als zu wenig angab, um einer hö¬
heren Classe anzugehören . Staat und Regierung
<existirte nur durch und für das Volk , und
das ist es , was wir von nun an volksthümlich
nennen werden .

a) Nichts belegt das Bisherige besser , als die von Perikies
gehaltene Leichenrede bey Thukydides II . 37 etc ., -wo
jener sagt : „ Wir haben eine Verfassung , die nicht nach
den Satzungen anderer sich richtet ; eher wären wir
selbst Muster für Andere , als Nachahmer dieser . Mit
Namen heist sie Democratie , weil sie nicht anf we¬
nigen , sondern auf dem Volk beruht . Was die For¬
derungen der Einzelnen gegeneinander betrifft , so sind
sich äle gleich yor dem Gesetz ; in Beziehung .auf
die Ehrenstellen aber so , wie ein jedter in irgend einer
Beziehung sich geltend macht ; keine Kaste hat mehr
Einflnfs auf den Staat , als die Tagend ; keiner wird
durch die Armuth , wenn er sonst die Kraft in sich
fühlt , dem Staate wohlzuthun oder durch seine Schlieh -
tigkeit von der Ehre ausgeschlossen . Wie wir dem
Staate mit freier Seele steuern , eben _ so frei sind wir
von . argwöhnischer Aufsicht gegen einander in Bezie¬
hung auf die gewöhnliche Lebensweise der Einzelnen ;
wir grollen nicht , wenn einer einmal ausgelassen ist ,
Geldstrafen legen wir ihm auf , nicht Kränkungen , die
das Auge beleidigen . Leicht und ohne Fesseln ist
unser persönlicher Umgang . Furcht zeigen wir nur
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vor der Verletzung der Gesetze des Staats ; wir hören
stets auf unsere jedesmaligen Behörden und auf unsere
Satzungen , mögen sie nun zu Nutz und Frommen der
Gedrückten wirklich festgesetzt seyn oder auch unge¬
schrieben Scheu der eigenen Seele fordern . Auch ge¬
nügsame Erholung der Seelen von unseren Mühen
haben wir gestattet in Wettkämpfen und jährlichen
Opferfesten und anmuthigerEinrichtung daheim , deren
Ergötzliches das tägliche Leben verschönert . Die Gröse
unserer Stadt lockt Menschen aus der ganzen Welt
hierher zusammen und so fügt sichs , dafs uns der
Genufs der einheimischen Güther nicht weniger zu
Gebote steht , als derjenige der Güther anderer Länder .
Auch in der Weise der Kriegsfiihrung unterscheiden
wir uns von der unserer Gegner ; unsere Stadt steht
jedem offen ; nie werden wir jemand durch ein Frem¬
den - Gesetz vom Lernen oder Schauen von Dingen
abhalten , deren Offenbarung dem Feinde vielleicht
zum Vortheil gereichen mögte ; denn wir vertrauen
nicht sowohl auf un ,sere Rüstungen und Kunstgriffe , als
auf den eigenen Mutli in der Ausführung der Thaten
selbst . Andere suchen , durch mühselige Uebungen aus
Kindern alsbald Männer zu machen , wir dagegen , we¬
niger gebunden lebend ,' bieten dennoch , eben so bereit ,
gleichen Gefahren die Stirn . — Wir lieben das Schöne
ohne Verschwender zu seyn , weihen uns der Kunst
und Wissenschaft , ohne zu erschlaffen . Des Reich¬
thums rühmen wir uns mehr in Werken , die die Zeit
gebietet , als im Gepränge der Worte . — Alle sorgen
wir für die Angelegenheit unseres Hauses so gut wie
für den Staat , und halten sich manche auch vorzugs¬
weise an die Handarbeit , so sind ihnen die Staats¬
sachen dennoch nicht fremd . Wir sind die Einzigen ,
die denjenigen , der daran nicht Theil nimmt , nicht
eben für eine feindselige Seele halten , sondern wir
achten ihn blos für ein unnützes Glied des Staates . —
Wir haben ein richtiges Urtheil Uber Staatssachen und
überdenken sie ; fremd ist uns der Wahn , dafs Worte
der Thatkraft Abbruch thun , vielmehr für Nachtheil
gilt es uns , nicht durch das Wort vorher überzeugt
zu seyn , ehe - man zur nothwendigen ' That schreitet . —
Wir allein helfen rücksichtslos anderen , nicht um un¬
seres Vortheils willen , sondern aus treuherzigem Frei -
muthe . Es kurz zu fassen , nenne ich unsern Staat ein
Vorbild für Hellas .“ Was liegt nicht alles in dieser
kurzen Rede ! Wir werden noch oft auf sie zurück¬
weisen und zwar mittelst bloser Anführung der Worte

2r Ed . 2
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b) Welch eine Lebensfülle in ’diesem Griechenlande zur
Zeit seiner Bliithe vorhanden war , zeigt der Umstand ,
dafs das kleine Laconien ( ohne Handel und Manufac -
turen ) gegen 100 Städte und Ortschaften enthalten ha¬
ben soll ,

§. 14.

So wie der hämische Egoismus aber über¬
all , jedoch blos zur Entschuldigung der eigenen
Mängel , die Fehler anderer aufsucht , so hat
man denn auch den Satz aufgestellt : alle diese
griechische Herrlichkeit habe denn doch die
Sclaverei zur Grund - und Unterlage gehabt und
ohne sie würde sie nicht statt gehabt haben .

Hierauf diene Folgendes : Das Factum der
Sclaverei läfst sich nicht leugnen , ja auch
das nicht , dafs allerdings der griechische Bürger ,
weil er sich mit Gewinnung und Herbeischaf¬
fung der gemeinen Lebensbedürfnisse nicht zu
befassen brauchte , er fast seinen ganzen Tag
für den Staat verwenden konnte (a ); ferner auch ,
dafs die Zähl der eigentlichen freien Bürger ,
gegen die Sclavenzahl genommen , klein war (c) ,
und , oberflächlich betrachtet , jene kleine Zahl
durch die Arbeit dieser gröfseren in den Stand
gesetzt wurde , ein so glänzendes Staatsleben
zu führen .

a) Aristoteles Polit . II . 9· sagt ausdrücklich , dafs die Grie¬
chen die Sclaverey als das Mittel ansahen , hinreichende
Muse für die öffentlichen Geschäfte , zu behalten , und
Heeren 1. c. S. 082 setzt hinzu : „ der Ruhm der Grie¬
chen besteht keinesweges darin , dafs sie jene Muse auf
Kosten jener niedern Classe sich verschafften , sondern
in der Anwendung ^ welche die Edleren unter Ihnen von
dieser M use machten ." Gerade und nur durch die Scla -
verev waren sie befähigt , sich der Politik anznnehmen .
Können denn unsere heutigen Kauüeute und Hand -
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werler eich anhaltend mit Hem öffentlichen Wesen be*
fassen oder was entsteht daraus , wenn man Metzger und
Töpfer zu Bürgermeistern macht ?

i ) Aristoteles sagt schon : Alle die , welche vom Arbeitslohn
leben , haben nicht den zum Regieren nöthigen Frei¬
heitssinn (besser noch wohl : freien Sinn und Mik ).

c) Die Zahl der Bürger verhielt sich zu der der. Sclaven
wie 1 zu 4 in Attika . Die nnr 1 C Meile grofse Insel
Aegina zählte 470,000 Sclaven .

§· 15.

Aber zuerst mufs dagegen angeführt werden ,
dafs die Sclaven der Griechen in der Regel
keine ächten Griechep waren , sondern nieist
Fremde , die aber griechisch lernten , redeten und
auf ihre Kinder übertrugen . Sodann

2) dafs die Christen und modernen Abend¬
länder sich picht rühmen können , keine
Sclaven zu haben , keinen Sclavenhandel
zu treiben , die Sclaven besser zu behan¬
deln , als die Griechen die ihrigen , welche
überdiefs auch nie selbst Sclavenhandler
waren , sondern dieses verachtete Gfewerbe
Fremden überliefsen («) ;

3} die Sclaven der modernen Völker (ausge¬
nommen in den Colonien ) desselben Stam¬
mes und Volkes sind 7 dem ihre Herrn an¬
gehören (δ) ; dafs

4) die Leibeigenschaft der modernen Abend¬
länder eine ganz andere minder zu recht¬
fertigende , auf Stän de - Verschiedenheit
und Anarchie ruhende , Basis und Ent¬
stehung hat , als bei den Griechen , und
es ganz irrthümlich als eine Milderung
der Leibeigenschaft angesehen und hervor -
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geKoben wird , dafs bei ihnen derLeibeigene
Antbeil an den Producten seines Fleifses
habe , wenn ihm der Landbau übertragen
ist ; dafs er sich ein kleines Mobiliarver -
mögen erwerben könne , kurz , dafs er
nicht ganz und gar Sache sey , sondern ge¬
wisse Menschen -Urrechte geniefse ; indem
gerade diefs ein fortwährendes schmerz¬
liches Gefühl der Unfreiheit und Grund -
eigenthumslofsigkeit nährt (c) ; dafs

5) die Griechen (wie die Römer ) weit häu¬
figer als die Modernen ihren Sclaven die
Freiheit schenkten und nicht verkauften ,
wie die Modernen (cf);

5) dafs die Sclaverei ein Yorkommnifs ist ,
dem wir historisch und geographisch auf
der ganzen Erde begegnen , das also wegen
seiner allgemeinen Verbreitung ein noth -
wendiges Uebel zu seyn scheint , welches
mithin den Griechen und Rönjern nicht
zum besonderen Vorwurfe gemacht werden
kann (jf ) ; endlich aber ,

7) dafs die Griechen keinesweges blos durch
das Daseyn der Sclaven ein solches Pracht -
und Staats - Volk waren ; denn sonst müfs -
ten die freien modernen Abendländer
und wenn nicht alle , doch wenigstens die ,
welche keine Künste , Gewerbe und Wis¬
senschaften treiben , also nur z. B. der
heutige Adel , als der 'eigentliche ursprüng¬
liche freie germanische Volksstamm und
welcher seine Güter durch Leibeigene be¬
stellen läfst , ihnen ja gleichen ! w^ s
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doch so wenig der Fall ist , dafs gerade
diese Klasse es seyn wird , durch und
mit welcher wir weiter unten den Con-
trast zwischen antiken und modernen
Völkern zeichnen werden ; gerade er zeich¬
net sich durch jenen staatlich -centrifu -
galen , sonderthümlichen Charäcter aus ,
dessen wir oben bereits als Gegensatz zum
centripetalen erwähnten .

Im 15ten Jahrhundert und auch später noch hatten die
Könige von Portugal das Monopol des Sclavenhandels
durch ihre Festungen auf dev Küste Africas . Man
brachte die Sclaven nach Portugal und verkaufte sie
für königliche Rechnung . Die Kinder der Sclavinnen
fielen den Städten zur Last , Welche sie gros ziehen
mufsten , worauf sie darin zum Besten des Kronschaues
verkauft wurden .

6) Der eigentliohe weifse Sclavenkandel hat -erst unter den
Germanen aufgehörty seit der schwane begonnen hat ,
d . h . seit dem löten Jahrhundert . An der Ostsee und
am adriatischen Meere hatten die Teutschen ihre Sela·
venmärkte und die Juden machten hauptsächlich die
Sclävenhändler .

c) M . s. des Verf . Revision verschiedener teutschrechtli -
cher Theorien im Beilage - Heft zum tjteu Bande des
Archivs für civilistische Praxis S. 88 .

d) Prophetisch sagte 1787 Herder in seinen allegirten Ideen
III . Bd . S. 323 : «Es mufs eine Zeit kommen , wo wir
auf unseren unmenschlichen Negerhandel eben so
bedauernd zurücksehen werden , als auf die alten Rö -
mersclaven , wenn nicht äus Menschenliebe so aus Berech -
nung .li

e) Fox sagte einst im Parlamente : „ Die Idee einer Eman -
cipation der (englisch ) westindischen Sclaven ist , ohne
die Beistimmung aller concurrirenden Theile mit jener ,
in diesem Lande nicht allein in ihren Folgen bedenklich
und gefährlich , sondern auch ausschweifend und un¬
ausführbar . Die Abschaffung des africanischen Sclaven -'
handele wünsche und hoffe ich , aber die Emancipation
der Sclaven Westindiens kann und darf ich nicht hof¬
fen und wünschen .“
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f ) Die griechischen Staatsmänner stellen die Sclaverey da¬
her auch als etwas ganz Natürliches dar , weil sie sol¬
che auch ausser Griechenland überall fanden .

§· 16 .

Es sollen aber , zum Schlufs , auch hier
keinesweges die Fehler übersehen werden , die
den Griechen als Menschen eigen waren und
ihren Untergang bereitet haben . Auch bei ihnen
war es zunächst der durch den Sieg über die
Perser herbeigeführte Reichthum und Luxus ,
welcher ihre sittliche Kraft schwächte und
sie vort dem Gipfel ihrer National - Gröfse
und Glückseligkeit stürzte und dem Verder¬
ben entgegen führte ; denn Unsittlichkeit und
Luxus erzeugen zuerst Egoismus und dieser ist
der Todtengräber alles Staatslebens . Dann aber
insonderheit die Uneinigkeiten , Zwistigkeiten
und Kriege unter sich selbst wegen des Primats ,
genährt durch Eifer - und Herrschsucht (έ), welche
sie zuerst unterdasmacedonischeProtectorat (c) ,
dann unter die römische Herrschaft und so zur
Auflöfsung als Volk führten (ß ). Doch auch in
ihrem Untergange verdienen sie noch unsere
Achtung ; denn einestheils entgeht wohl nicht
leicht ein auf dem Gipfel der Natipnalglück -
seligkeit angelangtes Volk dem allmähligen
Verfalle , so dafs Unsittlichkeit oder Egoismus
eben so gut die Folgen , wie die Ursachen des¬
selben sind ; und anderntheils war es ein grofs -
artiger Fehler , der ihnen solchen bereitete ,
denn ohne irgend eine grofse Leidenschaft giebt
es ^kein Volksleben ; die der Griechep bestand
darin , sich unter einander den Rang abzulaufen .
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Der Ziistancl ihrer gänzlichen sittlichen Fäul-
nifs unter den oströmiSchen Kaisern gehört
nicht hierher , obgleich wir dem Fun¬
ken , der dort unter der Asche und den Trüm-
öiern ihrer einstigen Charactergröfse fortglinunte ,
zum Theil (<?) unsere Bekanntschaft mit ihren
literarischen Meisterwerken verdanken ( 3B).

a) Heerens Ideen 1. c. S . VIII . „ Auch die griechischen
Verfassungen hatten ihre Mängel , es bleibt indefs
Thatsache : bey diesen uns so mangelhaft scheinenden ,
Verfassungen reifte das Edelste und Herrlichste , was
die gebildete Menschheit hervorgebracht hat .“ Jene
Verfassungsmängel existiren übrigens auch blos in den
Köpfen abstracter Philosophen , welche jeden Augen¬
blick vergessen , dafs man es in der Politik nicht mit
absoluten Vemunftgeschöpfen , sondern mit leiden¬
schaftlichen Menschen zu .thun hat . Die Verfassungen
sind ja nur die aussern Facetten der Völker - Charak¬
tere , und es verhält aieh mit practischen Staatsverfas -
eungen nicht wie mit metaphysische » Systemen , die
man heute adoptirt und morgen mit ändern wechselt .

h) Man sehe noch Heeren s Ideen 1. c . den letzten Ab¬
schnitt von den Ursachen des Sinkens von Griechen¬
land . Stammverschiedenheit zwischen Joniern und Do¬
riern oder Eifersucht zwischen Athen und Sparta ;
daraus entstehender peloponnesischer Bürgerkrieg ; Ver¬
derb der Sittlichkeit durch Luxus ; Entheiligung der
Religion durch die Sophisten ; dadurch möglich gewor¬
dener Phocischer Krieg und Plünderung yon Delphi ;
Miethtruppen - statt Bürgermiliz etc . und vergleiche
Herder 1. c. III . S . 202 — 207 .

e) Dafs zu Philipps und Alexanders Zeit die Athenienser
schon längst sittlich gesunken waren , sagt Demosthenes
in der Bede gegen Philipp hinsichtlich der Bestechlich¬
keit seiner Zeitgenossen . M . s. auch Platner II , S . I57·

d ) Die inacedonischen Herrscher , namentlich Philipp ,
Alexander , Antipater , Cassander und deren Befehlsha -

58 ) M . s. Λ . F . Villemain t Laskaria oder die Griechen im iSten Jahr -
hundert nehat einem , historischen Versuch über dcu ZuaUnd der Griechen
8c*̂ , der Eroberung der Mahomedstier hi * auf unsere Zeit . Au * dem Fransr .
Stra »hurg i825 . Ein . guter Auszug dar &ua befindet «ich im Mwrgenblatt ,
i8a5 . Iflro , s68 — * 69 *
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ber , insonderheit Demetrius Fhalereus etc . behandelten ,
namentlich die Athentenscr , äusserst schonend und lie -
fsen ihnen ihre repttblicanische Freiheit , -die diese noch
«ehr hartnäckig vertheidigten . Erst Philipp ΙΓ . von
Macedonien zerstörte alle Tempel , rifi die prachtvoll¬
sten Gebäude nieder und nur die Römer erretteten sie
aus seiner Gewalt und gaben ihnen ( 1Q0 v . Chr .) zu¬
rück , was sich zuriickgeben Täfst , die äufsere Freiheit .
Elos weil sie dem Mithridates beistanden , nahm Sulla
an ihnen Rache , und zerstörte was Philipp übrig gelas¬
sen , den Pyr 'äus , Munychia , die Mauern etc . Cäsar
war grofsmiithiger gegen sie ; weil sie sich dem Pom -
pejus angeschlossen hatten , hätte er sie strafen können }
allein er verzieh ihnen um ihrer Vorfahren willen .
Doch auch gegen ihn waren sie undankbar , sie schlos¬
sen sich nach seiner Ermordung erst an Bruttus und
Gasslus , dann an Antonius an , der sich piquirte , eia
φιλελίην , insonderheit ein φίλα -ΰτίναίος genannt za
werden . August war nicht so gnädig gegen sie , doch
behielten sie fortwährend ihre alte Regierung und Ver¬
fassung unter römischem Protectorat , denn mehr liefsen
sie die Römefi aus alter Verehrung Für Athens grofse
Männer etc . in der That nicht fühlen . Allererst Ves -
patian machte aus Attica und Achaja eine römische Pro¬
vinz , demzufolge sie nun auch Tribut zahlen mufsten
und einen Froconsul erhielten . Âdrian baute Athen
wieder auf und stellte es fast in seiner alten äusseren
Pracht wieder her , so dafs man es .Neu -Athen nannte ,
and seine unmittelbaren Nachfolger folgten seinem
wohlwollenden Beispiele . Unter Valerian stellten die
Athenienser zwar ihre Mauern wieder her , allein nicht
hinreichend , um die jezt herandrängenden Gothen ( un¬
ter Gallienus nnd Claudius ) zurückhalten zu können .
Diese zerstörten wieder , was seit Adrian neu aufge¬
richtet worden war ; doch - liefsen sie ihnen die schon
zum Verbrennen aufgehäuften Schriften , damit sie sich
damit , und nicht mit dem Kriege beschäftigen möch¬
ten . Seit Constantin gehörten sie zum Orient des rö¬
mischen Reichs , theilten dessen Schicksale , _ obgleich
mehrere Kaiser fortfuhren ,' Athen wegen seiner Vor¬
fahren auszuzeichnen und wohlwollend zu behandeln .

Es gerieth abwechselnd in die Hände der griechisch¬
lateinischen Kaiser , des Sultan Bajazet , der Venetianer
und zulezt wieder in die der Türken .

e) Denn griechische Gelehrsamkeit war theils in Unter -
Italien einheimisch , theils in Ober - Italien seit Jahr¬
hunderten verbreitet , wohl aber belebten die geiliich -
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teten Griechen in Italien das Studium der Alten ganz
besonders .

f ) Schon lange vor 1450 sprach das Volk nicht mehr alt -
sondern neugriechisch , und blos die Hofleute und Ge¬
lehrten sprachen und schrieben noch altgriechisch . So
schrieb auch noch Anna Comnena altgriechisch (39) .

g) Die Hallische Lit . Zeitung (1824 . Merz - Heft Nr . 73. ) .
macht es Tittmann zum vorwurfe , dafs er nicht auf¬
merksam gemacht habe auf den £influfs des Christen¬
thums auf die Staats - Verfassung , „ da dieses es sey ,
welches jener Ausdehnung der Staatsgewalt , jener
Allmacht des Staats und sein Bingreifen in die per¬
sönlichsten Verhältnisse eine Schranke gesetzt J das uns
zu Menschen im wahren Sinne gemacht , die im Staate
ganz untergehende Würde des Einzelnen hervorge¬
hoben und sittlich bestimmt habe , auf diese Weise
aber die Hauptgrundlage des Rechtszustandes der euro¬
päischen Menschheit geworden sey .“ Wir werden
auf diese , höchst characteristische Bekenntnisse ent¬
haltende Bemerkung weiter unten zuruckweisen und
kommen , bitten aber den Verf . dieser Recension ,
doch ja nicht etwa auch dieses Buch zu recensiren .

b) Insbesondere (40).

l ) Von der Religion (41).
§. 17.

Die Religion der Griechen ,war nicht eine
zur Erlösung und sittlichen Restauration
eines verdorbenen und gesunkenen Menschen¬
geschlechts offenbarte Religion , sondern eine

3g ) Ueber die Literatur der Neugriechen e. m . Cours de litteralure
gvecque moderne donne a Genüve par Jacooaky Rizo NerOuloe t publie par
J . Jlumbert . Genevc , iSfl / . ■

40 ) Da hei den Griechen Sittlichkeit ., Religion und Staat eine engver -
tundene Dreieinigkeit bildeten , so schwankten wir anfangs , mit welchem
dieser 3 Gegenstände wir den Anfang machen eollteu , mit der SittUcbkcits -
oder Ctiaractey &childerung , mit der Religion oder mit den Staat &formen .
Der Leser wird finden , dafs die erwählte Ordnung sich von selbst recht¬
fertigt .

41 ) Friedrich Crcuser , Symbolik und Mythologie der nlten Volker *
besonders der Griechen . Leipzig und -Da ^ mstadt bei Heyer und Lcskc .
*S,ig . 3 Bände , ate Auflage mit 0o üupfet 'tafela . Unsere Darstellung ist
jedoch diesem Werke nicht entlehnt .
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aus dem sittlichen Character des ganzen Volks
durch seine Dichter und Sänger ins Leben
gerufene idealisirte Symbolik menschlicher
Tugenden und Leidenschaften , sie war keine
von dieser Welt geschiedene Religion , sie
sah dieses Leben nicht als eine blofse zur Er¬
langung der ewigen Seeligkeit zu machende
dornenvolle Prüfungs -Reise an , sondern sie war
das verkörperte , Ideal des griechischen Geistes ,
Characters und Gemüthes selbst («). Ihre sym¬
bolischen Götter wohnten in ihrer Mitte , sie
verlebten“ da ihre Jugend (c) und standen inson¬
derheit durch die Orakel und heiligen Mysterien
in fortwährendem Verkehr mit ihnen . Die
Griechen selbst sahen in Homers unsterblicher
Dichtung die Grundlage ihrer symbolischen
Mythologie , ihres Geschmacks , ihrer Künste
etc . (<2). Eine unmittelbare Stufenleiter verband
die Griechen mit ihren Göttern durch die Halb¬
götter und Heroen . Man errichtete diesen eben
so gut Tempel und Statuen und brachte ihnen
Opfer , wie den obern Göttern , und der Grieche
sah sich schon bei seinem Leben unter sie ver¬
setzt , indem die ihm als Preis oder Belohnung
gesetzte Statue zu Olympia oder Delphi neben
den Statuen der Götter und Heroen einen Platz
erhielt (e).

Dafs diese ihre symbolischen Götter nicht
die Schöpfer , Gebieter und Lenker des uner -
mefslichen Welt - Alls seyn , erkannten sie da¬
durch an , dafs sie auch dem unbekannten , un¬
begriffenen und höchsten Wesen Altäre setzten
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und ihre eigenen Götter dem Schicksale unter¬
warfen.

a ) Nachdem Meeren von der Sase geredet , dafs die Helle¬
nen ihre , Götter von den Pelasgern überliefert erhalten
hätten , sagt er h c. S., 72 : » Wo abfer auch das Vater¬
land der einzelnen Gottheiten ursprünglich war , so
blieben sie doch in Griechenland nicht , was sie vor¬
her gewesen waren . Man ’braucht nur einen Blick auf
griechische ' Religion zu werfen , um sich zu überzeu¬
gen , dafs die Gottheiten der Griechen ganz ihr Ei¬
genthum wurden , wenn sie es auch ursprünglich nicht
waren , d. h . die Vorstellungen , die sie sich von
ihnen machten , waren ganz verschieden von denen
der Väter ., von denen sie sie angenommen haben mö¬
gen . — Was der Hellene anrührte , wardzuGold , wäre
es auch vorher unedles Metall gewesen . Während den
Gottheiten des Orients nur Gegenstände und Kräfte der
Naturzum . Grundlagen , ( Sonne , Mond , Gestirne etc . )
bestand das Characteristische der Umbildung durch die
Griechen darin , dafs sie etwas Menschlicheres und Hö¬
heres an ihre Stelle setzten , sie ixtntoralische ( sittliche )
Personen verwandelten , d. h . jedoch mit allen Vor¬
zügen und Mängeln des Menschen ; es waren also sitt¬
lich potenzirte Menschen - Ideale ; denn so wie der
Mensch nicht ohne Leidenschaften und Fehler ihnen
denkbar war , so auch nicht ihre Götter . — Homer
und die Homeriden waren die Urheber der Volks -
Religion , insofern diese auf bestimmte Vorstellungen
des Volks gegründet war , die man sich von den
einzelnen Gottheiten machte , womit also nicht ge¬
sagt ist , dafs Homer es sich zum Zwecke gemacht
habe , Bildner ( Stifter ) der Volksreligiori zu werden .
Er erfand diePersonen seiner Götterwelt so wenig , als
seiner Hel den weit , aber er bildete beide ans . — Kein
späterer Dichter durfte es wagen , sie in anderer Ge¬
stalt , unter ändern Charactereu aufzuführen , als denen ,
welche dem Volksglauben gemäs waren . — Je menschli¬
cher sich ein Volk seine Götter denkt , desto näher
sind sie ihm ; desto vertrauter wird e» mit ihnen . —
Es ist den Griechen die Idee , ihre Götter als Vorbilder
der Sittlichkeit aufzustellen , gänzlich fremd geblieben ;
( denn sie trugen sie in sich selbst und formten nach
ihr ihre Götterwelt ) , was jedoch der , Scheu vor
den Göttern keinen Eintrag that“ (denn sie verehrten
ja nicht sie , sondern blos das Göttliche in ihnen .)
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6) Herder 1. c. S. IW . Die griechische Mythologie darf
nicht wie eine Dogmatik behandelt werden .

c) Thessalien war der älteste Sitz der griechischen Reli¬
gion , Weltweisheit , Musik und Dichtkunst . Hier be¬
fanden sich der Olympus , Helikon , Farnassus , Pindus .
Hier lebten die ersten griechischen Sänger . Die Lyra
und Cithara wurden hier erfunden . Hier keimte die

friechische Bildung. In Thessalien und Böotien warein Quell , kein llufs , kein Hügel , kein Hain , der
nicht durch Dichtungen bekannt und durch sie ver¬
ewigt wäre .

d) Herder 1. c. S. 150. Homer war den Griechen in meh¬
reren ! Betracht ein Götterbote des Nationalruhms , ein
Quell der vielseitigsten Nationalweisheit . Die spätem
Dichter folgten ihm : ' die tragischen zogen aus ihm
Fabeln ; die lehrenden Allegorien , Beispiele und Sen¬
tenzen '; jeder erste Schriftsteller einer neuen Gattung
nahm am Kunstgebäude seines Werks zu dem seinigen
das Vorbild , also dafs Homer gar bald das Panier des
griechischen Geschmacks ward und bei schwächeren
Köpfen die Regel aller menschlichen Weisheit .

e) Alles hieng an der kühnen Idee , dafs Götter mit ihnen
("den Griechen ) verwandte , höhere Menschen und Hel¬
den niedere Götter seyen . Zu solchem Familien - und
Vaterlandsruhm , der der Kunst aufhelfe , gehören auch
die griechischen Spiele . . Sie waren Stiftungen und
zugleich Gedächtnifsfeste ihrer Helden , dabei also got¬
tesdienstliche und sowohl der Kunst als der Dichtung
äusserst vortheilhafte Gebräuche . Aus Pindar und aus
der Geschichte wissen wir , wie hoch die Siege solcher
Art im ganzen Griechen - Lande geschätzt wurden und
mit welchem Wetteifer sie darnach strebten . Die ganze
Stadt des Siegers wurde dadurch geehrt : Götter und
Helden der Vorzeit stiegen zum Geschlecht des Siegers
nieder . Der Sieger war durch diese glückliche Nach¬
eiferung der Helden -Vorfahren gleichsam ein Gott ge¬
worden und über die Menschen erhoben . Wo sind
jezt dergleichen Spiele mit gleichem Wert ,he und glei¬
chen Folgert möglich ? Herder 1. c. S. 161 etc .

§· 18 -

Diese idealisirte Symbolik der Griechen war
also nichts weniger als Vielgötterei , diesen Begriff
nemUcli als Gegensatz des Monotheismus aufge-
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fafst, sondern eben weiter nichts als idealisirte
Symbolik (ß), neben welcher sie das Unbegreifliche
des höchsten Wesens unerörtert liefsen , ohne
damit dessen Existenz zu leugnen (c) , unddiegro -
fsen Weisen diefses Volkes , wie ein Socrates ,
flato etc . erklärten auch ohne Hehl den grie¬
chischen Olymp für eine blofse Genien - Weit .

e) Voh keiner speculativen Dogmatik z . B. über Gott und
die menschliche Seele , wufsien die Griechen j die Un¬
tersuchungen darüber waren freie Privatmeinungen ,
sobald der Weltweise die gottesdienstlichen Gebräuche
seines Landes beobachtete und keine politische Parthei
ihm im Wege stand . Dafs keiner der alten Philosophen
sieh in Gott ein ausserweltliches Wesen oder eine
höchst metaphysische Monade dachte , sondern alle bei
dem Begriffe einer Weltseele stehen blieben , war der
Kindheit menschlicher Philosophie völlig angemessen
und wird ihr vielleicht immer angemessen bleiben ,

δ) Hesiodus zählt ' schon 30000 Götter , Genien und Heroen .
\ JVIaii sieht aus dieser Zahl und dann aus der Strenge ,

womit sie den Unglauben an das Göttliche überhaupt
und dann den Versuch , das Göttliche erklären zu wol¬
len , bestraften , dafs alles nur idealisirte Symbolik war ,
mag ihnen der erste Keim dazu auch aus dem Oriente
überliefert worden seyn , wie Creuzer in seiner Sym¬
bolik will . Ueber das gesammte Religionswesen , die
Tempelform , Götterstatuen , Priester , Orakel , Wahr¬
sagungen aus den Opfern und dem Vogelfluge , den
daliin gehörigen Festen etc . im Detail s, m . Potter
I . 2 . Buch .

<0 M. s. Barthelemy 1. c. Tom . 7· Gh. 79- Sur les opi -
nions religieuses . Sodann noch T . 2. Gh . 21 . De la
Religion . Ch - 24 . Des fetes des Atheniens . T . 5. Gh .
68 . Fetes et Mystdres d’Eleusis . Ch . 64 . Des Genies .
Man nimmt an , dafs den Eingeweihten von Eleusis
das Geheimnifs eines Gottes mitgetheilt wurde , so wie
dies auch von Pythagoras nur seinen geprüftesten
Schülern mitgetheilt wurde . v

d) Man wu &te nichts von heiligen Büchern , feststehen¬
den Dogmen und einer Priesterschaft als Auslegerin
und Hüterin , denn es ruhte ihre Religion auf der
Sittlichkeit f und Wo diese nicht den Religions - Codex
bildet , vermag kein geschriebener Codex sie zu erzielen .
Die National - Tempel von Olympia und Delphi ver -
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einigten vermöge eine # sittlichen BedSirfnieses die grie¬
chische Welt um sich herum . Es war Iteine Glaubens -
pflioht , sie 4u besuchen und zu beschenken , sondern
man kam von selbst . M . s. die Stelle aus Isocrates bei
Heeren S. IQl .

e) Die alten Griechen beteten die Götter - Statuen selbst
nicht an , sondern das Ideal , welches diese symbolisch
darstellten . Einige christliche Kirchen lassen aber die
Bilder selbst anbeten und verschaffen ihnen Anbetung ,
sonst würden sie dieselben keine Wunder thun lassen .

§· IQ-
Auf dieser mit den Griechen verwachsenen ,

aus ihnen allein hervorgegangenen , mithin ganz
identificirten , sonach wirklichen Religion
beruhte nun die ganze Herrlichkeit und Gröfse
4es Griechenthums , ihre Cultur der schönen
Künste , ihre Aufklärung , ihre Civilisation , ihr
gaazes Staatswesenfa ') ; ja defshalb hielten Volk
xind Magistrate so streng auf die Unverletzbar¬
keit und Heilighaltung der Religions -Gebräuche ,
Mysterien und Dogmen (c) , weil *mit ihnen der
sittliche Keim und Nahrungsstoff jener Herr¬
lichkeit (g?) vernichtet worden wäre und wirklich
wurde , seitdem das Sitten - Verderbnifs die ' sitt¬
liche und Körperkraft noch mehr geschwächt ,
sonach die Ruhmbegierde immer mehr vermin¬
derthatte , die melancholischen Philosophen den
Götterglauben erschüttert , die schönen Ideale
vernichtet und unter römischer Oberherrschaft
die Griechen endlich Christen wurden .

e ) Herder 1. c . S. 144. Von keinem Allgemeinherrscher
war den Griechen Kultur aufeezwungen worden ; durch
den Klang der Leier bei heiligen Gebräuchen , Spielen
und Tänzen , durch selbst erfundene Wissenschaften
und Künste , am meisten endlich durch den vielfachen
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Umgang unter einander und mit ändern Völkern nah¬
men sie freiwillig Sittlichkeit und Gesetze an ; auch
im Gange zur Cultur also ein griechisches Freivolk .
S . 145 . Die griechische Sprache ist die gebildetste (und
reinste ) der Welt , die griechische Mythologie die
reichste und schönste auf der Erde , die griechische
Dichtkunst endlich vielleipht die vollkommenste ihrer
Art , wenn man sie Ort - und Zeitgemäls betrachtet .
Wer gab nun diesen einst rohen Stämmen eine solche
Sprache , Poesie und sittliche Weisheit ? Der Genius
der Natur gab sie ihnen , ihr Land , ihre Lebensart ,
ihre Zeit , ihr Stammes - Character .

6) Herder 1. c. S. 162· . „ Auch die Staatsverfassungen der
Griechen halfen der Kunst auf ; nicht ; sowohl weil sie
Freistaaten waren , als weil diese Freistaaten die Künst¬
ler zu grofsen Arbeiten ' brauchten .“ Wenn Griechen¬
land und Athen keines olympischen Jupiters und keiner
Minerva bedurft hätten , würde ein Phidias sie nicht
haben fertigen können . Wenn wir auch weiter unten
zeigen ’ Werden , dafs Griechenland besondere Priester¬
geschlechter hatte , so war doch deshalb der Götter -
dienst nichts vom Staate Geschiedenes , bildete nicht
einen solchen Gegensatz , wie bei uns das geistliche und
weltliche , Kirche und Staat . Die früheren Könige der
Griechen so wie später die höheren Beamten standen
zugleich dem Götterdienste vor , verrichteten die öffent¬
lichen Opfer und sonstigen Geremonien , Genug , auch
die Religion war nicht Sache des Gewissens der Ein¬
zelnen , sondern Staatssache . M . s. Tittmann S. 82 etc .

c) Ueber die Strenge gegen Religions - Verbrechen wird
weiter unten noch das Nöthige gesagt werden . M . s.
Barthelemy Chap . 21 . des prineipaux crimes contre la
Religion .

d ) Nicht eine abgesonderte Priesterschaft war es , welche
die Dogmen fest hielt und bewahrte , sondern jeder
sittlich Reine war auch ein Priester und bei der inni¬
gen Verschmelzung von Sittlichkeit , Religion und Staat
waren es deshalb vorzugsweise die Könige , Heerführer
und Magistrate , welche die Opfer brachten und die
eigentlichen Religionshandlungen und Gebete verrich¬
teten . Die Briester und Priester -Geschlechter , von de¬
nen weiter unten geredet werden wird , hatten in den
Tempeln und ‘ bei den Religionsfesten gröfstentheils
nur untergeordnete Verrichtungen . „ Nicht einmal die
Festigkeit (sagt Heeren 1. c. S . 100) erhielt hier das
Priesterwesen , wie bei den Römern , wo die Priester
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zwar dem bürgerlichen Leben auch nicht entzogen
wurden ; aber wo sie doch , wie die Pontifices und
Auguren , geschlossene Collegien bildeten , deren Mit¬
glieder ihre Stelle auf Lebenszeit behielten ,“ (weil ihre
Verrichtungen vielseitiges pr 'äparatorisches und fort¬
währendes Studium eriorderten , ihre Religion etwas
Fremdes und Entlehntes war ) . — Secten und Ketzereien
sind bekanntlich den antiken Religionen fremd .

2) Fon der Pflege (*) der schonen Künste
und PFissenschaften und der dadurch be-
ivirkten Aufklärung der griechischen
Kölker.

§. 20 .
Indem diese Volles- und somit -wahre Staatis-

Religion blos eine idealisirte Symbolik w r̂ ,
so bedurfte es bildlicher Darstellungen , damit ,
was die Idee geistig erfafst , auch dem Auge
anschaulicher und das Symbolische verstanden
werde , und alle Götter und Heroen - Statuen
waren auch dem Griechen (ohne dafs es am
Fufse eingegraben zu werden brauchte) sofort
erkenntlich , weil er in sich das Urbild und
die Ur- Idee trug und geschaffen hatte . Eine
Götterstatue , bei der man erst hätte fragen
müssen , -wen und was sie vorstelle , ist von
einem griechischen Bildhauer wohl nie gefertigt
worden .

' Warum besafsen nur allein die Griechen den wahren
und alleinigen Schönheitssinn und Geschmack ? Weil
das Schöne , die Schönheit , nur von rein sittlichen
Characteren aufgefafst werden kann .

*) Cultur im subjectivea Sinne .
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21 .

Alles, was nun gemeinhin zunächt zu den scho¬
nen Künsten ( “) gerechnet werden kann : Dicht¬
kunst ^ ) , Redekunst (i) , Tonkunst , Malerei (4) ,
Mosaik, Plastik (έ) (wohin auch die Steinschneide -
kunst und das Relief etc. gehören) , Baukunst (44
auch n u. o) Tanzkunst , Musik (p) , Gymnastik ,
Dramatik etc . wurde von den Griechen nur und
allein mit Bezug auf ihre Religion , den Staat (a) ,
seinen Ruhm und seine Geschichte gepflegt und

dem ihnen angebornen Geschmack des Scho¬
nen betrieben und ausgeführt , so dafs man die
mechanische Kunstfertigkeit und das Geniale
der Ausführung in gleich hohem Grade anstau¬
nen mufs. Ihr Geschmack des Schönen wohnte
selbst dem Handwerker und Fabricanten bei }
denn jedes Hausgeräth und Geschirr , die un¬
bedeutendste Oellampe, die Verzierungen ihrer
■Wohnungen, Wagen , Pferde , ihr Schmuck etc.
war geschmackvoll } kurz , ihr ganzes Seyn und
Wesen war von jenem Geiste durchdrungen ,
welcher der Stolz der Nation war , welche
sie berechtigte , alles Barbar zu nennen , was
nicht Grieche war (#). Cultur und Aufklärung
giengen also hier an der Hand des Schönheits -
Geschmacks gleichen Schritt , denn jeder Hand-

ia ) Ideen eui· Kunstmythologie Von Hdttigef . tief CutattSi Öteideü
l8a6 . Arnold .

45 ) Toel &ert i übe *· den Untci 'echted def - antikefl und «todet -üeä Malerei
Berlin iSai . und Bottiger , Geschichte der ' Malerei , so Tfrie idem *ur (Je·*
Schichte dev Malerei .

44 ) Ueber die Baukunst der Alten 8. nt . , Creflehieliiö der Bdil *
k'un *\ der Alten . Leipzig 17Ü» «

2r Bd. 3
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werker (Matirer , Töpfer , Metallarbeiter etc.)
drückte seinem Producte den Stempel griechi¬
schen Geschmacks auf (u). Dafs der Mensch
sich diesseit des Grabes in der Gattung zu ver¬
herrlichen , d. h. sich möglichst dem Menschen¬
ideale und so den menschlichen Göttern an¬
zunähern und anzureihen streben müsse , in
dieser Ueherzeugung und Erkenntnifs ihrer Be¬
fähigung dazu bestand die griechische Auf¬
klärung .

ä ) Zunächst sehe man die Bemerkungen zu j . 17· 18. jQ ,
sodann Herder 1. c. S. 156· „ Ihre Religion erforderte *
Bilder und Tempel , ihre StaasVerfassungen machten
Denkmale und öffentliche Gebäude , ihr Klima und
ihre Lebensweise , ihre Betriebsamkeit , Ueppigkeit etc .
machten ihnen mancherlei Werke der Kunst nöthig .
Der Genius des Schönen gab ihnen also diese Werke an
und half sie , einzig in der Mensehengeschichte ., voll¬
enden ; denn da die grösten Wunder dieser Art längst
zerstört sind , bewundern und lieben wir noch ihre
Trümmer und Scherben . Dafs die 'Religion die Kunst
der Griechen sehr befördert habe , sehen wir ans dem
Verzeichnifs ihrer Kunstwerke im Faasanias , Pliniusetc .
S . 158- „ Kein Volk des Alterthums konnte die Kunst
der ' Griechen haben , das nicht auch griechische Mytho¬
logie und Dichtkunst gehabt hätte , zugleich aber auch
auf griechische Weise zu seiner Cultur gelangt war .
Ein solches hat es in der Geschichte nicht (zum zwei¬
tenmal ) gegeben , und so stehen die Griechen mit ihrer
Homerischen Kunst allein da . Hieraus erklärt sich die
Idealschöpfung der griechischen Kunst . “

I ) Derselbe 1. c. S. 153· „ Es legten die Griechen auf eine
•gemeinschaftliche Ausbildung der schönen Künste , als
auf den höchsten Punct menschlicher Wirkung , den
gröfsesten Werth . Es darf wohl gesagt werden , dafs
weder die mimische noch dramatische Kunst , weder
der ΐζηζ noch die Poesie und Musik bei uns das sind .
Was sie bei den Griechen waren . Bei ihnen waren
sie nur Ein Werk , Eine Blüthe des menschlichen
Geistes .“

c) Derselbe S. 163 . „ Da in den griechischen Republiken
alles im Namen des Volks oder der Stadt getrieben ward .
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So war auch nichts zu kostbar , was auf die Schutzgot -
ter derselben oder auf die Herrlichkeit ihres Namens
verwandt wurde , dagegen einzelne , selbst die vornehm¬
sten reichsten Bürger sich mit schlechteren Häusern
begnügten . Dieser Gemeiugeist mar die Seele der grie¬chischen Staaten . Fracht und Grobe Waren nämlich
in ihnen nicht so (unter die Privaten ) vertheilt , wie
in den neuem Zeiten , sondern flössen in dem zusam¬
men , was den Staat angieng.“ ,S. 178. >,Athert ist un¬
streitig die αμ/ geklärteste Stadt in unserer bekannten

, Welt gewesen . Weder Paris noch London , weder
ttom noch Babylon , noch Weniger Memphis , Jerusa¬
lem , Peking und Benares Werden ihr darüber den Hang
abstreiteA . Da nur Patriotismus und Aufklärung die
beiden Pole Sind , um welche sich alle Silteticullur der
Menschheit bewegt ; so werden auch Athen und Sparta
immer die beiden groben Gedächtnifsplätze bleiben ,
auf welchen sich die Staatskunst der Menschen übet
diese Zwecke zuerst jugendlich froh geübt hat . Sie
Waren Muster· für die übrige Gnechenwelt .“ S. 185.
„ Die Griechen bezogen alles abf die Natur und dieSitten der Menschen . JHes- war der herrschende Ton
der gmechteräien Oichtkuliee , Geschichte ,und Stäatsein-
vichttutg . Menschen zu regieren oder als ein lebendes
Glied der Gesellschaft zu wirken . War der herrschende
Zug jeder emporstrebenden griechischen Seele. Pytha¬
goras , Plato und Aristoteles bewiesen dies.“ M. Sehe
noch besonders bei Barthelemy Chap. 12. die Beschrei¬
bung von Athen .

d) „Die KunSt war bei den Griechen durchaus 'öffentlich ,
und gar nicht Sache des Privatlebens . Sie ist es hachr
taals zW'ar Wöbl in einem gewissen Grade geworden ,
aber dennoch nie so wie bei uns ; nicht einmal SO
Wie bei den .Römern .1* Heeren S. 494.

e) ,,Statuen Uhd Büsten Waten nur öffentliche Werte , d. h .
dazu bestimmt , an öffentlichen Orten , Tempeln , Hal¬
len , Märkten , Gymnasien Und Theatern , nicht aber
iu Privatwohnungen aufgestellt zu werden .“ Heeren
S. 50lv „ £rst bei den Römern , Seitdem ein Lücüll , ein
Vetres und ihres gleichen ihre iJebhahereien befriedig¬
ten , fand die Kunst , als solche , In das. Privatleben
Hingang } und selbst in Rom könnte dennoch . «in
Agrippa den Vorschlag thuti , alle in Villen vergrabene
KuttStscbätze Wieder öffentlich ZU machen .“ S. 1)08;
Die grofsen Künstler .fertigten vieles ganz tirtiSonat.
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f ) Erst seit Philipp und Alexander oder mit dem immer
mehr sinkenden sittlichen Zustande und dem Hervor¬
treten der Selbstliebe und des Egoismus begehrte
dieser Portrait - Statuen und Gemälde .

g ) Heeren 1. c. S. 86 . „ Mit der Ausbildung der griechi¬
schen Götter zu handelnden moralischen Wesen eröff -
nete sich ein unermefsliches Feld für die Poesie . Indem
die Götter menschlich wurden , wurden sie auch recht
eigentliche Wesen für die Dichter . Auch die Dicht¬
kunst der Neuern hat es versucht , die Gottheit han¬
delnd darzustellen ; sie konnte es auch nur , indem sie
eie möglichst vermenschlichte j aber man weifs , mit
welchem Erfolge ! Umsonst versuchte sie es , uns Uber
di 'e Kluft zu täuschen , welche zwischen unseren hö¬
heren Begriffen von der Gottheit und dem Bilde liegt ,
das; sie uns entwerfen muCste. Wie ganz anders war
dies bei der griechischen Volks -Religion l Der Dichter
konnte nicht blos , sondern mufste die Götter dem
Volksglauben gemiis aufführen , wenn er seine Wirkung

■nicht verfehlen wollte . Die grofsen Züge der mensch¬
lichen Natur waren in ihnen ausgedrückt ; sie standen
einmal als eben so viele bestimmte Urbilder da . Was
der Dichter von ihnen erzählte , mochte ihm überlas¬
sen bleiben ; aber diese Charactere selbst durfte er nicht
ändern ; mochte er ibrfe eigenen Thaten , die Götter¬
geschichten , besingen , oder mochte er sie als Theil -
nehmer an den Thaten der Sterblichen einfiihren ; Sie
selber , wenn gleich unsterblich , hatten und behielten
doch immer den menschlichen Character ; sie interessirten
als solche ; mit ihren Schwächen und Fehlern blieben sie
doch dem Menschen näher , als hätte man in ihnen
Ideale moralischer Vollkommenheit aufgestellt . — So
ward und blieb griechische Volks -Religion durch und
durch poetisch . ^Bedarf es eines weitläuftigen Bewei¬
ses , dafs sie eben dadurch , als die unerschöpfliche Quelle
für die griechische Kunst t auch dieser ihren Character
gab ? '4

K) Was die griechischen Dichter und Sänger _waren , Im¬
provisatoren etc . sehe m . noch ausserdem bei Heeren 1. c.
S . 155 — 181 . Dafs es möglich sey , Gesänge von der
Länge einer Ilias etc . im Gedächtnisse zu behalten ,
davon geben die Gesänge dev nordischenScalden -einen
unwidersprechlichen Beleg . M . s. auch Heeren i . c .
S . 169· über die Dschangariade der Kalmyken . — Der
Anfang des Verschwindens aus dem Gedächtnifs einer
Nation beginnt mit der Aufzeichnung ihrer Lieder .
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Heber die verlornen cyclischen Dichter Heeren S. 175 .
Lycurg , Soion and Fisistratns maciiten die Eilialtnng der
Homerischen Gesänge zu einer Staatsangelegenheit .

*) ϊη Beziehung auf die Redekunst war die griechische
äussere Prachtwelt auch ein gar grofses Vehikel , denn
es ist nicht einerlei , ob man von einem Fafs , einer
Biertonne , einem Karren , oder einem Wollsack herab
zur Canaille oder in - einem griechischen Theater , von
den Stufen eines Prachttempels herab zu einem Staats -
Volke redet .

„ Nur den Griechen ist die Idee geoffenbait worden ,
Welche den Leib des Mensche * zum Leben und zur
Schönheit ausbildet . Von ihrem Geist ist der Funken
ausgegangen , welcher Empfängliche unter empfängli¬
chen Völkern entzündet hat .“ Niehuhry Römische Ge¬
schichte I . S. 138 .

0 Die Bildsäulen der Aegypter sind eigentlich blos pla¬
stisch ( meist sitzend ) dargestellte Mumien , daher
eigentlich nur unförmliche Steinmassen und nicht ent¬
fernt ähnlich den idealen Göttergestalten der Griechen .
Dies nur füc diejenigen , welche sich etwa unter der
Memnonsstatue einen olympischen Jupiter denken
möchten .

a») Die Griechen müssen in der Kunst , Statuen aus Bronze
zu giefsen , uns unbekannte Kunstgriffe und Vorrich¬
tungen besessen haben , sonst hätte die Zahl derselben
nicht so unzählig seyn können . Welche Vorkehrungen
und welcher Zeitaufwand ist bei uns nöthig , um eine
Bronze - Statue zu Stande zu bringen ?

n) §chon Homer schildert in derlliade Priems Pallast alsein
Prachtgeb 'äude aus polirtem Marmor mit S'änlengängen
in 62 hohen Zimmern , also schon so früh yvar die
schöne Baukunst bei ihnen ausgebildet .

o) Die griechischen Gebätide und Tempel waren keines¬
wegs so klein , wie man gewöhnlich glaubt , nament¬
lich in Vorder - Kleinasien . ,
Der Tempel zu Ephesus war 495 Fufs lang 920. breit
der zu Samos _ 346 — — 198 —
der der Olympier zu Athen - 354 t - — 171 - *
der Apollotempel bei Milet 304 — — 165 —
der Zeustempel zu Agrigent 350 — — 172 —■
der Tempel zu Selinus 358 — — 164 —
der Tempel zu Sardis 251 — ’—■ 144 —
Das Parthenon zu Athen ist gegen diese Gebäude aller¬
dings noch sehr klein . ( Aus Beeke , Journal of a tour
in A»ia minor . London , Murray . 1834.)
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p ) Herder J. c. S. 152 . „ T)ie Griechen behandelten die
Musik gar nicht als eine besondere Kunst , sondern
liefsen sie der Poesie , dem Tanze , der Gebehrden und
Schauspielkunst nur dienen .“ Sie blieben durchaus
bei einfaclien Melodien stehen und sahen Gesang und
Musik lediglich als die natürlich technische Sprache
der Poesie etc . an , so dals > wie gesagt , die Worte
der Dichtung etc . die Stelle der Noten vertraten , und
es unterliegt auch keinem Zweifel , dafs nur die ein¬
fache Melodie das Herz und das Gemüth rühren und
ansprechen .. M . s. die ausführliche Abhandlung über
die griechische Musik bei Barthelemy III . Chap . 27 .,
Worüber wir hier nur einiges andeuten wollen , da die¬
ser Gegenstand von so grofser Bedeutung für die grie¬
chische Welt -war , dafs die Volksversammlungen dar¬
über berathschlagten , ob ' man eine Vermehrung oder
Verminderung der Saiten der Leier oder Cither , d . h .
eine Alteration des ' alten einfachen Rhythmus , wegen
seines Rinflusses auf den Charakter der Menschen , ge¬
statten wolle oder nicht . Ihre Flöten giengen über
die dritte Octave hinaus . Ihre Tonleiter fieng eben -

Wohl mit C (Hypophrygien grave ) an und stieg mit
halben Tönen bis H ( Hypodorien ). Wenn sie in eine
andere Tonart übergehen wollten , wie sie der Gegen¬
stand und Rhythmus erforderte , so wechselten sie die
Instrumente , namentlich die Leier oder Cither , die '
veschieden bespannt waren . Als Aushülfe für die man¬
gelnden Musik - Noten ' schrieben sie mit Bachstaben
auf eine horizontale Linie die Töne , Welche den
Sylben der Worte entsprachen , wozu die Mtisik ge¬
hörte , so dafs diese Art Noten höchst mangelhaft nnd
nur dem verständlich war , der die Melodie schon
kannte . Den Tact bestimmte der Rhythmus des Ge¬
dichts und die Länge oder Kürze der Sylben , je nach¬
dem dieses in Hexametern oder Jamben etc . geschrieben
war , so dafs Poesie und Musik hiernach unzertrenn¬
lich waren und unserm Ohr daher die reimlose Dich¬
tung der Alten eigentlich ganz unverständlich ist , da
wir die Melodien dazu nicht kennen , und vermöge
unserer Sprache eigentlich gar nicht wissen , was eine
lange und kurze Sylbe ist . Was für den griechischen
Sänger von grofser Bedeutung .war . Jedem Musikstück
Wnrde durch ein Zeichen der Rhythmus vorgesetzt ,
wie wir dies durch Ϊ sj ^ andeuten , und der Di¬
rigent des Chors schlug ihn mit Hand oder Fufs , nra
dieses dadurch zu leiten . Jede Gattung von Dichtung
fcatts ihren besonderen characteristischen Rhythmus ,
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a . B . fut satyi 'ische wendert man Jamben an , so dafs
durch den Rhythmus zugleich da * ganze Wesen der
Dichtung ausgedriickt wurde . Dafs bei den Chören
Dichtung , Musik , Mime , Gesang und Tanz ein har -
manisches Ganzes bildeten , das war die Aufgabe , wel¬
che die Choragen zu lösen hatten . Der Tanz war nur
Figuren - Musik , Augen - Musik . Des Dichters Sache
war es natürlich , durch Wörte und Rhythmus den
Grundton anzugeben . — Das begleitende Instrument
gab den nemlichen Ton wie die Stimme . Die Beglei¬
tung war also nicht , was sie heutzutage ist . — Jeder
Gegenstand , jede Idee , jede Leidenschaft hatte ihre
eigene Farbe , Ton und Bewegung , genug man fühlte
die Poesie , die Musik etc ., weil man Gefühl dafür
hatte . Die Griechen fanden auf der Höbe ihres Stand -
puncts nie Geschmack an Gesang - und Wortloser Mu¬
sik , und erst mit dem Beginn ihres sittlichen Sin¬
kens gewann die nackte Instrumental -Musik Raum . Die
Warnungen der Philosophen und Staatsmänner dagegen
blieben fruchtlos . Man fiang an gemeine Künsteleien
zu treiben , die Nachtigal und das Zischeln der Schlan -
i;en auf der Flöte nachzuahmen. Ueber die Cbaracter-oslgkeit unserer heutigen verschnörkelten wirkungs¬
losen Instrumental - Musik , wovon noch insonderheit
die Rede seyn wird , s. m . Tartiai , trattato di musica
pag . 141 — 145 .

q) „ Man mufs sich unter den musikalischen PVettstreiten
nicht blos Solche Uebungen vorstellen , wobei Ton -
hiinstler sich vor einer öffentlichen Versammlung auf
gewissen Instrumenten gegen einander hören liefsen ,
und von verordneten Richtern eine Belohnung erhiel¬
ten , sondern das Wort Musik hatte bei dien Alten
einen so weiten Begriff , dafs auch Dichtkunst , Tanz ,
Grammatik , ja alle schöne Wissenschaften dazu gezählt
Wurden . Wenn alao die αγώνες· μονΰιχοι , die den
γνμνιχοϊ ; entgegenstehen , genannt werden , so mufs
man wissen , dafs sie alles m sich begriffen , was nicht
su den Leibesühuhzen , sondern zu den Hebungen ge¬
hörte , wodurch die Aemulation der Künstler erregt
Werden sollte . Der Dichter , der den Gesang odfr das
Drama machte Cdenn ohne Gesang gab es bei den
Griechen gar keine Musik £im engern Sinne ] , sie
kannten keine Instrumentalmusik , sondern blos die
begleitende ) der Rhapsodist , der Odensänger , der
Acteur , der das Wort des Dichters aasflinrte , der
Fantomimist oder der Tänzer , der eS durch seine
Bewegungen unterstützte , der Masictts , der fs accotn -



pagnirte ; an alle dies ? dachten die Griechen , -wenn sie
von musikalischeiji ^Wettstreiteii rodeten .“ M . s, Harrt*
hach zu Potter Tb . I . S. 970 etc.

7·) Heeren S . 47Ö . „ Sobald man nur jenen Grundbegriff
nie aus den Augen verliert , den der Grieche von dem
Staat gefafst hat , ajs einer moralischen Person , die sich
selber regieren soll , so tritt damit auch die ganze Wich¬
tigkeit der Musik , in jenem weitern Umfange de»
Worts , in den Augen der griechischen Gesetzgeber
sofort hervor — und wir dürfen uns nicht wundern ,
wenn wir im Plutarch und 1ändern Schriftstellern von
der grosen Strenge lesen , mit der die Gesetze , beson¬
ders in Sparta , über die Erhaltung der alten Musik
und der einmal eingeführten Tonart hielten .“ Treffend
bemerkt Heeren noch hierbei t im IQten Jahrhundert
dürfte wohl kein Volk mehr durch eine Veränderung
der Musik zu verderben seyn 1

i ) Noch jezt ist die Musik der Neugriechen sowohl nach
Melodie , als Tonleiter und Tacteintheilung , sehr ver¬
schieden von .der unsrigen . M . s. O. v . Stackeiberg ,
der Apollotempel zu BasSit in Aetolien . 1826 . S. 20 etc .

Ö “Wie die Griechen und namentlich die Athenienser ver¬
möge ihrer poetischen Natur das Geistige in äussern
Formen verkörperten und in anmüthigen ' Bildern vor »
Auge stellten und selbst in den Ernst das heitere Spiel
der Phantasie verflochten , so steigerten und verklärten
sie das Leibliche uni die irdische Lust durch die freie
Erafc des Geistes , so dafs in dieser Vereinigung de»
Irdischen und Ueberirdischen uns überall das Leben
in seiner ganzen Fülle und Vollständigkeit entgegen -

,tritt . Dieses Zusammenwirken der leiblichen und gei¬
stigen Kräfte , dieser Verein des Ernstes und Scherzes
characterisirt auch die attischen Volksfeste , welche die
Lust und die Kraft des Lebens und der Seele gleich ,
mäsig anregten und übten . Es war hier nicht nur derfeselligen Freude und dem Ausbruche des harmlosencherzes , wie ihn derGenufs desDaseyns und die über -
sprudelnde Lebensfülle in buntfarbigen Gestalten her -
vorrufen mag , ein freier Spielraum gelassen , sondern
es stritt auch die körperliche Stärke und Ge wand heit ,"

■wie die geistige Fähigkeit und insbesondere die dramati¬
sche -Kunstfertigkeit in begeisternden Wettkämpfen um
die ausgesetzten Preise und die Lorbeeren des Siegs .“
Plainer I· S. 392 . Ueber das analog processualische Ver¬
fahren vor dem Kampfrichter . Devs . das, S. 394·
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a) Der Geschmack im Allgemeinen ist die constante ( natio¬
nale ) Ansicht und das constante Gefühl von der An¬
nehmlichkeit gewisser Gegenstände und Formen , mit¬
hin der Geschmak des Schönen die coAstante Ansicht
und das constante Gefühl von dem , was man ein für
allemal und nur allein für schön hält . Ein Mensch ,
ein Volk , das sich in dieser Ansicht nicht gleich , cou -
stant bleibt , sondern wechselt , hat keinen Geschmak
für das Schöne , sondern blos Phantasie , und ' das ist
bei den modernen Abendländern im Allgemeinen der
Fall .

v) Der griechische Bildhauer , Baumeister und Maler schuf
seine Werke durch den ihm augebohrnen Genius , er
War sich dabei keiner sogenannten Kunstregeln bewufst .
Weil es gar keine Kunst , in dem Sinne wie bei uns ,
fab, sondern1alles aus angebohrnem Geschmack und

chönheitsgefühl hervorgieng und daher auch so innig
mit dem grosen Ganzen verknüpft war . Wir suchen
und finden jezt Regeln , wo sie sich solcher nicht be¬
wufst waren . Wir studieren diese Producte des Genie *
und wer etwas davon begriffen za haben glaubt , der
glaubt sich ihnen auch schon gleich . Es verhält sich
damit wie mit grosen Feldherrn . Sie selbst , Genies
ihres Faches , haben es verschmäht , aber auch vielleicht
nicht vermocht , Gesetze zu Papier zu bringen , wo¬
nach sie unbeivufst handelten . Gewöhnlich sind es ihre
Subalternen , die , selbst unfähig und ohne Genie ,
gleichwohl die logische Fertigkeit hatten , zu schil¬
dern und auf Regeln zurückzuführen , was ihre grose «
Meister thaten und dachten . So wenig kennt das Ge¬
nie den Zwang der Regeln . Es giebt ändern nur
Regeln , sich selbst· ' ist es aber deren nicht bewufst .
Di ^ Griechen waren nicht Erfinder , sondern gaben
nur ihr Eigenthümliches von sich .

w) Die - herrlichen Denkmale des griechischen Alterthums
wollen in Idee und Form verstanden seyn . Beide
sind den -'Alten innig und unzertrennlich verwandt .
Fiur die Form kann gefallen und richtig verstanden
werden , ]e deutlicher die Idee , die sie ins Leben rief ,
aufgefafst wurde . Ohne den Genius der alten Kunst
fehlt uns der Schlüssel zu allen den Kunstsammlungen ,
mit denen man vornehm glaubt , das Altettlmm selbst
sich zu eigen gemacht »u haben .
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§. 22 ·

Die strengen Wissenschaften , -wie specula -
txve Philosophie (Metaphisik , Logik mitein¬
geschlossen ) , Mathematik , Grammatik , Natur¬
wissenschaften (wohin Astronomie , Physik ,
Anatomie , Naturgeschichte , Physiologie , Arz¬
neikunde etc . gehörte ) waren ganz wie heut¬
zutage auch nur das Eigenthum Einzelner , in -
fluirten insofern wenig auf das öffentliche Leben
der Griechen , als vieles bei ihnen den schönen
Künsten angehörte , was ivir jezt in den Kreis der
Wissenschaften ziehen und ziehen müssen , weil
wir , eines angebornen Schönheitsgeschmacks
und der griechischen Phantasie und Symbolik
entbehrend , die Kunst und die Kritik der
Künste selbst wissenschaftlich betreiben müssen ,
Wenn wir ’etwas davön begreifen oder auch nur
ahnden wollen (a ). Wir haben bezahlte Lehrer
der Alterthumskunde , der Dichtkunst , der
Redekunst , der historischen Kunst (« ) , des
Styls , der Maler - Kunst , der Plastik , der Bau¬
kunst etc . , ohne einen Homer , einen De -
Jmosthenes , einen Herodot , einen Polygnot ,
einen Phidias etc . aufweisen zu könden ; kurz ,
alles was bei den Griechen Naturtrieb , Product
des griechischen Genius war , ist bei uns fro¬
stiges , kaltes , mühsani erlerntes und auf Re¬
geln gebrachtes Product der Anschauung dieser
Werke eines ächten uns fremden Genius , blofs
todte Copie , und sollten wir auch zugeben

45 ) Die historische Kunst der Griechen in ihrer Entstehung und Fort '
bildung · von G . F . Crmzer - tbo3 .
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müssen, dafs das nettere Italien denn doch in
der Malerei , Bau- uud Bildhauerkunst einige
grofse Muster aufzuweisen habe , die nicht
Hofs copirt , blofs nach Antiken gearbeitet und
studirt , sondern deren Genius auch Eigenes
geschaffen, so würden wir diefs nur als letzten
Geisterhauch und Nachhall aus der alten Welt
betrachten, wo sich von dem antiken griechi¬
schen und römischen Menschenstamme noch
einzelne Individuen fortgepflanzt haben , und
wo die catholische Kirche bemüht gewesen
wt , ihren Gottesdienst dem antiken Götterdienste
durch Pomp und Processionen , durch Substi¬
tution von Marien und Heiligenbildern an Stelle
der antiken Götter - und Heroen -Statuen etc.
möglichst anzupassen und. beliebt zu machen.

ä) „ Der Staat tbat bei 3en Griechen wenig für die Wissen¬
schaft , weil er Alles für die Kunst that , während uns
die Wissenschaft näher als die Kunst liegt .“ Heeren
S. 424 . Dagegen wirkten die philosophischen Secten
allerdings sehr auf den Staat ein . Sie waren für die
alte Welt , was für die moderne die Religionssecten
sind , und wir haben ihres nachtheiligen Einflusses
schon oben S. 23 u . 30 gedacht . '

l·) Welche reiche Literatur , ohne Papier und Bachdrucker -
kunst , das , geographisch zusammen addirt , kleine Grie¬
chenland hatte , wovon uns leider nur der kleinste
Theil znfSUig gerettet und überliefert worden ist , hat
Barthelemy I .' c . T . VII . Seite 191 bis 224 durch ein
chronologisches und S. 225 bis 256 durch ein alphabeti¬
sches Verzeichnifs aller seit dem 15ten bis zum '3ten
Jahrhundert vor Christus thätig gewesenen Dichter ,
Philosophen , Historiker , Naturforscher , Mathematiker ,
Astronomen etc . gezeigt . Das Verzeichnifs enthält
1402 Namen , wovon die Mehrzahl Dichter , Histori¬
ker , Philosophen , Mathematiker , Grammatiker , Natur¬
forscher (Aerzte , Mineralogen , Astronomen ) Redner ,
Arebitecten , Bildhauer , Maier , Sculpteren , Musiker ,
Mechaniker etc . waren . Von des Galenus 200 Bänden
sind nur 6 gerettet . Das Verzeichnifs der Schiften ,
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welche für ans Verloren sind , findet sich ebenwohl bei
Barthelemy unter der zerstreuten Rubrik Bihliotheijue
d’un Athenien im III . IV . V . VI . und VII . Band .
Man zählte allein 350 dramatische Dichter und mehr
als 3000 Tragödien und Comödien . Hiervon sind nur
7 von des Aeschilus 83 , 7 von des Sophocles 118 , 19
von Euripides und 11 von Aristophanes auf uns ge¬
kommen , wenn man die 19 des Plautus and die 6
des Terenz , als blose lateinische Uebersetzungen grie¬
chischer Originale , nicht hierher rechnen will . Und
so ist es mit allen übrigen Zweigen der Literatur ge¬
gangen . M . s. auch Herder S. 195 . Was würden die
Griechen in wissenschaftlicher Hinsicht gewesen seyn ,
wenn sie das wohlfeile Lumpenpapier und die Buch¬
druckerkunst gehabt . Und was würden wir ohne diese
beiden Vehikel wohl seyn ? (469

c) M . ’s. die Bemerkungen zu $. 19 —'Ql . und dann noch
Herder 1. c. S . 154 u. 155 ', besonders S. 191 . „ Keiner
der .früheren Weisen Griechenlands wurde vom Staat ,
selbst nicht von seinen Schülern besoldet ; er dachte
für sich , er erfand aus Liebe zur Wissenschaft oder
zum Ruhme . Die er unterrichtete , waren keine Kin¬
der , sondern Jünglinge oder Männer , die schon der
wichtigsten Staatsgeschäfte pflegten . Für Jahrmärkte
eines gelehrten Handels schrieb man damals noch nicht ;
man dachte aber ( auch des kostbaren Schreibmaterials
wegen ) desto länger und liefert zumal der mäfsige
Philosoph im schönen griechischen Klima ungehindert
von Sorgen denken konnte , da er zu seinem Unter¬
halt wenig bedurfte .“ S. 194 . „ Die Philosophie der
Geschichte gehört endlich vorzugsweise nach Griechen¬
land heim , weil eigentlich die Griechen allein mtr eine
Geschichte haben .“

d ) Die Gorrectheit und Classicität der griechischen ( und
auch römischen ) Schriftsteller rührt unstreitig mit da¬
her , dafs die Alten keine Buchdruckerkunst hatten nnd
deshalb nur das Classische des weitern , und öftern Ab¬
schreibens werth gefunden wurde . Das Schlechte blieb
unbeachtet . Sodann war die €ultur def Wissenschaften
etwas ganz anderes , als unsere heutige Gelehrsamkeit ,
sie war im Ganzen genommen blos Selbsterkenntnifs ,
Selbststudium , während wir nur nach Fremdem suchen .

e) Blos kurz vor dem Abblühen Griechenlands hat Aristo¬
teles eine Critik der dramatischen Kunst geschrieben ,

I. II I η II . | H - I ■ I . , IJll II, | I, | | m . ) ,
46 ) Aleiner » GesehioMe des Ursprungs , Fortgangs und Verf ^Ua de »·

■Wiseeasch ^ft «« iu Gii ĉUenlaud und Rom .. 1781 , Thle .



— 45 —

nachdem die griechische Tragödie das nicht mehr war ,
was sie unter Aeschilus , Sophokles und Euripides ge¬
wesen war . Critik ist überhaupt die nachhinkende
LUckenbüserin des entschwundenen Genius ; sie keimt
Wie die Zeitlose , nachdem die FrühJingspracht ver¬
schwunden , oder auch , sie ist eine ärmliche Treib¬
hauspflanze , die nie die tropische Pracht ihrer Heimath
zu erreichen , durch critische Kunst den Genius zu
ersetzen vermag . ' Mit dieser Verstandes - Critik ver¬
wechsele man jedoch nicht den Kunstgeschmack selbst ,
der auch eine Critik übt , ohne sich der Regeln bewust
zu seyn .

f ) Nur den Griechen war das Geheimnifs von vereinter
Ruhe , .Schönheit und Würde in allen ihren Kunst -
producten in den Busen gelegt , sie konnten es nie¬
manden mittheilen .

& 23.
Erwägt man , welchen kleinen Winkel der

Erde das alte Griechenland , alle zerstreute Co-
lonien dazu gerechnet , inne hatte , wie klein die
Zahl der Griechen im Verhältnifs zu den
neueren Reichen , z. B. Teutschland , Frank¬
reich war , und vergleicht man damit die grofse
Zahl von Pracht - Tempeln , Theatern , Stadien ,
die unzählige Menge von Statuen und Meister¬
werken der Sculptur etc . , welche blos noch
zur Zeit der Gothen (nachdem Griechen und
Römer (a ) selbst schon vieles zerstört hatten )
vorhanden waren , so sieht man erst recht , was
diese Griechen waren und dafs diese Pracht¬
welt unter Barbaren nicht wieder aufleben
kann . , Ihr Studium und ihre Anschauung
kann nur dazu dienen , uns zu sagen , was wir
nicht sind und dafs , wenn aus uns noch etwas
Edleres sollte herausgebildet werden können ,
wir uns daneben selbst studiren müssen , um
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die Keime auFzufimlen , deren Pflege eine
grofsartxge Frucht zu tragen allenfalls Hoff¬
nung giebt . Unser Character bildet nun ein¬
mal das contrarium oppositum von dem grie¬
chischen , und aus Thon fertigt man keine
Marmorstatuen .

<*) Die Römer plünderten schon· ganz Griechenland ans ,
namentlich führten sie aus Athen ., Corinth und Delphi
Gold , Statuen und Säulen in Menge weg , und doch
fand Pausanias im üten Jahrhundert nach Christus noch
eine so ausserordentliche Menge und Pracht .

§. 24 .
Das Einzige , -worin wir den Griechen in

Beziehung auf schöne Künste scheinbar über¬
legen sind , ist die gesanglose Instrumental -
Musik ; denn einmal wüfsten die Griechen,
nichts von den , erst von einem Italiener Guido
von Arezza erfundenen neueren Musik -Noten
(m. s. oben S. 380 > "Weil der Rhythmus der
Dichtungen bei ihnen deren Stelle vertrat undl
überhaupt Gesang und Musik bios die Die¬
nerinnen und Begleiterinnen der Dichtkunst
und des Tanzes waren , und danö bedienten
sie sich hauptsächlich nur dreier Instrumente :
der Flöte , Leyer und Cither , während wir
unsere Ton -Dichtungen weit leichter zu Pa¬
pier bringen können , also eine musikalische
Schriftsprache und dann weit mehr musicalische
Instrumente besitzen , um musikalische Kunst¬
werke ausführen zu können . Dafs dieise ge¬
sanglose Instrumental - Musik bei uns eben so
allein und verwaist da steht , wie alle schonen
Künste , davon sowohl » wie von der Höhe
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unserer streng wissenschaftlichen Cultur weiter
unten im dritten Bande an seiner Stelle .

3) Vm der aus Character . Religion , Cultur
und Aufklärung hervorgegangenen hohen
Civilisationsstufe oder Staatsfähig¬
keit der Griechen.

§. 25 -
So wie nun aus dem Character und Genius

der Griechen ihre idealisirte Symbolik oder
Religion ; aus dieser aber ihre hohe Cultur
tind Aufklärung nicht sowohl hervorgiengen r,
als ganz besonders befördert wurden , in der
Religion das belebende Princip fanden , so war
nur ein weiteres , sich an diese Kette von Ur¬
sachen und Wirkungen anschliefsendes Glied :
die hohe Civilisationsstufe oder Staatsfähig¬
keit der Griechen . Lag auch der erste Keim ,
wie schon gesagt , in dem sittlichen Character
derselben , so waren es doch unstreitig die stets
zugleich religiösen und nationalen Feste und
Spiele , die Prachtwerke der schönen .Künste ,
Wodurch allen denen , die sich auf irgend eine
Weise verdient gemacht oder ausgezeichnet
hatten , Denkmäler gesetzt waren , ja sogar eine
Art religiöser Verehrung erwiesen wurde , welche
den Griechen für sein Vaterland so unaus¬
sprechlich begeisterten , ihm hier schon eine
Art von Elysium darbpten ; denn Wo hätte er
anderswo auch nur etwas Aehnliches gefun -
den '? Der ursprüngliche centripetalt : Character
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wurde also dadurch zur leidenschaftlichen Va¬
terlandsliebe und Anhänglichkeit gesteigert , so
dafs sich der Einzelne glücklich schätzte , diesem
Pracht - Vaterl ^nde sich selbst und seine Schätze
zu opfern , war er doch gewifs , dafs eine Denk¬
münze , eine Inschrift , ein Gemälde , eine
Statue , ein Altar , ja wohl ein Tempel zu
Olympia oder Delphi oder in seiner Vaterstadt
seiner Handlung und seines Namens Gedächt -
nifs auf die Nachwelt bringen werde .

§. 20 .
Das zusammen war es , was ihn und alle

Griechen nicht etwa blos begeisterte , sondern
zugleich befähigte , mit Aufopferung aller indi¬
viduellen und egoistischen Ansprüche , nur für
und in dem Ganzen zu leben , als gesonderte
Privatperson ganz zu verschwinden , um durch
uneigennützige grosartige Handlungen blos
aus der grosen Masse wieder hervorzuragen ,
da er ja als sich absonderndes Individuum
doch nichts gewesen , doch nichts hätte leisten
können . Das war das grose Band , was alle ,
sonst so eifersüchtig auf ihre städtische Unab¬
hängigkeit seyenden einzelnen Griechen und
griechischen Staaten zunächst in Gemeinden ,
diese in Staaten , diese Staaten in Bündnisse und
diese Bündnisse endlich zu Delphi und Anthela
zu einem grosen griechischen Völker - Verein ,
zum Amphiotionen - Rath versammelte und zu
Olympia so gut wie zu Delphi bei der Feier
der griechischen National - Spiele alle Zwistig¬
keiten vergessen liefs oder doch suspendirte .
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§· - 27 -

Beruht zwar znlezt alles und noch einmal
ftnf dem ‘ursprünglichen liberalen oder centri -
petalen Character der Griechen , so lassen sich
beim Ueberblick des Ganzen doch kaum noch
Ursache und Wirkung von einander scheiden *
Veil bei diesem Volke nichts Fremdartiges ,
keine fremden Institute ’, Religion , Rechte , Ge¬
bräuche und Sitten , keine fremden Herrscher
die eigene Natur - undCharacter - gemäse pracht¬
volle Kristallisation störten .

f 38 .

Bios die äussertt Facetten dieser character »
tlttd volksthümlichen Kristallisation , blöse End »
Resultate aller seither berührten Character *
Kigenthümlichkeiten , waren nun die Verfassung
Und Regierung der griechischen Staaten sowohl
im Einzelnen als in den Bündnissen derselberi
ünter einander , und hierzu gehen wir jezt
über .

e ) Iteeren I . e . S . 232 . „ Sei eiiter Mation , bei der Alles ,
Was seiner Natur riach öffentlich seyfa konnte , äucli
Öffentlich war ; wo besonders alles Grose und Rühm¬
liche aus diesen ) öffentlichen Lehen hervotgieng ; wd
selbst das gaüze Privatleben sich tnit diesem ^ Γβοίΐιίιοίζί
Wo der einzelne nur tnit dem Staat und für den Staat
lebte , mufs die Untersuchung über ihre Staatsverfas »
suttgen ein viel höheres Interesse gewihtteh , als Bej
jeder ändern, Wo eine scharfe Grenzlinie dai öffent»iche von dem Privatleben trennt . Wer die IJÜ 60*16*1
heuttheilen will , mufs ihre Staatsverfassuügeii kentienj
aber nicht blos nach todten Formen , Wie sie gelehrte
Compilatoren und CompendienSchveiber det sogertanris
ten gciechischeil Alterthiiifler ürts kennen lehfens son -
derh irt dem Sirttie , wie der Griefclie selbet sie säh .{*
Nicht formen sind es , sondern def sie belebende Geist

St Bd . 4
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eines Volks , wodurch Verfassungen erhalten werden .
Jene sind gar schwache Stützen , wenn dieser sinkt .

4) Von der Verfassung und „Regierung der
.griechischen Staaten.

<*) Allgemeine Vorausbemerkungen über die Zahl
der griechischen Mutter - und Colonial - Staaten
und, das Bekanntseyn ihrer Verfassungen .

§. 29 -

Der einzig in seiner Art dastehende hellenische
Volksstaram (denn den Namen Griechen haben
ihnen Fremde gegeben) lebte in vielen kleinen
Mutter - und Colonial-Staaten und Städten, haupt¬
sächlich innerhalb und um das ganze mittländi¬
sche Meer (wozu auch das schwarze Meer ge¬
rechnet werden darf) herum , hier mehr , dort
weniger tief in das Innere' der Küstenländer
eingedrungen . Namen und Lage dieser kleinen
Staaten kennen wir nun zwar jezt aus den
alten Schriftstellern und durch den Fleifs der
Alterthumsforscher , aber von ihren Verfassun¬
gen sind uns nur zerstreute Andeutungen übrig
geblieben , besonders weil das Werk von Aristo¬
teles, das dav̂on handelte (255 Staatsverfassun¬
gen seiner Zeit waren darin analysirt (47), veirloren
ist , so dafs wir blos Athen’s («) und Sparta’s (δ)
Verfassungen so ziemlich , aber auch nbch lange
nicht vollständig , kennen ; denn mit unendli¬
cher Mühe und grosem Fleifse hat man das Ein-

4y ) Die zerstreuten Citate dieses Werks hat neuerdings gesammelt :
Weumaim , Avistotolis rerum publicarum reüquiac . Heidelberg , Oswald
1897 .'
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Zeine aus blos zufällig hingeworfenen Andeu¬
tungen der wenigen uns geretteten alten Schrift¬
steller zusammensuchen müssen , und ist erst
in der neuesten Zeit dadurch -im Stande ge¬
wesen , diese Bruchstücke zu einem musivischen
Ganzen zusammenzustellen .

d) Schon Cicero sagt , dafs den Jltheniensern zunächst ganz
Griechenland , dann Hom und so weiter die übrige
Welt alles verdankt , was Kunst heist , sowohl Gesetze
zu machen , wie in allem . Was das Leben verschönert
Potter S, 284 .

Draca war im Isten Jahre der 39 . Olymp . Archon
zu Athen und gab nach Theseus die meisten Gesetze .
Sie waren jedoch übermäsie streng und jedes kleine
Vergehen mit dem Tode bestraft und kamen daher
auch gar nicht zur Anwendung . Seine Gesetze hiefsen
δεβμοι , die Salons νομοί . Nach Solon trat PisUtratus
auf und herrschte als Tyrann . Nach diesem KHstht *
nes . Dieser stellte Solons Verfassung wieder her .
Auf ihn folgten die 30 Tyrannen im peloponne -
säscben Kriege . Euklides stellte nach deren Vertreibung
die alten Gesetze wieder her . Der letzte Gesetzgeberwar Demetrius Phalereus .

b) Von den Spartanern handeln abgesondert und insonder¬
heit Rambach zu Potter . I . S. 373 — 446 . Barthelemy
Tom . IV . S. 91 — 229 - Kitsch III . S. 1 — 118 .

§· 30 .
In einem gewissen Sinne darf man sagen ,

sind diese kleinen griechischen Staaten unzähl¬
bar , weil man sehr häufig nicht zu sagen
weifs , ob eine Stadt einen selbstständigen
Staat gebildet hat oder zu einem gröfseren
Vereine gehörte und nur dieser als Staat ge¬
zählt werden darf. Tittmänn hat sie 1. c.vvon
Seite 355 bis 517· wohl alle genannt und auch
wohl alles , was über sie zerstreut in den alten
Schriftstellern erwähnt wird , züsammengestellt .
Wir verweisen daher auf ihn.
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α) M . s. auch noch Barthelemy 1. c. T . VII . Table IV -
S. 169 etc ., welche eine vollständige Nachweisium übet
die griechischen Grosmutter - Mutter . IIUC| Tochter -
Staaten und die verschiedenen Auswanderungen ent¬
hält , so wie die .S. 511 bis 552 befindliche alphabetische
Uebersicht der vergleichenden griechischen Geographie ,
Woraus ersichtlich , wo die alten Orte gelegen haben
und welche Namen sie jezt führen . Die zu gleichem
Zwecke vorhandenen Charten sind bekannt .

h) Ueber die Geschichte der kleinen Staaten Griechenlands
und deren Colonien s. m . Heeren Handbuch S. 181 —■
227 - Milet , allein versah fast ,die ganze Küste de »
schwarzen Meeres mit Colonien .

§. 31.

Nicht allein der durchweg gleiche Charac -
ter des griechischen Yölkerstammes , sondern
auch das wenige , was wir von ihnen wissen ,
berechtigt zu der Annahme , dafs hinsichtlich
der Verfassung und Regierungsform von ihnen
allen gelte , was von Athen und Sparta näher
bekannt ist , besonders der Satz : Verfassung
und Regierungsform der griechischen Staaten
beruhten , wie auf einem und demselben Volks -
Character , so auch auf einem und demselben
Verfassungs -Princip , nemlich dem democrati -
schen . Was sich die Griechen unter diesem
Princip oder unter der Democratie dachten »
davon nachher , wenn wir zuvor eine andere
wichtige Vorfrage : nemlich , ob es unter den
Griechen erbliche oder durch Geburt etc . ge¬
schiedene Stände mit verschiedenen Freiheits -
Rechten , wie z. B. unter den - Barbaren des
Abendlandes , gegeben habe , beantwortet habe »
Werden .
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fi) Gab es unter, den Griechen erbliche oder durch
Geburt , Rage oder Unterjochung etc. ge¬
schiedene mit mehr oder weniger politi -
sehen Rechten begabte Stände ? tf ras
waren die einnelney, hier und da Vorkommen·’
den Priester geschleckter ?

§. 32 .

Tiltmmn I. C. hat diesem wichtigen Ge·*
genstande ein eigenes , imcl zwar das 7te Buch
gewidmet und , darin alles zusammengestellt ,
Vras hierüber von Athen , Lakedemon und ei¬
trigen ändern kleinen griechischen Staaten be¬
kannt ist . Da wir uns hier nicht mit dem
t )etail beschäftigen können und dürfen , son¬
dern dieserhalb auf Tittmann und seine Yor -
männer verweisen müssen , so geben wir hier
nur Resultate , und diese bestehen in folgen¬
dem :

§. 33 .

l ) Schon der Umstand , dafs in allen grie¬
chischen Staaten ohne Unterschied zu der ΪΊίοΐΙ -
nahme an den Volksversammlungen , als dem
eigentlichen Sitze der Volks - oder Staats - Ge¬
walt , alle Freien Bürger , die ärmsten wie die
reichsten , die gemeinsten Handwerker wie die
grösten Feldherrn berechtigt waren , schlägt
die ganz irrige und vorgefafste Meinung frü¬
herer Alterthumsforscher nieder , als sey das
griechische Verfassungswesen von kastenartige (
Geschiedenheit der Stände ausgegangen ,
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§. 34 .

2) Selbst wenn es in den frühesten Zeiten ,
2 , B . in Athen vor Theseus oder zu Homers
Zeiten eitje Stamm - Verschiedenheit in den ein¬
zelnen Staaten gegeben haben sollte , so aus·»
serte sich diese nicht durch Ra^en - und erbliche
Verschiedenheit der Beschäftigung , wie z. B,
bei den Hindus , sondern diese Stamm - Ver¬
schiedenheit war schlechtweg eine geographi¬
sche und bios factische in Beziehung auf die
Beschäftigung z. B. bei den alten und neuen
Philen der Athenienser .

§. 35.

3) Kasten -Eintheilung leidet keine Aufnahme
von . Fremden , keinen Uebergang aus einer
in die andere , während in ganz Griechenland
jeder Grieche in jedem griechischen Staate Auf *
nähme fand ,

f . 36 .
4) Wenn wir finden , dafs gewisse Geschlech¬

ter oder Classen nur allein oder vorzugsweise
zu geiwissen Remtern berechtigt waren , wie
früher in Athen die JSupatriden , so begründete
dies noch durchaus keine politischen Vorrechte y
da die Beamten dem Volke Rechenschaft ab -
legen mtrfsten , und man zu höheren Beamten
wohl überall nur die Vorzüglicheren , Unter -
richteteren , d. h, Eupatriden wählen wird und
Brauchen kann . * Auch die Griechen ehrten
übrigens noch die Nachkommen ihrer grosen
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Männer , besonders ihrer früheren Königs - Ge¬
schlechter und Wohlthäter , so dafs z. B. die
Athenienser noch lange aus Kodrus Familie die
Archonten -wählten (a ).

Die Auszeichnung der Geomoren beruhte
lediglich auf dem Ansehen und der Wichtig¬
keit , welchen die Griechen überhaupt dem
-&araflföa« beilegten , und daher -den Landbauern
den Vorzug vor den Handwerkern οάατ Demiur·

ßen , gaben . In der Volks - Versammlung und in
den Gemeinde - Versammlungen (Philen ) stimm¬
ten aber Eupatriden , Geomoren und Demiur -
gen mit gleichem Rechte , waren also weder geo¬
graphisch , noch politisch geschiedene Stände
oder Karten . Ja selbst die , welche kein oder
Hur sehr weniges Eigenthum besafsen , sondern
fremdes pachteten und bearbeiteten , die Thetes
oder Hektemoren der Athenienser , waren mit
jenen gleich berechtigte Staatsbürger .

a) Heeren Ideen III . S. 126 . „ Bei den Griechen lebte die
Achtung der grosen Geschlechter fort in dem Andenjten
an ihre Thaten ; aber blos von dem Ruhm ihrer Ahnen
zu zehren , blieb den Nachkommen nicht lange ver¬
gönnt .“ Heeren scheint liier zu-glauben , als beruhe der
moderne Adel auf Thaten - Ruhm , als sey er etwa *
sittliches , was durchaus nicht der Fall ist , wie
sich weiter unten zeigen wird .

§. 37.
5) In keinem griechischen Staate herrschte

vielleicht unter den Freien eine strengere po¬
litische und factische Gleichheit als in Sparta .
Wer sich z. B. hier weigerte , sich wegen
Erziehung der Kinder den allgemeinen Ein¬
richtungen zu unterw erfen , verlor seine bürger· »
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lichen Rechte . Diese Erziehung erstreckte
sich aber auf Reiche und Arme. Was die ver-<
hältnifsmäfsig sehr kleine Zahl der Spartaner
von den Lakedemoniern schied , ist noch nicht
ins Klare gebracht , denn beide nahmen an der
Volks-Yersammlung gleichen Antheilj ja aus
beiden nahm man Staats- Beamtete und Kriegs-
Befehlshaber. Die Heloten waren keineswegs
Leibeigene , Sclaven der Lakedemonier in dem
Sinne , den die Griechen überhaupt mit dem
Worte Sclave verknüpften , sondern sie bauten
blos deren Aecker gegen einen Zins , waren
Pächter ohne' staatsbürgerliche Rechte. Sie
stehen aber auch nächst den thessalischen Pe-
nesten und noch einigen ändern unten noch
zu erwähnenden als einziges Beispiel von ganz
Griechenland da. Sie thaten übrigens Kriegs··
dienste und wurden tausendweis aus dem
Verhältnifs entlassen , was auf sie drückte .
Zu den sogenannten Gleichen gehörten
alle diejenigen , welche allen ihren Pflichten
gegen den Staat vollkarnmen Genüge geleistet
hatten oder leisteten , diese Gleichheit war
also auch etwas blps factisches,

§. 38.
6) Blos Kreta soll , als ägyptische Colonie,

früher eine wirkliche Kasten-Eintheilung gehabt
haben, Später vprlor sie sich aber ebenfalls.

f. 39·
7) Wenn einzelne Geschlechter es sich blos

sum Ruhme amechneten , von gewissen be-
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rühmten Häusern , Heroen und Fürsten abzu *
stammen , wie z. B. die hundert Geschlechter
der epizephyrischen Lokrier , die Basiliden zu
Erythra , so begründete dies so wenig ein po¬
litisches Vorrecht , wie neuerdings in Frank¬
reich , wo es adliche Familien gab und wieder
giebt , welche ihren Adel noch vor Noah her
datiren (a). Wenn man findet , dafs man einige
dieser Geschlechter vorzugsweise hier und da
zu Staatsstellen wählte , so mufs man nur immer
bedenken , dafs dies gröfstentheilsZiasie « waren .
Wobei allein der Ruhm für den Kosten - Auf¬
wand entschädigte .

«) „ Retten Sie die Familien -Papiere derer von Croy“ ruft
auf einem Gemälde der Sündflutb , welches sich in .
Paria befand , ein Engel dem' sich einschiffenden Noah
zu . Auf einem ändern Gemälde nennt ein solcher alt -
adjicher Herr die Jungfrau Maria seine Base .

§. 40 .

8) Letztes Haupt - Argument für die Abwe¬
senheit einer Kasten . Eintheilung bei den Grie·.
chen (wie bei den Hindfis ) oder Stände - Ver¬
schiedenheit (wie bei den Barbaren des Abend¬
landes ) ist der hohe durch alle einzelnen Indi¬
viduen verbreitete Gemeingeist , jener Enthu¬
siasmus für den Staat , für das Vaterland . Ver¬
gebens wird man einen solchen bei Völkern
suchen und finden , die durch Kasten - oder
Stände - Verschiedenheit in sich selbst gespalten
sind , dadurch von einander entfernt gehalten
Werden und daher den Staat , das Gemeinwesen
gar nicht kennen . Dafs dieses Argument eines
der -wichtigsten seyn dürfte , wird roan erst
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einsehen , wenn wir weiter unten den grieclii -
schen Begriff von Democratie entwickelt haben
werden .

§. 41 .
Die JPr i e $ t e rg e s c h l ec h t e r .

Was die Priestergeschlechter anlangt , über
deren Existenz kein Zweifel ist , so mufs man
vorerst sich nur von dem Glauben lossagen ,
dafs sie etwas Aehnliches gewesen seyen , wie
die Priesterkaste der Aegypter . Hiermit hatten
sie schon deshalb keine Aehnlichkeit , weil sie
nur hier und da in einzelnen Staaten und
dann wiederum nur ( für einzelne Tempel und
zuletzt sogar nur für einzelne gewisse Func¬
tionen und Mysterien , wie Opferhandlungen ,
Schlachten der Opferthiere , Flötenspiel , als
Richter über Tempelvergehen etc . , vorkamen ,
dabei aber eben so verantwortlich waren , wie
die neben ihnen vom Volke erwählten Priester
und Tempeldiener .

Am häufigsten fanden sie sich in Athen .
Die Pumolpiden hatten das Amt eines Hiero¬
phanten und standen den Mysterien zu Eleusis
vor . Sie waren Richter über Tempelvergehen .
Die Kerykes standen den Mysterien vor , hatten
aber insonderheit das Schlachten der Opfer zu
verrichten . Dieses Geschlecht hatte sogar einen
eigenen Archon ,

Die Euniden waren Ziterspieler beim Feste
der Mysterien,



_ 59 -

Die Philleiden stellten aus ihrer Mitte den
einweihenden Priester der Demeter und Per¬
sephone .

Die Lykomeden stellten die Dichter und
Sänger .

Oie Eteobutaden stellten die Priesterin der
Athene Polias , und hatten das Vorrecht , beim
Schirmfeste im Zuge den Schirm zu tragen .

Bei einem gewissen Feste des Zeus Polieus
hatten die Kentriaden das Vorreclit , die Ochsen
herbeizuführen , die Thauloniden den Todes *
Streich zu führen und die Detri waren Vor¬
schneider .

Die Buzygen verrichteten die Ceremonie
des Pflüge ns zur Feier der Erfindung des Pflugs .

Der ' Priester des Apollo Kyneio .s war aus
dem Geschlechte der Kyniden . , Bios die He -
sychiden verrichteten den Opferdienst der Eu-
meniden .

Ausser Athen fand sich ein Gleiches blos
noch zu Argos , Orchomenus , Chios , Ephesus ,
Olbe , Gela , Syrakus , Kypern , Rhodus . In
Lakedämon vererbte namentlich das Amt der
Flötenspieler und Köche in gewissen Geschlecht
tern ,

§. 42 .
Um kurz zum Resultate über das , was diese

Priestergeschlechter waren , zu gelangen , glau¬
ben wir der Vermuthung Müllers und Titt -
manns S. ölfi . beitreten zu müssen , dafs diese
bi gewissen Geschlechtern forterbenden Func¬
tionen dem Verdienst der Gründung eines
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Tempels zuzuschreiben seyen , wobei sich die
Stifter den Ruhm und das Vorrecht der prie -
sterlichen Function für ' ihre Nachkommen theiis
Vorbehalten hatten , theiis das Volk aus Dank¬
barkeit aus dem Geschlechte des Gründers die
Priester wählte , ungefähr wie bei uns auch
in dem Geschlechte des Erbauers einer Kirche
das Kirchen - Patrohat forterbt und der Kirchen -
Patron , statt selbst zu furictioniren , das Recht
hat , den Pfarrer zu ernennen oder zu prä -
sentiren . Auf diese Weise erklärt es sich ,
warum nur für einzelne Tempel , ja nur für
einzelne Handlungen solche Vorrechte gefun¬
den werden und die Priester eben so verant¬
wortliche Staatsdiener waren , wie alle übrigen ,
mithin auch zuverlässig der gleichep Prüfung
unterlagen , wie die gewählten .

Man nannte die Frieater - Geschlecht ?? auch heilige Fa·
γηίΐίβμ· .

§· 43 ,

Das Gesammt - Resultat wäre also : es gab
bei den Griechen weder erbliche , vor ändern
politisch privilegirte Stände , d. h. es existirte
unter den eigentlichen freien Staatsbürgern
keine Stände - Verschiedenheit , wie z. B. Adel ,
Bürger - und Bauernstand , noch eine herrschende
oder vom Staate oder der Weltlichkeit geson¬
derte und unabhängige Priesterschaft oder
Kaste . Die Ausnahmen , welche Sparta wohl
nur darzubieten scheint (denn wir kennen es
zu wenig ) , stören dieses allgemeine Resultat
nicht , Eine ganz, andere Frage ist nun aber
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die : Gab es Unterthanen , Unterworfene der
grieclüschen Staaten ! und diese ist also noch
xu prüfen .

'/ ) Hatten die griechischen Staaten Unterthanen f
Unterworfene ?

§. 44 .

Bei der Frage : hatten die griechischen
Staaten Unterthanen , d. h. an den eigentlichen
politischen Bürgerrechten gar keinen Theil ha-
bende Unterworfene oder blos Gehorchende ,
wie z. B. die Provinzen der Römer oder die
Unterthanen des germanischen Adels , mufs vor¬
ausbemerkt werden , dafs l ) das völkerrecht¬
liche oder symbolische Verhältnil 's der soge¬
nannten Verbündung oder richtiger das Primat ,
welches einzelne Staaten , wie z. B. Athen (a) ,
Sparta und Theben temporair über andere
geübt haben , 2) das Verhältnifs der Staaten
zu den Schutzverwandten und Fremden (6) und
endlich 3) der Zustand der öffentlichen und
Privat -Sclaven , nicht hierher gehört , sondern
es Fragt sich : gab es persönlich freie Leute ,
welche den Staaten gezwungen unterthänig ,
dienst - und steuerpflichtig waren , ohne Bürger
zu seyn ?

e ) Die von Athen mit den .Waffen zur Zahlune ; de * Tri¬
buts zur Unterhaltung der Schiffsmacht gezwungenen
Bewohner von Naxos , Thasos , Samos etc . nannte man
zwar νπηχοοι , aber sie waren deshalb nicht Üntertba -
nen von Athen als solchem , Sondern wurden nur von
ihm als Widerspenstige und kraft seiner ihm iibertrs -
genen Hegemonie härter behandelt als die übrigen .
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i ) Von den eigentlichen Bürgern oder Jtolircctc unterchie -
den sich die μετοιχοι oder Schutzverwandten , d. h .
fremde Griechen , die zwar -ihren bleibenden Wohnsitz
in Attika aufgeschlagen hatten , aber keine Bürger
waren , und deshalb auch Schutzgeld zahlten . Sodann
die Fremden {ahoi ), welche sich nur vorübergehend ,
als Reisende etc . in Athen aufhielten . Erstere mufsten
sich bei Strafe Patrone wählen (χςοβτάτης ). Das zu
zahlende Schutzgeld betrug 10 oder 12 Drachmen jähr¬
lich . Eine Auszeichnung war es , davon befreit zu
werden , was ιαοτελεια hies . Die sich sehr verdient
um den Staat machten , erhielten das Bürgerrecht .

§. 45 .

Hier treffen wir zuerst auf die Heloten
des lakedemotrischen Staats . Sie bauten das
Feld gegen einen Zins an die Lakedemonier .
Ob diese Felder ihr ehemaliges Eigenthum
waren , oder ob dies frei geblieben , sie aber
•verpflichtet worden waren , auch zugleich die
Felder der Lakedemonier gegen einen Zins zu
bauen , ist nirgends bestimmt gesagt (a). Sieschei -
nen sodann auch sonst noch als Tagelöhner und
Arbeiter für Lohn gedient ’zu haben . Sie tha -
ten freiwillig im messenischen , persischen und
peloponnesischen Kriege Kriegsdienste und er¬
hielten dafür oft die Freiheit , d. h . die poli¬
tische . Sie waren nicht arm ; denn Kleomenes
gab Sechstausenden die Freiheit , wofür jeder
fünf Minen oder 115 Thlr . zahlte . Tittmann
hat S. 024 etc . die Vermuthungen , dafs sie
ganz iüieSclaven behandelt und getödtet worden
seyn , widerlegt . Dafs sie fezrae Sclaven waren ,
beweifst schon der Umstand , dafs man sie
Kriegsdienste thun ' lies und dafs sie eigenes
Vermögen besaßen . (6).' Sie waren demnach
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persönlich frei , aber durch Besiegung unter¬
jocht , und unterworfen und ohne · Theilnahme
3η den politischen Rechten ihrer Besieger ,
Wozu sie jedoch gelangen konnten und gelangten .

o) Hüllmann 1. c. S. 30· will , dafs die Perioiken ihre Fel *
der zwar behalten , aber zinspflichtig geworden seyen
und auch die Felder ihren Grundherrn hätteli mitbe¬
stellen müssen . Die Heloten hält er durchaus für
Sclaven .

b) Hüllmann 1. c. S. 88 . deutet jedoch alles das bloa auf
die Perioiken . M . s. den nachfolgenden

§· 46 -

Gdrade so soll es sich mit den Fernsten
der Thessalier verhalten haben . , Auch sie waren
zinspflichtig und Lohnarbeiter , thaten aber
Kriegsdienste und zwar sogair zu Pferd . Die¬
sen Heloten und Penesten stellt man sodann
noch die Klaroten und Mnoiten auf Kreta , die
Dorophoren zu Heraklea in Bythinien , die
Gymneten (leicht Gerüstete) der Argiver und
die Korynephoren (Keulenträger ) der Sihyonier
als ähnlich oder gleich zur Seite . Hüllmann
1. c. S. 31 — 34· sagt dies auch noch von den
Epeern im Lande Elis , den Kyllyriern im Ge¬
biete von Syrakus , den Mariandynen im Ge¬
biet von Heraklea ; den Pelaten in Attica ; den
Prospelaten in Arkadien , den Lelegern in Ka-
rien . '

e) Auch Potter S. 142 . hält alcht allein die Heloten , sou ,
dern auch die Penesten , Klaroten , Mnoiten , -Koryne »
phoren , Gymneten etc . für Sclaven ; alle , welche dies
thun , vergessen jedoch , was die Griechen eigentlich
frei nantiten , nein lieh Staatsbürger seyn , so dafs auclf
die Schutzvetwandten nicht frei in diesem Sinh waren .



— 64 —

Bios weil kein freier Spartaner irgend ein mechani¬
sches Gewerbe treiben durfte und alles durch die He¬
loten geschah , trat hier ein so scharfer Unterschied
ein , der in Athen schon ganz wegfiel . Auch wurden
die Spartaner sie ' nicht zum Bürgerrecht gelassen ha¬
ben , wenn sie wirkliche Hausaclaven gewesen waren ,
denn jene waren noch weit eifersüchtiger auf ihr Bür¬
gerrecht ' als die Athenienser .

b) Die eigentlichen Haussclaven zu Sparta waren Messe -
nier und diese allein nannte man δονλοι , sodann un¬
terschied man noch zwei Arten von Haussclaven Μό -
&ο>νξς und Μόϋαχες . Man würde den Heloten keine
eigene Vorsteher (μονομοίτοι ) gestattet haben , Wenrt
sie Sclavfen gewesen wären . Sie waren gedrückte , un¬
terjochte Besiegte und weiter nichts .

c) Hermes 1. c. S. 101· meint , nur in Sparta habe es zwi¬
schen Burgern und Sclaven eine Zwischenstufe in den
Periotke « ' gegeben , scheint also bei allen übrigen von
uns genannten eine solche Zwischenstufe nicht anzu¬
nehmen .

§. 47 .

Alle diese Unterworfenen waren eg durch
das Recht des Siegs , der Besiegung , denn so *
wohl die Heloten wie Penesten waren voi
ihrer Besiegung gleich politisch frei wie die
Lakedemonier , Thessalier etc . Es lag auch
dieser Unterwerfung durchaus keine Geburts - ,
Standes - , Beschäftigungs - oder Ra^en - Ver¬
schiedenheit zum Grunde , sondern lediglich
das Sieger - Recht . Es wohnten daher auch
diese Unterworfenen nicht in der Mitte oder
vermischt mit ihren Besiegern , sondern auf
ihrem alten Grund und Boden , wovon sie nurt
kraft der Sieger - Bedingungen Zins , Tribut
geben mufsten , auch Kriegsdienste theils thun
mufsten , theils thun konnten , wenn sie wollten .

Eine Uergleichung oder Gleichstellung dieses
griechischen Unterthanen - Verhältnisses mit derrt
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feurlal -modernen ist daher nicht zulässig ,
"weil man ausserdem auch noch zu bedenken
hat , dafs die Griechen schon den für unfrei
ansahen , der nicht Staatsbürger war , mochte
er auch wohlhabend und reich seyn , was
Heloten und Penesten mitunter waren , wäh¬
rend die modernen Abendländer auf das Staats *
Bürgerrecht gar keinen Werth legen , nur auf
den Reichthum sehen und nichts unfreies darin
erblicken , anderen , Grosen oder Kleinen , fiir
Lohn oder Sold zu dienen .

ό) F 'on den Sclaven (48).
§· 48 -

Von der indirect politischen Bedeutung der
Sclaven bei den Griechen war bereits §. 14 u . 15·
die Rede . Hier blos noch einiges über das
Verhältnifs zu ihren Herrn , ihre Verrichtun¬
gen etc .

In ganz Griechenland , ja man darf vielleicht
sagen , im gesammten Alterthum , wurden alle
geringe und niedrige Hand - und Hausarbeiten
von Sclaven {dovXoC) verrichtet (a ) , deren Mehr¬
zahl aus Barbaren bestand ; denn nur Schutz -
verwandte und Fremde konnten zur Strafe ,
Schulden halber etc . als Sclaven verkauft
werden . Den Spartanern war es fetreng verbo¬
ten , dergleichen Arbeiten eigenhändig zu ver¬
richten ; in -Athen , Korinth und gewifs noch
in vielen ändern Staaten entehrte es jedoch

48 ) Geschichte und Zustand der &claverei und LeibeigeneehafV in
Griechenland , von . I . F . Rzittmeyer . Berlin J ?®? -

2r Bd. 5
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keineswegs die armen freien Bürger , z. B. die
Θήτες , für Lohn dieselben Arbeiten zu ver¬
richten .

Die Sclaven durften nun zunächst an nichts
Theil nehmen , was nur Bürgern und Freien
zukam , sie durften keine freien Künste treiben ,
keine Waffen tragen (denn sie verhielten sich
häufig zu den Freien wie 20 zu l ) (b) , und nur
in der äussersten Noth bediente man sich
ihrer im Kriege , -besonders auf den Schiffen .
Sie durften nicht in den Gymnasien etc . er¬
scheinen und auch die Arzneiwissenschaft nicht
treiben , während gerade die Römer sie ihnen
iiberliefsen .

Die Behandlung der Sclaven war , wenig¬
stens in Attica , sehr fmman und gelind . Wur¬
den sie mishandelt , so hatten sie das Recht ,
ihren Herrn deshalb zu verklairen , und dieser
konnte gezwungen werden , die Mishandelten
zu verkaufen . Auch konnten sie sich selbst
ioskaufen . Nur das eine scheint tadelnswerth ,
ohne vorerst ganz erklärt zu seyn , dafs Zeug¬
nisse von Sclaven nur dann für glaubwürdig
gehalten wurden , wenn sie durch die Folter
« rprefst waren .

Der Tempel des Theseus zu Athen war
für sie ein unverletzliches Asyl .

Freilassungen waren häufig , besonders von
Seiten des Staats , wenn sich Staatssclaven aus¬
zeichneten . Das Bürgerrecht ertheilte man
ihnen jedoch nicht , sondern sie traten in die
Rechte .der Schutzverwandten und zahlten auch
dasselbe Schutzgeld nebst noch 3 Obolen . Sie
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behielten ihren alten Herrn als Λροότατης , 4er
sie , wenn sie sieh undankbar bewiesen , durch
eine Klage wieder ζμ Sclaven machen konnte .

a) Nicht allein alle häuslichen Verrichtungen wurden
durch Sclaven besorgt , sondern auch alle Tagelöhner -
Arbeiten , die Bergwerke , die Schiffe nnd Fabriken
wurden durch Sclaven bedient , so dafs - für die Freien
blos noch die Aufsicht über alles das übrig blieb , und
alle diese Beschäftigungen deshalb βαναυΰοι , artes il¬
liberales , genannt wurden , weil sie blos von Selayea
betrieben Wurden , ohne an und für sich für entehrend
gehalten zu werden , wie z. B in ' Athen , WO Such
Freie sie gleichzeitig trieben . /

b) Athen zählte 21 .000 Bürger , 10/000 Fremde und 400.000
ScUven zur Zeit der Perserkriege sowohl wie zu De¬
metrius Zeiten .

§· 49 .
Entstelmngsgrüdde ,der Sclaverei waren Ge¬

fangenschaft , Kauf ttnd . sclavische Gehurt .
Haupt - Sclaveämärkte waren Ephesus , Samoa
und Kypern. Schöne und geschickte Sclaven
bezahlte man mit 500 Drachmen. Eunuchen
noch thetirer. Zn Athen war am iten jeden
Monats Sclavenmarkt , wo die Sklavenhändler
(άνδραΛοδοκάΛηλοι) ihre Waaren ausstellten .
Zum Unterscheidungszeichen trugen die Sclayen
auf der Stirn ein Brandzeicheri , welches der
christliche Constäntin abschafftö und statt dessen
ein eigenes .Halsband einführte .

*) Utber das durchgängig demokratische oder
bolksthümlich - staatliche Princip der
griechischen Verfassungen und Regieriingsfarrtien
und die 'Begriffe ) welche demgemßs die
Griechen mit üemokratie t Aristokratie )
Monarchie ) Oligarchie und Tyrannii
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'verknüpften , nebst einigen, ändern Consequenzen
ihres staatlich - centripetalen Characters .

$. 50 .
Wo dem angebornen staatlich - pentrip etalen

Character eines Volkes weder erbliche Stände -
Ver - und Creschiedenheit und damit gewöhn¬
lich in Verbindung stehende Reqhtsungleichheit ,
noch erbliche Herrscher - und Eroberer -Rechte
und eine , wenn auch sittlich erhabene , doch
aber nicht aas ihm selbst hervorgegangene ,
sondern aufgedrungene oder ädoptirte Religion
in den Weg treten , so dafs sich dieser geistige
und Character - Stoff frei ' ausbilden , ohne Stö¬
rung kristallisiren ' kann , folgt von selbst , dafs
das Princip seiner Staats -Verfassungen und Re-
gierungsfonnen , möge nun Einer , die Edelsten
oder das ganze Volk die Regierung üben ,
volksthümlich oder demokratisch seyn mufs .
Die Griechen geben hierfür den besten Beweis
ab und wie äusserst fein sie das demokratische
Princip auffafsten , wie höchst empfindlich (sen¬
sible ) sie gegen jede Berührung oder Störung
desselben waren , soll hier in einer Reihe von
Lehrsätzen entwickelt werden , wo wür zugleich
manches über «den Character der Griechen nach¬
holen werden , wovon früher füglich , ohne
den Totaleindruck zu schwächen , nicht abge¬
sondert gehandelt werden konnte , weil es zu
eng mit dem demokratischen Princip zusam¬
menhängt , nur eins mit dem ändern verstan¬
den werden kann , alles nur·aus einem Gusse
geformt ist .
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§. 51 .
1) fVelcheS war ihr Freiheits - Begriff ?

l ) Der Freiheits -VteEtiii war bei den Grie¬
chen etwas ganz anderes , wie bei uns , er wurde
lediglich in der F 'olL· - oder Staats - Mitglied¬
schaft und Theilnahme an der Staatsgeivalt
und Regierung gefunden . Die Freiheit war
nicht sowohl etwas körperlich -persönliches ,
als etwas rein - sittlich - ideales . Sie bejruhte
auf der politischen Gleichheit der Einzelnen .
Es war ' nicht auf die Ungebundenheit der Ein¬
zelnen dabei abgesehen , sondern auf die freie
sittliche Entwickelung Aller in der Gesammtheit .
M. s. 1.

Der Einzelne hatte keine sog . TJt - oder Menschen -
Rechte , die nicht der Gesammtheit hätten zum Opfer
gebracht werden können und müssen . Die Griechen
wufsten nichts von . einem abstracten Naturrechte t
welches nur ein Resultat und Product des selbstsüch¬
tigen Characters der Modernen ist .

$■ 52.
2) Ihre Verfassungen waren lediglich das Resultat ihres

sittlichen Characters und Freiheits -Begriffs .

5) Die griechischen Politiker hatten daher zu
keiner Zeit nöthig , die , Frage zu untersuchen ,
worauf sich .die Staatsgewalt gründe und wel¬
ches ihre Grenzen -seyen ; denn da sie im Volke
ruhte ,, so -vyar sie eben so unbegrenzt , wie
dessen Wille und daher bedurften die Griechen
auch keiner geschriebenen Staats -.Constitutio¬
nen , sondern nur der Abänderung unterwor¬
fener Gesetze und Regulative über Form
und Procedur . Die Constitution lag in dem



sltttichen , literalen Chardcter der einzelnen
Staatsbürger . Es bedurfte keiner Verträge , kei¬
ner Pacta co/wereiazwischen dem Volk und einer
dritten Gewalt· , einem Herrscher - Geschlechte ,
sondern Regierende Und Regierte waren die¬
selben Personen , dieselbe moralische Person .

« ) Den Griechen War der Staat ein so wesentliches Be-
dürfnifs , dafs Aristoteles sagen konnte : die Vereinigung
im Staate sey Bedingung ,der Menschlichkeit und der '
picht thierische Mensch jiur . als geboren and lebend
hrt Staate denkbar .

J ) ' Die Surrst , den Staat eintnrichten , nnd die Mittel ,
Unt lu erhiUen and zu lenken , nannten die Griechen
ifoÄirtxij 'j ί^,ίβτημτ]. Dazu bedurfte es bei ihnen aber
Teeinfet· Re'gieritngs - Gewalt , sondern das Volk selbst
kam 'dem Siaatsordner oder Gesetzgeber durch den ihm
inwohnenden nisus formativus entgegen . Die Gesetz¬
geber proponirfen überall nur , das Volk adoptirte .

§' 53 .

3} Rechtsschutz und Privttfrechtspflege iHtrett nurjNehensiche .

3) Schutz des individuellen Rechts der
Einzelnen war daher durchaus nicht Staats¬
oder Gesellschafts zuteck. Der Einzelne gieng
in dieser Beziehung gant in der Gesammt -
hett unter und unterlag dem Gesammtwillen , ,
Das .Volkin concreten Fällen , besonders
wegerjStaatsverbrechen , Princip -gemäs , sofort
von den bestehenden Gesetzen abgehen und
ein neues an seine Stelle setzen , also sogar
den neuen Gesetzen rückwirkende Kraft geben .
Allein , um möglichem IMisbrauche vorzubeu -
gen , war diese Befugnifs doch sehr beschränkt ,
und regelmäfsig war die Volksversammlung
an ihre eigenen Gesetze gebunden . Weiter



unten wird noch von den übrigen Vorkeh¬
rungen dieserhalb in den einzelnen Staaten die
Rede seyn . Die Rechtspflege in Beziehung auf
Mein und Dein war z . B. zu Athen zunächst
gar nicht einmal iSianis - , sondern Gemeinde -
Angelegenheit , sie gehörte vor die Schieds¬
richter der Phylen .

Die Griechen fanden daher die Oligarchie
Und Tyrannis nicht wegen Misbrauchs , wegen
Ausdehnung der Staatsgewalt , wegen Verletzung
der Rechte Einzelner unerträglich , (denn etwas
tmbegrenztes schliefst ja allen Misbrauch Aus ,)
sondern nur , dafs und wenn sie überhaupt
ohne ihren Willen existirten und die Einzelnen
in der Gesammtheit , von der Theilnahme an
den Aemtern ausschloss en. ' Griechische Staaten
haben daher unter Oligarchie und Tyrannis
den höchsten Glanz erreicht . Ja sie wählten
in dringenden Fällen , gleich Rom , Dictatoren
(Aesymneten ) , um das Ganze auf Kosten der
Einzelnen zu retten . Das demokratische Princip
wurde dadurch wohl schmerzhaft berührt , aber
durchaus nicht aufgehoben .

Platner I . e. i . S. 5. „ Wir erblicken ,in dem attischen
Processe und Rechte blos ein allgemeines nach gewissen
Volks - Ideen entworfenes Regulativ für einzelne Rand·
lungen und Verhältnissej ohne dafs für dieselben mit
ihren Modifir .ationen und Verzweigungen feste Princi -
pien aufgestellt sind , durch deren Leitung und Ver¬
mittelung die einzelnen Institute in ein wissenschaft¬
liches Ganze vereinigt werden können . Da mithin
Abstraction und Reflexion keinen Antheil an den Rechts ,
bestimmnngen hatten , so_ war an ein Rechtssystem ,
als dem Eiidpunct einer wissenschaftlichen Behandlung ,
auf keine Weise , zu denken . Auch fehlte fes an dem
zu diesem Zweck erforderlichen Mittel , an einer juristi¬
schen Kunstsprache , welche als Kennzeichen Und Er .
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■zeugniffl einer wissenechaftlichen Behancllang das .Mittel
wird , durch eine bestimmte Bezeichnung einen Begriff
in . -der Totalität seiner Merkmale darzustellen und
denselben seinem Gehalt und Umfange nach von allen
übrigen ihm verwandten oder ähnlichen zu unterschei¬
den , so dafs sich jeder besondere Gedanke durch einen
besonderen Ausdruck der Sprache kenntlich macht und
darin individualisirt .

Die Attiker mit ihrer beweglichen Phantasie , ihrem
poetischen Sinhe , welcher ihre ganze Denk - und Hand·
lungsweise durchdrang , waren ihrer geistigen Organi¬
sation nach kein Volk für die Ausbildung der Rechts¬
wissenschaft , welche einen besonnenen Ernst * einen
berechnenden Verstand und überhaupt eine mathemati¬
sche ( habsüchtige ) Anlage erfordert .

Wie fremd den Attikern eine wissenschaftliche Be¬
arbeitung des Rechts gewesen , welche ohne einen
stufentnäfsigeo Fortgang , ohne eine fortschreitende Ver¬
vollständigung und ' eine auf das Einzelne gerichtete
Ausführlichkeit in den Rechtsbestimmunsen nicht wohl
denkbar ist , beweist dev Umstand , dafs 'man nach Ver¬
treibung der 30 Tyrannen die Solonische Gesetzgebung
in mehreren Theilen des öffentlichen und Privatvechts
wieder herstellte , mithin auf einen früheren vor Jahr¬
hunderten bestehenden volksmäfsigen Rechtszustand
zurückgieng .“ S. 7- ,>Wie der Staat selbst auf einer
moralischen Idee beruhte , so walteten auch in der
ganzen Rechtspflege moralische Rücksichten vor , und
bestimmten in Verbindung mit den Grundsätzen der
Billigkeit , welche in ihrer Abhängigkeit von den jedes¬
maligen Umständen die Anwendung allgemeiner und
durchgreifender Regeln ausschliefst , das ' richterliche
ÜrtheU . In eben dem Maafse Wie das Reckt zu keinem
selbstständigen Daseyn gelangt war und keinen eigeB -
thümlichen Kreis seiner Wirksamkeit beschrieb , war
auch die Justizverwaltung mit dem ganzen Staats -
organismus verschlungen , ohne in demselben eine be¬
sondere Stelle zu behaupten . Unsicher und schwan¬
kend , wie das Recht selbst , war auch die Handhabung
desselben und die Anordnungen , welche sich auf die
Geltendmachung und Verfolgung eines Anspruchs vor
Gericht beziehen - Die Klagen sind ihren Erfordernissen ,
ihrem Gegenstände und Umfange , und überhaupt
ihrer ganzen Eigenthümlichkeit nach nicht gehörig be¬
stimmt , noch auch ihr Verbältnifs zu einander und zu
den verschiedenen Einreden genauer festgesetzt . Die
Unbestimmtheit derselben läfst sich insbesondere daran
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erkennen , dafa sie mehr einzelne Fälle begreifen , als
zu Gattungsbegriffen ausgebildet sind .‘‘ S. 9- » Der
freie Spielraum für die Verhandlungen der Partheiea ,
Verbunden mit der Oeffentlichkeit ', welche die redneri¬
sche Kunst erweckte und belebte , gab dem processua -
lischen Verfahren Leben , BeWeglichke 'it und Fülle ,
und lies die Trockenheit und Steifheit nicht aufkommen ,
■wodurch gewöhnlich unsere Advocatenschriften ein
abschreckendes Ansehen gewinnen . Auch hatte die
Behandlung der Rechtsstreitigkeiten bei den Atiikern
insofern einen grofsartigen Styl und gewährte ein
erhöhtes Interesse , als man sie von dem Standpuncte
des öffentlichen fh ' oMs betrachtete und mit den Ange - ,
legenheiten des Vaterlandes dn Verbindung setzte .“
S. 10 . „ Man erhob die Tugenden und Verdieriste des
Sprechenden und machte dagegen die Sittlichkeit und
politische Wirksamkeit des Gegners verdächtig .“ S- 11·
„ Der dunkelste Theil , bei welchem überhaupt feste
Normen gefehlt zu haben scheinen , sind die aus dem
Eigenthum entspringenden Klagen (ja es fehlte sogar
?n einem Worte für Eigenthum ) . Diese Vernachläs¬
sigung des Privatrechts und den daraus entspringenden
Efigen -im Gegensatz der Sorgfalt Für die Institute des
Öffentlichen Rechts , ist ein Beleg zu der schon von
Ändern gemachten Bemerkung , dafs dem republicani -
schsn Geiste gemäfs das Leben des Einzelnen sich in
das öffentliche gänzlich verlor und in diesem gewisser «
maalseh aufgieng , ohne für sich und als Privatexistenz
Werth und Bedeutung zu behalten . Daher Isocrates
die Gesetze über den Verkehr des bürgerlichen Lebens
als Zeichen einer gesunkenen , egoistischen , dem Vater «
lande entfremdeten Zeit auffübrt .“

§■ 54 -

Die Privat - Rechte der Einzelnen waren
daher durchaus , wo es das Wohl des Ganzen
zu erheischen schien , der Abänderung , der Auf¬
opferung „unterworfen , und man gieng hierin
bis zu gleicher Theilung des Grundeigenthums ,
(so dafs der Reiche das Zuviel abtreten mufste)
und NiederschlagT ff ig der Schulden , (so uafs die
Gläubiger ihre Forderungen schwinden lassen
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mufsteti)* Ohne einen , «ns kaum erfafslichen
Sinn für <2as Gemeinwohl würden solche Ly-
curgische tmd Solonische Reformen vom Volke
nicht genehmigt worden seyn.

a) Es gab in Attika wahrscheinlich deshalb kein Wort
für dominium , sondern man unterschied blos zwischen
Besitz beweglichen und unbeweglichen Vermögens (des «#
φανερά und άφανης ^ ZU dessen Schutz die öl*η i-ξ Ov/ 7j'
zuständig war .

Gesetzliche Hypotheken kannte man nicht , und
man machte nicht einmal einen genauern Unterschied
zwischen ' Hypothek und Faustpfand ( νΛο&ήκη und
ίνέχυρογ ). Dafs ein Grundstück verpfändet sey , wurde
durch eine .kleine Säule mit Inschrift auf demselben
angedeutet . „ . ' .

Von . Servitute » findet sich nirgends eine Erwäh -
üung .

Das Erbrecht ab iutestato , wenn keine Kinder
vorhanden waren , scheint durchaus nicht·fest regulirt ,
d. h. die SuccessionS - Ordnung sehr schwankend ge*
wesen zu seyn , weil so häufig Processe darüber ent¬
standen (Platner It . S. 309 . )^

Solon führte erst die Testamente ein , aber ohne
alle ^ olennien .

l·) Wären die Griechen So hab- und selbstsilehtig gewesen ,
wie die modernen Völker , so würde es durchaus un¬
ausführbar gewesen seyn , neue und gleiche Verthei -

. langen des Landes vorzunehmen , die Veräußerungen
durch Kauf oder Schenkung zu verbieten , ein Maximum
des Landbesitzes zu bestimmen , wie dies alles zu
Sparta , Athen und bei den Locriern der Fall war .

c) Daher war auch das ganze Privatrechtssystem der At-
fiker und Spartaner so äusserst unvollständig und man-feihaft In Beziehung auf die Intestat-Erbfolge waren

ίθ; Töchter rinsofern vom Erbe ausgeschlossen , als
» och mänqliche Verwandte exjstirten und sie einen
ftlann erhielten . Wer ein Testament machen wollte ,
obgleich er eheliche Töchter hatte , konnte jedoch nur
unter .der Bedingung , diese Töchter zu heurathen ,
einen Fremden zum Erben einsetzen . M . s. Potter
I . S. 355-, sodann aber insonderheit Platner 1. c. If .

' 6 -245 und 309 . I*
d) „Die Ansicht , Privatstreitigkeiten als unbedeutend , nich¬

tig und kleinlich zu betrachten· , war dem Geist der



attischen Staatsverwaltung durchaus atagemeesen - Daher
spricht denn Isocrates von der Anfertigung processua -
lischer Schriften ( διχαγοαφιά } als etwas Verächtlichem
end eines attischen Bürgers yUavVürdigem , welcher
seinen Blick und seine Thätigkeit immet auf das Vater -

. land richten tnüsse . Diese Gesinnung herrscht denn
euch in den Reden der Grieehen und Römer und
drückt ihnen ein eigenthümliches Gepräge derGröseund
Würde auf , indem das Vaterland den Mittelpunct der
Darstellung bildet und als leitende Idee wenigstens
im Hintergründe durchbliekt .“ (Platner I . S. 66 .) · Da¬
her war auch die Lehre von der Verjährung ganz un »
ansgebildet .

e) Ein Beleg dafür , wie auch äie Persönlichkeit der Einzelnen
.ganz in den Hintergrund trat , giebt die Besonderheit ,
dafs die attischen Gesetze ein Verzeicbnifs det Schimpf -
worte enthielten . Welche allein für Injurien gelten und
strafbar seyn sollten , und dafs eigentlich nur Injurien
gegen Staatsbeamten und in Tempeln begangen hartfestraft wurden. Die Reden beweisen, dafs man imchimpfen atsmlich freip Hand hatte , was mit nur
Naivität def Attiker gehörte . Nach Solpn war die
Strafe viner Verbal - Injtrrie ncir 5 IJrachmen , später 500 ,
Nach griechischen und römischen Begriffen isteine cuL
pose Injurie allerdings ein Widerspruch , eine germani¬
sche EhrenrVerletzung unter Freien sieht aber lediglich
auf das Factische . Eine Einen - Verletzung und eine
Injurie sind aber auch ganz verschiedene Dinge .

§. 55 .

41 Ner sehr wenige quantitativ bestimmte Straf -
Androhungen ,

4) Da der Staat bei den Griechen sonach eine
höchst lebendige , thätige morulLsche Person war,
deren Handlungen nicht von den Interesse « der
Einzelnen abh.ieii£en , durch Berücksichtigung
derselben nicht gehemmt werden konnten , so äVar
es eine weihere Consequenz des griechisch *de-
inokratischen Princips , dafs es in den gpecbi *
sehen Staaten auch nur sehr -wenige geschriebene
(jutinlilatiu - bestimmende Straf - .Gesetze gab f
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denn , ienachdem (än Individuum oder eine
concrete Handlung staatsgefährlich erschien
oder nicht , mufste sie der sittlich - politischen
Beurtheilung des Volks oder dir Gerichte (die
gröstentheils nur Volksausschüsse , Volks - Com¬
missionen waren ) unterliegen . Es gab aller¬
dings verbietende unbestimmt strafandrohende
Gesetze , aber in der Zuerkennung des Quan¬
tums der Strafe waren Volk und Gerichte
nicht gebunden . > Von Willkühr einzelner
Richter war dabei deshalb nicht die Rede ,
weil die Gerichte , wie gesagt t Volksausschüsse
waren , -und ' nur gewisse Gattungen unbedeu¬
tender oder keines weiteren Beweises bedür¬
fender Verbrechen und Vergehen , so wie die
Voruntersuchung der Verbrechen den Beamten
und in Athen gewissen besondern .Gerichten
überwiesen waren , von denen aber auch noch
Appellation an das Volk statt fand . .

e ) Bios die sogenannten Procefs - Geldstrafen , z. B . wegen
fälschlicher Anklage , Wegen Nichtfortsetzung des Pro -
cesses etc .„waren bestimmt , S00 , 1000 Drachmen .

V) Wie sehr die Griechen bei allen Verbrechen mehr auf
das Unsittliche als den physischen Schaden , mehr auf das
Moralische als Thatsächliche sahen , beweist die merk¬
würdige Bestimmung , dafs Ehebruch durch Gewalt oder
Nothzucht nicht so hoch gestraft wurde , wie Verführung ,'
wodurch das Herz der Frau dem Manne abwendig ge¬
macht wurde - M . s . Platner II . S . 206 etc . Mädchen -
Taub und Nothzucht strafte Solon blos mit lOOJDrabh -
men . Später strafte man nach Verhältnifs der Um¬
stände und sah das Ganze als blose Ileal - Injurien an .
Bei alle dem mufs man nicht vergessen , dafs das alle#
nur zwischen Burgern und Bürgerinnen galt .

e) Man strafte dhher auch scheinbar geringe Vergehen
hoch und schenkte dagegen syhon Verurtheilten wegen
ihrer sonstigen Verdienste die Strafe . M . s. Beispiele
bei Plmer I. S. 191. 193. 204. 205.
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*0 Real - Injurien wurden ganz roateriel und objectiv ge¬
schätzt , ohne Ansehen der Person , was den freien Stän¬
den der Modernen wieder unbekannt ist . Nur ge¬
meine Bürger und Bauern schätzen hier ihre Wunden ,
Schmerzen und Versäumnisse .

®) Culpose Vergehen konnten mit keiner Klage verfolgt
werden , sondern man ermahnte , die Uebertreter blos '
im Stillen an ihre Pflicht .

Wer dagegen jemanden zu einem Verbrechen auf¬
munterte , erJitt dieselbe Strafe wie der Verbrecher

' Selbst .

f ) Die Griechen folgten daher auch durchaus nicht etwa
nur einer Strafewecks -Theorie , sondern verbanden mit
ihren Strafandrohungen und Verurtheilungen alle mög¬
lichen zugleich , Insonderheit schieden sie aber scharf
dolus und culpa , weil das sittliche Gefühl und die
Absicht denn doch . die Hauptsache bei Beurtheilung
einir Handlung sind . Platnsr I . S. 211 . Die Geldstra¬
fen waren Sehr hoch , und was heutzutage mit 5 Rthlr .
gestraft wird , hatte fast immer eine Strafe von 1000
Drachmen zur ' FoIge . ' ' . "

Nur für Staatsvölker wie Griechen und Römer pafs -
ten sich unbestimmte Strafandrohungen , für egoistische
Sonderthümler bedarf es bestimmter Strafgesetze , weil
hier der sittliche Gosichtspunct nicht mehr ins Au° -e
gefafst werden , darf und kann , da Sittlichkeit in das
Gebiet des Freiheitsbegriffs gehört , wozu im modernen .
Abendlande noch das kommt , dafs der Religionszwang
sich nicht in den Händen der Gerichtsbehörden befindet .

g ') Die Atheniqnser konnten deshalb , auch sehr vieler Ge¬
setze ganz entbehren , weil die Prüfung (όοχιμαΰία )
und Rechenschafts - Ablegung (evSvvy ) der Beamten so
sittlich streng war , und ausserdem ihr Rechlssystem
mehr auf der Moral und Religion als auf dem nackten
Rechte beruhte .

ä) Noch gehört besonders hierher eine Stelle aus Tlatner
über den Begriff des Hochverraths bei den Attikern ,
die wir deshalb besonders ausheben , weil wir weiter
unten darauf verweisen werden . Er sagt II . S. 82s
„ Ein so bestimmten Begriff des Hochverraths , wie ihn
unsere Lehrbücher des Criminalrechts aufstellen , läfst
sich von der attischen Gesetzgebung nicht erwarten , in '
welcher , die Verbrechen überhaupt mehr durch Fälle ,
als durch scharf begrenzte Begriffe kenntlich gemacht
werden . Der Hochverrat !! hatte in dem attischen Staats¬
recht schon deswegen einen gtösern Umfang , weil der
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Staat in seinen Forderungen an den Einzelnen die Ge*
eiunung eben so » als die än &sere Handlungsweise und
überhaupt die ganze moralische Kraft und Wirksamkeit
in Anspruch nahm , und vhn dem Einzelnen nicht
allein eine Enthaltung störender Einwirkungen in den
öffentlichen Reciitszustand , sondern auch eine aufop¬
fernde Thätigkeit für das Interesse und die Zwecke de»
Staats verlangte . Wer daher eine gleichgültige , schlaffe
Gesinnung gegen den Staat und überhaupt durch sein
Betragen zu erkennen gab , dafs er seinen Privatvortheil
dem öffentlichen vorziehe , , wurde als Feimt 1und Vdrrci '
ther dei Staats betrachtet . Aus diesem moralischen Ver -
hältnifs des Einzelnen zum Staat ist es erklärlich , wie
derjenige als Landesverräther angesehen wurde , wel¬
cher z ! B . zur Zeit der Noth sein Vaterland verlies ,
welcher dem Staate Unheilsames rieth etc . Selbst dar¬
aus , dafs man sich unter den 30 Tyrannen ' ruhig ver¬
halten uni keinen Widerwillen gegen *diese verfas¬
sungswidrige Regierung an den Tag gelegt , leitete
man eine Billigung derselben und daraus die Beschul¬
digung des Hochverraths her . Bei diesen Ansichten
liefsen sich von den Rednern alle Handlungen in das
Gebiet des Hochverraihs , versetzen , web he in irgend
einer Beziehung das Wohl des Staates beeinträchtigten ,
wenn sie auch streng genommen nur als Hintansetzung
der bürgerlichen Pflichten und als Beleidigungen des
Staats gelten konnten .“ — iV̂an ntiterschied jedoch ( im
Begriffe ) zwischen beabsichtigter Auflösnng ' der Demo¬
kratie , Einführung einer Alleinherrschaft und dem Ver «
rathe des Vaterlandes (χ&τάΙυΒις τού δήμον und χροδο -
βια , τής Λόλεως ). Die Strafe war dieselbe — .„ Des Her¬
raths machten sich ferner diejenigen /Srhuldig , welche
ohne Erlaubnifs des Staate sich in Feindes Land bega¬
ben , welche als Feldherrn Nachlässigkeit und Furcht¬
samkeit im Dienste bewiesen , welche sich gegen das
Wohl des Staats bestechen liefsen , welche ohne Be¬
vollmächtigung als Gesandte in fremden Staaten auf -
traten , oder als gewählte Ghsandte das Volk durch
falsche Nachrichten täuschten , und überhaupt in ihrer
Amtsverwaltung das Staatsinteresse verleugneten .“ —
„ Selbst die Vernachlässigung religiöser , mit der Staats -
Idee verknüpfter Pflichten stellte man unter den Begriff
des Verraths .“ Dafs bei solchen Ansichten auch sifion
die blose Absicht , der entfernte Versuch strafbar war ,
ist leicht erklärlich . Verschieden von Verrath etc . war
die μιόοδημια , der Kaltsinn gegen das gemeine Wesen «
Auch er wurde bestraft .
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§. 56.

5) Όΐβ Staatsbür ge nchaft ist für den Griechen das
höchste Gut.

5) Dafs die Griechen die Staatsbürgerschaft für
das höchste Gut ansahen , bemerkten wir schon
und beweist sich auch durch den Umstand , dafs
öian die Todesstrafe , als das höchste Uebel, mit
dem freiwilligen Exil vertauschen konnte , zu¬
gleich auch ein Beweis dafür , dafs die Straf -Justiz
nicht auf das Individuum sah , Rache gegen dieses
bezweckte , sondern Sicherheit des Gänzen im
Auge hatte . Daher standen diegrösten und här¬
testen Strafen auf denjenigen Handlungen , wo¬
durch der Staat beeinträchtigt wurde , ohne in
Unserem Sinne auch nur zu .de» Vergehungen ge¬
rechnet werden zu können , z. B. auf der säumi¬
gen oder Nichtbezahlung der Steuern , Pacht¬
gelder , Strafgelder . Hier folgte nach kurzer
Frist sofort Einziehung des Vermögens und
Verlust der politischen Bürgerrechte ( α,τιιύά ) ,
so wie denn überhaupt diese ατιμία eine , trotz
ihrer Gröse , sehr häufig vorkommende Strafe
War(a ). Geldstrafen wegen Bestechung , Verfath ,
gesetzwidrigen Vorschlags in der Volksversamm¬
lung etc . erfolgten bis zu 120/000 Thalern (100
Talenten ) neben der Atimie , wenn nicht das
ganze Vermögen eingezogen wurde . Personen
Und ihr Vermögen wurden daher dem Ganzen
geopfert und des höchsten Guts — der ,Theil -
üahme am gemeinen Wesen beraubt , sobald
die Richter nur centrifugale Gesinnungen des
Einzelnen wahrnahmen (5).
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α) Es ist sein· wahrscheinlich , dafs die griechische άτιμια ,
gleich der römischen infamia und capitis deminutio
mehrere Grade und Stufen hatte , es fehlt aber gänzlich
an näheren Angaben darubex . Platner ( 1. S. u . 206)
spricht von . 3 Graden ohrfe nähere Unterscheidung und
Nachweisung . Vielleicht war sie eben so vielfach mo-
dificirt , wie die einzelnen Vergehen , denen sie jure
talionis folgte , denn sowqhl der , welcher alle polit .
Bürgerrechte verlor , als der , welcher blos zu Remtern
unfähig wurde , oder in der Volksversammlung keinen
Vortrag halten oder keine öffentliche Klage anstellen
durfte , hies άτιμος . Sie trat unter ändern in folgenden
Fällen von selbst oder durch Erkenntnifs eini 1) wet
sein Schild wegwavf , 2 ) sich dem Müssiggange ergab ,
3 ) seine dürftigen Eltern nicht pflegte , eine unge¬
gründete Klage anstellte , 5) sich der Bestechung actiV
oder passiv schuldig machte , 0 ) die Ehe brach , 7 ) einen
Meineid schwur , 8) einen Diebstahf begieng , 9} nicht
zeitig Rechnung ablegte , 10 ) eine obrigkeitliche Person
beleidigte oder schlug , . 11) sich ohne .hinreichenden
Grund weigerte , ein -öffentliches Amt änzunehmen
oder auch nur um Befreiung bat , 12 ) dem Staat seine
Schuld nicht abtrtig , dies erstreckte sich sogar auf die
Erben , und traf 13) sogar den Beamten , der gestatten
würde , dafs dem Volke ein Erlafsgesuch überreicht
Werde , 14) alle Verschwender ihtes Erbguthes , 15)
wer ein öffentlich gegebenes Versprechen nicht hielt ,
16 ) sich von den Schiffen entfernte oder nicht zum
Seedienste einstellte , 17) bei einem öffentlichen Auf¬
ruhr neutral blieb oder sich entfernte , 18 ) eine öffent¬
liche Klage ' fallen lies , 19) bei einer solchen nicht
-wenigstens y der Stimmen für sich hatte , 20 ) alle Sy¬
kophanten , 21 ) wer Verstorbenen Böses riachredete ,
22 ) alle Unzüchtige (ήταιρι /χοτες ) , 23 ) wer bei der
άοχιμαβια als untüchtig zuriickgewiesen wurde . Wenn
(κτίμοι sich etwas erlaubten , was ihnen als solchen ver¬
boten war , so fand nöthigenfalls T̂odesstrafe statt . So*
Ion erlaubte zuerst die Wiedereinsetzung derselben in
ihren vorigen Stand . Jedoch müfsten 6000 in der
Volksversammlung dafür stimmen . Platner I . S. 443 .

l· ') „ In der Dokimasie der Redner spricht sich am besten
der Grundsatz aus , dafs nur Rechtlichkeit und Sittlich¬
keit die Büiger befähige , das den Mitgliedern der Frei¬
staaten eigenthümliche Recht auszüiiben , als Theilha -
ber der Staatsgewalt über die Angelegenheiten des Ge¬
meinwesens mitzuberathschlagen 'und <yif die Leitung
desselben durch öffentliche Vorschläge und Anträge eis>-
zuwirken .a Platner I . S , 387·
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§. 57 ·
6) Ostrakiimus und Petalismus.

G) Wenn Neuere dies alles als furchtbaren Des*
potismus den Griechen und dem demokratischen
Princip zum ,Vorwurf machen , so spricht aus
ihnen nur der eigene egoistisch centrifugale Cha-
racter und die Unfähigkeit solch einen hohen
centripetalen Character zu begreifen (M. s.
eben §. i .) , und Tittmann 1. c. Seite lg . sagt
in dieser Beziehung sehr wahr : „In den neue¬
ren Zeiten hat der Staat mehr die Sicherheit
der Rechte der Einzelnen zum Zweck , als
der Fall war bei den Griechen , bei denen das
Streben mehr auf die Sicherung des Ganzen ,
der Verfassung , der Gleichheit gieng . ' Bei
ihnen mochte ehender der unschuldige Ein¬
zelne zu Grunde gehen , wenn nur jede mög¬
liche Gefahr vom Staate abgewendet ward .
Aus diesem Gesichtspunct ist auch der Ostra -
bismus zu betrachten (a ), wodurch der Einzelne ,
feeinesweges eines Vergehens willen , sondern
blosj weil er sich auszeichnete , vielleicht ge¬
rade wegen seines Werthes und seiner Ver¬
dienste , durch Verweisung ausgeschieden ward
aus dem Staate , theils damit er der Verfassung
nicht gefährlich werden könnte , theils zur Er¬
haltung des Gleichgewichts , welche schön durch
die Auszeichnung des Verdienstes gestört schien .
So herrschte das Princip der Gleichheit (iden¬
tisch mit dem demokratischen ) , dafs sie nicht
einmal durch persönlichen Werth gestört werden ,-
dafs nicht einmal Tugend und Verdienst her «

2r Bd. 6
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vorragen sollten . Nicht wilde und , blinde Lei¬
denschaftlichkeit war der Grund der Yerwei -
sung durch Ostrakismus . Sondern bei dem
Widerstreite zwischen dem Rechte (den Vor¬
zügen ) des Einzelnen und dem Interesse des
Ganzen wurde das Erstere zurückgesetzt ,“

a ) Ueber das Alter des Ostrakisrtius streitet man sich noch .
Einige fuhren ihn bis auf Theseus zurück , andere auf
Bippias , andere erst auf Klisthenes . Der Name riikrte
ron dem οΰτραχον oder der Scherbe her , der sich jeder
dabei bediente . Uebrigens stand jedem die Abzugsfrei¬
heit zu . Die Syrakusaner mitnten dasselbe Tnstitut
Petalismus , -weil sie sich der Oelbliitter statt Scheiben
bedienten . M . s. Platner I . S . 286 .

§. 58.
7) Kein Privatleben im heutigen Sinne.

7) Wie dem nun so seyn konnte , erklärt
sich allererst ganz klar daraus , dafs die Grie¬
chen eigentlich gar kern Privatleben in unse¬
rem Sinne führten (weder Industrie , noch Han¬
del als Hauptgeschäft trieben ) ’(a ) , sondern , fast
nur vorti Landbau lebend , der durch ihre Sclaven
besorgt wurde , den grösten Theil ihrer Zeit
nur mit dem -öffentlichen Wesen beschäftigt
waren -und seyn konnten . Der Staat war für sie
die wahre und ächte Gemeinschaft des Lehens
mit einem menschlich -grosartigen Endzwecke (6) .
„Bei den Griechen giehg , sagt Tittmahn S. 1Ö. ,
als freiwillige Hingebung , von dem Geiste des
Volkes aus , was bei uns , wo der Bür gef mehr
als dort entzweit ist mit dem Staate , als Po¬
lizei ein ganz anderes Ansehen hat .“ Bis wie
weit dies unter Menschen möglich sey , steht
die Lakedemonische Staats - und Gesellschafts -
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Verfassung als einziges Beispiel da , sie ward
aber auch selbst von den Griechen angestaunt ,
und wir wollen sie daher keinesweges als allen
Griechen in solchem Grade gemeinsam darstellen .
Eine Gütergemeinschaft , wie sie in Sparta statt
fand und erlaubt war , war schon in einem
Staate wie Athen nicht mehr ausführbar . — Eine
Solche Verfassung konnte übrigens von einem
Gesetzgeber nicht mit einem Schlage eingeführt
■werden, wenn der bedingende Character und
Sin « dafür dem Volke nicht früher schon eigen
gewesen wäre . Man mufs daher auch überhaupt
nicht etwa glauben , jdie Gesetze eines Lykurgs ,
Drako , Solpn etc . seyen dictatorisch eingeführt
worden , sondern das Volk stknnii .e darüber ab
pnd adoptirte sie. Diese sogenannten -Gesetz¬
geber waren blos , als Archonten , vom Volke
mit der Reform und Redaction der Gesetze
beauftragt . M . s. f . 52. Ut. l·,

a) Korinth war allein wegen seiner gelohmaekroJIea Erz¬
arbeiten berühmt und durch seiae Lage zutn Handels¬
platz gemacht .

i») Das gesellschaftliehe Leben bestand in de*tt '&ffontlichenStaatsleben nicht allein für die GoneersatiOn uttd den
alltäglichen Umgang , sonder * aneh fär Feste , GastmU-
ler und sonstige Ergötzlichfceiten . ,,Alle Familien·Ver¬hältnisse Waren bei den Griechen in einem weit höhe¬
ren Grade , -als bei den Römern , unter die öffentlich«
Aufsicht und Vorsorge gestellt“ ( Platner H. S. 224.)
und der Archon konnte unmittelbar eiaschreiten ,

e) Ueber die Tagesordnung des Privatlebens der .Athenien «
, «er -und Spartaner s. m. ßarthelemy Chap .20. 35. 28· 48.
d) Es gab in Griechenland , in der grosen Zeit , gar kei*

nen eigentlichen Privat - Luxus , sondern blos einen
öffentlichen., durch die Pracht der Tempel , Feste und
Spiele etc. Darin suchte es eine Stadt der ändern zu¬
vor zu tbadn, und selbst was der Einzelne au Olympia
oder Delphi an Ruhm erwarb , machte dessen Vatef-
etadi vu ihrem Eigenthum .
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*) Athen wer die gröste Stadt in gani Griechenland und
hatte nach einigen eine Tagereise , naeh ändern jedoch
nur 17ß Stadien im Umkreis . M . s. die Beschreihung
■Athens bei Potter I . S. 57 etc ,, Barthelemy II . S . 034 .
Es zählte 10/000 Privathäuser und 13 Thore . Ausser
den vielen Tempeln und Prachtgeb 'äuden dienten für
das öffentliche Leben und die Erziehung besonders das
Ωδέιον , die Ακαδημία , der ifuvdffetpyir , der Keramicus
innerhalb der Stadt i die erosen M ’äi'kte , die Säulen¬
gänge , das Έφήβαιον , diePalesträ , das Stadium und das
Theater . Das MovGsioy war ein haltbarer Ort neben
der Citadelle und hatte seinen . Namen von dem alten
Dichter Wlusäus , der hier seine Gedichte herzusagen
pflegte und da begraben lag . Die beiden Mauern , welche
den nach den beiden Häfen führenden Weg einschlos¬
sen und diese mit der Stadt vereinigten , hatten eine
Höhe von 4Q Ellen und waren so breit , dafs zwei
Lastwagen sich ausweichen konnten . Nur in dieser
Verbindung hatte Athen 5 Meilen Umfang (200 Stadien ) .

/ ) „ Athen war aber nichts weniger als eine schöne Stadt
in dem Sinne , wie einige unserer neuen Hauptstädte
es sind , in denen man ganze Gassen von Faliästen fin¬
det , welche doch nur Wohnungen von Privat -Personen
sind . Man konnte in Athen seyn , ohne es zu ahnen ,
dafs man sich in der Stadt {befinde , welche die grösten
Meisterwerks der Baukunst enthielt . Erst wenn man
zu den öffentlichen Plätzen und zu der Akropolis kam ,
erkannte man die Pracht der Stadt . Man zeigte noch
lange die ärmlichen Wohnungen eines Themistocles und
Aristide ? , und grose Häuser zu bauen Ward leicht als
Uebermuth betrachtet . Erst mit dem Wachsenden Lu¬
xus wurden auch die Wohnungen grösen — Auch
wird ' bei Gebäuden , zn Wohnungen bestimmt , ein
ewiger Widerspruch zwischen dem Bedürfnifs und der
Kunst eintreten . Die letztere will ' an ihren Werken
immer die Ausführung einer grosen , von den alltäg¬
lichen Bedürfnissen des Lebens unabhängigen Idee }
die Wohnung bleibt diesen nicht nut -untergeordnet ,
sondern es liegt huch an und für sich keine ästhetische
Idee bei ihr zum Grunde .“ Heeren Ideen S. 496 u . 500 .

§. 59 ·
$) Sittlichkeit und- Humanität sind die alleinigen 'Staatszwecke .

8) Die Griechen waren vielleicht das bild¬
samste Volk , das je existirt hat , d.' h. fähig .



(niciit blps begeistert ) sich allem zu unterwer¬
fen , was der gemeinsame Wille über Sitten ,
Gebräuche , privatlebensweise etc . zum Besten
des Ganzen für zweckmäsig fand (a ). Diese Fä¬
higkeit war gegeben dtirch ' die hohe sittliche oder
Selbstbeherrschungskraft der Einzelnen , und sie
machte es den .griechischen Staaten auch allein
möglich , die Sittlichkeit und Humanität zum
Staatszweck zu . erheben , aus dem Staate, eine
wirkliche grose sittliche Erziehungs - Anstalt
zu machen (6) , nur dafs sie freilich mit Sitt -

heit ) andere Ideen pnd Begriffe verknüpften ,
als die Modernen : nämlich nicht blos ' mit
der äussern Sitte sich "begrtügten , sbnderh auf
innere Sittlichkeit , nicht auf blose Worte ,
sondern auf Thaten sahen , es z. B. schon für
unsittlich hielten , eine Waare zu wohlfeil zu
kaufen , oder ein Mädchen nicht zu heirathen ,
weil sich findet , dafs der Vater arm ist ; oder
von Seite eines Mädchens , einen reichen Mann
einem braven aber armen Mann vorzuziehen .

a) Die sittliche Kraft wird durch spartanische und atti¬
sche Sittenstrenge nicht . erseugt , sondern blos conser~
virt ,· sie mnfs schon TOrhande 'n Seyn , rnn eine solche
Sittenstrenge ertragen zu können ; wo sie nicht vor¬
handen öder .wieder verlomt gegangen ist , vermag
eich auch keine lykufgische oder catonische Sitten¬
strenge mehr zu halten , es fehlt an den Lykurgert und
Catonen so gut , wie an denen , die eine catonische
Censur noch zu ertragen vermöchten .

b) Aristoteles III . Qi. » Nicht blos gemächlich , nicht ’ blos
sicher mit einander zu leben , sondern auch nach höhe¬
rer Lebensweise und Sittlichkeit zu Streben -, ist der
Staates Zweck .“ - .

c) » Die alten. Staats Verfassungen sahen vor Allem auf di »
Bildung der Sitten (auf Sittlichkeit ^, weil -von dieqej;



— 80 —

TriehM 0* ihre günza mnette fettie abhieite .“ Harder
| II , S. 127.

J ) Hat «ße moderne Welt ein Beispiel imfzuweisen , wo
ein ganzes Foik einem 'PriVatfnah'n so ünbesnckränkte
Staats - Reformations -Volhnaolit gegeben hake , wie <lie
Äthenienser dem Sohn ’i die Spartaner dem Lykurg ?
tHizu gehört erhe hohe sittliche Kraft and Vaterlands¬
liebe .

«) Heeren Ideen 8· 386. »So wie der eiftzeloe Mensch
eine moralische Person ist , ist es dem Griechen auch
der Staat. Auch in ihm wirken , auch ihn bestimmen
«Iso atdralische Kräfte, ■So entsteht die grose Anfgabe
für den , der Staaten ordnen eoll , zu bewirken , dbfe

: die .Vernanft ' die Herrschaft über die Begierde und die
jLstdensehaft führt ; und die Erreichung der ' Tugend
und Moralität werden in idiesem Si®n:2w9eiie de? Staats ,
SO gut sie *2wenke des Eiinzelnen^ieyn sollen . »So

Auge gefafst Vbissihhüi'liian aßdreSst die gttechischen
Geeetzgehengen > Wehd»« dunchanB yractischer Art ww.
ren und deren Zweck es nie war , mit gänzlicher Auf¬
hebung des Afteti , neue Constitutionen zu geben. Es
waren nur Reformen , Modificatipnen des Bestehenden .“
„ Es lagen nidit ntlr Privätrecht , 'Sondern auch Moralität
viel mehr in ihrem Gesiehtekreise , eis die leztete in
dem Gesichtskreise eines heutigen Gesetzgebers liegen
kann . -Die Anordnung des Privatiefrerre , eben xfafrwe-
gen also auch die Erziehnng and Bildung der Jugend ,
worauf die Sitten und ihre Erhaltung beruhen , waren für
sie ein HauptgegenstanS . Sie fühlten es auf das innigste ,
Olafs ohne sie jene moralische Versen, der Staat, das Volk,
tifih nicht selber würde regieren können.“ Ders . S. 338.

g) Der Begriff der griechischen Staatskunst ( πολιηχη eai -
Οτ-ημη) glich einem Kunstwerke aus eine«* GuEi, des¬
sen Eindruck verloren .geht , sobald man es auseinander
legt . Er war verhältniCsmäsig eben so viel umfassend
Wie der der Musik und diese wieder nur ein Zweig
der Staatskunst , indem diese -eicht allein s^wmtliche
fchönen Künste in ihren Bereich zog , sondern auch
Sittlichkeit und Religion Staatsc&scke, keineswegs
etwa , bloe Mittel waren .

7t) Es^arbeiteten bei den Athetiiensevn alle Gesetze dem
Entstehen de» Egoismus entgegen , man belohnte nur
die Liberalität und bestrafte die Selbstsucht .

i ) Viatner I . S. 3frs , j*u Verbindung mit der Aöfsicht über
die Religion und gewissermasen als Tfceil davon war
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dem Areopag ru Athen , wie den Censoren eu Rom f
und in noch gröserem Maase, die Sittenpolizei über¬
lassen , welche die Gerichtsbarkeit desselben vervoll¬
ständigte und ergänzte . Die Sittenpolizei kommt hier
um so mehr in Betrachtung , als die Ansicht noch kei¬
nen Eingang gefunden hatte . Recht (Religion ) und
Sittlichkeit in besondere Gebiete zu verweisen und als
in ihren Principien verschiedene Handlungsweisen von
einander zu trertnen . Vielmehr war das Recht durch
die Sittlichkeit -bedingt ' und diese betrachtete man als
die Grundlage und Gewähr des rechtliehen (und poli¬
tischen ) Zustandes , so dafs sich auch hierin erkennen '
läfst , wie das 'Alterthum in dem Staat nicht eine blose
Rechtsanstalt , sondern vielmehr eine F'olksvereiniguag
zur Gesammtentwickelung der intellectuellen und sitt¬
lichen Kräfte erblickte.*

k) Rin argumentum und «in Beweis a posteriori für die Sitt¬
lichkeit der Attiker im Allgemeinen ist das Zudrängen
zu den öffentliche » Aemtem etc. Denn wer hei der .
Prüfung wegen - aifctlicher Mängel etc. zuriickgewiesen
waud « , wurde Öermog, und ατιμφ jschlefs rast von
eile» .womatRehan Bürgerrechten au*. Bin Zudrängen
an» 4en Asm Sem War also eine freiwillige Unterwerfung
und Umerziehung unter die Prüfung seiner Sittlichkeit
und dazu pflegen sich unsittliche Menschen dqch nicht
zu drängen .

I) Unsittlichkeit schlofs von der politischen Staatsgentein-
schaft aus. In Athen war der zu Staatsämtern nicht
fähig , der seine Eltern vernachlässigte ,, nicht pflegte.
Er durfte in der Volksversammlung nicht einmal Seme
Meinung sagen-

nt) Dine Ehebrecherin durfte nicht geputzt erscheinen ,
auph keinen Tempel betreten . Frauenzimmer , die in
unanständiger ünd unordentlicher Tracht öffentlich
erschienen , wurden an iOOÖ Drachmen gestraft . Sie
durften auch keine langen Reisen unternehmen , wie
unsete heutigen gelehrten Damen .

n) Welches Gewicht die Griechen der Musik in Beziehung
auf die Staitssittäfchjbit - und NatJonaT-Erziehung böi-
legten , sahain wir bereits oben § . 31 . An deine zeugt
von einem höchsten Zartgelühl für den Glanz und
Ruhm nes wömeinWesens und der Anhänglichkeit der
Griechen nntfeeeinander , z. B. dafs Athen dptt Phryni ,
chus um 1000 Drachmen strafte , weil er durch seih
Drama „ die Eroberung Milets“ ein vaterländisches
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Unglück auf die Bühne gebracht , trotz dem , dafs er
die ganze Versammlung bis zu Thränen gerührt hatte .
Sparta soll den Dichter Archiloclms vertSeben haben ,
weil er in einem Gedichte gesagt hatte , es sey besser ,
die Waffen wegzuwerfen , als zu sterben . Das war
eine wirkliche staatliche Censur .

<0 Sitte , Sittlichkeit und Moralgesetz waren bei den Grie¬
chen eins , weil man nicht nöthig hatte , zu heucheln
und zu frömmeln , kurz etwas ,zu scheinen , was man
nicht war und ist . Daher darf die äff entliehe Sittlich¬
keit des Alterthiwns nicht miu moderner ) Brille be¬
trachtet werden , denn sie sah nur z. B . das Nahte
mit ändern Augen und Ideen an , wie wir .

jt ) Was sich irgend , namentlich gegen die Athenienser
sagen läfst und von Aristopharfes , Isocrates , Xenophon
etc . gegen und über sie an Tadel ausgesprochen worden
ist . Trat v· - Gagern Resultate der Sittengeschichte III .
S . 134 — 165 ; zusammen· getragen und wir verweisen
darauf , nichts weniger als gewilligt , aus ihnen etwa
Götter zu machen . Nur sey bemerkt , dafs doch dazu
auch schon etwas gehört , , sieh die Wahrheit so ge¬
lassen ins Gesicht sagen zu lassen , wie es die Athe -
nienser dulteten , und daun vergesse man nicht , dafs
die Athenienser zur Zeit jener Männer schon von ihrer
sittlichen Höhe herabgestiegen waren .

60.
9 ) Oeffentliche Erziehung ,

Q) Man beschränkte sich, däher nicht darauf,
die junge Welt bis zu ihrer Mündigkeit geistig
und körperlich in öffentlichen Anstalten » Gym¬
nasien , Lycee .n etc . zu erziehen , sondern diese
Erziehung dauerte bis an das Lebensende eines
jeden Einzelnen durch den Staat und die Ge¬
setze fort und der Einzelne hatte die Zwecke
seines' Daseyns erreicht , , wenn ’ er durch kör¬
perliche und geistige Vorzüge sich ausgezeich¬
net und dem Vaterlande Glanz upd fluhm be¬
reitet hatte , wozu der · Staat als Erziehtings -
Anstalt und dann ganz Griechenland die Mittel



- 89 -

boten , besonders auch durch die strenge Aufsicht
über die 'Sitten tind die Sitllichkei beider Ge¬
schlechter ; womit denn auch die Bauart der Pri¬
vathäuser in Verbindung stand , indem sie nicht
allein unscheinlich und prunklos waren , son¬
dern auch ihrlnneres dem Blicke des Publikums
offen stand (<?)·

a ) S-parta zeichnete sich in dieser Beziehung wieder vor¬
zugsweise aus . Es gab hier gar keine Privat -Ers .ieh.ung .
Schon im zartesten Alter kamen die Kinder der Könige
sowohl wie der ärmsten Bürger in die öffentliche Er¬
ziehungsanstalt . Ja man könnte sagen , es gab hier
auch nicht einmal PriVathaushaltungen , weil auch die
Mahlzeiten öffentlich waren ,und sich alle gleich klei¬
den mafsten , so dafs , wer eine auszeichnende Borda
am Kleide trug , gestraft wurde . Von den Erziehungs -
Beamten wird , uuteu noch die Rede seyn . . r , ,

ΐ ) jäthen , für .das Schöne , und die geistigen Genüsse mehr
bedacht , hatte die meisten öffentlichen Anstalten zu die¬
sem Behufte aufznweisen . Zunächst· 3 Gymnasien unter
den schon genannten verschiedenen Namen Lyceuni ,
Kynosarges und Academie , worüber ein Gymnasiarch die
Oberaufsicht führte und unter seinem Befehle besondere
Gymnasien , Pädotriben und Sophronisten hatte . Diese
Gymnasien , nicht blos zu körperlichen Uehtmgen ,
sondern auch zum wissenschaftlichen Unterrichte be¬
stimmt , waren sämrotlich prachtvoll ausgesteuerte und
sehr weitläufige Anstalten , mit Gärten und· Hainen
umgeben : In allem , wodurch nian sieh im Kriege
und bei den , griechischen Nationalfesten auszeichnen
konnte , wurde hier unentgeldiich Unterricht ertheilt .
Die Jünglinge zunächst in allen gymnastischen He¬
bungen , die Erwachsenen in den Wissenschaften . Für
die gymnastischen Hebungen der letzteren und besonders
der Athleten gab es ,besondere Palnstra , ebenwohl Weit¬
läufige Prachtgebäiide , worin zugleich die Bäder ange¬
bracht waren , welche nach den Hebungen jeder nahm .
Für die dramatischen Künste war das Theater , für die
musikalischen Hebungen das Odeon . M . s. die Zeich .
nungen dieser Gymnasien und Palästren unter , den
Kupfern zu Bartheiemy Nro . 12 . 13. 14 . Sodann über¬
haupt über die Erziehung zu Athen Chap . 26· und die ’

' zu Sparta Chap .' A7; endlich über das grose Erziehungs -
Institut und den Orden de» Pythagoras Chap . 76 . Nut
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5n (Griechenland haiie ra^n eine Erziehung , weil etwas
Sittliches , Edles zu erziehen vorhanden war und man.
hatte eine öffentliche Erziehung , weil der Character
zentripetal war , weil Griechenland Staaten hatte .

<0 Eudar hat in seiner allegirten EinladungSschtift (No· >5)
schon und kurz gezeigt , wie unter den National - Er -
zieliungszwecken der Griechen ( und Homer , wozp
wir jedech nicht beistimmen können ) Humanität ( om-
nium virtutumfundamentum summumque mortalium ionnm )
der erste gewesen und von jedem gefordert worden
*ey , <ριλομ &3·ϊα , φιλοχονια und χροχαιδειά ; wie so¬
dann jeder habe erfüllt seyn müssen von χαλοχα -
ya3ift , βωφραούνη ^ φιλοχαλια , und φώαγ &ρωχια . Dabei
macht er auf den heutigen Uebelstand der Ueherlaiung
mit wissenachaftlichen Poctrhnen aufnterksam , derzu -
folge die Studierenden zum eigenen Denken fast gar
keine Zeit übrig behielten uqd ka um alles fassen könn¬
ten , WShfeftd '.wir .doch nur so viel wirklich wissen

- urid unser Eigenthum nennen könnten , als unser Ge-
dächtnifs aufgefafst habe . Schon Petroniüs macht seiner
verdorbenen Zeit und ihrer Unterrichts - Methode din
ganz auf uns passenden Vorwurf : „ Ideo ego adolescen -
tulos existimo in schoiis stultissbnos fieri , quia nihil
ex ’iis , quae in nsu habemus , aut audiunt , aut vident .**
Müssen nicht ebenwohl unsere Jasttudierten erst eine
ganz neue Schule des practisehen Djjbens machen , ehe
-sie für dieses -brauchbar werden ? ·

d) In Athen verwies man übrigens in Folge eines Soloni¬
schen Gesetzes alle die , welche kein Talent hatten ,
zum Ackerbau , zur Handlung uiid - zu Handwerkeu ,
und nur Talentvolle lies man in der Musik , Pluloso -

i phie und Gymnastik üben . JPptter I . 313· ■
e) Man tnufs nämlich nicht glauben , dafs die Privathäuser

zUi-Zeit der Glanzperiode der Griechen so gros , weit¬
läufig und prachtvoll gewesen seyen , wie Barthelemy
ein solches im Grundrisse in seinem Werke Tab . 23 . *u-
saBimeagestellt hat . Erst zur Zeit des gestiegenen Pri -
vatluxuses mag es dergleichen gegeben haben .

§. 6i .
Die Grieejier » hatten deshalb auch , strenpe

Aufwands - Gesetze für Privat «Gastmäler , Klei -
4eytr ^ chten etc . , deinen der äumte wie der
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wichste untorrrorfon war { ^anz besonders be -
"w-achte tnan den Putz des weiblichen Geschlechts
und überhaupt dessen Sitten .

e) Bei den G^ snwaJen durfte die - ZaM dev -Gitet-β niohc
30 Hbemeigen , die Köche remfsten davon den Gynako -
nomen Anzeige thun , und es durften keine unvet -
rnischten Weine getrunken weiden . Die Soff er ei wurde
hast bestraft .

Das Werk von A. Hendarson (th <e histoxy cf Ancinnt
mnd Medern PVine *. London JSiÖ· ) ist -nicht blos
Wege» des Weinbaues auf der ganzen Erde , »ändern
auch wegen der Gebräuche bei Tisch bei dW iAIten
höchst interessant . Hier einiges daraust

Viele von den Gebräuehen der Alten beim Trinken
-sind zunächst bemerken «westh . Einer dieser durfte uns
namentlich für den ersten Anblick seltsam ««seheinen ,
nämlich das ungemeine Verdünnen der Weine (2βί zu .
Ifll Wein ) , üngewässerten Wein zu trinken wurde
( nach d . Verf .) bei den Griechen für unanständig erach¬
tet , und derjenige , dfet'. es dboh that , wurde für einen
Seyihen gehalten (Die Weine der Alten waren aber
syrupähnlich und mafsten daher verdünnt werden ) .

Es wohnte sodann ein zarter Sinn für das gesellschaft¬
lich >Schickliche in dem griechischen Geiste , welcher
dieselben vor der gemeinen Schlemmerei und Völlerei
bewahrte , worein die .ans gröberem Thon , geformten
Römer und ihre Sitten , namentlich unter den Kaisern
( wohl erst hier ) versanken . Der Genufs des Wein ei
bei den Gast - und Festmahlen der Griechen wurde
durch mannigfaltige sinnige und zierliche Gebräuche
veredelt . Von ihren Kifnsflern darf rrian mit Recht be¬
haupten , dafe sie dies und -jedes , was sie berührten ,
verschönerten . Den gemeinsten und zum alltäglichsten
Gebrauche bestimmten Geräthschaften drückten sid

den Stempel der Schönheit auf . Dieselbe ' edlere Feie «
heit des Geschmacks , welche ihre Trinkgefäse form sc^
umkränzte auch die überschäumenden Becher mit Blu¬
mengewinden .

' i Es war bei den Griechen und Römern Lieblinge »
sitte (Gebrauch ) sq vie )e Bepher eu leeren , als Ach
Buchstaben in dem ausgebrachten Namen befanden .

D « das gesammte äussere Privat - und öffentlipha Leben
eines Volks mir die äussere KrystaUisätion oder der
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Ausfeick seines inneren ,Chaeacters ist ;, also nicht um-
ge ^ ehrt das Liebeoi den Charge ,ter .macht 9. so können
Bier füglich die iieidertrachieh , HeiratLs - und Be¬
gräbnis - Cerenionien Übergängen ‘'ererdeh *

6^ M . s. § « 59* Ht· Sodann Montesquieu , Esprit des Lois
VII . 8, ΣλΌΗ peut regarder 9 dans un e'tat populaire f
Vincontinoncc publique *comme le dernier des malheurs et
l<t certitude d 'un changement dans la constitutzon , Aussi
les bons legislateurs y ont ~Hs exige des femmes une cer -
tai &e gravite ' de moeurs . 11$ ont proscrit de leurs repub *
liques non seulement vice y mais Vapparence meme du
vice . — 9; Dans les reptibliqu .es , les femmes sont libres par
les loiSy et . eaptivees par les moeurs ; le luxe en est
btmni et avec lui la cerruption et les vices· La seule
ainitie retirde dans les mariagess la vertu 9 la
sirnplic (te'f^la/ ehastete fdes femmes f y e'toient teile s 9 quon
na guere . jam ^ is vu de peuple qui ait eua cet egard
une meiUgure ροΐίΰβ ,

$. 02 .

10) Der griechische Bürger trieb bt der Regel keine
gemeinen Gewerbe .

10 ) Gemeines Gewerbe war den Staatsbür¬
gern blos in Sparta gänzlich untersagt und
schlofs von Staatsämtern aus . Fabrikbesitzer
zu seyn und durch seine Sclaven gewisseWaaren
in Menge fertigen zu lassen war aber , wenig¬
stens in Athen , sehr häufig der Fall . Ja hier
jnufste sich , jeder darüber ausweisen , womit
er sieh nähre , doch wissen wir nicht genau ,
was die Griechen sich unter gemeinem Ge¬
werbe , ausser der Sclaven 1 Arbeiten , gedacht
haben mögen ; denn in Sparta war jenes , aber
auch , zugleich der Müfsiggang verboten , und
die atheniensischen Demiurgen waren von der
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Volks -Versammlung und der Aemter -Verloosung
nicht ausgeschlossen .

a) „ In GernäfsLieit der Ansicht , dafs Thätigkeit und Ar¬
beitsamkeit den Eittxelnen , -wie den Staat , vor physi¬
scher und moralischer Erschlaffung und Entartung
sichere , und dafs der Staat vermöge seiner sittlichen
Grundlage von Jedem eine solche Handlungsweise ver¬
langen könne , wie sie die Erhaltung des Gemein¬
wesens erfordere , erklärten die attischen Gesetze Un »
thätigkeit und Versäumnifs in Erlernung eines Ge¬
werbes (τέχνη ) bei denen für strajfällig , welche ohne
eigenes Vermögen durch einen bestimmten Erwerb
sich ihren Lebensunterhalt verschaffen mnfsten . Ein
jeder mufste zu dem Ende öffentlich angeben , wovon
er sich nähre und welches Gewerbe er treibe . Diese »
dem Wohlstände des Staates förderliche Gesetz ver¬
hütete die Verarmung der Bürger und zugleich die
gewöhnliche Folge davon , den Verfall der Sittlichkeir
und Rechtlichkeit .“ Plataer IL S. 1501

Uebrigens mufs ein . Vorurtlieii gegen den Handel
geherrscht haben , Sonst hätte es keines Straf¬
gesetzes ' an - Athen gegen diejenigen bedurft , welche
die Handelsleute deshalb verspotteten . Mannspersonen
durften 1keine Spezereien verkaufen . Geschickte Hand¬
werker wurden übrigens im Ptytaneum gespeifst und
Faullenzer konnten von jedem aiigeklagt werden .

l·) Es gab daher in Athen auch keinen eigentlichen Handels -
Stand , sondern es waren hauptsächlich Fremde , welche
Athen0#j» Waarea zuführten . Es wird dies besondere da -
darcfflKfätigt , dafs ein in HandelssachenVerurtheiltersO ,
lange in Haft gehalten wurde , bis er Zahlung leistete .
Gegen begüterte Bürger würde wohl schwerlich ein
solches Verfahren statt gefunden haben , da es Regel
war , ehender nicht die Person anzugreifen , bis nichti
zu confisciren mehr da war . Fremde mnfsten aber
fest gehalten werden . Derselbe Grund dient der heu¬
tigen Wteehselstrenge zur Basis .

e) Aus Attika durften blos Oliven ausgeführt .werden »
kein Silber , kein Korn , keine Feigen , kein Holz , , kein
Hecht ihr Handel war also ein blos passiver , ' sie
holten blos Korn und Weizen anderwärts oder Uesen es
sich zuführen .
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§· 63 .
11) Verhähnijs des männlichen Geschlechtes zum weiblichen·

ll ) Ein sehr wichtiger , unterscheidenderZng
im Gharacter der Griechen Var ihr ?rhaltnifs
zum -weiblichen Geschlecht . Vor Allem war ihnen
das mystisch - egoistische Gefühl , welches die
modernen Abendländer Minne oder Liebe nen¬
nen , ganz unbekannt . Dies beweisen nicht allein
ihre idealisirte Symbolik , (indem sie ihre Liebe
durch einen ' mit Bogen und Pfeil bewaffneten
fCnaben, den Sohn der Aphrodite , bildlich
dar stellten , sich also nur flüchtige « momentanen
Sinneiireitz darunter dächten , ) sondern auch
ihre erotischen Dichter , (Anpkreon , Theokrit
Sappho etc .) , welche durchaus etwas ganz an¬
deres schildern , als die modernen Romane ,
so dafs denn auch der Roman so wie das Lie -
bensabenteuer den Griechen ganz fremd war
und nicht auf das Theater kam . Genug , das
weibliche Geschlecht spielte cds solches eine
ganz untergeordnete Rolle , war in das Frauen¬
gemach verwiesen und nahm an derjjjtelitik gar
keinen Theil ,, so dafs wir hierin eine Verwandt¬
schaft der Griechen mit den Asiaten oder doch
einen Nachhall aus Asien zu erkennen glauben ,
so dafs sie denn auch für die Schönheit der Weib¬
lichen Formen als solche nicht unempfindlich
waren und diesen alle Gerechtigkeit widerfah¬
ren liesen . Der griechische Jüngling und Mann
strebte nach Höherem , als nach Frauengunst
und Liebe , n® se mehr , da selbst seine Ver -
heirathung eine Sache war , worum sich der
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Staat bekümmerte . Er hatte nämlich in dieser
Beziehung in einigen Staaten aus doppeltem
Betracht gar keine Wahl , denn mit dem Ein¬
tritt eines gewissen Alters müßten sich die
Jünglinge vermählen . In Sparta fand zu diesem
Behuf eine Art Loosziehung um die Mädchen
statt , damit die minderschönen mit den sehö-7 l
nen cmter die Haube kommen sollten . (Eine
Einrichtung , in die vielleicht ein Theil unserer
heutigen weiblichen Welt nicht ungern einwil¬
ligen würde r so wie auch in die Anordnung
vieler griechischer Staaten , dafs sich die Män¬
ner bei Strafe verheirathen mufsten .) In Sparta ,
dem Sitze eiserner Character - Cottse^uehz , war
sogar nicht allein die zu epate VasrhewrÄthung
strafbar > sondern auch die Mifsheö 'atheltl waren
es ,' nur dafs matt damit einen ganz anderen
Begriff verband , wie bei uns , nemlich eine
Milsheirath war die , wenn ein Mann eine
ungesunde , verwachsene , zu kleine , zu alte ,
oder noch zu junge , zum Zeugen gesunder
Kinder unfähige , Frau heirathete und dabei
sich durch den Reichthum derselben verleiten
lies , über jene Fehler hlnwegzusehen . Zum
GMck war das griechische Frauenzimmer durch¬
weg hoch , d. h. sehr Wohl geboren , und hatte
auf der ändern Seite nicht zu fürchten , durch
das Loos einen Krüppel oder jungen Greis zum
Manne zu erhalten . Den weiblichen Gott¬
heiten gab man häufig auch Priesterinnen , und
a/s solche nahmen sie dann allerdings Th'eil
an der Politik , da der Gottesdienst so eng
mit dem Staate verbunden war , aber einen



- 9ό -

solchen Weiber - Einflufs , eine solche indirecte
Herrschaft des weiblichen über das männliche
Geschlecht , eine solche Unterwürfigkeit des
männlichen unter das weibliche Geschlecht wie
bei den Modernen , -kannten die Griechen nicht.
Erst mit Griechenlands und Roms Verfall tritt
auch Weiberherrschaft hervor.

e) Herder 1. c. S. 170. „ Es gaben die mancherlei öffent¬
lichen Spiele der griechischen Erziehung eine se hr
eig ^nthütnliche Richtung , indem sie Leibesübungen
zum Hauptstiick derselben und der dadurch erlangten
Vorzüge zum Augenmerk der ganzen Nation machten .
Nie hat ein -Zwexg schönere Früchte getragen , als der
kleine Oel -, Epheu - und Fichtenzwei »·, der die grie -

. chischen 'Siegei kränzte . Er machte die Jünglinge
schön , gesund , munter ; ihren Gliedern gab er Ge¬
lenkigkeit , Ebenmaas und Wohlstand ; in ihrer Seele
facht ? er die ersten Funken der Liebe für den Ruhm ,
selbst für den Nachruhm an und prägte ihnen die un¬
zerstörbare Form ein , für ihre Stadt und für ihr Land
Öffentlich zu leben ; was endlich das schätzbarste ist ,
er gründete in ihren ). Gemiith jenen Geschmack Für
IHännecumgang und MännerJ -reundschaJt , der die Grie¬
chen ausnehmend unterscheidet . Nicht das TVeih war
in Griechenland der ganze Kampfpreis des Gehens , auf
den es ein Jüngling anlegte . ' Das Geschlecht der Wei¬
ber , so schöne Muster jeder Tijgend es auch in Grie¬
chenland hervorgebracht hat , blieb nur ein unterge¬
ordneter Zweck des männlichen Lebens ; die Gedanken
edler Jünglinge giengen auf etwas Höheres hinaus : das
Band der Freundschaft , das sie unter sich oder mit
erfahrenen Männern knüpften , zog sie in eine Schule ,
die ihnen eine Aspasia schwerlich gewähren konnte .“

Freundschaft und Liebe verhalten sich zu einander
wie Liberalität und Egoismus . M . s. über die Freund¬
schaft unter Griechen und Römern noch Gagern ,
1. c. y . S. 1 bis 53. , besonders S. 34 . S. 40 . Eytha -
goras und die Stoa hielten -Freundschaft und Tugend
für gleichbedeutend , weil eine jede von ihnen aus meh¬
reren einen macht .

6) Das Verhältnifs eines Harpalus zu seiner Pythionihe ,
eines Demetrius zur I .amia , eines Pericles zur Aspasia
war ein durchaus verschiedenes von dem eines moder -
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seit Abendkmiers zu seiner Herrin ( maitresse , mistrefe
donna , domina etc . ). Ersterer lies seiner Freundin
ein prachtvolles Grabmal errichten .

o) Das weibliche Geschlecht durfte bei Strafe in Athen
nicht bei den gymnastischen Spielen erscheinen .

Wir erwähnen dies blos , theils um zu zeigen· dafs die
Griechen blose Sitte von wahrer Sittlichkeit zu unter¬
scheiden Wülsten , und dann wegen des Gegensatzes bei
den modernen Abendländern , wo ein Turnier ohne
Damen allen Reitz verloren haben würde j Damen er¬
kannten hier den Preis zu .

d) Bouterweck sagt irgendwo : ,, man ehrte in Athen die
Frauen , wenn sie cs verdienten , aber nicht das ganze
weibliche Geschlecht .“

e) Die Unbescholtenheit der Jünglingsliebe der Griechen
erhellet aus den strengen Gesetzen der Athenienser
wider alle unkeusche Liebe , wodurch theils die Jüng¬
linge , die ' sich unzüchtigen Liebhabern überiiesen ,
für ehrlos und zur Verwaltung öffentlicher Aemter
unfähig erklärt , theils die Personen , von denen sie
feschändet waren, zum Tode_verurtheilt wurden,.osserdem waren . noch verschiedene , andere Strafen
festgesetzt , nm alle und jede von einem so häfslichen
und abscheuwürdigen Verbrechen abzuschrecken . —
Als Philipp nach der Schlacht bei Chäronea den heili¬
gen Phalanx der Thebaner ( aus solchen Liebenden be¬
stehend ) dicht neben einander todt liegend fand , rief
er aus : „ Sterben müssen ' diejenigen , die den Argwohn
haben , dafs diese etwas Unanständiges gethan oder ge¬
litten haben .“ Potter Π . S. 468· Das .ganze Mifsver -
ständnifs über diese , den egoistischen Modernen unbe¬
greifliche liberale Männerfreundschaft rührt eigentlich ,
wie Raminch zu Potter bemerkt , daher , dafs sie sowohl ,
wie der Mifsbrauch oder das so eben berührte schänd¬
liche Laster , einerlei Namen führten , χαιάιραΰτια .
Diese zärtliche griechische Jünglingsliebe ist es eigent¬
lich y welche Plato allein geschildert hat ; denn die
Griechen achteten , wie gesagt , das weibliche Geschlecht
nicht hoch , und Plato , Finder , Euriyides etc . waren
Weiberhasser . Es ist daher abermals einer der vielen
IVlifsgriffe , wenn man die moderne romantische Liebe
eine platonische nennt .

f ) Dafs die active und passivh Knabenschändetei als ein
schändliches Vergehen angesehen . und keineswegtes ge-
dultet wurde , beweisen die darauf gesetzten Strafen .
Die erste UeberFUlirung hatte völle ατιμία , die

2r Bd. 7
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zweite Lebensstrafe zur Folge . Besonders war es
strafbar t wenn eine Mannsperson sich der ändern ver -
niieihete oder gewaltsam mifsbraucht wurde . Im ersten
Falle wurden beide bestraft und άτιμςι , und erlaubten
sie sich als solche ihnen untersagte Handlungen , so
stand Todesstrafe darauf , z . B . wenn sie an öffent¬
lichen Festen Theil nahmen , die Tempel betraten etc .
Die Ehefrauen konnten auf Ehescheidung antragen .
Wenn ihre Männer mit Jünglingen ' Unzucht trieben .

Die öffentlichen Mädchen wurden nicht allein wie
αημοι , sondern wie Sclavinnen behandelt und be¬
trachtet und mufsten sich durch bunte Kleider kennt *
lieh machen .

g) Indem die Griechen wufsten , was sie wollten , wählten
sie auch überall die rechten Mittel zum Zweck . Sie
wollten starke und gesunde Menschen zu Staatsbürgern ,
daher Verbot zu früher und zu später Heirathen , Sie
wufsten , dafs, Vermischung mit ändern Stämmen den
Nationalcharacter verdirbt , daher galt nur die Verbin¬
dung für eine ächte Ehe , welche Bürger mit Bür¬
gerinnen schlossen , und eine Person , die keine Mit¬
gift mitbrachte , galt für keine Frau , sondern blos für
eine Beischläferin , ihre Kinder hatten kein Bürger¬
recht , waren nicht legitim . Ehen mit Ausländern oder
Ausländerinnen waren streng untersagt . Um der Ver¬
armung der Familien vorzubeugen , war die Verheira -
thung der Erbtöchter an die Verwahdten befohlen und
mit dem Erbrecht in engste Verbindiing gesetzt , man
war nur Erbe , wenn man auch die Tochter zur Frau
nahm . Reiche Frauen hatten einen Rechtsanspruch auf
Smalige Beiwohnung innerhalb eines Monats . Reichen
Weibern unfähiger Männer war erlaubt , des Mannes
Verwandte bei sich zuzulassen , und zwar zur Strafe
der Männer , die vielleicht blos aus Begierde nach dem
Erbe von ihrem Recht Gebrauch gemacht batten . Die
männlichen Personen einer Fapiilie waren verbunden ,
die armen Töchter derselben entweder zu heirathen ,
oder aaszusteuern . -Der Archon konnte sie dazu zwin¬
gen . Aus alle dem sieht mah von neuem , dafs zwi¬
schen -beiden Geschlechtern durchaus nicht ein solches
egoistisch - romantisches Verhältnifs statt fand , wie
unter den Geschlechtern des modernen Abendlandes ,
wovon weiter unten geredet werden wird , denn sonst
hätten solche Gesetze nicht entstehen können :

Ueber die sonstigen Heiraths - und Hochzeitsge -
bräuche s . m . Votier II . S. 492 — 540 . Auch dabei
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zeichiieteii eich die Spartaner auf eigenthihnliche Weite
aus .

h) Ehebrach hies bei den Griechen auf Seiten des Man¬
nes blos , wenn ein verheiratheter Mann mit einer ver -
heiratheten Frau die £hc brach ; denn das Concubinat
und der Umgang mit öffentlichen Mädchen neben der
Ehe war iein Ehebruch auf ihrer Seite . Es waren
dies aber , wie gesagt , Fremde und Sclayinnen und zu·
gleich ehrlos . X)ie Weiber wurden natürlich strenget
gehalten , sie brachjen auch mit Unverheiratheten dieEhfl -

Die - Scheidpng war leicht und es genügte aufSeiten
des Mannes ein Scheidebrief dazu . Auch die Weiber
konnten sich trennen , nur gereichte es ihnen nicht
zur Ehre . Die öffentlichen Mädchen duldete Solon
besonders deshalb , damit die Jünglinge daran ihre
Lust abkühlen und 1somit Frauen und Töchter der
Bürger vor ihnen sicher seyn möchten . Die alten
Gesetzgeber und Censoren nahmen ' die Menschen wie
sie waren und nicht wie sie ideal seyn soliten ( Putter
II . S. 557 ) - Die Bordelle hielten nur Fremde in
Atheit und deshalb , als Fremde ,' zahlten sie eine Abgabe .
Uebrigens sah man dergleichen blos als geringere Uebel
zu Vermeidung gröserer an . In Korinth , als einem
Doppelhafen - Ort , war im Tempel der Venus dasgröste
Bordell Seiner Zeit , denn es , zählte 1000 öffentliche
Mädchen , die jedoch einen sehr hohen Preis setzten ,
so dafs Demosthenes 1000 Drachmen /( welche die T.als
forderte ) doch zu viel faiid für einen so bereuens -
werthen Genufs (ovx ωνβμαι μνρίων δραχμών μιτα -
μέλειαν ") , und darauf Soll sich nach einigen das selbst
bis zu den Römein gelangte Sprüchwort beziehen :
Non cuivis homini contingit adire Corintharn . Einige
dieser Schönen sammelten solche Reichthümer , dafs
die Phryne sich erbieten konnte , die Mauern von
Theben wieder aufzubauen . '

Man vergesse übrigens nicht , dafs eine Lais , Phryne
etc . zu einer Zeit lebten , wo die Griechen , nicht mehr
frei waren , sondern bereits unter dem Makedonischen
Protectorat standen .

Etwas , was endlich das Weibliche Geschlecht der
modernen Zeit sich selbst entfremdet , nämlich Ge¬
lehrsamkeit und Sohriftstellerei ', eignete sich schon
Weit mehr für die griechischen Frauenzimmer , , Wes¬
halb es auch viele gelehrte Frauen in Griechenland
gab .



— ϊοο —

Die spartanischen Frauenzimmer genossen völlige
Freiheit , giengen unverschleiert aus und wurden sogar
in der Gymnastit geübt . M . s. Folter II . S. 574 etc ,

£) Bei den Spartanern mufsten sich nach einem gewissen
Alter alle Mannspersonen verheirathen , und die Hage¬
stolzen mufsten zur Strafe 1) alle ^Winter auf öffent¬
lichem Markt nackend herumgehen , auch in eigenen
Liedern ihre eigene Schmach besingen ; 2 ) durften sie
den Hebungen nicht beiwohnen , Dei welchen junge
Mädchen nackend kämpften ; 3) mufsten sie sich bei
einem gewissen Feste von Weibspersonen um einen
Altar herum tchleifen und mit Fausten schlagen lassen !
4) brauchte man ihnen nicht die Ehrerbietung zu er¬
weisen , welche die Jugend dem Alter schuldete '. In
Athen war man zu mehreren Aemtern unfähig , wenn
man keine Kinder hatte und nicht verheirathet war .
, Uebrigens war die Monogamie gesetzlich und zwei
Bürgerinnen konnten Flicht zugleich die Ehefrauen eine *
Mannes seyn . Diese bürgerliche Ehe war eben ' so
streng , wie bei den Römern . Potter II . S . 494 u .
599 . etc .

k) „ Die Idee von der •Ehe , als einer sinnlichen und sitt -
lichenLebensgemeinschaft und Lebens Vervollständigung ,
wurde bei den Griechen und Römern durch die An¬
sicht von dem ( geringen ) Werthe des weiblichen Ge¬
schlechts sehr modificirt ,“ Platner II . S. 246·

Sie war , wohl deshalb auch , so leicht wieder auf¬
lösbar , indem der Mann ohne besondere Gründe eine »
Scheidebrief geben konnte , die Frau aber Gründe ange¬
ben mufste . Man sah also bei der Ehe mehr darauf , dafs
der Stpmm rein gehalten wurde , als auf Dauer des
Verhältnisses . Der . Mann konnte sogar seine Frau an¬
derweit verloben , mufste aber in beiden Fällen die
Aussteuer zurückgeben .

I) Mit Ausnahme der Verwandten in auf - und absteigen¬
der Linie und der .Sorpr uterina , konnte man alle
Verwandten heirathen , selbst die Soror consanguinea .
Jedoch vermied man Heiratlien zwischen so nahen
Graden . Man sieht aber hieraus wiederholt , dafs die
Griechen nur den , Geschlechtstrieb kannten , nicht die
Liebe . Ohne vorg 'ängige Verlobung war die Ehe
nichtig und die Kinder nicht legitinü . Das ganze Ver -
lobungs - und Verheirathungs - Geschäft von Seiten der
Verwandten war ein so rein juristisches , dafs von
einer höheren gefühlvolleren Beziehung im heutigen
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Sinne dabei gar nicht die Rede war . Die Mädchen
gierigen mit ihrer Ausstattung und umgekehrt diese
mit den Mädchen von Hand zu Hand , wurden oft förm¬
lich verloost oder darum processirt . Der nächste Ver¬
wandte war gezwungen , das Mädchen zu heirathen ,
Wenn er das Vermögen haben wollte , und umgekehrt
konnte das Mädchen ihn zwingen , es zu heirathen ,
wenn es kein Vermögen hatte , und er zur Aussteuer
schuldig war . Genug , Erbrecht und Pflicht zur Ehe -
lichung war aetiv und passiv unzertrennlich ( M . s .
Platxer ΓΓ. S. 245 . etc . von der Epidikasie / , so dafs
die Mädchen fast gar keine Wahl hatten . Ihr Erbrecht
oder ihre Theiinahme am väterlichen oder mütter¬
lichen Erbe war durchaus an ihre Verheirathuug ge¬
knüpft . Sie hatten aber auch hinsichtlich ihrer Aus¬
steuer so wenig Selbstständigkeit , dafs sie blos über
einen Scheffel Getraide verfügen konnten . Die Gründe
und Motive zu diejsen ganz eigenthümlichen Succes -
sions - und Heiraths - Gesetzen hat Montesquieu t Espr .
des lois . V . ch . 5. etc . recht gut auseinander gesetzt . .

m) Heeren 1. c, S. 136 . ^»Die griechische Frau ist Haus¬
frau und nicht mehr . Wir erblicken die Diebe in
dev Ehe zwar veredelt , sonst aber bezieht sie sich ,
bei den -Sterblichen wie - bei den Unsterblichen , nur
auf den sinnlichen Genufs . — Keine Spur jenes höheren
Schwungs der Gefühle , jener romantischen Liebe ( wie
man sie sehr wenig passend nennt ) hervorgehend aus
jener höheren Achtung des weiblichen Geschlechts .
Sie blieb mit dieser das Eigenthum der germanischen
Völker und bildete bei diesen jenen Hauptzug des
Ritter - Gharacters , die /Galanterie , die wir bei den
Griechen vergeblich suchen . Dennoch aber steht der
Grieche auch hier in der Mitte zwischen Orient und
Occident . Blieb es ihm fremd , dem Weibe als einem
höheren Wesen zu huldigen , so sperrte er sie doch
nicht , wie der Asiat « , scbaarenweis in seine Harems
ein .“

n) Nur für uns gieng es im griechischen Olymp sonach ein
Bischen frei her . Aber die Griechen blieben bei der
Natur , und nichts war in ihren Augen unsittlich ,
was natürlich War und dem sittlichen Gefühle nicht
widerstritt . Natürliche Befriedigung des Geschlechts -
triebes ausser der Ehe war daher nichts Unsittliches ,
sonderu nur dann bürgerlich strafbar , wenn man da¬
durch einer legitimen Gattin die Treue brach und die
Ehre einer Bürgerin zerstörte . Bei den Modernen



mufs daher eine andere Ansicht statt haben , weil sie
das weibliche Geschlecht weit höher stellen als die
Griechen , und die romantische Liebe diesen gana
unbekannt war .

θ ') . Die Frauen standen endlich unter beständiger Tutel für
ihr ganzes Leben , zunächst unter der ihrer Väter , dann
ihrer Brüder , Grosväter , Ehemänner , ja ihrer eigenen
Söhne , und in Ermangelung von allen männlichen
Verwandten gab ihnen der Archon einen Geschlechts -
Vormund .

§. 64 .

12) Verhältnis der Kinder an den Eltern und umgekehrt ,

12) Die väterliche Gewalt wurde nur 1) durch
eine tresetzliche Ehe mit einer Bürgerin und
2) durch Adoption erworben . Eine legitima -
tio per subsequenH matr , im Sinne des römi¬
schen Rechts kannte man .nicht . Eine solche
patriam potestatem , wie der römische Vater ,
hatte der griechische nicht , ' weil die Kinder
mehr dem Staate als der Familie angehörten .

Pflicht der Kinder war es , bei Strafe der
Atunie , ihre Eltern zu pflegen und zu ehren (5) ,
aber auch umgekehrt waren die Kinder von
dieser Pflicht entbunden , wenn der Vater ihre
Erziehung vernachlässigte und sie kein Ge¬
werbe etc . erlernen lies ,

a ) Man unterschied dreierlei Kinder : ’l ) aus der strengen
reclitmä 'sigen Ehe eines Bürgers mit - einer Bürgerin
(yvijdiqt.) ·, 2 ) Kinder von Beischläferinnen (Wioi ) ; 3 )
Kinder , deren Väter man nicht kannte , also von öffent¬
lichen Mädchen ( βχαηοι ). Zu ersteren gehörten auch
die Adoptiv - Kinder (^ aroO » welche anrunehtnen jedoch
nur dann gestattet war , wenn man keine rechtmäsigen
Erben hatte . Mit dem .Erbe erhielten sie auch die
Bürgerrechte ihrer Adoptiv - Väter . Die entfernteren
Verwandten muteten sich die Adoption gefallen lassen ,
denn dem Staat war -es nur um begüterte Bürger ztt
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thun ; die Adoptirten konnten daher Uber ihr durch
die Adoption erworbenes Vermögen nicht teatiren ,
( M . s . Potter II . S. 612 . über die Testamentsfäbigleii ;.}

h) Κάχύ }ΰ(ς hies überhaupt gesetzwidrige Behandlung der
Eltern , Frauen , Waisen und Erbtöchter . In Be¬
ziehung auf die Eltern war es χαχώβις von Seiten der
Kinder , wenn sie dieselben nicht pflegten , ehrten ,
Wohnung und Kost gaben , kurz ihre kindlichen Pflich¬
ten gegen diese hintansetzten .

Die Strafe war ατιμία , und Handabhauen , wenn
Kinder ihre Eltern schlugen «

§. 65-
13) Strenge Anfrechthaltung der Volks - Religion .

13) Nicht aus Undultsamkeit gegen die re-r
ügiösen Meinungen dritter , wie sie der Mono¬
theismus mit sich bringt , nicht aus rein theo¬
logischer Ketzer - Verfolgungssucht gegen Hete -
rodoxe , sondern aas staatlich - sittlichen Rück¬
sichten hielt man in Griechenland , nament¬
lich in Athen , nicht allein streng darauf ,
dafs die öffentliche anerkannte Religion erhal -r
ten und keine neue fremde Lehre ein geführt
werde ,, sondern auch niemand besondere My¬
sterien feiere ; denn man war zu politisch aufge¬
klärt , um nicht einzusehendafs , wenn einem
Volke seine aus ihm selbst hervorgegangene
Religion , seine Ideale , geraubt werden ; statt
deren eine fremde , mit seinem Character nicht
übereinstimmende Religion adoptirt ', sonach ,
der Glaube an die Nationalgötter vernichtet '
wird , und ausserdem der Einzelne durch be¬
sondere Mysterien sich vom Ganzen lostrennt ,
sbfällt , eine staatswidrige Gewissens - oder Re¬
ligionsfreiheit in Anspruch nimmt etc ., dies
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der erste Schritt zum Zerfall und somit zur
Unterjochung des Volkes und des Staates ist ,
■wie sich später ganz besonders unter den
griechischen Kaisern so traurig bewährte .

§. 06 .
Dafs den Griechen neben ihrer ideal - symbo¬

lischen Religion der Glaube an ein höchstes
Wesen , welches sie unter dem Namen des guten
Gottes verehrten , und an eine Welt - Vorsehung
als etwas ganz natürlich -göttliches erschien ,
beweist ein zu Athen gefafster Beschlufs : dafs
diejenigen in Uhtersuchung gezogen werden
sollten welche nicht an die göttlichen Dinge
glaubten und von übernatürlichen Dingen
lehrten .

Man bestrafte und verfolgte daher inson¬
derheit die Gottesleugnerf -"deren mehrere ge¬
nannt werden , Diagoras , Prodihus , Theodorus ,
Protagoras , diesen blos , weil er schrieb , er
wisse nicht , ob ein Gott sey oder nicht . Seine
Schrift wurde in . Athen öffentlich verbrannt .
Selbst Aristoteles mufste aus ähnlicher Ursache
Athen verlassen und die 'Philosophen mit
ihren Schülern waren deshalb mehrmals mit
Gefahr bedroht , weil sie uingekehrt ,den Staat
durch ihre TheogeniSn bedrohten ,

„ Da Staat und Religion bei den Attikern "eich noch
nicht von einander geschieden hatten ,· sondern in
einem und demselben Boden wurzelten , so betrachtete
man such die Verbrechen gegen die letztere sls eine
Verletzung des Staates , mithin als Hochverrat !! , ob -
Schon , tuh Ausnahme des Saerilegii , Vergeben der
Alt sich picht unter den Begriff einer eigentlichen
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Rechtsverletzung stellen lassen (worauf ,es auch ganz
und gar nicht arikam ) . Umgekehrt behandelte man
auch den Hochverrath als Keligionsfrevel , als eine
Versündigung an den vaterländischen Göttern und
deren Heiligthümern .“ Platner II . S. 138. und die da¬
selbst Versuchte Aufzählung der Handlungen , welche
als Religionsfrevel angesehen , wurden . £νβεβεια be¬
zeichnet überhaupt Sittlichkeit und Gottesfurcht , Dinge ,
die man heutzutage , leider trennt ; ' Jißsßsia das Gegen -
theil davon . Daher waren auch viele Verbrechen zu¬
gleich Religions - Verbrechen , z . B . die Zauberei , Ver¬
letzung der Gastfreundschaft , Verführung der Jugend ,
Ausreissen der heiligen Oelbäume ; Verrath der Myste¬
rien hatte Todesstrafe zur Folge , Ατιμοι waren vom
Gottesdienst ausgeschlossen . Kurz es ist sehr schwer
bei den Attikern Politik , Religion und Sittlichkeit
Von einander zu trennen , sie sind eins und die
alleinige ächte Trias des Staatslebens . Es war verbo¬
ten , iuier das Göttliche oder Deberirdisehe Unterricht
zu erlheilen , Platner das . S. 149·

M . s. auch Barthelemy Bd . VII . S. 1. u . S. 97 —
111 . Es findet sich in den Schriften Platos und der
Pythagoräer fast wörtlich die Sittenlehre der christ¬
lichen Religion .

$. 67-
14 ) Keine Präventions - Polizey .

14) Bei aller dieser staatsconsequenten
Strenge und Vormundschaft über die Hand¬
lungsweise der Einzelnen gab es aber doch
in Griechenland fceine, der unsrigen ähnliche
Sicherheit #- , Zwangs - , Präventions - ader / 'W-
hinderungs - Folizei , sqndern man rechnete auf
die Folgsamkeit und den sittlich - centripetalen
Character der Einzelnen , die ja bei Aufstel¬
lung aller dieser Gesetze selbst mit gewürkt
hatten , und ohne welche auch wirklich alle
Zwangs - oder Verhinderungs - Polizei sittlich
erfolglos ist . Man bestrafte nur wirklich Ge¬
schehenes upd hegte nicht den unsern heutigen



— ιο6 —

Polizei *Eftiri chtungen und Strafgesetzen zum
Grund Hegenden , leider freilich sehr oft nicht
ungegründeten Verdacht permanenter Ff̂ ider -
setzlichkeil und absichtlicher böslicher Ueber-
tretung ; und so bewegte sich der Grieche
frei und fröhlich innerhalb seiner sich selbst
gegebenen Gesetze . Kein Athenienser gab sich
auch z. B. zu einem polizeilichen Häscher -
Amte oder Executo 'r her , sondern Athen un¬
terhielt einen Scythenhaufen (örst 300 dann
1200 ) unter Zelten , der mitten auf dem grosen
Platze lagerte und zu alle dem gebraucht
•wurde , wozu sich ein Athenienser nicht ge¬
brauchen lies . Sie waren Sclaven des Staates .
M . s, §. 55. Üt. h .

§■ 68.
15) Freiheit der Rede.

15) VVver die sittlich - religiöse Basis des
Staats unangetastet lies , hatte , wenigstens in
Athen , freies Spiel der Zunge und Meinung
über Staats -Verfassung und namentlich über
die einzelnen Individuen , welche sich , als
solche im Staate ganz verlierend , jede Beur -
theilung und Kritik , Ta ^el so gut wie Lob ,
gefallen lassen mufsten , theils weil es -in Grie¬
chenland keine Stände - Verschiedenheit gab ,
theils alle persönlich - politische Superiorität
wegfiel , theils endlich das ganze Leben öffent¬
lich 'war und sonach Privatgeheimnisse nicht
verletzt werden konnten .
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*. tg .
16) Character des griechischen Theaters/ der Tragödie

und Komödie·

l6 ) Man brachte daher auch in der Komödie ,
d.h . Spottspiel , die im Tfentferselbstanwesenden
Personen auf die Scene , um da ihre Blösen und
Lächerlichkeiten darzustellen ; freilich war aber
auch das griechische Theater kein Privathaus ,
zur Privat - Ergötzlichkeit , in das man für Geld
eintrat , wie heutzutage , sondern eine Staats -
Anstalt , worin sich das Volk als solches zur
Feier groser Feste und Spiele versammelte ,
worin auch jede andere Staats - Angelegenheit
verhandelt werden konnte und wurde , worin
alles , was darin verhandelt wurde , nicht blos
bildliche mimisch - dramatische Repräsentation
oder Nachahmung , sondern zugleich staatliche
Wirklichkeit , Staatsact war , -worin es also
auch eben so gut erlaubt war , die Einzelnen
lächerlich etc . zu machen , wie anderwärts ,
sie anzuklagen und zur Rechenschaft ztv ziehen ,
um so mehr ,' da die Lächerlichmachung die
persönliche Ehre nicht beleidigte , weil es eine
solche nicht gab . Es war bekanntlich schon ein
Zeichen des beginnenden innern Verfalles , als
es verboten wrurde , lebende Personen zum
Gegenstände der Komödie zu machen . Dafs
die griechischen Theater - Dichter ihf Publikum
nicht mit Romanen oder Liebesgeschichten
Und Abenteuren im heutigen Verstände unter¬
halten konnten , geht schon aus dem Obigen
hervor ; denn es gab in der Wirklichkeit keine
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so schmachtende Damen und Ritter , wie im
modernen Abendlande . Die Tragödie (das
Heldenspiel ) war Darstellung groser wirklicher
Begebenheiten aus der griechischen Vorzeit .
Tragödie und Komödie bezogen sich also stets
auf den historischen Staat ; auf die Wirklich¬
keit , man fingirte sich nicht den Stoff , son¬
dern nahm ihn aus der Vergangenheit oder
Gegenwart . Das Theater der Griechen war
eines der vielen übrigen National -Erziehungs¬
und Bildungs - Institute .

a ) Es pflegten sich die Griechen immer trocken die Wahr -
, heit ins Gesicht za sagen , ja von sich selbst das nicht
zu verhehlen , wodurch sie ändern .nachstanden , z. B .
hinsichtlich ihrer Geburt , ihrer körperlichen Fehler ,
ihrer Thaten etc . , und diese Naivität war lediglich Folge
ihrer Liberalität , worunter wir immer den Gegensatz
von der Selbstsucht verstellen , nicht gerade etwa Frei¬
gebigkeit , Uneigenniitzigkeit etc . So läfst Homer seine
Helden sich derbe Wahrheiten sagen , und so noch zu
Alexanders Zeiten .- Was ihnen aber Heb war , ver¬
schenkten auch sie eben nicht .

JJ) Das nur den germanischen Völkern eigenthümliche Ge¬
fühl der persönlichen Ehre und Unverletzlichkeit der
Person war Griechen und Römern fremd , weil der
Einzelne im Staate aufgieng . Daher war es gar keine
Hnehre für Angesehene und Reiche auf öffentlicher
Strase Backenstreiche und Peitschenhiebe zu erhalten ,
wie dies dem Demosthenes widerfuhr . In Rom konn¬
ten die Consuln früher mit Ruthen streichen lassen ,
und es wurden ihnen zum Zeichen ihrer Befügnifs
dazu dieselben vorgetragen . Wir werden weiter -mten
davon ein Mehreres zu sagen haben . M . s. Hullmatm
1 c. 8. 1S3 u . 215 . '

e ) Heeren Ideen S. 294 . „ Ein Leben ohne Feste wär
für den Griechen kein Leben gewesen ! Aber diese
Feste bestanden so wenig b'los in Gebeten als in Gaste¬
reien . Aufzüge , Chöre , Schauspiele waren dabei ganz
wesentlich . Sie waren nicht blos ein Volksvergnügen
hei dem Feste , sie waren das Fest selbst , “ sie waren
nicht blosc Dramen , sondern reale Wirklichkeit .
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4) Oers , 1. c . S. 4Sfj. „ Dai Trauerspiel oder wie man
es weit richtiger benennen könnte , das Heldenspiel ,
war Darstellung groser wirklicher Begebenheiten der
Vorzeit , nach dem Ideal , das die Griechen von dieser
gefafst hatten ; das Lustspiel hingegen Parodie der Ge¬
genwart .“ Die weitere Schilderung der Tragödie
S. 487 . etc . t )as Lustspiel war eine carrikirte Sitten -
censuc dir Privathandlungen , welche mit dem öffent¬
lichen Leben in Berührung standen . Was die öffent¬
liche Aufmerksamkeit erregte , gleichviel Personen oder
Sachen , mufste erwarten , , aufs Theater gezogen zu
werden . Selbst der mächtigste Demagoge in der Fülle
seiner Macht ’ entgieng diesem Schicksal nicht ; ja das
Volk von Athen selber hatte die Freude , sich personi -
ficirt dargestellt zu sehen und Uber , sich nach Herzens¬
lust lachen zu können und krönte den Dichter dafür .
Was ist unsere Prefsfreiheit und Preisfrechheit gegen
diese dramatische Freiheit und Frechheit ?“

e) Das griechische Theater war zunächst ein öffentliches
Gebäude und eine öffentliche Anstalt für gewisse reli -
oiöre Feste und Spiele , welche - letztere immer zugleich
Wettkämpfe waren und mit ' der Krönung der Sieger
endeten . So war das Theater zu Athen für die dem
Bacchus gewidmeten besonderen grosen Dionysischen
Feste und Spiele bestimmt . Daher Theater des Bacchus
genannt , wie denn überhaupt alle griechischen Theater
ihre Namen von den Göttern oder Heroen führten ,
zu deren Ehre darin Feste und Spiele statt fanden .
Die Benutzung des Theatergebäudes oder Platzes za
ändern Staatshandlungen oder Festen und Spielen war
nur secundär . Hier vorerst eine kurze Geschichte des
atheniensischen Theaters und der dramatischen Dicht¬
kunst (denn Athen war auch hier das Muster für ganz
Griechenland ) und dann das Wesentliche über die
äussere ' Darstellung . ,

Es war gebräuchlich , dafs bei den Festen zu Ehren
des Bacchus die Thaten und Zijge desselben von
den Chören der Bacchanten abgesungen wurden , wo¬
bei mimische Nachahmungen derselben versucht wur¬
den . Nachdem bereits bei den pythischen Spielen eine
geregelte mimische Darstellung des Siegs des Apöllo
über Python versucht worden war , ahmten dies zu¬
erst ( inr 6ten· Jahrhundert vor Christus ) Thespis und
Susarion , zwei Attiker , in Athen auf bretternen Ge¬
rüsten bei dem Bacchusfeste nach , in der Art , dafs
sie von ihren Gerüsten herab blos einen Dialog mit
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dem Chor hielten , wenn dieser schwieg , ohne dafs
jedoch Bacchus und seine Thaten Ĝegenstand des Dia¬
logs waren . Thespis nahm seine Gegenstände aus der
Heroen - Zeit , Susarion persifllirte die Laster und
Lächerlichkeiten seiner Zeit . Athen iriteressirte si . h
zunächst und besonders für die Dramen des Thespis ,
und so entstand die Tragödie . Ein Schüler des Tltes '-
pis , Phrynichus } verbesserte die Versart der Dramen
und . gab diesen mehr Umfang , so jedoch , dafs aller¬
erst Aeschylus als der Vater und Schöpfer der erhabe¬
nen griechischen Tragödie betrachtet wird , indem er
plötzlich mit der hohen Kraft seines Genius , gleich
dem Homer , sofort das Höchste und Herrlichste her -
vorrief . Selbst Held und Streiter in den Schlachten
von Marathon , Salamis und Platäa war seine Seele
nur mit den Thaten der griechischen Heroen - Welt
angefüllt , und diese der Mitwelt als Muster wieder
zu vergegenwärtigen , gab er der Tragödie und der
dramatischen Kunst die Form , welche für alle seine
Nachfolger , gleich dem Homer für die epischenJDich -
ter , Muster blieb . — Die Liebe war gänzlich von
«einen Dichtungen ausgeschlossen , denn er sah sie als
ein schädliches Beispiel für die Sitten an .

Es ist sonach unnöthig , über die Leistungen ,seines
jüngeren Zeitgenossen Sophokles und die des mit diesem
rivalisirenden Euripides hier ein Mehrer es zu sagen ,
genug , dafs diese drei die ersten griechischen Tragiker
waren .

Den bretterneh Gerüsten war ein h 'öhqrnes Theater
gefolgt . Als dies einstürzte , erbaute man , wahrschein¬
lich auf Aeschylus Verlangen und mit erbeutetem per¬
sischen Gelde , das grose steinerne Theater des Bacchus ,
versehen mit allen Maschinen und Decorationen , so
dafs das Erscheinen der Schatten und Furien aus der
Unterweh mit allen ihren Gespenstern und Schreck¬
nissen so ergreifend dargestellt wurde , dafs Weiber
Vor Entsetzen zu früh entbunden wurden und Kinder
vor Furcht starben . Aeschylus spielte selbst mit und
instrüirte die Acteurs . Diese trugen gemalte Charaetei >
Masken und wechselten solche , so oft es die Lage
ihrer Rolle erheischte , auch waren sie so eingerich .
tet , dafs die Stimme dadurch verstärkt wurde , weil
man sie sonst bei dem grosen Umfange des Theateft
nicht verstanden haben würde . Aus Verdrufs , dafs die
Athenienser später die Stücke des ßopbokles , der mit ihm
wetteiferte , krönten , gieng fer nach Sicilien und starb
daselbst . Doch wurden allein seine Stucke auch nach
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eeiaem To ^ e aufgeführt , was deshalb eine ausserordent¬
liche Auszeichnung war , weil in der Regel die dra¬
matischen Dichter mit ihren Stücken wettkämpfend auf -
traten , mithin kein anderer ihre Werke für die seini - ,
gdn ausgeben und damit um den Preis ringen konnte ,
dies letztere aber der subjective Zweck der Dichterwar .

Aeschylus , Sophokles und Euripides unterschieden
sich , nach Aristoteles Aeusserunö , dadurch von einan¬
der , dafs Aeschylus die Menschen gröser zeichnete
als sie seyn können ; Sophokles s;e darstellte wie sie
seyn sollten , und Euripides wie sie sind . Letzterer
brachte daher auch von Liebe entbrannte Prinzessinnen
auf das Theater .

Ein Zeitgenosse des Euripides und Sophokles ,
Agalhon , war der erste , welcher seinen Stoff nicht
aus der Geschichte nahm , sondern fingirte . Er machte
kein Glück damit . .

Die Komödie fand allererst in Athen Beifall , nach¬
dem sie Epicharmes in Sicilien ausgebildet hatte . Der
Zweck der Komödie erheischte keinesweges , persönliche
Angriffe auf . lebende Personen , allein sie waren er¬
laubt , und Kratinus sowohl wie jiristophanes machten
davon häufigen Gebrauch . Geschah es , alsdann klei¬
deten sich die Schauspieler genau wie die lebende
Person und nahmen ' auch dereti Portrait - Maske vor
und äfften ihre Manieren nach . Besonders waren
Spöttereien der Gegenstand der Komödie . Aristopha -
nts lies die ideale Republik des Pythagoras und Plato
anfführen , um zu zeigen , dafs sie für das Leben un¬
ausführbar seyen . Er neckte auch beständig die Tra¬
giker und parodirte spottweise ihre Gedanken , Verse »
wobei das Merkwürdige war , dafs das Publicum das
tragische Product und dessen Kritik zugleich krönte .
Die Komödie vertrat sonaeh zugleich die Stelle unserer
heutigen Recensions -Anstalten , ihdem man sich hier
gegenseitig die Fehler , ' Irrthümer und Plagiate vor¬
warf , und zuletzt melirte sie sich auch in die Tages¬
politik , indem namentlich wieder Aristophanes bald
die Nothwendigkeit Frieden zu schliefsen , bald die
Bestechlichkeit der Beamten , bald die Uneinigkeit des
Raths , bald die schlechten Wahlen des Volkes aufs
Theater brachte . Aristophanes Komödien zeugen daher
euch schon von derti beginnenden sittlichen Verfall
der Athenienser .

Ausser Tragödie und Komödie gab es bei den
Griechen eine dritte Gattung von Dramen , nem -
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lieh die Satyren , eine Mischung von Tragödie und
Komödie , worin Chöre von Sirenen und Satyrn Hym¬
nen zu Ehren des Bacchus absangen . Sie dienten nur
zu kurzen Zwischenspielen , wie die heutigen Ballets .
Auch hier parodirte man bikannte Tragödien .

Diese dramatis 'chea Wettkämpfe der Theaterdichter
fanden in Athen nur bei drei dem _Bacchus gewidmeten
Festen statt , insonderheit aber bei den grosen Diony¬
sischen , welche mehrere Tage dauerten . Bei diesen
kamen oft zwölf und mehrere Stücke zur Darstellung ,
diese nahm aber auch schon früh Morgens ihren An¬
fang . Die um den Preis ringenden Dichter übergaben
dem ersten Archon , welcher die Aufsicht über diese
Spiele hatte , ihre Stücke , und dieser hatte das Recht ,
sie anzunehmen oder zu verwerfen . Nach beendigter
Aufführung sprach früher die ganze Versammlung das
Urtheil , später lies der erste Archon eine kleine Zahl
durch das Loos ziehen , welche sich durch einen Eid
Verpflichteten , unpartheiisch zu urtheilen· Hierbei
gieng es zuweilen etwas stürmisch her , indem das
Volk sofort sein Urtheil proclamirte und sich die

- Richter verbat . Nächst dem Namen des Haujptsiegers
nannte man aber auch die , welche nach ihm Lob ver¬
dienten , was man heutzutage das Accessit nennt . Der
Sieger wurde nach Haus begleitet und gab einenSchmaufs .

Ueber die Aufführung der Stücke selbst , ihre Ein -
theilung , die Functionen des Chors , welches sich im
Paterre . befand , die Kleidung der Schauspieler , die
Masken , die Pracht und ' den Reichthum der Decora -
tionen , die Gestalt und den Bau des Theaters , die
Entrepreneurs und was es mit dem sogenannten Thea¬
tergel de für eine Bewandnifs hatte etc . mündlich .

Es gab schon eine Art von Theater - Polizei , indem
jeder / der Lärm machte , sofort auf Befehl des Archons
durch einen Scytheu hinausgejagt werden konnte .

70.'
17 ) Unter allen Tormen - Wechseln leuchtet iiberall· und immer

ein und dasselbe demokratische Princip hindurch .

17) Dieses in seinen äussersten Verzweigun¬
gen und Ausflüssen seither geschilderte demo¬
kratische Princip__war nun den Griechen seit
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dem Beginn ihrer Geschichte bis zu ihrem
sittlichen Verfalle 'unter allen Regierungsfor¬
men eigen . Unter ihren sogenannten Königen
(,βαδιλείς , tvelches Wort aber auch schlecht¬
hin Kornehme bezeichnet ) unter der Aristo¬
kratie , unter der Oligarchie , ja selbst unter
der Tyrannis .

Democratie royale , anstoeratique , dentocratique haben es
neuerlich die Franzosen genannt .

Man merke sodann wohl , dafs wir hier nur von
einem demokratischen und volksthümlichen Principe
reden , nicht von Formen , denn das Princip kann
Voiksthümlich , und die Form der Regierung monar*
chisch seyn .

§. 71.
CKtt} FV &t ihre früheren und Späteren (Ä/ i auf pöti

uns eogMantttln Könige ? (40

Die alten griechischen Könige konnten
ohne den Willen des Volles nichts thun , sie
standen unter der Volksversammlung und wur¬
den von ihr gerichtet . Ja es hörten die Könige
oft noch bei ihren Lebzeiten , wenn sie alt und
schwach wurden , auf , Völkerhirten zu seyn ,
Ihre Feldherrngewalt mufs man nicht mit ihrer
Kegentengewalt im Frieden verwechseln . Aris¬
toteles sagt von dieser alten ßadbXsta, im Ge¬
gensatz der Monarchie oder Tyrannis , „das

^ * 9)’ Könige regiertet su Athen bis So68 v . (Tu.
Von da bis 75* . 15 lebenslängliche , äber Vevatitwörtlibht Archdntett .
Von 76a“ - 68s . Hieben Eehnjährige ArchOutöhj
Öeit 68a . 9 jährlich , gewählte Archonten .
Solons Itefotnl Ög^ , PisiHratUs 964 ■** 5*8 > jedoch mit ÖttiSliget·'
Unterbrechung , Kiisihettes Reform 5 10 . Glanz - ieiiode Athens .Voa hyd

4S<I Unttr ^ eriklee , obwohl er hie Aichon oder MitgliBd des AredpagS
4o4 , aih Kn de des pelupartnesischen Kriegs / Rc-gjoraö ^ der ÖÖ Ty *

bannen , jedoch ndi i Jahr Ung . Thrisybai slurnt iie *

2r Bd. a
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Recht der Könige habe darin bestanden , im
Kriege anzuführen und zu opfern , insofern
dies nicht Sache der Priester gewesen ; sodann
Recht zu sprechen . Einige hätten sich durch
Eid verpflichtet , andere nicht . Diese βαόολεια
sey ganz aus dem Volke hervorgegangen und
beschränkt gewesen .“

So sehr nun auch bei dieser alten ßatiiXua das
demokratische Princip durchleuchtet , so ersieht
man doch allerdings daraus , dafs die Griechen
unter ihren alten Königen in formeller Hin¬
sicht gleichsam ihre erste politische Schule ge¬
macht haben , was unserem oben §, g. aufge¬
stellten . Satze , dafs es in >der Staa tefähigkeit
keine Kindheit gebe , >durchaus nicht wider¬
spricht . Abschaffung derselben war daher auch
durchaus kein Umsturz eines Principe , sondern
erfolgte ganz allmälig und ohne wesentliche
Aenderungen in eben dem Maafse , als die
Volker sittlich erstarkten , ja man behielt z. B.
in Athen nach Kodrus Tod den Namen König
bej , indem man die lebenslänglichen und spä¬
ter zehnjährigen Archonten aus Kodrus Nach¬
kommenschaft nebenbei noch Könige nannte ,
so dafs die Aenderung eigentlich nur darin be¬
stand , dafs die neuen Archonten nunmehr in
einer bestimmten Form Rechenschaft von ihrer
Verwaltung dem Volke ablegen mufsten . Ja
diese von uns sogenannten Könige hegten selbst
auch nie eine andere Ansicht von ihrer Gewalt
und sie selbst waren es , welche später das de¬
mokratische Princip schärfer ausprägten , z. B.
Theseus für Athen , wofür ihm freilich auch
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göttliche Verehrung zu . Theil wurde . Der
ihm errichtete Tempel steht noch .

Ihren Unterhalt zogen diese Könige aus ge¬
wissen dazu bestimmten und angewiesenen Öffent¬
lichen Grundstücken , die aber keinesweges mit
unserem sogenannten Krongute oder den Do «
mainen verglichen werden können . Nebenbei
hatten sie auch noch ihr besonderes Privatei¬
genthum und für ausserordentliche Bedürfnisse
forderten sie vom Volke Gaben und Beiträge .
Bei Vertheilung der Beute hatten sie einen
gröseren Antheil . Der beste Beweis , wie über¬
haupt das alte griechische Königthum ganz und
far keine Aehnlichkeit mit dem modernenatte , geht aus der spartanischen Verfassung
hervor , wo das demokratische Frincip bis atu
die - höchste Spitze ausgebildet war und die
Könige blose verantwortliche Feldherrn und
Beamten waren , Wir sollten daher eigentlich
auch dieses Verhaltnifs gar nicht durch König¬
thum übersetzen , , weil wir nun einmal mit
diesem Worte ganz andere Ideen verknüpfen ,
als die Griechen mit βαβίλεΐα / denn es war
auch nicht einmal rein erblich , sondern das
Volk wählte blos aus einem bestimmten Ge*
schlechte und fehlte es an einem Fähigen , so
war man an dieses Geschlecht nicht gebunden ,

a) Die Nanjeii und die Regierangsseit der athertleuiisclieti
Könige s. m . bei Potter I . S. 'X}, Eigentlich zählt tnati
nur bis Kodrus Könige . Potter zälut aber weite * bis
zum Älkmäotl , der bloS Archon - König Wäf » ötle* hii
Zu Einführung der blos fOjährigert Atsliotlfett .

*) Seit Kodrns Tod 1068 v . Ch . regierten lehenslaftä At·.
«honten atu seinem Geschlecht bi » 769 , Wö »ehnjmrigg
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an die Stelle traten bis 682 , wo einjährige an deren
Stelle traten . Αρχών heist im Griechischen soviel als
Regent . „ '

«) Λ2 ontesquiea XI . 8. Tourquoi Ins anciens navoient
pas une itle'e bien claire de la monarchie (moderne ) i so¬
dann XI . 9· Ixs Anciens , qui ne connoissoient pas la distri -
iutions des trois pouvoirs dans le gofivernement d’an seid
ne pouvoient se faire une ide’e juste de la monarchie
( moderne mufs man immer hinzusetzen ) , aus dem gana
natürlichen Grunde , wie wir uns keine Idee von
dem Freiheits - Begriffe und der Regierungsform
machen können , welchen nach 2000 Jahren die Be¬
wohner von Neuseeland vielleicht haben werden . —
11 . (Bes rois des temps heroiques chez les Grecs ) . Ge¬
wohnt , alles nach seinem imaginairen Leisten einer
Theilung der Gewalten zu beurtheilen , macht er fol¬
gende Bemerkung Uber das griechisch - antike Königthum ;
„ Les trois pouvoirs y etoient distribues de moniere que le
peuple y avoit la puissance legislative , et le roi la puis -
sance executrice avec la puissance de juger : au lieu
que , dans les monarchies , que nous eonnoissons , le prince
a la puissance executrice et la legislative , ou du moins
eine partie de la legislative ; mais il ne juge pas . Dans
Je gouvernemeht des rois ^ des temps hero 'iques , les trois
pouvoirs e'toient mal distribue 's (Schade , dafs sie ihn
nicht consuliren konnten ). Ces monarchie ? ne pouvoient
subsister , car des que le peuple avoit la legislation , il
pouvoit , au moindre caprice , anedntir la rOyaute , comme
il fit par tout . On n avoit pas encore decouvert que la
vraie fonction du prince e'toit d’e'tablir des juges et non
pas de juger lui - meme . Wir gestehen , dafs wir Mon¬
tesquieu . eine bessere Art , das Alterthum zu beurthei¬
len , zugetraut hätten , als er hier an den Tag gelegt
hat .
Hüllmann 1. c. S . 71· sieht in diesen alten ßaGtletq alte
wirkliche herrschende Fürstengeschleckter , die ihren Sita
auf gut germanisch in festen Burgen gehabt haben sol¬
len , z. B . der Kekropia in Athen , Kadmea zu Theben ,
Larissa zu Argos , Karia zu Megara , den Burgen za
Korinth , Elis , Sikyon , Ortygia etc . und es sollen die
dazu gehörigen Städte blos von deren Dienstleuten be¬
wohnt gewesen seyn . Erst nach ihrem Aussterben soll
eine gemeinheitliche Verfassung eingetreten seyn . So
soll auch Aristides dadurch , dafs er den Thetes Theil -
nabme an den Aemtern zu Athen verschafft , den Grund
zum Verfall Athens ,gelegt haben . Dies heist das Alter¬
thum , gelind gesprochen , durch eine moderne Brille
sehen .
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§· 72 ·

ßß') ^"αί ihre Aesymne11n lTnd tyrlnntn?
Was bei den Körnern durch Wahl eines

Dictators mit unbeschränkter Gewalt auf Iturze
Xeit (ö Monat ) bezweckt wurde , findet sich
auch bei den Griechen , jedoch blos in ihrer
früheren Geschichte , durch Wahl von Aesym -
neten. Aristoteles nennt sie temporäre Tyran·
nen^durch Wahl , woraus man sich zugleich
den griechischen Begriff von Tyrannis abstra -
hiren könnte , wenn nicht ausdrückliche Erklä¬
rungen es bestätigten , nemlich dafs sie , zwar
volksthümlich y aber (wegen der Unbeschränkt¬
heit ) nicht verantwortliche , keiner Rechen¬
schaft an das Volk unterworfene Verwaltung
eines Einzelnen war , denn auch unter den
griechischen Tyrannen übte das Volk seine Üte-
gierungs - Rechte nach wie vor aus. Dafs sie
in der Regel volksthümlich war , d. h. vom
Volke ausgieng und beschlossen wurde , ge¬
wöhnlich um eine die Demokratie bedrohende
oligarchische Parthei zu lähmen , bezeugt Aris¬
toteles selbst . Daher kam es auch , dafs das
Volk den Tyrannen eine , wenn auch kleine ,
Leibwache gab. Pisistratus verlangte nicht ein¬
mal Unverantwortlichkeit , sondern stellte sich
vor dem Areopag . Genug , fast durchgängig
wählte dm Volk als Majorität dieses Mittel gegen
oligarchische Partheieh , woran es keinesweges
in Griechenland fehlde. Von den Aesymneten
Unterschieden sich die Tyrannen demnach blos
dadurch , dafs sie auf unbestimmte Zeit ge-
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wählt wurden und deshalb auch wohl factisch
forterbten/ weil sie ja Erhalter der Demokra¬
tie waren. M. s. Tittmann S. 528 etc·

«0 Die bekanntesten Tyrannen -Geschlecliter Griechenland *
Sind die Pisisträtiden zu Athen , die Kypseliden zu
Korinth , die Arthagpriden zu Sikyon , Jason * Nachfol¬
ger zu Larissa , die Tyrannen zu Heraklea am Fontus . ,
Anaxilaus Nachfolger zu Rhegium , die Na'chkommen
des Gelon und Dionysius zu Syrakus .

i ) Diese Tyrannis war den Vornehmen und Reichen(Oli¬
garchen ) im Altert hum eben so gehässig wie in neue¬
rer Zeit die Volksherrschaft dem Adel.

c) Niebu.hr in seiner römischen Geschichte vergleicht diese
Tyrannen mit Vormündern , welehe die jungen Staaten
so lange ' leiteten , bis sie mündig sich selbst forthelfen

' konnten . Dann legten sie ihre Guratel nieder .
d) Es findet sich in der ganzen griechischen Geschichte

kein Beispiel , dafs ein Tyrann ohne eine neben ihm
stehende Volksversammlung regiert hätte , nur dafs sie
solche seltner zu Rathe zogen , wie anderswo . M. ver¬
gleiche Heeren Ideen 1. c. III . S. 267.

e) Gerade und nnr in wirklichen Staaten kann der Druck
und Zwang der Staatsgewalt weiter gehen , als in blo-
Sen Patrimoirial * Staten , wefl Selbstgeiselung etwas
Freiwilliges ist . Die nähere Erläuterung erst weiter
ppte .

§. 73 .
yVj ) ^ VCfsleiwkn sie scÄe » Oligarchie uttddtriatakratie ?

In der früheren Ge;sGhichte der Griechen
kommen neben den vorzugsweise sogenannten
ßaÖiZug noch andere Vornehme vor , welche
dieselbe Benennung führen, abwechselnd aber
auch γέροντες genannt wurden, und das sind,
was man später durch (χρίότοε bezeichnete.
Was ihnen ein Meeht gab, ohne vom Volke
dazu erwählt zu seyn, in Staats-Angelegen¬
heiten Beschlüsse au fassen, ist schwer au
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sagen. Sie bildeten einen factischen Rath itnd
der eigentliche König zog sie als die Vorneh -
öieren vielleicht nur beliebig dazu heran .
Wie feinfühlend und eifersüchtig nun dber die
Griechen in Beziehung auf den Begriff der
Demokratie oder des demokratischen Princips
Waren , ergiebt sich daraus , was spätere Schrift¬
steller wie Aristoteles . Theophrast , Pausanias
etc . schon Oligarchie und Aristokratie nennen .
Beide Worte sagen bei ihnen durchaus nicht ,
dafs die höchste Gewalt nicht bei dem Volke
sey , sondern nur dafs die Verwaltung und
wirkliche Leitung mehr oder weniger factisch
vorzugsweise sich in den Händen gewisser Ein -
zelner oder ganzer Classen Befinde. Oligar¬
chie und Aristokratie alterirte daher , nach
unseren Begriffen genommen , abermals das
demokratische Princip selbst nicht , sondern
störten nur die Reinheit , die Absolutheit der
Demokratie nach griechischen Begriffen : Aris¬
toteles rechnet nemlich schon die PVahl der
Staatsbeamten durch das Volk (wobei natürlich
der Fähigere dem Unfähigen vorgezogen wird )
für aristokratisch und oligarchisch , und be¬
trachtet die Verloosang der Aemter als ein
Erfordernis der reinen Demokratie , zu deren
Wesen errechnet , dafs selbst die grösere Fähig¬
keit keinen Vorzug bei dem Anspruch auf ein
Staatsamt geben dürfe . Jademgemäs , ist es
ihm Oligarchie , wo Prüfung der Beamteten vor
Antritt ihres Amtes statt hat ; zugleich setzt
aber ein solches Postulat , wenn wir es nicht
für ultra - demokratische Spitzfindigkeit halten
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sollen , eine allgemeine gleichmäsige Bildung
und Befähigung der Einzelnen zu höheren und
niederen Aemtern voraus . Theophrast erklärt
es für Oligarchie , wo einzelne auch nur nach
ganz unbedeutenden Vortheilen streben , der
Einzelne sich über Andere zu erheben sucht ,
Pausanias erblickt darin Aufhebung der De -
inokrätie , wo nur solche zu Aemtern gewählt
werden können , die einen gewissen Census ,
ein gewisses Vermögen besitzen .

Hiernach gab es denn selbst in Athen , wo
später wirklich alle Aemter verloost , die durch
das Loos gezogenen aber erst noch einer Pril··
fung unterworfen wurden , keine reine Demo¬
kratie , und daher rührt es , dafs die Griechen
auch die sächlich -streng - demokratische Ver¬
fassung von Sparta nicht für rein , sondern für
gemischt mit Oligarchie uad Aristokratie hiel¬
ten . Wenn es nun hiernach selbst unter den
Griechen (und Römern , wie sich zeigen wird )
keine ganz reine ' Demokratie gab , so werden
wir uns weiter unten .nicht wundern dürfen ,

•im modernen Abendlande nicht einmal die Ex¬
istenz griechischer Oligarchie oder Aristokratie
nachweisen zu können ,

§. 74
Resultat·

Das demokratische princip und , nicht gar
zu fein genommen , die Demokratie , d, h. wo
die höchste Gewalt bei dem Volke ist , Ver¬
antwortlichkeit der Beamten gegen das Volk



und völlige Gleichheit und Freiheit der ein¬
zelnen Staatsbürger unter einander besteht ,
bildeten daher die Grundregel in ganz Grie¬
chenland , und wenn Aristoteles sagt , Monar¬
chie , Aristokratie , Oligarchie , Tyrannis und
reine Demokratie seyen sich, stufenweis histo¬
risch gefolgt , so heist dies nur so viel ; unter
diesen Formen und Phasen lebte und bildete
sich das demokratische Princip unter den Grie¬
chen ausj denn an Verhältnisse , die wir wei¬
ter unten Patrimonial - Staten oder Territorien
nennen werden , konnte ein Grieche nicht
denken , weil sie der ganzen alten Welt uri-
bekannt waren.

ft) Tittmann 1. e . S . 556· tagt Uber dieses Princip sehr
treffend : „ Yortbeil oder Nachtliejl für die Staatsver -
waltung war nicht der Hanptgesichtspunct , aus dem
die Regierungeform sich gestaltete . Die Demokratie
wurde der Oligokratie nicht darum vorgezagen , w ^il
die Ansicht der Menge vor der Intelligenz einzelner
Auserw 'älilter den Vorzug zu verdienen geschienen
h 'ätte , sondern weil der Wille Aller über den Willen
Einzelner seyn sollte . Volks beschlösse , weise oder
unweise , sollten darum über die höchsten Angelegen¬
heiten des Staats entscheiden , weil _der Staat als eine
Gemeinde , als eine Gesellschaft gleicher Glieder , aii-

fes eben wurde, in welcher, in höchster Instanz, überas Interesse Aller nur der Wille Aller entseheiden
könne ; weil das Volk über seiije Angelegenheiten selbst
entscheiden sollte , wie der Einzelne über sein Geschäft
selbst bestimmt , sey es klug oder unkluge weil der
Wille Aller der Selbstsucht und den Anmafsungen
Einzelner entgegen stehen sollte . Und aus demselben
Grunde sollte jeder zu Staatsännern gelangen köpnen ,
(die , wie ' sich zeigen wird , mehr kostspielig als ein¬
träglich waren ) weil die Gleichheit des Rechtes dies
zu fordern und dadurch gesichert zu werden schien .“
Kurz , die griechische Welt war nicht in sich selbst
durch Stände -Verschiedenheit geschieden , es hieng ihre
Freiheit nicht von der Concession erblicher lieriscl .er -
geschicchter ah , und das demokratische Princip war
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ihnen angeboren . Ihm ist es auch allein zuzuschreiben ,
dafs die griechischen Staaten nie nach Vergröserung
strebten , denn sie sahen ein , dafs letztere mit Demo¬
kratie unverträglich ist , zu ihrem Untergange führt .
Es gab in Griechenland kein 'Statsrscht . Dies ist
etwas blos den Modernen EigenthUmliches .

V) Diesem aus centripetalem Charakter und Bedürfnisse
zusammengewebten demokratischen Principe verdank¬
ten auch die griechischen Staaten überhaupt ihr Da -
seyn , ihre Existenz . Dieser Charakter war es , der die
Staaten zur Existenz brachte , wobei der stillschwei¬
gende Einigungsvertrag im facto der Einigung und der
Wahl von Regenten , Archonten etc . selbst lag . M . s.
Hüllmann 1. c. S. 2. 15 61 eto . und Tittmann S. 81- 85-

Für die Entwickelung der atheniensischen Verfas -
eung und Demokratie nimmt Tittmann S. 349· 8 Epo¬
chen an : 1 ) Theseus bis zürn Aufliören des König -
thrmis . 2 ) Ein Ärchön auf Lebenszeit aus dem Kö¬
nigsgeschlecht . 3 ) Ein .Archon blos auf 10 Jahr . 9)
Neun unter sich wechselnde Archonten . 5) Solons
Verfassung . 61 Reform des Klisthenes mit den Phylen .
7) Aristides . 8) Perikies .

c) Utp selbstsüchtiger Neutralität vorzubeugen , bestand in
,Athen die Vorschrift , bei Strafe des Verlustes seiner
politischen Rechte einer Parthei anzugehören , sobald
Unruhen oder Streit ausbrachen .

&') Ilüllmanns Charakteristik der Aristokratie und Oligarchie ,
Politie und Demokratie S. 121 , namentlich , dafs er
letztere a}s Misbrauch und Ausartung von der Politie
unterscheidet , stimmt durchaus nicht mit den Ansich -

'ten der Griechen Ubefein . Indefs räumt er dies auch
(elbst ein .

0 Von dem inner» Organismus der griechischen
Staaten .

§. 75-

Blos weitere Comequenzen des centripeta -
len Characters und demokratischen Frincips
der Griechen waren nun folgende organische
Einrichtungen des Staates , wie sie sich ganz
besonders in Athen .und Sparta vorfanden und
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ohne Zweifel auch in den übrigen griechischen
Staaten existirt haben.

Wir dürfen um so ehender bei Athen stehen bleiben ,
da es dieser Staat allein ist , wovon wir nähere Kennt-
nifs , und dessen Institute die Modernen einzeln copirt
haben!, denn das Unbekannte konnte auch nicht copirt
werden . Das Bekannte in möglichster Uebersicht und
im Zusammenhänge zu geben , ist überhaupt Aufgabe
dieser Darstellung .

§. 76.
1) Von den Gemein de n.

Wir erwähnen der Gemeinden zuerst , weil sie
die historisch - geographische und politische Basis
der griechischen Staaten , Wenigstens von Athen ,
waren . Der gewöhnlichste Name für sie war
Phylen Sie tbeilten sich l ) in Phra -
trien und Geschlechter und dann 2) in JJemqn
ab. Sie bildeten zunächst ganz selbstständige
Körperschaften mit eigenen Beamten , Gütern ,
religiösen Festen , Verwaltung , ja sie schlugen
Münzen , erkannten Denkmale und Ehrenbe¬
zeugungen zu , hatten eigene Gerichtsbarkeit
und Polizei , ihr eigenes Activ -Schuldenwesen
etc , , so dafs sich der Staat um vieles, gar nicht
zu bekümmern brauchte , weil es in ihnen
schon seine Erledigung fand , und anderer Seits
ihre Existenz eine ausserordentliche Gleichför¬
migkeit und Regelmäsigheit in den Gang des
ganzen Staats -Organismusses und Lebens brachte .
In Athen beruhten auf dieser Gemeinde *Verr
fassung und Eintheilung ;

a) die Staatsleistungen ;
b) die Vertheilung des Theatergelds ?
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. c) die allgemeinen Religionsacte und Feste
(Chöre etc.)j

d) die Stellung der Manhschaft zum Heere
und die Ein - und Abtheilung desselben ;

e) die ' Zusammensetzung des Raths der
Fünfhundert ;

f) die Richter - und Beamten - Wahl ;
g) die Ordnung der Abstimmung in der

Volks - Versammlung , jedoch nur zuweilen ,
nicht durchgängig als Regel ; womit so ziemlich
alles erschöpft ist , was zum Organismus eines
griechischen - Staats gehörte , denn Geringfügi¬
geres wurde in den Gemeinden selbst abgfethan;

h) man konnte reicht Staatsbürger seyn ,
ohne Gemeinde - Glied zu seyn. Ein verschie¬
denes Interesse dieser Gemeinden vom Staate
gab es aber nicht ; denn es bildeten die einzel¬
nen Individuen derselben den letzteren oder
die Volks - Versammlung.

0) Die atheniensischen Pliylen waren , wie die ältesten 30
CurienRoms , geographische Abtheilongen . Mit Verwei¬
sung auf die 5· 71 u - 74 näher angeg ^ljenenEpochen der
atheniensischen Verfassung , ist liier vorerst zu bemer -
ien , dafs bis auf Klisthenes Reform (510 vor GhrisiusJ
nur 4 Phylen bestanden , jede aus 3 Pbratrien , und
von diesen jede aus 30 Geschlechtern bestehend . Klis¬
thenes machte aus diesen 4 Phylen 10, neue , ohne die
alte Ujitereintheilung in Pbratrien und Geschlechter ,
wie es scheint , heiziibehalten . Der Name Ge¬
schlecht , ysyof , bezeiehnete nichts Verwandtschaftli¬
ches , sondern nur die ursprüngliche Vereinigung zu
dieser Dnterabtheilung mit eigenen Sacris . Die Demen -
Einrheilung war eine ;davon ganz unabhängige , in¬
dem nemlich die Phylen nebenher auch wieder in De-
Vien zerfichn , denen die Geschlechter ganz durcheinan¬
der angehörten . AufgenommeneFremde traten daher in
$ine Demos und eine Phyle , aber nicht in ein Geschlecht
μμ3 ejne Phrotrie . M , s. auch Niebuhr 1. c, X. S. 323 und
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tlaf» e* sich gerade so mit den römischen Gentes und
Gentilen verhalten haben dürfte S. 326 .

Eigentliche und blose Stamm - oder Gemeinde -Beamten
Waren 1 ) die φύλαρχοι oder εχιμελτηται φυλών , oberste
Gemeinde - Aufseher , 2) die φνλοβαΰιΧεις , welche für
die einzelnen Gemeinden das waren , was der
βαΰιλευς für den Staat war . 3 ) Die φρατριαρχοι . und
δημιαρχοι desgleichen für die Phratrien und Demen ,
was die φνΧσ.ρχο <· für die Phyleu .

c} Die Namen der 10 atheniensischen Phylen und 174
Demen s. m . bei Potter I . S. 114 etc . Die Spartaner
zerfielen in 6 Stämme , wovon jeder 5 hatte ,
deren Vorsteher γιροακται hiefsen .

d ) Da im Text schon angegeben ist , Was die Phylen wa¬
ren , dafs sie gleichsam das Vorbild im Kleinen für
den gröseren Staat waren , so sey hier blos noch ange¬
führt , inwiefern auf dieser Phyleneintheilung die sub
a bis h g-enannten Institute ruhten . An die Spitze ge¬
hört , dafs man nicht Staatsbürger ,seyn und werden
konnte , ohne Glied eines Demos und sonach einer Phyle
zu seyn . Daher wurde auch das Bürger - Verzeichnifa
von den Demarchen geführt . Ertheilte ein Volksbe -
schlufs einem Fremden das Bürgerrecht , so wurde er
in einen Demos eingeschrieben , wofür eine Abgabe
bezahlt wurde (eyxrqrixoy ) . Da besonders die öffent¬
lichen Spiele , Feste und Chöre von den einzelnen
Phylen bestritten wurden , so ernannten sie auch die
Choragen , Gymnasiarchen und Hestiatoren ( Besorger

' der Gastmähler ) . Die Demarchen hatten auch diePan -
Athenäen zu besorgen . Die Demarchea hatten in Ci -
vilstreitigkeiten bis auf den Werth von 10 Drachmen
Gerichtsbarkeit . Höheres gehörte vor die Diäleten ,
welche aber ebenwohl Beamte der Phylen waren , so
dafs die gewöhnlichen Civilrechtsstreitigkeiten über
Mein und Dein gar nicht Staats· sondern blos Ge-
meindesache gewesen zu seyn scheinen . Nach HuAt -
toalker (über die Diäteten zu Athen ) soll jede Phyle
44 Schiedsrichter gehabt haben . Die Demarchen der
Phylen führten die Kataster , wornach die ausserordent¬
liche Vermögenssteuer erhoben wurde . Sie waren auch
mit derenErhebuug beauftragt . Auch die übrigen Staats¬
leistungen , namentlich die 'Trierarchien , wurden nach
den Gemeinden vertheilt und die Svmmorien gebildet .
Man rechnete auf jede Phyle 30 SchiffsplUtze . Die
Kosten der Bewaffnung der ärmeren Bürger trugen
die Demen .
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Das Theatergeld warcle nach Phylen und Demert
Busgetheilt . Seitdem nemlich die Theaterunternehmer
für ihren Aufwand eine Entschädigung erhielten und
1 Obolus Entree bezahlt wurde , brachte es Ferikles
dahin , dafs den Armen 2 Obolen aus der Staatskasse
gezahlt wurden , 1 zur Bezahlung des Entree und 1 für
die Versäumnifsj es yerhielt sich also mit diesem
Theatergeld wie mit dem έχχληβιαΰτιχον etc .

Das Heer wurde nicht allein nach Phylen ausgeho¬
ben und gebildet , sondern war auch in der Schlacht¬
ordnung nach Phylen , abg < ' ’ ■' · ” ’ ' :

Phylarchen und Taxiarchen . Auch die Zahl der 10
Strategen deutet darauf , dafs sie PhylenWeis gewählt
wurdet !. Wie der Rath der 500 ganz nach den Phylen
gewählt ward und alle Monate eine andere Pbyle an
die Spitze trat , davon wird noch §. 79 die Rede seyn .
Ebenso von .den . übrigen Staats - Ober - und Unterbe -
amten -, deren jedesmal 10 , also immer die Zahl der
Phylen , gewählt wurden . 5· 80 .

Zum Schlufs mögten wir noch die Hypothese auf -
stellen , dafs , nach Allem zu schliefsen , die Phylett
nicht als sulche dem Staate untergeordnet waren , son¬
dern als solche , wie gesagt , ganz selbstständig waren
und dafs das Geheimnifs ues Erhaltungs -Princips des
atheniensischen Staats und der Demokratie einzig und
allein darin bestand , dafs in der Volksversammlung
nicht nach Gesammtstimmeri , wie in Rom nach Curiat -
oder Centuriatstimmen , sondern nach Köpfen ge¬
stimmt und verhandelt wurde , hier also nothwendig
ein besonderes , Oppqsitions - Interesse dieser oder jener
Phyle nicht aufkommen konnte . Wir werden erst
Weiter unten die volle Bedeutsamkeit dieses Punktes
durch Parallele hervorheben können ,

e) Stehende Heere im heutigen Sinn , als etwas vom Volke
geschiedenes , gab es in Griechenland nicht .. Das Volk
war . das Heer . Bios Athen unterhielt 300 Reiter im
Frieden , um einen Stamm für die Reiterei zu haben ,
man brauchte sie aber auch bei feierlichen Aufzügen .

2) Von de >Contpetena

Seetreffen . Daher wählten

>
una dem Jtiecltte der l neunahme daran .

Der Staat selbst , die ιΐοΧιτεία, oder aucli
Λολις , befand sich nun in der f ôlks- irsamm -
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tiing , nicht etwa blos durch die Gemeinde - Be¬
amten und Depntirten reprasentirt , sondern
in den Einzelnen persönlich anwesend ; es
stand ihr niemand und ebenso sie niemanden ,
auch nur wie Staat und Gemeinde , gegenüber ;
sie war allein Alles in Allem , denn Alles war
ihr untergeordnet , ihre unbegränzte Competenz
lag in ihr selbst , weil nur der eine beschränkte
Competenz hat , der die Rechte oder Yorrechte
anderer zu respectiren hat , ändern Körpern
gegenüber steht , mit diesen keine einige mo¬
ralische Person bildet . Sie entschied über
alles , weil eine Trennung oder auch nur Grenz¬
scheidung , Absonderung der Staatsgewalten ,
z , B. in Gesetzgebung , Richteramt und Voll¬
ziehung , öder schlechtweg in Gesetzgebung
und Verwaltung oder Regierung nicht statt
hatte . Alles ruhte in der Volksversammlung
und sie war alles ; alles gieng durch Wähl
von ihr aus und durch -die Rechenschafts - Ab¬
lage der Beamten an sie zurück . M. s. Titt -
τηαηη S. 543· Insonderheit fiel die Strafrechts¬
pflege fast ganz , in das Gebiet der reinen Po¬
litik und wurde mehr von Volks · Ausschüssen ,
Volks - Commissionen , als eigentlichen Gerichts¬
höfen im römischen und heutigen Sinne , ver¬
waltet . · Wenn wir daher finden , dafs die
Volks - Versammlungen sogar über , uns äusserst
geringfügig erscheinende , Dinge entschieden ,
so gieng dies einestheils daraus hervor , dafs -
sie alles in Allem war und keine Trennung
der Functionen statt hatte , und dann mufs

sich . nur immer daran erinnern , daß bei
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den Griechen , wo der Staat eine wahre ωοΓί}*
Usch- compacte Einheit war , Dinge von grosef
Bedeutung seyn konnten , die bei uns ein Dorf¬
schulze abthun kann , oder aber die Herrscher¬
gewalt ganz und gar kein Interesse daran hat,
z . B. wie viel Saiten die Leyer haben soll .

λ) Üeberall waren bestiminte Plätze 'zu den Volksvef -
sanutiluilgen vorhanden . In Athen und Sparta auf dem
Markte , meist innerhalb dev Mauern . Die Anrede War »
Lakedemonische , Athenische etc . Männer 1

h) In Sparta bestanden früher insofern Beschränkungen ,
dafs blos Ubet die Vorschläge der Beamten abgestimmt
werden .sollte , und dafs Rath und - Könige die Ver¬
sammlung auflösen konnten , wenn sie im Begriff war ,
einen verkehrten Besehlufs zu fassen ; alles dies wurde
später nicht mehr beobachtet , seit die Ephoren die
Einberufung , den Vorsitz , die Leitung und den Vor¬
trag hatten . Bei Sparta findet sich eine Formel wie
bei Rom , nemlich Briefe und dergleichen wurden „ an
die Ephoren -, die Gerusia und aas Volk von Sparta“
gerichtet . . .

Die Abstimmung geschah durch allgemeinen Zuruf
und entstand Zweifel über die Majorität , so lies eia
Ephorus jeden Theil auf einen besonderen Platz treten·
Ein Volksbeschlufs hiefs Psephisma . Das Volk geneh¬
migte und gab Gesetze , entschied über die Erbfolge
der Könige , richtete , gab den Heloten die Freiheit ,
entschied iiher das Staats vermögen , wählte die Gerusia ,
die Ephoren und übrigen Beamten , entschied über
Krieg und Frieden , erkannte Ehrenbezeugungen und
Denkmale selbst noch unter der römischen Herrschaft .

Was im Gegensatz der grosen Volksversammlung
(sroiiO in Sparta unter der kleinen Versammlung ( tx -
χλ-ηβία. μιχρα ) zu verstehen , ist noch zweifelhaft . Ti « *
snann vörmuthet , dafs es ein Conseil sämmtlicher Be¬
amten gewesen sey .

c) Die Competenz der athenlenslschen Volksversammlung
ist es hauptsächlich , welche dem Text zum Grunde
liegt . Um ihre Unbeschränktheit zu temperiren be¬
stand die Einrichtung , dafs jeder Einzelne durch da*
Erbieten zu einer Anklage Wegen gesetzwidrigen Vor¬
schlags die Fassung eines Volksbeschlusses so lang *
hindern konnte , bas hierüber von den Gerichten er·
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kennt war . Uebrigens war es die Volksversammlung ,
welche sämmtliche Verfassungs -Abänderungen beschloTs .
Siebeschlofssogar dieHerrschaft der30 , unoebensö deren
Abschaffung . "Es wuide jährlich darüber abgestimmt ,
ob man die altenGesetze beibehalten oder neue machen
wolle . Im letzten Falle wurde eine Kommission von
500 oder 1000 Nomotheten erwählt , um die Vorschläge
zu prüfen , zu welchem Behufe sogar eigene Vertheidi -
ger für die ilten abzuschaffenden Gesetze ernannt wur¬
den . Die Gesetzvorschläge wurden nach Solons Be¬
stimmung bei den Statuen der Eponymen öffentlich
ausgestellt , damit sie jeder prüfen könne .

*1) Jedes abzuschaffende Gesetz mufste durch ein neues
ersetzt werden und es wurde eine Art Procefs vor den
Nomotheten durch die Syndici hierüber geführt . Letz¬
tere hatten nemlich die altem abzuschaffenden Gesetze
zu veitheidigen , der Proponent die neuen . Die No¬
motheten sprachen das Urtheil . ( Platner II . S . 30 —
37 .J Privilegien , d . h . Gesetze für einen Einzelnen ,
waren verboten , es seydenn , dafs 6000 dafür stimmten ,'
wie bei der Restitutio in integrum . Ueber die sitt¬
liche Basis der Gesetze s. , Platner II . S. 45 .

*5 Hochverräther , *d . h . die versucht hatten , die Demo¬
kratie aufzuheben , wurden von der Volksversammlung
gerichtet . Diese bestimmte auch über alle Staatsleis¬
tungen und Errichtung neuer Steuern . Sehr oft erbo¬
ten sich jedoch Einzelne zur Uebernahme ausserordent¬
licher Leistungen . Sie erkannte Strafen gegen Säu¬
mige und hörte die Flehenden , d. h . welche sich
wegen zu hohen Auflagen beschwerten , an , auch er¬
kannte sie über einzelne Befreiungen und Erlasse . Vor
ihr legten die Beamten Rechenschaft über verwendete
Staatsgelder ab . Die Lbgisten waren wohl nur eine
Art von Probatoren und machten die Ankläger . Uebri - ·tens fafste man sich in der Rechnungsaufstellung sehr

urz , denn sie wurde inStein gehauen und öffentlich
ausgestellt . M . s . hierüber Proben bei Böck'h II . Bei¬
lage I . II . V . VII . VIII . Alle Ausgaben mufste die
Volksversammluns decretiren . Man berathschlagte so¬
gar über das Technische neuer Gebäude . Hauptsäch¬
lich wählte die Volksversammlung sämmtliche Beamten
Und nahm den Eid der Ablehnung oder Entschuldigung
ian. Sie entschied über Krieg und Frieden , die Gefan¬
genen , hörte die Berl -hte der Feldherrn an , bestimmte
über strategische Maasregeln , über Auslieferung Ein¬
heimischer an Auswärtige , schickte Gesandte ab und
empfing sie . Alles was auf die Religion , den Götter -

2r Bd. 9
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dienst , die Opfer , Feste , Spiele , Theater und Myste¬
rien sich bezog , die Befragung der Orakel hieng von
der Volksversammlung ab. ' Sie decretirte die Aufbe¬
wahrung der Tragödien des Aeschylus , Sophokles und
Euripides und dals ihnen Statuen gesetzt werden sollten ,
auch dafs des Aeschylus Tragödien noch nach seinem
Tode aufgeführt werden sollten . Es war dies also auch
eine wichtige Staatsangelegenheit . Ebenso die Verwei¬
sung der Philosophen und deren Wiederaufnahme .
Sie statuirte über Münze , . Maas , Gewicht , Markt - ,
Hafen - und Handelspolizei . Besonders über die Ver¬
erbung des Gfundeigeuthutns r ertheilte das Bürger¬
recht an Fremde und gab dert öffentlichen Sclaven
die Freiheit , decretirte überhaupt Belohnungen , Kro¬
nen , Statuen (selbst an moralische Personen , z. B. den
Bath ) Speisung um den Staat verdienter Männer . Es
existirte auf dem Lande eine Art Polizei - Wache aus
jungen Le'uten . Ueber diese hielt das Volk im Theater
Bevue . Wenn ein Athenienser von einem auswärtigen
Staat eine Krone erhielt , so mufste die Volksversamm¬
lung im Theater deren Annahme oder dafs dies darin
verkündigt werde » durfte erlauben . Die. Volksver¬
sammlung stimmte endlich auch über den Ostrakismus
ab und hatte alieih das Begnadigungs - Recht und tfie
Restitution der politischen Rechte (ijtcrtaia ) .

§. 78.
Antheil an der Tolks -Versammlung hatte

jeder freie *Grieche , der nicht zur Strafe sei¬
ner politischen Recfite beraubt war , und da¬
mit der Demokratie kein Abbruch geschähe ,
der Aermere odec Gewerb treib ende nicht von
den zeitraubenden Volks - Versammlungen zu¬
rückgehalten würde , zahlte man ihnen in
Athen für jede Sitzung eine kleine Entschädi¬
gung ,von 3 Obolen aus und nur die Reichen
zahlten wegen Wegbleibens aus der Versamm¬
lung Strafe. Wie gesägt , Tyrannis , Oligarchie
und Aristokratie bezogen sich nur auf die
Aemter - Vertheilv n̂g. und die Art und Weise
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ihrer Besetzung . Vor, der Volks - Versaljmdung
verschwand aller mögliche Einflufs und alles
mögliche Uebergewicht der Beamteten . Sie ,
Verhandelten hier vor den Augen ihres .Richters
und Committenten . Der Rath , überall Aus-
schufs der Volks - Versammlung , so wie auch
einzelne Beamten , hatten , der Natur der Sache
nach , die Vorbereitung zu Allem , worüber
das Volk entscheiden müfstej mithin auch den
Vortrag und den Vorschlag , allein auch jeder
Einzelne konnte eine Motion machen. Die
Versammlungen selbst fanden zu bestimmten
Zeiten ohne Einberufung etatt } zu Athen alle
Monat 4mal , in Sparta blos einmal .

a ) Mit erlangter Mündigkeit nahm jeder ah der Volksver¬
sammlung l 'heil und die Aermei 'eit bekamen das ίχκλη -
eiasrixtjy . pie Versammlung safs und der Rath oder
die Frytanen , die Mitglieder des Areopftgs so wie die
Strategen nahmen darin Platz . Wer sprach , trat auf
eine Besondere Redner - Bühne . Die Synagoten oder
Staatsredner bekamen für jede Rede eine Drachme .

Stimmenmehrheit entschied . In gewissen Fällen z.
B . beim Ostrakismus , bei Ertheilung des Bürgerrechts ,
musten wenigstens 6000 Stimmen vorhanden seytt .
Man stimmte mittelst ^ u/ hebu « «· der Hände , Wenn es
eich blos um Ja und Neitt handelte (χαροτονια ) * In
Fällen aber , wo 6θ00 Stimmen nöthig warefl uftd Wenrt
das ganze Volk Zu Gericht safs , mit Stitnöizeichert
( •φηφοι ) und nach Ordnung der Phylen . Bei Straf¬
sachen. bekam jeder ' zwei Sternchen ,, ein schwarzes und
Weifses , wovon ersteres verdammte , dies lössprach .
In ein ebefnes Gefäfs warf jeder das Zeichen , was seid _
Urtheil aussprach , und die Mehrheit der ichwarzert "
oder Weisen Zeichen entschied ,

i ) Tempordr ausgeschlossen von der .Theifnahtwe an den
Volksversammlungen waren die , Welche dem Staats
noch Pacht - Kauf « oder Strafgelder Schuldig Waren .
Uehefhaupt aber alle diejenigen , welche zur Strafe ihtef '
politischen Bürgerrechte für verlustig erklärt worden
waren (κημοϊ ) . Eine sehr kluge ßinficlmtfla Bestand
darin , dafif wenn eiflcr über efnttf ( teebniselig » )
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senstand , den er -nicht verstand ', iu sprechen sich
lierausnahtn , die Prytanen ihn wegfühven lassen konn¬
ten . ■

«) Die Λ monatlichen Volksversammlungen· zu Athen hatten
ihre bestimmten Gegenstände . In der ersten wurden
die Beamten bestätigt oder verworfen , Anklagen und
Berichte Uber die eingezogenen Güther angenommen ;
in der zweiten stand ~jedetn frei , Uber Piivat - oder
Staatssaahen Vorträge zu halten ; in der dritten wurden
Herolde und Gesandte vorgelassen und angehörr ; in
der vierten verhandelte man die Religionssaehen . Dia
Volksversammlungen wurden daher unterschieden als
χνριαι und ϋΰγχλτ/τοι oder ordentliche , festgesetzte ,
regelmiisige und ausserordentlich eiuberufene . Die Ein¬
berufung zu letzteren geschah durch diejenigen höheren
Beamten , ^welche Veranlassung dazu hatten , durch den
Rath (Prytanen ) die Strategen oder die Archonten .
Das Volk versammelte sich ' ordentlich , entweder auf
dem Marktplatze , auf dem πννξ ' oder im Theater dea
Bach us . Die ausserordentlichen Vertammliingen waren
an keinen Ort gebunden . Die Verhandlung zu leiten
und die Polizei dabei hatten die Prytanen , die Proedri
und die Epistates . Die Proedri waren wahrscheinlich
identisch mit den Prytanen und führten blos diesen
»weiten Namen von den obersten Plätzen , die sie
in der Versammlung einnahmen . Wer zu spät kam ,
erhielt nichts . Die Verhandlung -wurde mit Opfern
und Gebeten eröffnet . Sobald es zur Deliberätion kam ,
redeten zuerst die , welche über 50 Jahre alt waren ,
und so fort die jüngeren . Dieselbe Sache durfte nicht
zweimal verkommen oder zweimal darüber votirt wer¬
den . Das Präsidium konnte die Versammlung aufhe -
ben und Ungezogene durch die Scythen wegfühien
lassen . Einzelne Beamten - hatten einzelne besondere
ihnen zugewiesene Geschäfte , z . B . die Stimmensaram -
lung , die Auszahlung der 3 Obolen und die Aufsicht
über die Wegbleibenden (LexiarchenV Ohne Prohuleu -
ma , d. h . vorgängige Prüfung utid Vorschlag durch
den Rath durfte nichts an die Volksversammlung ge¬
bracht werden , es mufs sich dies jedoch nur auf ge¬
wisse Fälle bezogen haben ; denn in der zweiten mo¬
natlichen Versammlung konnte ja jeder Vorschläge thun .-

Die Volksbeschliisse trugen gewöhnlich die Formel
an der Spitze : Nach dem Gutdünken , Gefallen oder
Ermessen des Raths und Volkes ist beschlossen etc .
Sobald der Rath seinen Vorschlag abgelesen oder begut¬
achtet hatte , so fand eine Abstimmung über die Vor
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frage : ob man ihn jchlechdun annehmen wolie oder
nicht , statt ( χοοχειροτονία ') . Im letzten Falle tonnte «.
Zusätze und Abänderungen statt finden . Auch wenn
Einzelne Gesetzeavorschläge thaten , mufsten diese
gleich in der abzufassenden Form Zur Verlesung über¬
geben werden . Die Proedren hatten das Recht , die
Abstimmung darüber zu verweigern . Waren aber auch
wegen des Misbrauchs dieses Rechts verantwortlich .
’ψ -ήφιςμα hies so viel als bei uns eine Ordonnance ,
ein Regierungs -Decret , bei den Römern Senatus - Con -
sultum oder Edictum im Gegensatz von Νομος , im¬
merwährendes Gesetz , Lex , Loi , ΙΤροβνλενμα ,yvit ein
bloser vom Rath genehmigteri , Gesetz - Vorschlag , der
erst durch die Volksversammlung in ein JVößo ; oder
ψι /φιΟμα verwandelt werden mnfste . Die ψηφιΰματά
des Raths hatten nur 1 Jahr Gültigkeit .

Die Volksversammlung war nemlich die alleinige
Gesetzgeberin und keine Obrigkeit konnte selbstständig
Gesetze ' oder Verordnungen geben , wie bei den Rö¬
mern der Senat .

. -Weil nur das Volk Gesetze geben , konnte , so_ definirte
auch Demosthenes das Gesetz al» χόλεως evy&ijxy χοινη .

Um der Gesetzspielerei und den Mifsbräuchen vor -
zubeugen , standen harte Strafen auf unpassende .Gesetz -
Vorschläge . Παρανομίας γραφή hies die Klage gegen
den Urheber . Potter I . S. 2Q0. Wer die zuerkannte Geld¬
strafe von 1000 Drachmen nicht zahlte , wurde άτιμος .
M . s. die Atheniensischen Gesetze bei PotterT . S. U97 etc .

Ueber die Redner übte die Volksversammlung eine
Art Polizei , indem sie wegen gesetzwidriger oder «n -
stösiger Aeusserungen gestraft werden konnten .

§· 79 ·
3) Von den Volksausschüsseri oder Rathsoer·

. sarkmlungen (βουλή , γερουΰια ) .

Der Rath , 'hier ,βονλη dort γερόντια ge¬
nannt , war nur ein Ausschufs der Volks - Ver¬
sammlung oder des Volkes , meistens ohne selbst¬
ständige höchste oder lezte Entscheidung , wie
sie lange zu Rom der Senat hatte , weil er nir- ,
gends etwa eine vom Volke gesonderte Adiesem
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gegenüber stehende Regierungsbehörde , ein herr¬
schendes Collegium , war , sondern ganz in dessen
Namen und Auftrag fungirte . Er war gewöhn¬
lich sehr zahlreich , 500 in -Athen , wechselte
jährlich durch neue Wahl und war auch im
Allgemeinen verantwortlich . Ausnahmen hier¬
von , wie zu Sparta, störten diese Regel nicht .

i
Die ßerusia za Sparta bestand nur aus 38 Mitgliedern »
die auf Lebenszeit gewählt wurden and wenigstens
60 Jahre alt seyn mufsten . Die beiden Könige waren
Mitglieder und jeder hatte 2 Stifjunen , also zusammen
30 , Woraus Hüllmann folgert , si# seyen Vertreter der
30 Oben gewesen . — Die Mitglieder Jhiesen Gerontes ,
Sie standen im Uang über den lydiaren und Königen -
flächst dem , dafs sie in den wichtigsten Sachen und

. Verbrechen die Gerichtsbarkeit hatten , stand ihnen
hauptsächlich die Vorberathung zu den Volksheschlüs -
,sen zu . Sie waten keiner ordentlichen Verantwortung
unterworfen . War die Gerusia vielleicht bios , was
d ?r Areopag zu Athen , upd gab es daneben noch eineίϊουλη?M.S-Hüllminn S· W5. üeber die eigenthiim-iche Wahl der Geronten j». fp,. llüllmqnn S . 131 .

ft) In Athen wurde der Rath der 500 (fiovlrf ) durch das
Loos jährlich aus den Bürgern , welche 30 Jahre alt
waren , gebildet . Beamte konnten nicht Thpil daran
nehmen . Jede der 10 Phyien gab 50 Mitglieder . Alle
Monate oder 35 Tage rückte eine Phyle an die Spitze
der Geschäfte und nt dieser an der Spitze stehenden
Phyle wechselte ' der Vorsitz abermals durch das Loos ,
SO dafs immer 10 für 7 Tage gezogen wurden {Froe -
dren genannt ) , unter Welchen täglich der Vorsitz nach
der Reihe wechselte . Der Tage ? . Präsident hies Epis -
fates ,. Die jedesmal an der Spitze stehende Phyle hies
frytanie und die einzelnen Mit 'gliedei Prytanen . Wahr¬
scheinlich ist , dafs blps die Prytanieen als engere Aus *
Schlisse tägliche Sitzungen 'hatten und der ganze Rath
nur zusammen trat , wenn Beschlüsse gcfafst werden
mufsten . Rath und Volk ' hatten einen gemeinschaftli¬
chen Herold und Schreiber , und bildeten ein Ganzes .
In demselben Maase , wie .das Volk eine unbegrenzte
Compctenz seiner SelbstrRegierung hatte , so auch der
Rath als vorherathender und ' leitender Ausschufs , Dafs in
dev Regsd &« di? VottwwsaroBtluug nichts ohne Fro·
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des Radis , sondern Klugheits -Kegel der Volksversamm¬
lung . Was er selbstständig für sich abtbat » geschaht
in beständigem oder besonderm Auftrag des Volks . Er
stand im Ganzen an der Spitze der Staats - Regierung
nnd Verwaltung nach Aussen und Innen , und der jedes¬
malige Epistates verwehrte das Staatssiegel und die
Schlüssel zum Schatze und .Archiv , per Rath leitet·
die Kriegs , und auswärtigen Angelegenheiten , die Fi¬
nanzen und das Steuerwesen , die religiösen Feierlich¬
keiten und Feste , und als Volksausschufs hatte er .zu¬
verlässig eine allgemeine Aufsicht über die Beamten ,
nur dafs zuweilen nicht erklärt ist , wie damit wie¬
derum die Selbstständigkeit der Beamten ftöd deren
Competenz vertraglich seyn mochte . M . s . das Näher·
bei Tittmann S. 216 — 251 . ' nnd Barthelemy Chap . 14
und 44 .

Der Rath war durch Delegation überhaupt für
und Uber alles corppetent , worüber der Volksversamm¬
lung selbst die Competenz zustand , so dafs es hiernach
uniröthig ist , seine Functionen einzeln »ufzttzählen .
Er vereinigte in seinem Schoose alle Competenz der
übrigen . Beamteten in einem Umfange , wie sie seine
Stellnng zwischen Volk und Beamteten mit sich brachte .
Durch seine Zahl war er blos Volksaussohufs , durch
die Verantwortlichkeit der einzelnen Mitglieder , und
auch selbst ; als Corps war er aber freilich auch ein
bloses Beamten - Collegium . Er verhandelt « ebenwohl
öffentlich , so dafs der Rathssaal oft voll Zuhörer war .
Er konnte jedoch ihre Entfernung verfügen .

Er sprach nicht in lezter Instanz Recht , -so wenig
wie die Volksversammlung , aber eine βχφολη konnte
er auferlegen , _ ■ ,

Er haue wie der Äreopag Mitaafeicht über den Cul -
tus . Besondere leitete er aber die auswärtigen Ange¬
legenheiten .

Gleich dem Areopag konnte er seine eigenen Mit¬
glieder ausstofsen . und prüfte die Ctutdidaten zum
Archontat .

Map unterschied , wie schon gesagt , bei denAttikent
genan zwischen Gesetzen -( bleibenden Rechtsnormen )
und transitorischen Verfügungen . Zu letzteren gehörten
alle χρηφιςμαχκ des Raths , wenn sie nicht zu Gesetzen
erhoben worden ( <χχνρον ) , sondern blos προβούλευμά «
geblieben waren . Ihre Kraft hörte mit dem Amtsjahr
auf , und der nachfolgende neu « Rath konnte sie durch
neue Verordnungen aufheben .
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c) Filt . jedes Mitglied des Raths wurde auch ein Substitut
fewSblt, und diese Ersatzmänner hiesen έχιλαχοντες-uc'h die Senatoren unterlagen einer strengen δοχιμαΰιΛ
und konnten im Laufe des Jahrs ausgestofsen werden·

§. 80.
4) F"on dem Beamten - O r g anismus .

Auch der Beamten Organismus war durchaus
verschieden von dem heutigen , weil zwischen
Regierenden und Regierten kein Unterschied
war , sie also weder in der Mitte zwischen
beiden stehen , noch irgend einem besonderen
Interesse zugethan seyir konnten . Sie waren
also blös die Arme tlnd Hände der Yolks - Ver¬
sammlung· und diese allein die Appellations -
Instanz für ihre Verfügungen , so dafs unter
ihnen wohl ein Rang , aber durchaus keine
Subordination , statt fand ; jeder stand für sich
unabhängig da und war nur dem Volke . und
Rathe verantwortlich , der Rath bildete aber
nicht etwa eine Art von Ministerium , das an
das Volk , als Souverairi , berichtet hätte , son¬
dern esvstanden die Beamteten nur insofern und
gerade so unter ihm , wie sie Beamten des
Volks waren . Der Rath vertrat nur das Volk
und seine obern Entscheidungen waren so gut
wie Volksbeschlüsse . Regel war , dafs zu allen
Aepatern nur auf eine gewisse Zeit , auf 1 Jahr ,
vom Volke gewählt oder geloost wurde . Dafs
es schon für Oligarchie oder Aristokratie an .
gesehen wurde , wenn nicht alle Bürger ohne
Unterschied zu Aemtern fähig warefi , wurde
schon erwähnt . Die lebenslänglichen Glieder
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der Gerusla zu Sparta scheinen nicht als ' Aus¬
nahme hierher zu gehören , denn die Gerusia
'Vvar, trotz der Lebenslänglichkeit ihrer erst mit
dem ÖOten Jahr exntretendfen Glieder keine col-
legialische Behörde in unserem Sinne . Wir
glauben nemlich , dafs überall , wenn und wo
in Griechenland ein Staatskörper aus einer gro -
sen Zahl zusammengesetzt war , er nicht als
Staatsbeamteter , als ei îe collegialische Behörde ,
sondern jederzeit als eine gewählte temporäre
oder aus sonstigen Rücksichten permanente
Volks - Deputation , als ein Ausschufs des Volks
anzusehen ist , der daher auch sehr oft nicht
Verantwortlich war , und nur Einzelne als
wirkliche Beamtete zu betrachten sind . Wenn
von diesen Deputationen etc .-Berufung an das
Volk statt hatte , so lag darin noch keine solche
Verantwortlichkeit , wie sie der einzelne Beam¬
tete auf sich hatte . Tittmann S. 53ö . wirft
den Rath und die Beamteten in eine Kathegorie ,
trotz dem , dafs er selbst S. 240· den Rath von
Athen einen Ausschufs der Volksversammlung
nennt . Dafs die Einzelnen , mochten sie nun
Rathsglieder oder Beamtete oder nichts ^eyn ,
der Censur der Volksversammlung überhaupt
vvegen pflichtwidrigen Benehmens unterwor¬
fen war eh , dürfte noch weniger hierher zu
ziehen seyn .

λ) Da die ' Spartanischen Könige blo | Feldherrn waren ,
so waren die 5 Ephoren zu Sparta die höchsten Be¬
amten , deren ausgedehnte Conapetenz in der That nur
daraus erklärlich ist , dafs sie schon von den Alten mit
den römischen Tribunen verglichen wurden . Sie exi -
nirten wahrscheinlich schon vor Lykurg . Sie batten
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Geciclitsbärkeit über die Könige , konnten sie verhaften
lassen und wurden jährlich gewählt . Sie und die
Könige schwuren sich gegenseitig alle Monat einen
Treu -Eid . Sie zogen alle übrigen Staatsbeamten aiir
Rechenschaft , konnten sie entsetzen und verhaften ,
und waren überhaupt die Wächter der Verfassung , dgt
strengen Sitten und Erziehung . Sie nöthigten einst
den König Anaxandridas , wegen Unfruchtbarkeit seiner
Gemahlin eine zweite zu nehmen , und als nun die
erste noch schwanger wurde , waren sie Zeugen der
Niederkunft , damit Itein Betrug vorgehen könne , wor¬
auf sie überhaupt ein strenges Auge hatten . Sie sand¬
ten in eigenem Namen G ^ andte ab und empfingen sie ;
sie folgten den Königen in .das Feld und übten über
sie wie über die Truppen eine Aufsicht und Disciplin .
Nach einem von ihnen wurde , wie in Rom nach den
Konsuln , das Jahr ,bezeichnet . Auch fanden »ich ihre
Namen auf den Münzen . Die Könige mufsten sich ,
wenn ein Ephorus erschien , von ihrem Sitze erheben .
Kurz , es fand in Sparta offenbar das Sonderbare statt ,
dafs die Demokratie eine Aristokratie duftete und .be¬
wachte , während in Rom die Aristokratie die De¬
mokratie duftete und beherrschte . Hällmann S. 197·
täft : die 5 Ephoren für einen Staatsrath , weil »ie zu¬
sammen speifsten . Die spartanischen Könige waren so -
nadh weiter nichts , als verantwortliche Beamten und
Feldherrn zu Land . Man verschickte sie selbst als
Gesandte . - Bios das Recht , dafs aus den beiden Kö-
nigsgeschlechterh dieNachfolger gewählt werden mufs¬
ten , war erblich , nicht die Würde selbst . Besonder »
war man sehr scrupulös wegen der Aechtheit . Dema -
ratus wurde als unächt entsetzt . Ausser der Feldherrn¬
würde verrichteten sie die Staats - Opfer und waren
■insofern -zugleich .Priestergeschle ’chter . Wohnung und
Unterhalt durch Staatsgiither erhielten sie vom Staat .

Di6 Behörden und Beamten Sparta ’s folgten hup
naphstehendermafsen aufeinander ; 1 ) die 28 Geronten ,
2 ) die 'S Ephoren , 3) die beiden 1Könige (άρχαγίΓαι ) ,
A) die 4 Pythier , bestimmt die Orakel in Delphi zu
holen Und das Staatssiegel zu verwahren , 5) verschie¬
dene hohe Kriegs -Beafnte unter dem Namen Jniokarater ,
lyiora -gen , T.ochasen , Hippagreten , 6 ) die 5 Bidiäer oder
Aufseher Uber die gymnastischen ffebunffen der Jugend ,
7 ) die Jiarmpsteres oderBefehlshaber in den gehorchenden
Städten , 8 ) die Harmasynen oder Aufseher über die Sitten
der Frauen , 91 die Empetgren , Vorsteher der jungen
Leute , 10) dje Nomophylakes oder Gesetzwächter , 11) der
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Staatsschrei -ber oder Grammaiicus . Sämmtlicli rerant·
wörtlich , eber jeder für sich selbstständig . Es herrschten
nicht die Personen , sondern die Gesetze . Grabschrift
der 300 Spartaner bei TerraopyJä : „ Wanderer * sag’s
eu Sparta , dafs seinen Gesetzen .gehorsam , wir erschla¬
gen hier liegen .“
In Athen sind es vorzugsweise der Areopag t die Ar¬
chonten und die Strategen , welche als höhere Staatsbe¬
hörden unter dem Volke und Piathe erscheinen .

*) Der Areopag· Gebildet und . zusammengesetzt war er
aus sämmtlichen abgehenden , gewesenen Artshonten ;
sobald diese ihre Rechenschaft abgelegt hatten , traten
eie phne weitere Prüfung in den Areopag . Uebarblickt
man seine Geschichte und seine Competeaz , so hatte er
manches mit der Gerusia zu Spavta und andeves mit den
römischen Censoren gemein . Nach Plutarch war seine
Hauptbestimmung : Aufsicht über das Ganze der Staats¬
verwaltung und dajs die Gesetze beobachtet würden ,
womit eine Gerichtsbarkeit verbunden war » wovon
im nächsten § noch geredet werden wird . Von seiner
Wirksamkeit j.a dringende ^ Fillan und Krisen des
Staats abgesehen , wo er eine Apt Dictatur geübt zu
haben /scheint , war er hauptsächlich das höhere Staats -
Sittengericht . Er hatte die Oberaufsicht über die Ju¬
gend oder -die Epheben . Er ernannte die Turnlehrer
oder Pddotriben . Er stellte Untersuchungen über die
liederliche Lebensweise Einzelner an , sah darauf , dafs
die Luxus - Gesetze beobachtet wurden und jeder einen
Erwerb , eine Beschäftigung habe , und hatte auch
Maas und Gewicht unter soiper Aufsicht . Besonders
war er es , der den Gottesdienst und die Religion be¬
wachte . So wie er strafen kennte , so konnte er auch
belohnen , und er decretirte daher Kronen , Statuen
und Geschenke . Sein Name war von dem jiriegs -
übungs -Platze ( αρ.ειο χοψος ) entlehnt ,· wb er «pch za
versammeln -pflegte .

ß ) Die Q Archonten . Nach Abschaffung de« ßecdsJUia tra¬
ten erst ein lebenslänglicher , .dann ein zehnjähriger ,
endlich Q Archonten .an ihre Stelle und behielten die
Competenz derselben , mithin auch und hauptsächlich
die Gerichtsbarkeit der Könige . Seit Soloji die Volks -
gerichtsbarkeit -einführte , behielten sie blos den Vor¬
schlag und die Leitung , und seitdem bildeten sie euch
erst ein Collegium . _ -

Als Collegtuin konnten sie Todesstrafe gegen die
ohne Erlapbnifs ziMückkehreiuden Verwiesenen auespre .
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che η ; besorgten die Loosung der Heliasten und derer »
welche über die Zuerkennung des Preises bei dei>
Spielen im Theater etc . zu urtheilen hatten (Athlothe -
ten ) ; leiteten die Wald - Abstimmung Uber die Strate¬
gen ^ Hipparchen , -.Taxiarchen und Phylarchen ; priisi -
dirten das Scberbengericht ( Ostrakophorie ^ mit den·
Rsthe .

, Die einzelnen Archonten waren sodann vorzugsweise
Vorsteher des gerichtlichen Verfahrens bei den Heli -
3en . Einer von ihnen , der Archon schlechthin oder
der erste genannt , hies ϊχωνυμος , Weil nach ihm , wie
in Piom nach den Consuln , das Jahr benannt und
sein Name auf die Manzen und Urkunden gesezt
Wurde . Ihm war insonderheit die Sorge für Waisen
und dafs Erbtöchter nicht ohne Männer blieben j so¬
dann die Leitung der Dionysischen Spiele und det
Feste des Apollo •und der Artemis ; die Besorgung der
Opfer ; die Loosung der Flötenspieler für die Cltöre

. aus den ‘Phylen etc . übertragen . Zur Auszeichnung
hatte er einen Herold .

Ein zweiter Archon hies Archon - König . Dieser
leitete blos die Mysterien , besonders di« Eleusinischen ,
fewisse Spiele, verrichtete die Opfer, die sonst dieönige verrichtet hatten . Man kann ihn mit dem rese
sacrißculus der Römer vergleichen .

Ein dritter führte den Titel eines Polemarchen·
Blos zur .Zeit des Perserkriegs nahm er Theil am
Kriegsbefehle , später hatte er blos die Angelegenheiten
der Fremden zu leiten und gewisse Opfer und Fest¬
handlungen zu besorgen .

Sechs der Archonten führten den bespndern Titel
von Thesmotheten , Gesetz -’Redactoren . Sie besorgten
die jährliche Abstimmung ' und Verhandlung wegen
Abschaffung alter und Einlührung neuer Gesetze ; prüf¬
ten ihre Nachfolger ; bestätigten Namens des Staats
die Verträge Athens mit ändern Staaten ; hatten eine
Aufsicht über die Prytanen und sollen auch Theil an
der nächtlichen Sicherheits - Polizei gehabt haben .

Die Archonten allein waren frei von der Trieraf -
chie ; wer sie schlug , verlor zur Strafe seine politi¬
schen Rechte· Sie hatten ein eigenes Gebäude zu ihre· 1
collegijiliscllen Sitzungen .

.Sämmtliche Archonten (Regenten ) hatten eine dop¬
pelte Prüfung auszuhalten , die σ-νάχριβις ent dem Rath "
hause und die δοκιμασία auf dem Markte . Die ihns··
vorgelegt werdenden Fragen so wie ihren Eid s. rn-
bei Potter I . S. 154. Sie designirten die ϊχχαςχοι »
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φύλαρχοι uncl ΰτρατήγοι , und führten die höchite Auf¬
sicht über alle andere Beamten . Ueber die Functionen
der 3 ersten Archonten (αρχών εΧωννμος , βαβιλενς und
πολέμαρχος ) und die Bestimmung der übrigen 6 auch
■$ Ε6αο9εται genannten Archonten s. m . noch Fotter 1.
c. S. 156

Die 10 Ev9vvoi waren den Archonten als Geholfen
heigegeben und mit den Logisten kejnesweges identisch ,
obwohl ihde Functionen sich sehr ähnlich waren .

Jeder Archon hatte auch noch einen stellvertreten¬
den Beisitzer , πάρεδρος ,

y) Die 10 Strategen . Kriegs - und auswärtigeiAngelegen -
heiten waren im Altertlmm so nahe verwandt , dafs
wir meist deren Leitung in einer Hand linden . So
auch b ei den Strategen . Sie wurden daher im Frieden
und Krieg jährlich gewählt . In Friedenszeiten besorg¬
ten sie (unter Oberaufsicht des RathsJ die auswärtigen
Angelegenheiten und machten mit lezterem gemein¬
schaftlich in der Volksversammlung ihre Antiäge . In
Kriegszeiten hatten sie die Functionen eines heutigen
Kriegsministers , nemlich die Sorge für das Material ,'
die Recrutirung , 'die Verpflegung , die Auszahlung des
Soldes , die Anordnung der Trierarchien , der Verwal¬
tung der 20 Symmorien zur , ausserordentlichen Vermö¬
genssteuer . Auch erkannten sie über den Vermögens¬
tausch und über Vergehungen im Kriegsdienste . Die
Verrichtung der Libationen im Theater bezog sich
vielleicht auch entfernt auf den Krieg . Mit dem eigent¬
lichen Kriegsbefphl im Felde hatten sie in späteren
Zeiten nichts zu tbun , wenn sie nicht besonders dazu
gewählt wurden , trotz ihres Titels , der einen Heer¬
anführer bezeichnet .

dj) Die Phvlarchen und Taxiatcken waren . Unter - Kriegs¬
befehlsnaber und wurdet ! von den einzelnen Phylen
oder den Archonten erwählt ; in ausserordentlichen
Fällen wurden noch 10 Thesmolheten mit 10 Schreibern
zur Entwerfung neuer Gesetze gewählt ; 10 Apodekten
hatten die Steuererhebung t n̂d Berechnung ; 10 Poleten
hatten die Verpachtung der Zölle ,und Staatsgiither , so
wie den Verkauf der confiscirten Güther zu besorgen ;
10 Sophromsten waren Aufseher über die Epheben un¬
ter Oberaufsicht des Areopags und Gymnasiarchen .; 10
Athlothet 'en besorgten die Panathenäen ,' 10 Schatzmeister
des Minerventempels ; 10 Synagqren oder öffentliche
Ankläger und Sprecher ; 10 Logisten oder Euthynen zur
Abnahme der Rechenschaften ; 10 Vorsteher bei feier -



— 142

liehen Züge * ; 10 Aufseher über die Postschiffe ( απο·
.ßr #JLeig) i 10 Hafen - Aufseher ; 10 jistynomen und 10
jigOTanpmen ( Aedilen ) ; 10 Metronomen oder Matkt -
ineistor . Ein noch zahlreicheres Verzeichnifs der athe -
niensischen Beamten s. m . hei Barthelemy ■Bd . VH·
S . 161 .

Alle diese Unterbeamteit wurden nach Phylen ge¬
wählt , ohne dafs jedoch bestimmt gesagt ist , dafs
durchaus aus jeder Phyle nur ßiner habe gewählt wer¬
den müssen , dafs es nicht erlaubt oder gebräuchlich
gewesen , aus ändern Phylen zu wählen . Ja es mufs
letzteres der Pall gewesen seyn , denn bei der f^erloo -
sung der Aemt 'er Wurden - nur ,aie Namen derer in die
Urne geworfen , Welche sich als Candidaten gemeldet
hatten , und wer nun -das Loos erhielt , mufste sich
erst noch einer Prüfung unterwerfen . Fiel einer hier
durch , so mufste ein anderer geloost werden . Nur
nm folgende Stellen wurde geloost : die Mitglieder des
Raths , die Archonten , die ausserordentlichen Thesrao «
theten , die Heliasten und Diäteten , die Eilf , die Lo -
gisten , die Schatzmeister der Minerva , die Priester ,
die Athlotheten , die Apodekten , Agoranomen , Atsyno -
men , Metronomen .

' Gewählt wurden alle Gemeinde - Beamten , sodann
unter den Staatsstellen die Strategen :, Feldherrn , Gesandte

..( PylagorenJ , die Synagoren , die Schatzmeister der Staats¬
einkünfte und der Tribute der Verbündeten , die Ver -
theiler der Theatergelder , die Staatsschreiber , die So »
phronisten , die Armen -Aerzte und noch andere , meist
Aemtfer , die besondere Kenntnisse erforderten . Auch für
die Wahl fand Bewerbung statt oder War wenigstens
nicht verboten . Wer erwählt wurde , mufste das Amt
annehmen oder sich durch einen Eid (έξϊομοβία ) als un¬
fähig erklären . Da dieAemter , aüsser derEhre und dem
Ruhme , grijstentheils eigenen Aufwand erforderten , so
Wurde der mit Strafe beleglf , der sich weigerte , ein
Amt aalzunthmen . Aristoteles Polit . IV . 9· Also Wogen
sich Recht und Pflicht hier genau auf .

Gelooste und Gewählte Waren der Vrüßing ( doxi /lci·1
eia ) unterworfen . ' Sie geschah gewöhnlich im Gericht
oder von dem Collegio , .in das der Candidat eirttreted
sollte . -Sie war nicht blo » auf den Besitz gelehrter ,
physischer oder technischer Tüchtigkeit , sondern auch
auf religiöse , sittliche und politische Eigenschaften
gerichtet und sehr streng . M . s. Tittmann S. 322 etc .

Alle Beamten , besonders aber die höheren , Wäret *
des Verantwortung und Reöhenachaftsablegaitg (evSd’
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vij) unterworfen . Vor deren Ablegung konnte keiner
ein neues Amt erhalten , durfte sich nicht aus dem
Staatsgebiete entfernen oder über sein Vermögen -dis -
poniren . Auch hierüber entschieden , im Allgemeinen
die Heliäen . Ja selbst noch im Laufe ihres Amtes
waren die Beamten der Absetzung etc . unterworfen ,
wie wir § . 78 sahen . Todesstrafe war nicht selten
die Folge verletzter Pflichten .

Sobald ein Beamteter säumte , vor den 10 Logisten
Rechenschaft abztilegen , stellten diese eine Klage gegen
ihn an . Stellte er sich auch jezt nicht , so wurde er '
άτιμος .

-Eigentliche Besoldungen , d . h . fixen jährlichen Ge¬
halt gab es nicht , aber Entschädigungen . So erhielten
die Gesandten ein geringes Reisegeld ,-" 2 Drachmen oder
40 kr . täglich . Die Synagoren lür jede Rede 1 Drach¬
men , desgleichen ebensoviel täglich die Sophronisten .
Die Prytanen hatten freie Speisung und erhielten auch
noch eine Drachme täglich oder nur für jede Sitzung .

Was an die Armen für 3en Besuch der Volksver¬
sammlungen , Gerichte und Theater gezahlt wurde , ge- ,
hört nicht hierher . ■ j

Merkwürdig scheint es , dafs die Aerzte 'sehr hohe
Besoldungen vom .Staate erhielten , z . B . der Arzt De -
mocedes jährlich 100 Minen , und dafs geschickte Sän¬
ger , Zitherspielet wohl für nur einen Tag mit einem
Talent belohnt wurden ; allein es dürfte daraus gerade
der Beweis hervorgehen , , dafs die griechischen Staaten
nur allein moralische Gesellschaften waren , und die
Regierungen für Dinge sorgten , die bei uns gänzlich
den Privaten überlassen sind .

Alle Aentter dauerten in der Regel ' nur ein Jahr ,
blos der ' Staatsschattmieister behielt es fünf Jahre *
Niemand konnte zwei Aemter zu gleicher Zeit ver¬
walten . Kedn Beamter durfte etwas thun , was ' nicht
auf geschriebenem Gesetze beruhte . Wir werden Weiter
unten diese Bestimmungen im modernen Abendlande
als Adoptivkinder finden .

e) Beamten , die άνύχευ &ύιοι gewesen , gab es in Griechen¬
land keine , es sey denn , dafs man dieAesyrtmeten und
Tyrannen dahin rechnen wollte . Blos der Rath von

'Lakedemon , Kreta tlnd Knidos waren·an der Gesämmt -
heit keiner Rechenschaftsablegung unterworfen .

Nach ' Maasgabe der Wahlart unterschied man die Be¬
amteten 1) in Χειροτονηται , weil sie durch Aufhebung ,
de* Hände gewählt Wurden ; 2) in Ιίληξίατοι , weil sie
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d-uvch das Loos gewählt wurden ; 3) in Άιριτοι ( Ge-
Wählte schlechtweg ) oder ausserordentliche Beamte , z.
E . Gesandte . Von dem griechischen Worte χΐηρος und
χϋηρωτοί ist . das lateinische Clerus und Clerici abge -
leitet , weil die ersten Christen ihre Vorsteher auch
durchs Loos wählten . So wie denn auch die Versamm¬
lung der christlichen Gemeinde , exxArjOia) der Kirche
den IMamen gegeben hat .

e) Nach Solon sollten blos die Reicheren Magistraturen
erhalten , allein seit Aristides wurden alle ohne Unter¬
schied dazu befähigt . Was indefs Solon befohlen hatte ,
machte sich factisch von selbst , da nur die Reicheren
im Stande waren , die obrigkeitlichen Stellen umsonstübernehmen zu können .

Dafs ' in Athen viele Aemter verloost wurden , hatte
gar nichts zu -bedeuten , denn die ΰοχίμαΰια schlofs
jeden wieder aus , der nicht allen Requisiten genügen
konnte , z . B . nur gleich alle diejenigen , welche dem
Staate noch irgend etwas schuldeten oder άτιμοι wa¬
ren , freilich durften letztere gar nicht mitloosen Die
Beamten traten am ersten Tage des ersten Monates
ihre Aemter an .

‘Man hat im modernen Abendlande den Staat durch
Namen t Worte und Decrete zu erstreben und zu ertro¬
tzen gesucht ,' ohne dafs .es gelungen ist , die Sache ins
Leben zu rufen und ganz natürlich ; denn Worte
und Namen sprossen von selbst , wo der Keim dazu
im Boden , d. h . im Character der Völker , liegt - Es ist
in dieser Beziehung höchst bemerkenswert !! , dafs in
den griechischen Staaten eine grose Verschiedenheit
der Namen für ihre Obrigkeiten herrschte , und dafs
sehr selten einer vom ändern borgte , weil — man die
Verfassung selbst nicht vonhinatider borgte , sondern
in sich selbst fand . M . s. schlieslich noch Potter I .
S . 172 .

§- 81 -

5^ Fon der ' GerechtigkeitspfUgel

Wie schon oben gesagt , war die Gerecht
tiglceitsyRege bei den Griechen ebenwohl etwas
ganz anderes , als bei uns , nichts weniger als
letzter Staatszweck , sondern, vielmehr etwas
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blos mittelbares , etwas politisch - administratives .
Sie wurde zu Athen theils von der ganzen
Volks -Versammlung , theils 'von Volksausschüs¬
sen (Heliäa ) , theils von besondern Gerichten ,
theils von allen Beamten verwaltet . Weil sie
hün etwas blos sittlich -politisch - administrati¬
ves war , so kannte man , wenigstens zu Athen ,
auch durchaus keine absolute und scharfe
Sonderung der Justiz von der Administration ,
sondern jeder Beamtete , jede Behörde hatte
hn Bereich ihrer Competenz auch die zu
deren Aufrechthaltung nöthige polizeiliche oder
disciplinarische . Jurisdiction , wenn anders die¬
ses Wort hier passend ist . Eine andere nicht
Zu übersehende Eigenthümlichkeit bei den
Griechen war .die , cfefs die Verschiedenheit
der Gerichte eine objective Basis hatte , wäh¬
rend bei den Modernen die verschiedenen fora
privilegiata auf persönlicher Stände - Verschie-
"denheit beruhen , also eine suhjective Basis
haben .

ti) Sparta unterschied sich auch in dieser Beziehung wie¬
der ganz von Athen , daCs die Gerichtsbarkeit haupt¬
sächlich der Gerusia zustand und nur in einzelnen
wichtigen rein poiitischdn Fällen die χοΐίς entschied .
Doch fehlt es im Ganzen an so genauen Nachrichten
über das Gerichtswesen zu Sparta , dafs man darüber
etwas bestimmtes behaupten könnte , und es bleibt nur
das gewifs , die Strafgerichtsbarkeit war mehr etwas
politisch - administratives , als rechtliches . Sparta hatte
gar keine Strafgesetze .

b) Nur von Jthen haben wir ziemlich genaue Nachrich¬
ten über das Gerichtswesen . Jeder Gattung von Ge¬
richten waren auch bestimmte Gattungen von Verbre¬
chen und Gegenständen zugewiesen . '

*0 Die Volksversammlung urtheilte Uber alle Vergehest und
Verbrechen gegen den Staat und die Religion und des-

2r B<J. 10
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■een Vetfassting , Uber den Hochverrat !! und die ihre
Rechenschaft ( eü^ uvy) ablegenden Staatsbeamten . Ueber -
haiipt batte sie das Recht in allen Fällen , die nicht
durch das Gesetz bestimmt waren , die Statthaftigkeit
der Anklage {προβολή ) auszüsprechen , wodurch eben
das bestätigt wird , was im Texte über den Character
der Gerichtsbarkeit gesagt ist , wobei , jedoch da's -Re¬
gel war , daß sie selbst nicht aburtheilte , sondern
dies von einem - ändern Gerichte geschah . Sie war
auch die Appellations - Insunz Für Entscheidungen
des Raths . M . s. bei Tittmann S. 200 . und Plattier | I -
S . 28 etc . das Verzeichn 'ifs der vor die Volksversamm¬
lung gehörenden Vergehe « und Verbrechen . Jedoch
siheint es , dafs dip Heliäa concurrente Jurisdiction
mit der Volksversammlung hatte , denn sie urtheilte
mitunter ganz über dieselbe Gattung von Staatsver¬
brechen . ' Auc .h $and S'jQu ihr keine Berufung {ίίφεϋΐζ )
an die Volksversammlung statt . Beides erklärt sich
daraus , dafs die Volksversammlung nie die Strafe
selbst , sondern Irlos da# schuldig oder nicht schuldig
aussprach , und im ersten Fall die Bestimmung über den
Charakter des Vergehens und die Strafe an die eigent¬
lichen - Gerichte ( Heliäa ) wies . Ueber das .weitere {̂ er¬
fahren vor der Volksversammlung s. m . wieder Titt¬
mann S. 204 . und Platner I . S . 351 etc . Vor die Volks¬
versammlung gehörte insonderheit das Scherbe .ugericht
und dann alle Vergehen und Verbrechen , die sub - und
objectiv neu und ausserordentlich waren , und eine be¬
sondere gesetzgeberische Resiamnjung erforderten ( m .
s . Plattier I . 352 .) , wenn -auch die bestehendem Gerichte
und Obrigkeiten dafür competent waren .-

ß ) .Die Volksgerichte im engem Sinn oder Hetiäa waren
Volksausschüsse von .500 bis zu 6000 Mitgliedern oder
Heliasten , ja matt mögt « sagen , die Volksversammlung
selbst habe sich in concreten Fällen nur in eine Ge -
richts - Comile ' verwandelt , weil aus den Rednern her -
vorgeht , dafs sje gerade po Wie die Volksversammlung
angeredet und ihnen auch die Befugnisse der letztem
beigelegt wurden . Auch wurden den Heliasten diesel - '
ben 3 Obolen als ' SixatStixov gezahlt , wie den armen
Misgüedern der Volksversammlung das έχχληΰιαΰηχον .
Sie waren in erster Instanz für alles competent , was
ihnen von der Volksversammlung zur Aburtheilung
zugewiesen wurde , und wofür nicht besondere Ge¬
richte angeordnet waren ; sodann waren sie die zweite
Instanz ‘für die niedern besondern Gerichte . Vor die¬
sen Heliäon wurden die Vertheldiguugs - Reden haupt -
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sächlich gehalten . Nach welchen Regelrt die Zäil der
Mitglieder dieser Gerichte zusammengesetzt wurde ,
uarum für diesen Fall 500, für jenen 1000 etc. nöthig
waren , ist noch unbekannt . Die Art der Bildung durch
das Loos ' s. m. bei Plattier I . S. 69 etc. Weil sie
einen hesondern Richter -Eid ablegen mufsten , nennen
Neuere sie auch Geschwornen-Gerichte. Der Name Hehda
rührte -eon dem sonnigen Platze her , wo sich diese Ge¬
richte versammelten . Die Heliasten wurden jährlich im
Ganzen aus allen Stämmen gewählt , für jeden einzel¬
nen Recbtsfall fand , aber eine abermalige Verloosung -
statt . Ueber die 10 Secdpnen derselben und die Art ,
der Verloosung an den Gerichtstagen , so wie die Namen
der einzelnen Säulenhallen (ßroai ) , wo die Sectioneu
sich versammelten , s. m· Plattier X. S. 71. Bios in der
Gesammtheit versammelten sich sämmtliche Richter
in der Heliäa . Debrigens wäre doch sehr zu ra-
then , dafs man. diese Volkagerichte nicht mit einem
Namen belege , der durchaus auf sie nicht pafst und
nur eine Begriffsverwirrung befürchten läfst , nemlirh
sie Geschwornengericht zu nennen . Dafs sie den Rich¬
tet -Eid leisteten , hatten eie mit allen Richtern gemein
und ist also nicht abzusehen , warum gerade sie allein
Geschwornen -Gerichte heisen sollen . ' So viel wir wis¬
sen , ist es Heffter t welcher den griechischen Volks¬
gerichten den Namen Geschwornengetichie ^ eigelegthat .

y) Der Jreopag . Diesem waren bestimmte Vergehen
und Verbrechen zugewiesen , aus denen man jedoch
ersieht , dafs er nicht blos Gerichtshof , sondern auch
Sitten - und Polizei - Gericht war . Er urtheilte , so
weit man davon Eenntnifs hat , über vorsätzliche Töd -
tung , Vergiftung , Brandstiftung , Desertion zum Fein¬
de , Tempelraub , Betrug , falsches Zeugnifs , Beschädi¬
gung der . öffentlichen Oelpflanzungen , Religiottsver -
gehen , Ausbreitung neuer Lehren ! thejls vorbereitend
für die Volksversammlung und die Heliäen , theils in
Auftrag der ersteren , theils vermöge Selbstständiger Com-
petenz , der zufolge er aber nur bi^ zu einer gewissen
Höhe strafen .konnte . Der Areopag hatte sodann die
allgemeine Aufsicht über den gesetzlichen Zustand undbildete eine stehende Commission zur Erforschung und
Untersuchung begangener Verbrechen , namentlklt sol-
cher , welche gegen das gemeine Wesen gerichtet wa¬
ren . Er stellte daher ex officio Untereuchuflgptt an
Und berichtete ihr Resultat an Rath und Volk« Diese
Berichte hissen cbtopuCtis . Er bildet« als« eine Art
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General -Tnquisitoritt fb'r den ganzen Staat , und hatte in
dieser Beziehung ungefähr die Functionen eines heu¬
tigen General - Procurators . Oft trug ihm auch das
Volk Untersuchungen besonders auf, so dafs man ihm
sogar unbeschränkte Vollmacht ertheilte , selbst zu
strafen .

Hiernächst hatte der Areopag 2) die Aufsicht über
den Cultus und die Religion überhaupt . Götter , die
er nicht adoptier hatte , durften nicht verehrt werden .
Staat , Cukus und Gerechtigkeitspflege waren eng ver¬
schlungen , und daher dies keine heterogene Verbin¬
dung . Er verwahrte den heiligen Codex der Mysterien .

3) Die Sittenpolizei in einem noch gröseren Um¬
fange als die römischen Censoren . Sittlichkeit und Recht
waren nicht geschieden . s. j . S3 u. 55 üt - h die alle-
girte Stelle aus Platner .) Der Areopag hatte übrigens
keineswegs die Beschlüsse des 'Volks zu bestätigen ,
sondern mufste diesem Rechenschaft ablegen .

d) Anvier verschiedenen Gerichtsplätzen richteten 50 Rich¬
ter , Epheten , als Gehülfen des Archon - Königs , über
ihnen bestimmt zugewiesene Verbreihen ; hauptsäch¬
lich den Todtschlag . Geständiger Todttchlag , wozu der
Thäter ein Recht gehabt zu haben vorgab , gehörte vor
dasGericht εχιΛιλφινίω . VorsätzlicheTodtscliläger , die
wegen unvorsätzlichem Todtschlage flüchtig waren , ge¬
hörten vor das Gericht ev φηζαττοΐ. ΙΓη vorsätzlicher
Todtschlag vor das.Gericht έχΙΠαλλαδίω . Untersuchun¬
gen über Todtschlag , deren Thäter unbekannt , und Töd -
tung durch natürliche Zufälle , fanden an dem Gerichte
iv χρυχανείω statt , und hier führte der Archon - König
den Vorsitz . M. s. Hüllmann S. ,388 etc. besonders Uber
die Bedeutung dpä ev φρεαττοΐ. Diese 4 Gerichte gien -
fen später ein. Ueber den"Ursprung der Benennungenieser 4 Gerichte s. m. Potter I . S. 222.

») Gemeinde-Obrigkeiten Waren l ") die 40 Männer (dt ratf-
daqäxovra ) welche in Geldsachen bis zu 10 Drachmen
Recht sprachen . 2) Die διαιτηται , welche über 10
Drachmen sprachen , waren doppelter Art , a) die κλη¬
ρωτοί , weil sie aus den Stämmen durchs T,oos gewählt
wurden . Jeder Stamm wählte 44 auf ein Jahr . Sie
bekamen von den Partheien eine Entschädigung für
ihre Mühe . Von ihren Entscheidungen konnte man
weiter appelliren . b) Die δΐαλ.λαχτήριαι oder Schieds¬
richter , welche den Partheien zu wählen freistand .
Die Entscheidung der Diäteten hies /Jtaita oder Axo-
τροχη. Αισ.ιτα heisen bekanntlich auch die Leben *·'
mittel und daher die Wörte Diät und Diäten .
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ζ) Die Eilf (οι ivci£«a ) , oder Thesmophyiakes , waren ei -1
gentlicb blos die Vollzieher der Todes - und Straiur -
tlieile ' und Gefängnifswärter , bildeten aber für Mord ,
Diebstahl , Ehebruch , Verkauf eines Freien als Sclaven
auf frischer That und wenn die Thäter geständig· wa¬
ren , auch ein eigenes Gericht mit noch anderen Bei¬
sitzern . Sie hiesen auch Νομοφυλαχις von ihrem Ver¬
sammlungsort ΙΫομοφνλαχιον· '

y) Endlich gab es noch besondere Gerichte fiir Hamlels -
Seefahrts - Fremden - Bundesgenossen - und Berg - etc , -Sa¬
chen und Streitigkeiten , deren Bildung nicht näher
bekannt ist . 1

Ausser diesen Gerichtihöfen hatten nun pber alle
Beamten und der Rath im Bereich ihrer Verwaltungs -
Cojnpetenz auch Gerichtsbarkeit oder die Entscheidung
der darin verkommenden Klagen und Vergehen , wor¬
über Thtmann S. 228 bis 239 nachzusehen ist .

e) Der Begriff der Gerichtsbarkeit war bei den Griechen
ein ganz anderer , wie zu Rom und heutzutage , er
war durchaus nicht auf Procefssachen beschränkt , son - '
dern umfafste die Befugnisse , Mailsregeln und Procedu -
ren der Staatsgewalt und ihrej· Diener , um die Bürger
zur Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten . (M . s. $ - 53 —
55). Daher hatte jede griechische Staatsbehörde von der
Volksversammlung an bis herab zum Subaltern auch ,
zugleich Gerichtsbarkeit , jene unbeschränkt ^ Rath ,
Areopag etc . etc . mehr oder weniger auf die blose Epi -
bole beschränkt . M . s. Platner X. S. 100 u . 309 eto .
Daraus erklärt sich zugleich die Eigenthümlichkeit ,
dafs fast jedes generisch - verschiedene Object auch sei¬
nen besonderen Richter hatte , oder die Gerichtsstände
nicht ,Persönlich , sondern rein sächlich waren , wäh - ·
rend bei uns gerade das umgekehrte Verhältnifs . statt
findet . Blos dieSchutzverwandten , Fremden u . Freige¬
lassenen hatten diePolemarchen zu Richtern , was aber
für die Bürger nicht als Ausnahme gelten kann .

d) Fremde und Schutzverwandte konnten nicht selbstständig
vor Gericht auftreten , sondern wurden durch den
Proxenos ihres Stammes and Prostates vertreten . Di *
Proxenen waren eine Art von heutigen Consolrl , die
sich einer einzelnen Nation anzunehmen hatten -

e) Die verschiedenen Actus oder Stationen eines Processe »
waren ungefähr folgende : 1} Vorladung (χρόΟχληαις ηιηά .
Klage ( γραφή und dixtj) . T) Untersuchung des Status
causae oder άνάχρκί (ς) . 3) - Die Antwort auf die Klage ,
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Λαραγραφη War , ist schwer mit Bestimmtheit zu sagen .
(Sie war Einrede und Gegenklage . Eine Intervention
hies βιαμαρτυρίβΐ . 4) Das Beweisverfahren . 5) Das
Unheil ( « jrojsaöi ?) . 6 ) Die Appellation oasu quo
Welche Klage « blos ' öffentlich , BJos privat , oder
electiv Beides waren , hat auch Platner nicht mit

' Bestimmtheit ausmitteln können . Platner II . S. 1 etc .
Ueber die Succumbenzgelder bei Anstellung gewisser
Klagen das . I . S. 174· Jas Klagschema II . 23 , woraus
ersichtlich , dafs die öffentlichen Klagen (,γηαφαι ) fast
das Ganze absorbirten urid die reinen Privatklageu
( διχαι ') sehr vernachlässigt waren .

/ ) Besondere Erwähnung Verdient es , dafs die Attiker
allerdings auch ejn rein inquisitorisches Verfahre « ex,
officio , die μηνυιΗς , kannten . Welche auf simple De -
nunciation oder ^uS eigener Bewegung statt fand und
man selbst Anzeigen von Fremden und Sclaven an¬
nahm . Wenn man sich an die streng sittliche Basis
des attischen Staats erinnert , wird man dies ganz in
der Ordnung finden , und nuc für das moderne Abend¬
land ist der geheime Inquisitions -Procefs etwas gehäs¬
siges , weil er das streiig abgesonderte und âbgeschlos¬
sene Rechtsgebiet jedes Einzelnen verletzt , was in
Attika gar nicht esustirte . Für Verbrechen , deren die
Gesetze gar nicht gedachten , fand Eisangelle (judicium
extraord . ) statt . Platner sagt I . 365 ihrentwegen : Bei
der moralischen Ansicht der Griechen vom Staate ,
Wonach der Einzelne dem Gemeinwesen nicht allein
zu bestimmten Leistungen verpflichtet War , sondern
mit ' Leib und Leben angehörte , Jtonnte es leicht ge¬
schehen , dafs eine in den Gesetzen nicht verzeichnete
Handlung , welche eiue (blofse ) Kaitsinnigkeit gegen
das Vaterland , eine Entfremdung von dem Interesse
desselben verrieth , entweder an steh oder doch in Be¬
ziehung auf die Bedrängnisse und die Gefahr des Staats
als Verrath behandelt wurde .“ Zwei Dinge also , die
heutzutage etwas gehässiges sind , Inquisittons - Procefs
und ausserordentliche Strafen , gehörten zum Wesen
des attischen Staates . Wir werden im 'tuen Baude
darauf zuruckhommen .

Die Volksversammlung .sprach jedoch , wie gesagt ,
immer nur das schuldig und nicht schuldig aus , die
Strafen selbst sprachen die Heliasteu aus . Eben so
führten die Magistratspersonen alle Sachen und Pro -
cesse , worüber sie keine Competenz mehr hatten ,
blot bei den Gerichten ein ,
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6) Vom Kriegswesen .
§. 82.

Die Griechen "Waren, zu keiner Zeit so ero-
berurtgssüchtig , wie die Römer , weil ihnen
die Hab - und Herrschsucht derselben fremd
tmd ihr Staatszweck Sittlichkeit und Humani¬
tät war . Daher versuchten sie stets erst die
Güte , ehe sie einen Krieg anfiengen , entwickel¬
ten in einem Manifest die widerfahrnew Belei¬
digungen und forderten durch Herolde Genug -
thuung , so dafs auch diese Herolde heilig und
Unverletzbar waren . Jeder Angriff ohne Kriegs¬
erklärung galt für Raub und unrechtmafsigen
Krieg . Die . Aetolier galten deshalb in ganz
Griechenland für Räuber , weil sie diese Sitte
nicht beobachteten . Zu Athen und Sparta
nahm man die Herolde (Κηρνχες ) aus gewissen
heiligen Familien . Sie trugen in der Hand einen
Lorbeer - oder Olivenstab mit zwei Schlangen
Umwupden , zum Zeichen des Friedens und
der Eintracht . Dafs man sich später der , He¬
rolde blos zur Kriegsankündigung und der Ge¬
sandten (Πρέσβεις ) bloe zur Friedensunterhand -

-luhg bedient habe ', ist nicht zu behaupten ,
nur unterschied man bei letzteren die mit be¬
stimmten Aufträgen und die , welche uneinge¬
schränkte Vollmacht erhielten und daher Τϊρε6-
βας άντοκράνορες hiesen .

Da sich die Griechen leider so· sehr häufig
aus Eifersucht auf ihre Unabhängigkeit unter¬
einander bekriegten , so schlossen sie sehr häu¬
fig Allianzen untereinander und zwar entweder
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Defensiv *Allianzen ( ΕΛίμαχία ) oder Off- und
Defensiv - Allianzen (Σνμμαχία ) , besonders
gegen Nicht - Griechen , welche dann feierlich
beschworen und auf Tafeln eingegraben , öf¬
fentlich , namentlich , zu Delphi und Olympia ,
aufgehängt wurden . Zum Zeichen der Existenz
solcher Bündnisse gaben sich die Völker gegen¬
seitig Zeichen , όνμβολα oder tesserae , sodafs
man die Bündnisse selbst so nannte . Ehe man
einen Krieg anfieng, wurde fast jedesmal erst
das Orakel befragt , Opfer gebracht und auch
ehender nicht ausmarschirt , als bis die Auspi¬
zien günstig waren , die sie jedoch nicht wie
die Römer anstellten , sondern nur im Allge¬
meinenbeobachteten . Letzteres auch vor jeder
einzelnen Schlacht . '

<») Die Hellenen zerstörten nie eine hellenische Stadt , wenn
sie Sieger waren , machten sie auch nicht als erobert
zu ihrem Bigenthum , sondern alle Kriege wurden um
das blose Primat geführt .

h) Bios die Spartaner machten den Krieg zu ihrer Haupt¬
beschäftigung , jedoch auch nicht blos um za erobern ,
ihr Gebiet zu erweitern , sondern um die ersten zu
seyn . Sie waren daher auch die Einzigen , welche in
fremde Kriegsdielfste traten , z . B . die des jüngern Ky -
rus , des Krösus , der Aegypter , Karthager , Thrazier ,
Sicilianer .

Heeren bemerkt hinsichtlich ihrer : „ Sparta war eine
Soldaten - Republik und mufste daher immer Krieg füh¬
ren , um Beschäftigung zu haben . — Merkwürdig ist
es , dafs sie 1100 Jahre fast ohne Aenderung Bestand
hatte . Sie allein giengen von allen Griechen auf Er¬
oberungen innerhalb des Peloponnes aus .“

Die Atbenienser waren hinsichtlich der Kriegskunst
zur See , was die Spartaner zu Land .
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e) Van der Landfntcht .

§. 83 .
α) / Ρϊ« wurden ihre Heere gebildet?

Jeder freie Bürger war zum Kriegsdienst
Verpflichtet und berechtigt . Zu Ather \ vom
Ißten bis zum 40ten Jahre . Bei den Spartanern
vom 3l) ten bis zum ÖQten Jahre . In Athen
■Waren blos die Pächter der Staatseinkünfte ,
gewisse Priester und die Tänzer bei den Bac¬
chanalen frei vom Kriegsdienst . Schutz ver¬
wandte , Fremde und Sclaven waren von selbst
ausgeschlossen , ebenso dieAlle , welche
im Kriege dienten , waren i,n einen κατάλογος
eingetragen , wie bei den Römern in das Album ,
Und das Conscriptions -Geschäft hies καταγραφή ,
ϋτρατ&λογία , indem ans jeder Familie eine ge¬
wisse Zahl aus den Pflichtigen ausgeloost und
dann die Geloosten in das JDienstregister ein¬
getragen wurden .

e) Wer eich der Conscription widersezte , wurde gefesselt
uhd wohl gar mit Atimi 'e gestraft . Die Römer ver¬
fuhren noch strenger und verkauften den Refractair als
Sclaven , wenn Pfändung , datnnum und laceratio corpo¬
ris nicht wirkten . Die Desertion , die verschiedene
Namen hatte , hatte ' ebenwohl Atimie (des zweiteii
Grads ) *ur Folge . Ueber Militairvergehen bildeten
blos Soldaten das Gericht
Um Deserteurs sogleich zu erkennen , wurden allen
Recruten δήγματα in»die Hand gebrannt ,

e) Wer sich ohne Prüfung unter die Reiterei drängte .
War άτιμος . Man sah nemlich den Reiterdiehst zwar
für koatbater aber minder gefahrvoll an .

§. 84 .
ß ) Sold.

So lange noch die Kriege in der Nähe ge¬
führt wurden , erhielten die Krieger keinen
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Sold , sondern die Bentfe vertrat deren Stelle
Erst später , als weitere und entfernte Kriegs¬
züge statt hatten urid die Einzelnen ihren Un¬
terhalt nicht mit sich führen konnten , mnfste
man auch Sold austheilen (Jripcovtöv) . Man sah
den Sold jedoch nicht als Bezahlung an , sondern
als nothwendiges Untephalturtgsmittel , weshalb
er denn auch »achMaaSgäbe der Umstände höher
und niedrige * war . , Dafrreben wurden auch Le¬
bensmittel ausgetheilt ; ob sie , wie hei den
Römern , vom Solde bezahlt worden , ist un¬
bekannt . Die Reiterei bekam mehr als die
Infanterie . Ein jeder Krieger hatte auch noch
einen Aufwärter für seine Person , wahrschein¬
lich einen Selaven , War der Staatsschatz nicht
bei Geld , so wurde für den Sold und die Kriegs¬
tosten eine besondere Kriegssteuer ausgeschrie¬
ben , wovon nachher noch einMehreres . Ganz
Griechenland zahlte eine solche , als Xerxes
die Griechen angriff ,

§. 85.
y) yom, FafsvoHe.

Den ,Kern der Heere bildeten bei Griechen
urid Römern die iufsvölker . Man unterschied
bei diesen ;

1) die schwer Bewaffneten , mit breiten
hohen Schilden und langen Spiesen (wivimri ) ;

2) die leicht Bewaffneten oder ·ψιλθί , mit
Bogen , Wurfspiesen oder ■Schleudern . Sie
wären im Handgemenge unbrauchbar und
dienten blps zurrt ersten Angriff iri der Ferne ;
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3) in der Mitte zwischen schwer and leicht
Bewaffneten standen die rtsXvaÖZai , welche
kleinere Schilde und Spiese trugen , als die
onXvtai·. Ihr Name rührte von den kleinen
(gewöhnlich runden ) Schilden rteXtem, her .

Das gesammte Fursvolk hies όύνααις χίζιχή , was abec
auch übethaupt Landmacht , im Gegefisatz zur Seenwchc
oder άύγαμις ναντιχή , bedeutete .

ί / 86-
όη der Rniitr +i ' <

Die Heiteret {δνναμις ίϊΐϊίινβη} war nicht
zahlreich (die Athenienser hatten kaüiri 300 «
später 1200 ) > weil sie sehr kostbar war . nur
die Reicheren \ iftrt£tg ) {m.. &■' weiter ühteü bei
dem Finanzwesen ) da tu - im Stande waren und
das griechische Terrain ihren Gebrauch sehr
erschwerte . Es verhielf sich damit gänz wie
mit den römischen Equites , nur dafs sie
durchaus keine eigene politisch abgesonderte
Classe oder Stand im heutigen Siptie , sondern
blos eine militairische urtd Steuerpfüehrigkeits -
Abtheilung bildeten . Die Reiterei kannte
Weder Sattel noch Steigbügel , , sondern man
schwang sich Anfangs durch einen Sprung von
hinten auf das Pferd , dann gewöhnte man
die Pferde zum Knien , um den Reiter auf¬
zunehmen , und zuletzt bediente man sich
kleiner Leitern , - so - wie besonderer an den
Strasen gesetzter Steine zum Aufsteigen .
Blos in früheren Zeiten , besonders noch vor
Troja , bediente \ maö sich der . Streitwagen
htit und ohne Sicheln mit 2 und 4 Ffet *
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den im Kriege . M . s. Potter II . S. 34· und
das dazu gehörige Kupfer . Später gaben sie
solche auf , da sie mehr schadeten als nützten·

Die Reiterei hatte ■ebenwohl verschiedene
Namen , jenachdemsie mit Lanzen , Wurfspiesen
oder blos mit Bpgen und Pfeilen bewaffnet
war . Die άμφοΛΛΟο führten Handpferde bei
sich , worauf sie abwechselnd ritten oder als
Reserve . uPexander führte zuerst eine Art von
Dragonern , Αυμαχαο , ein , welche so gerüstet
waren , dafs sie auch zu Fufs dienen konnten
und weshalb jeder einen Knecht bei sich hatte ,
der ihm das Pferd im letztem Falle abnahm .
Ausserdem theilte man auch die Reiterei in
schwer und leicht Bewaffnete ein . Die erstere
war ganz geharnischt , auch das Pferd bis zum
Hufe . Bis auf Alexander wufsten die Griechen
nichtß von Kameelen und Elephanten , welche
letztere , nach dem Beispiel der Asiaten mit
Thürmen und Soldaten bewaffnet waren . Sie
schadeten aber , gleich den Wagen , mehr , als
sie nützten und kamen daher nicht in Ge¬
brauch (M. s. bei Potter II . eine Abbildung
eines gerüsteten Elephanten und S. 42· übet
die Art , sie unschädlich zu machen . Üeber
die Namen der Elephanten - Anführer S. 44 .

der Bewaffnung und ilüstnng insbesondere*

§· 87 -
CCCC) yertheidigungs ~ IVaffen .

Die Rüstung und die verschiedenen Waffen -
Gattungen der Griechen und Römer sind zwar



einem jeden aus der alten Geschichte und Ar¬
chäologie bekannt ; indefs wollen wir hier doch
öoch eine kurze Erwähnung davon thun .

.Man unterschied Fertheidigungs - und An·
Sriffs - Waffen .

Zu jenen gehörten zunächst :
1) der Helm (Λέρικεφαλαια , κράνος ; κσ-

ρνς 3 Ληληξ ) , aus Metall oder Thierhäuten ge-
iertigt und von sehr mannigfaltiger geschmack¬
voller Form , insonderheit mit einer Feder oder
einem Haarbusch versehen .

2) Das Brustblatt , (μι,νρη ) aus Erz oder
Wolle unter dem Panzer auf der Brust getra - '
gen , um das Eindringen -der Pfeile oder Spiese
£u verhindern . ‘ ’

■3) Der θώραξ öder Panzer aus zwei Plat¬
tenbestehend , um Brust undBücken zu decken ,
Hnd an den Seiten durch Schnallen verbunden ,
tin bloses Vorderplatt oder Br-ustharnisch hies
daher ημ ^ ωρακων . Auch diese Panzer waren
bald von IJrz , bald aus wattirtem Leinen oder
ilänf .
' ; 4) Die Beinharnische oder Κνημΐδες aus
Metall , sie wurden mit Schnallen befestigt ;

/5) eine Art Handschiene oder χειρεις nebst
anderen Bedeckungen zum Schdtz der Hände
hnd Arme ;

6) der Schild oder aditlg , von Holz , Leder
°der Erz , als die Haupt - Verthexdigungswaffe .
blas grose Schild deckte den ganzen Köfpe r *
^ ar viereckig und bog sich um den Kör -
1̂ , so dafs die Krieger , wenn es auf die Erde
gestellt wurde , darauf ruhten und schlie -
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fen , atî h darauf vom Schlachtfelde weggretra-
gen werden konnten . Der kleine leichte Schild
Λελτη war rund oder in Gestalt eines halben
Mondes . Wer den Schild verlor oder weg -
warf wurde άτιμος ; denn Griechen und Römer
sahen es als ein grosesVergehen an, sich schutz¬
los zu machen.

§. 88 -
. ßßy Angriff »waff &n.

Zu den Angriffswaffen gehörten :
1) in den alten Zeiten die Keulen (φάλαγ¬

γεςφαλάγγια ) , so dafs hiervon der Name ,
herrühren soll ;

2) später war die Lanze die Hauptangriffs¬
waffe ( ϊγ %ος und db{)%). Sie war von Holz
und oben und unten mit einer Spitze von
Erz versehen . Man unterschied Speere und
ff ûrfspiese , jene zum Kampf in der Nähe ,
diese für grösere Entfernung ;

3) Das Schwerd oder Όίιφος an einem
'Gehenk über die Schultern getragen ,, wobei man
lange und kurze ûnterschied ;

,4) die Streitaxt oder άξινη , auch Λελεκνς
genannt , wenn sie zweischneidig war ;

5) der Bogen und Pfeil sammt JCöchef
(τόξον , βέλος , φαρέτρα ) ;

6) die Schleuder (Σφενδόνη ) , man warf
Pfeile , Steine und kleinere Kugeln damit . Ue-
b’ertrieben mag es seyn , dais man die Blei¬
kugeln mit solcher Gewalt weggeschleudert
habe , dafs sie oft zerschmolzen seyen . Den 01



— 159 —

dann müfsten unsere Flintenkugeln alle schmel¬
zen, Uebrigens bedienten sich die Griechen
schon einer Art von iiandgranaden oder Feuer¬
kugeln aus Pech , Hanf und anderen leicht
Wennbarem Dingen gefertigt , welche man ΐη
die feindlichen Heiben warf .

Die Soldaten einer Waffengattung waren
alle uniform gekleidet und blos die Feldherrn ,
etc." schmückten ihre Helme und Schilde be¬
sonders aus.

ζ } Von den Anf ultr e r n .

§. 89 ·
Als die Griechen , - insonderheit die Athe -

nienser , noch βαόιλέι ,ς an ihrer Spitze hatten ,
Waren diese auch di* alleinigen Oberfeld 'herrn ,
die jedoch zuweilen einen Folemarchen zu
ihrem Stellvertreter ernannten . Später und
seit Archonten an die Stelle jener traten , wur¬
den so viel Strategen , als Stämme waren ,
nemlich 10 jährlich erwählt , Phokion wurde ,
45mal dazu erwählt . Sobald diese Oberbe -

"fehlshaher den üblichen Eid geleistet hatten ,
Waren sie nun unumschränkt , mufsten jedoch
baeh beendigtem Kriege Rechenschaft ablege ».
Ausnahmen davon waren sehr seltap .

Anfangs gieng ^n alle 10 Strategen zugleich
in den Krieg und wechselten im Commando ,
■Welchen der , Polemarch als llter beigegeben
"Wurde, um bei Stimmengleichheit den Aüsschlag
Zu geben (a ). Später schickte man »ur ; einen
i)der zwei ab und die übrigen besorgten , zu
tiaus das Materielle für den Krieg . Der Po -
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lemarch blieb ebenwqhl zu Haus und entschied,
die Streitigkeiten zwischen Atheniensern und
Fremden .

Unter den Strategen standen
2 ) die Taxiarchen , deren eben wohl 10 von

den Stämmen erwählt wurden . Man konnte
sie die Lieutenants der Strategen nennen , '
allein sie hatten noch andere Functionen . Sie
besorgten die Lagerabsteckung , leiteten die
Märsche und Proviantirung und übten zugleich
die Militairgeriohtsbarkeit über die Fufsvölker
aus. Was diese ' Taxiarchen für das Fufsvolk
waren , waren

3 ) die Hipparchen für die Reiterei unter
dem Oberbefehl des Strategen. Diesen Hip¬
parchen subordinirt waren

4 ) die Phylarchen , deren 10 waren , und
die Entlassung und Ergänzung der Reiterei
zu besorgen hatten . Die .übrigen Befehlshaber
führten ihre Titel von der Stärke der Heer-
abtheilungen , die sie anführten , wovon sogleich
ein Mehreres . Von Sparta insbesondere , wo
immer nur 1 Oberbefehlshaber commandirte ,
s. m. Potter II . S: 104 — 108·

«) Die grosen Feldherrn der Athenienser wachten , sich
gewöhnlich dadurch geltend , dafs sie die Stimmen aller 1
Übrigen 9 aL>f ihre Seite brachten durch Keden etc .

Fon den Heer - Ahtheilungen .

§. 90-
Ein ganzes Heer , Infanterie undCavallerie ,

hies ότραηα . Was n ĉht mitfocht , z. B. Aerzte·
(μχ,τροί) , Marketender {αγοραίου, lixae) , der
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frofs (βονλοι , calones) hies ίΐλή &ος άμαχον .
öas ganze Heer ,zerfiel gewöhnlich in gröserö
Corps (ΣνότήμαΧα) oder Phalanxe und in klei¬
nere Haufen (μερικά τάγματα ), . Fronte und
letztes Glied in der Schlachtordnung hatten
ihre besonderen Namen (μέτωΛον, έόχατος
ζνγος ).

Phalanx nannten die Griechen jedes Ar-
taee - Corps , das stark genug war , allein
ninen Hauptangriff auszuhalten und abzuschla¬
gen, so dafs die Stärke sehr relativ gewesen
«eyn mag. Häufig . und gewöhnlich soll ein
ganzer Phalanx eine τετραφαλαγγαρχια oder
10,384 Mann umfafst haben. , Her Makedoni¬
sche Phalanx zeichnete sidh besohdters aus und
die Solditt̂ h ‘standen nach Polybius 10, nach.
tdvius 32 Mann hoch hintereinander . Der
Anführer eines Phalanx hies φαλαγγάρχης .
Ein Commando -Ausrufer (δτρατοκηρνξ ) , ein
Fahnenträger (Σημειοφορος ) , um durch Zeichen
das Commando bekannt zu machen und end¬
lich ein Troihpeter (Σαλπιγκτής ) um im Ge¬
tümmel dasselbe durch die Trompete zu be¬
wirken , waren dem Anführer zur Seite. Die
'übrigen Unterabtheilungen eines Systems oder
Ehalanx waren folgende :

l ) Σνντάγμα , .zwei τάξεις umfassend , be¬
fand aus 250 Mann und der Anführer hies,
ύ̂νταγματαρχης .

. 2) ΪΙεντακο 6ιαρχια , zwei Syntagmatä um-
iassfend, also 512 Mann. Der Anführer hies
^ ντακοβεαρχης .

2r Bd. *i
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Ιζιλίαρχια , imel der vorigen umfassend
oder 1024 Mann. Der ,Befehlshaber Χιλίαρχος -

4) Μεραρχία , zwei der vorigen oder 2048
Mapn . Der Befehlshaber Μεραρχης .

5) Φαλαγγαρχία , zwei der vorigen oder
4Q90 Mann. Der Anführer Φαλαγγάρχης .

6) Άίφαλαγγεα , zwei der vorigen. Der
Anführer

7) Ύεΐραφαλαγγαρχία , zwei der vorige#
oder 10>384 Mann. Der Anführer Τετραφα -
λαγγαρχης . ,

Alle diese Unterabtheilungen und Unteran -
fiihrer führten aber hier und da auch andere »
nicht von der Zahl und Stärke entlehnte Na<
men , die man bei Pottei: IJ, S. 108 etc. nach-
leseh kann. Eben so kann hier nicht das Do-r
tail über die verschiedene^ Stellungen in der
Schlachtordnung Und die Terminologie der
Manoeuvres mitgetheilt werden , weil es ohne ,
Abbildung nicht verständlich seyn würde , son¬
dern wir müssen ebendahin verweisen, woselbst
die nothigen Abbildungen beigefügt sind.

Die Reiter - Corps zerfielen in εΛκζαγματα,
diese in 2 τε?*η , der τέλος in 2 εφιΛιϊαρ-
χιάι , diese in 2 ΐΛΛαρχυαι, diese in 2 τα-i
ραντίναρχεαε , diese in 2 εΛίλαρχι/χε, und diese
endlich in 2 Ιλας , deren jede 04 Mann zählte »
so dafs, wenn ein Reiter -Corps 2 εΛιχαγματα
hatte , es 8192 Mann zählte.

Die Griechen unterhielten im Frieden ei¬
gene Τακτικοί , um die Jugend in der Taktik
zu unterweisen , welcher Unterricht nicht mit
der Gymnastik zu yerwechseln ist.



So wie fast in allen Stücken , so wichen auch hier 4i#
Spartaner von den übrigen Griechen ab. Ihr ? Armee-
Corps waren in μόρας abeetheilt , jede μορα iiOÖ, 500*
700 oder 900 Mann stark , deren Führer Λολίμαρχος
hies . Jede μορα zerfiel in 4 Unterabtheilungen , λοχοι }.
jeder λοχος wieder in 2 ödet 4 kleinere Abtheilungen ,
αβντι/χοΟτνς, und diese abermals in 2 oder 4 όνωμοτιαι ,,
wahrscheinlich je nachdem die μορα mehr oder weni¬
ger zählte .

§. 91.
Von der Lngerhunst dtf Griechen *

Die Griechen , im Ganzen minder , kriege¬
rischj wie die Römer , standen diesen daher
äuch in der Lagerkunst weit nach , weil auch
ihre Kriege nicht so in die Ferne sich ausdehn-
*en und von so langer Dauer waren . Nur im
Httssersten Nothfall befestigten sie ihre Lager,
Während bei den Römern der Lagerdienst sehr
streng war , hatten die Spartaner gute Tage im
iager , und waren , wie Potter II. S. 151. be-
eaerkt, das feinzigeVolk , dem der Krieg iUihe
'verschaffte. Der Wachtdienst war wie bei den
Körnern, wovon weiter unten geredet werden
* ird.

§. -9ö.
t ) Von den Sc h ia cJi ie n.

War das Heer in Schlachtordnung aufge-
®JeHt, so hielt der Feldherf gewöhnlich eine
Kede an dasselbe , und dergleichen Reden tha*
ten oft Wutoder. Vor dem Angriffe fanden
^pfer, Gebete und Gelübde statt und von dem
Kefund der Opfer hieng es ab , ob der Am.
gtiff statt hatte oder nicht , und auch der Glaube
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an diese Omina entschied über den Ausgang ,
indem er den Muth hob oder niederschlug .

Parole , Feldgeschrei und Feldzeichen (durch
Nicken , Händeklatschen etc .) gab der Feldherr
den Unterbefehlshabern und diese machten sie
dein ganzen Heere bekannt . >

Die Griechen führten Fahnen (όημεκχ), deren
Erhebung das Zeichen ' zum Angriff war . Sie
führten das National - Symbol darin , z . B. eine
Eule , eine Sphinx . Uebrigens bediente man
sich verschiedener -Trompeten zum Signalgeben ,
auch wohl der Pfeiffen , Flöten , Cythern und .
Harfen . Die Spartaner marschirten mit Ge¬
sang und Flöte in die Schlacht und griffen
ohne Geschrei an , während die übrigen Grie¬
chen im Sturm und ' mit lautem Geschrei [αλα¬
λαγμός } angriffen . Weil Pan der Erfinder des
letztem seyn sollte : so nannten Griechen und
ülömer den dadurch beim Feinde erregten :
Schrecken einen panischen . Die Spartaner ver *
schmähten es , den besiegten Feind zu verfol¬
gen ; so bald dieser die Flucht ergriff , liefse»
sie ihn ruhig ziehen , auch zogen sie den Tpdten
auf der Wahlst ^tt die Waffen nicht ab.

Man glaubt gewöhnlich , solche Menschenmassen , wie
neuerdings , hätten sich im Alterthum nie auf einen »
Sclilaclntelde gegenüber gestanden . Allein irrig . In
-der Schlacht bei Platäa standen 111 ,000 Griechen de* .
Persern gegenüber und das persische Heer war noch· ;
weit stärker , und wie verhielt sich 'das kleine Grie¬
chenland zu Frankreich oder Bufsland ?
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§. 93 .
χ } Vοη dir Belagernngshun st .

Die Belagerungskungt der Griechen war sehr
Uiangelhaft und langweilig . Man stand ent¬
weder , wenn der erste Sturm abgeschlagen
Wurde , ganz ab oder entschlofs sich zur Um¬
zingelung , d. h. zur Aufwerfung eines Walles
Und Lagers um die ganze Stadt herum , was
Ήερνΐειχώμος , circumvallatio , hies . Von da
9us und unter dem Schatz von Sturmdächern
Wurden nun die Belagerungsmaschinen (Μτιχα -
i'ai ) , wie Mauerbrecher , Wurfmaschinen etc .

Thätigkeit gesetzt , die Untergrabungen , vor -»
genommen . ^ i <

Die Belagerten , waren dabei gröstentheils·
im Vortheil , und wenn man sich zu einer sol¬
chen langweiligen Belagerung entschlofs , so
■tyar es meist auf den gänzlichen Untergang ,
auf gänzliche Zerstörung abgesehen , wie bei
troja , Tyrus , etc .

§· 94 .
f 'on der Beerdigung der Gefallenen .

Die sorgsäme , feierliche und ehrenvolle
Beerdigung der Gefallenen war eine religiöse
Bflicht , und die Athenienser bestraften einst

jo Admiräle , welche 'bei Arginusia den ,
grosen Seesieg über die Spartaner erfochten
Wten ,· mit d^m Tode , weil sie die auf den
Wellen schwimmenden Leichname nichfi hatten
sammeln und begraben lassen , trotz dem , dafs
sie durch Sturm daran gehindert worden waren ,
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§. 95 ·
μ) Von der Theilung der Beute und den Sieges- Denkm.ulen.

Die Beute , aus welcher der Anführer für
sich und die Tapfersten suvor das beste auszu¬
wählen das Recht hatte , wurde nach gleichen
Theilen unter die Soldaten vertheilt , ein Theil
davon wurde jedoch den !Göttern geweiht und
in ihren Tempeln aüfgehängt .

Der siegreiche Feldherr pflegte bekränzt
in feierlicher Procession durch die Stadt zu
ziehen ; die Gefangenen hinter sich herführend .
Es hies dies -Θ-εατριζευν und hatte Aehnlich -
keit mit dem römischen Triumphe .

Man errichtete zum Andenken groser Siege
Trophäen (zgörtaia ) , d, h . Anfangs Bäume »,
hernach steinerne oder eherne Pfeiler , woran
man die dem Feinde abgenommenen Rüstun¬
gen und Waffen öffentlich aufh .ieng . Diese
Pfeiler wurden jedesmal einer Gottheit geweiht
und waren daher unverletzlich ,

§. Q6.
y) fa/i der Xriegsfucftt und den Belohnungen,

Die militairische Disciplin und Strafzuer -
kennung war den Feldherrn überlassen . Haupt *
verbrechen jedoch , wie Desertion - zum Feinde »
Weigerung im Kriege zu dienen , Desertion
schlechthin , Feigheit und Verlust des Schildes
wurden mit dem Todö , Öffentlicher Ausstellung
in weiblicher Kleidung und der Atimiä be*
straft . Besonders streng waren dariu die Spar·
tener ,
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Öagegeü . wilfde die Tapferkeit atrdi tie*
eonders belohnt durch Avancement , Geschenke ,
Kronen , Statuen , Säulen mit geeigneten In¬
schriften , womit rttan jedoch eist seit dem -
Beginn des Verfalls freigebig wurde ; denn dem
siegreichen Miliiiidieä wurde noch ein einfacher
OHvenkranz abgeschlagen . Die Kinder der im
Kriege mit Ruhm - Gebliebenen wurden vom
Staate erzogen und ausgesteuert , hatten auch
einen Ehrenplatz bei öffentlichen Versammlun¬
gen. Alle armen Invaliden (AövvbctOi) wurden
auf Staatskosten unterhalten , erhielteri die dz/- '
poGiav τροφήν . Es fand deshalb eine Unter-·
Buchung vor dem Senate statt .

Denjenigen zu Ehren , welchetin der Spitze ’
des Deers ihr li &beb verloreft -·hatten ^' wurde
eine jährliche Todtenfeier gelfelten .

Der Verfall der Griechen und des griechischen Kriegswe¬
sens beginnt eigentlich mit den Miethtruppen , γόη der
Zeit , von welcher Isocrates sagt : es aey leichter , ein
Heer au« Vagabunden , als aus Bürgern za errichten .
Xenophons Hülfsheer (400 v . Ch .) war ein Söldner -
Heer . Man bediente sich ihrer Zuerst im Peloponne -
sischen Kriege.

0) Von der Seempcft *'

V 97 .
Unter allen griechischen Völkern Zeichne¬

ten sich die Äthenienser gäöz besonders durch
ihre bedeutende Seemacht und ihre Geschick¬
lichkeit im Seekriege und Dienste aus , so, dafs
ihnen dielnsülaner und selbst die Spartaner darin
die Oberhand einräumten und letztere slph-damit
begnügten , die Erste » im Landkriege zu seyn ,
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Zur Zeit des Redners Lykurg (340 : vor Chr .)
hatten sie;,400 zum Krieg bestimmte Schiffe ,
zweitpaJL-so viel , als alle übrigen .griechischen
Staaten . Trotz des Mangels des»tlompa 'sses be¬
dienten sie sich der Segel neben den Rudern und
befuhren das offene mittländische Meer , was
bei ihrer mangelhaften geographischen Kennt «,
nifs ausserhalb dieses Meeres sehr viel sageü
■γτοΐΐΐβ. Auch war ihre ,Marine nicht .etwa
deshalb so . gut beschaffen .und so zahlreich ,,
■yyeil sie einen lebhaften , geehandel trieben , —
denn dieser war blos passiv , wurde mehr durch
Fremde , als durch sie selbst betrieben , Fremde
führten ihnen das Getraide und die sonstigen
Bedürfnisse zu , — sondern natürliche Anlage ,
Neigung , das 'ihnen übertragene Primat zum
Schutz gegen die Perser und dann ihre herr¬
lichen .'Häfen waren die Hauptstützen ihres
Bestrebens , auf der See die Ersteh zu seyn .

Ohne Athen wäre bekanntlich der grose Verein " und
Bund gegen die Perser nicht zu Stande gekommen ,
und Herodot sagt auch ; „ von Athen sey die Freiheit
Griechenlands gekommen“ , denn die übrigen schwank¬
ten gar sehr , ob und wie sie Hülfe senden sollten .
Heeren 1. c. S . QU etc . Ohne die Vorsteherschaft Athene
über Griechenland zum Schutze gegen Persien wäre aber
auch wieder Athen nicht geworden , was es wurde ,
nur dadurch war es in den Stand gesezt , dem grosar¬
tigen Ehrgeize zu huldigen , dafs seine Tempel die
ptächfigsfen , seine Kunstwerke die ersten , seine . Feste
und Schauspiele die glänzendsten seyen . Das . S, 224 .

. f . 98.
Von der Gl <t 3 9 c a t i o/ ι dn - Schiffs -r Gattungen ,

Sie unterschieden zunächst sehr genau
zwischen Kriegs-, Imi * und TrampQrmhiffen
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für Menschen und Pferde , welche nach ihren
Verschiedenen Bestimmungen auch ganz ver¬
schieden gebaut und eingerichtet waren . Die
Laatschiffe , hauptsächlich zum Transport des .
Getraides und Proviants bestimmt , hatten
grose und geräumige runde Bäuche und führ¬
ten Segel. Die Kriegsschiffe waren mehr in
die Länge ausgedehnt , um mehr Raum zum
Rechten zu geben , und wurden hauptsächlich
durch Ruder getrieben , um den Angriff auf
einen bestimmten Funct leiten . zu können .
Die Tränsportschiffe , zur Ueberschiffung von
Truppen bestimmt , , schleppte man ab Tauen
üach . Man verband jedoch auch Ruder und
Segel mit einander , wie heutzutage Dampf¬
maschinen und S^gel·

§. 99.
ß) Hang, tuftn der Kriegs9chiff e.

Die Kriegsschiffe stuften sich dem Range nach
durch die Zahl der Ruderbänke - Reihen ab ,
Von drei bis zu fünf . Die Τριήρεις oder Tri -
iemes waren jedoch die gewöhnlichsten , so dafs
ihr Name der der Kriegsschiffe überhaupt wurde .
Colossale Kriegsschiffe von 10 bis 40 Ruder¬
reihen , wie sie später ein Ptolomäus Philadel -
phus und Philopater etc . aus verschwenderischer
Pracht und Eitelkeit bauen liefsen , waren im
Kriege unbrauchbar ; denn die obersten Rude -
ter besafsen nicht Kraft genug , die langen Ru¬
der zu regieren . Man nannte sie Inseln oder
Berge wegen ihrer enormen Gröse (a). Die Schiffe
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führten übrigens noch eine Menge anderer
Namen , theils von dem Erbauungsorte , theils
von dem Lande , dem sie gehörten , theils von
dem Dienste , wozu sie bestimmt waren , theils
ytm der Beschaffenheit ihres Laufs (z. B. Schnell -
segler ) . M. s. Potter II . S. SÖQ·) Der spe¬
zielle Taufname (sit verbo venia ) eines jeden
Schiffes , welcher an dem äussersten Vorder -
theile angeschrieben stand , war gemeiniglich von
dem παράβημον , ‘ dem auf dem Vordertheile
befindlichen Gemälde hergenommen . Am Hin -
dertheile befand sich das Bild des Schutzgot¬
tes , dem das Schiff geweiht war . Jenes rfß -
ραόημον vertrat zugleich die Stelle der heuti¬
gen Plagge , obgleich uns nicht klar ist , wie
man daran die verschiedenen Nationen erkannte .

Um eine anschauliche Idee von ihrer Form
und Bauart zu bekommen , mufs man Zeich¬
nungen davon zur Hand nehmen , weshalb wir
eine nähere Beschreibung des Aeiisseren und
Inneren der verschiedenen Schiffsgattungen ,
so ' wie der Schiffsgeräthschaften hier weglassen
und auf Potter 1. c. S. 270 etc . verweisen , wo
die nöthigen Kupfer die Sache erläutern ,

(?) Das unter Leitung des Archimedes erbaute Pracbtsebiff
dps Königs Hiero von Syrakus war so gros , diifs mau
daraus f)0 Tiiremen hätte bauen können . Es batte auf
jeder Seite QO Reihen Ruder . Es befand sich auf dem¬
selben ein Zimmer ., auf dessen Mosaik . Fusboden der
ganze Inhalt der ' fliade ' abgebildet war . Es hatte ein
der Venus geweihtes Gemach * "dessen Fusboden mit
Achat und kostbaren Steinen ausgelegt , dessen Decke
γοη Cypressen , dessen THüren von Elfenbein Waren ,
das auch mit Statuen und Gemälden ausgeschmiiokt war .
Es waren in demselben Bäder , Gärten , , ein Gymna¬
sium , WasseAeitungen , Gallerjen , acht Tkürroe und
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viele andere Merkwürdigkeiten . ‘Es hies anfänglich
Σνραχονΰια , nachher , als es Hiero dem Ptolcmäus
schenkte , Λλεξανάρια . Die neuere Zeit hat etwas ähn¬
liches nicht aufzuweisen .

§. 100.
Man - bediente sich übrigens bereits des

Steuerruders, der jinker3 des Ballastes , des
Senkbleis, der Brücken und Treppen zum
Landen , Ein - und Uebersteigen , der Schiffs¬
pumpen, der Taue (Ιίαμηλοί), der beweglichen
Mastbäume und Segelstangen, so wie der
fF 'impel {ertititLMv) , woran man die Richtung
des Windes erkannte .

f . 101 ;
y) Van den M a tr o&*n und Seesoldaten .

Bei der Bedienung der Schiffe unterschied
man Ruderer und Matrosen (νανταϊ ) , wovon
erstere verschiedene Benennungen hatten , je-
nachdem sie auf den untersten oder obersten
Länken safsen , es Kriegs - , Last - oder Trans¬
portschiffe waren . Hiervon verschieden waren
die Seesoldaten , εΛιβάται , classiarii , welche
allein von den Schiffen herab kämpften und zu
diesem Behufe mit eigenen Werkzeugen ver¬
sehen waren , z . B. Sicheln , Hacken .

§. 102.
Fon den Kr legsflAtte * Befehlshabern *«r See.

Eine ganze Flotte hies vwcxewv , 6τρά ^
Χενμα vavTtmv , ότραΐκχ ναντεκή., das Admi¬
ralschiff vαναρχ ^ς oder ότρατηχις , und der
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Admiral faoXaQXoq , ναύαρχος oder ότρατψ
γός-, . '

Mit dem Oberbefehl zur See verhielt es
sich wie mit dem zu Land , er war entweder
mehreren oder nur einem vom Volke besonders
übertragen . Die übrigen Unterbefehlshaber
folgten so auf einander :

2) der Vice - Admiral oder εΛιότολενς ;
3) die τρνήραρχοε oder Capitains der τρυη-

ρείς . Diese hatten jedoch blos den Befehl über
die Seesoldaten und der (eigentliche technische
Seedienst stand unter der lieitung anderer Be¬
fehlshaber , und zwar :

a ) der Αρχεκνβερνήται (wörtlich Obersteuer¬
männer ) , sie leiteten den Lauf der ganzen Flotte
und waren zugleich Seeminister und Hafen -
Präfecten für den vorhaberiden Krieg ;

b) die Κνβερνήταε (wörtlich Steuermänner ) ,
dies waren die eigentlichen Schiffscapitains im
heutigen Sinne und hatten die Matrosen und
Kuderer unter ihren Befehlen . Sie safsen am i
Steuerruder und ertheilten von da aus ihre
Befehle . In ErYnatigelung des Compässes diente
ihnen dör gestirnte Himmel als Wegweiser .
Besonders War der grose Bär ( Ελαοή) ihr Leit¬
stern .

c) Der Πρωρενς otiier Πρωρατης , am Yor -
dertheil des Söhiffs seinen Platz habend , war
tingefähr was ein heutiger Schiffslieutenant ist .
Er hatte insonderheit die Aufsicht über die
Schiffsgeräthschaften und Ruderer .

d) Der Ιίελενότής χ 'ιβί den Ruderern das
Comraando zu und theilte den Proviant aus .



— - 173 —

e) Der Τριηράνλης war ein Tonkünstler ,
der durch seinen Gesang oder mittelst eines
instruments bewirkte , dafs die Ruderer nach
gleichem Tacte ruderten , wodurch ihnen die
Arbeit erleichtert und diese zugleich sehr be¬
fördert wurde . Dieser Gebrauch findet sich
tioch in Italien .

f ) Die Aioitot, oder νανφνλακες , Schiffs-
νήοΗΐβΓ , sondirten das Fahrwasser besonders
bei Nacht , waren also beständige Lootsen .

g) Die Τοεχαργοι hatten die Spezialauf¬
sicht über die Ruderbänke ,

h) Der Έΰχαρενς , der über das Feuer die
Aufsicht führte , vielleicht war er auch zugleich
Schiffspriester .

i) Der Λογιόνης oder Γραμματενς war der
Schiffs τRechnungsführer .

§. 103 -
fi} Fon den Häfen .

i

Die künstlichen Häfen der Griechen und
Römer , Ηλείδεις : Claustra , waren ganz
gleich den heutigen , d. h . sie schlossen sich
gleichsam am Eingänge zu , dadurch dafs sich
die künstlichen Dämme , Arme oder Scheeren ,
oornua, χηλαε , am Ausgange näherten und
durch Ketten gesperrt werden konnten . Diese
öämme waren mit Wachtthürm έη und einem
Pharos oder Leuchtthurm versehen. Dieser
letztere Name stammt von einer kleinen Insel
an den Mündungen des Nils , woselbst zuerst
solche Leuchtthürme erbaut wurden . Das In-
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nere des Hilfens hies μνχος und die Mündung
(tTofjuxy ostium , fauces . Um die Häfen herum
entstanden bald Städte oder Orte , die in sitt¬
licher Hinsicht dasselbe Bild gewährten , wie
die heutigen Seestädte .

§. 104 .
Von der Angriff s t*>e i a e in den Seetrejfeit .

y
Sobald , man sich zu einem Seetreffen an -

sS^ickte , wurden Mastbäume und Segel nie¬
dergelassen . Die Formen der Schlachtordnung
waren , wie zu Land , nach Zeit und Umstän¬
den verschieden , halbmondförmig , ganz rund ,
keilförmig oder wie ein V. Die Admirale opfere
ten vor der Schlacht , hielten Reden an die Solda¬
ten , indem sie von Schiff zu Schiff fuhren und
nun gaben sie das Signal mittelst eines rothen Tu¬
ches oder vergoldeten Schildes . So lange dieses
Zeichen aufgesteckt blieb , dauerte das Treffen
fortr Dessen Abnehmen war das Zeichen zum
Einhalt oder Rückzug . Der Kampf bestand
darin , dafa man zunächst die Schiffe selbst
gegeneinander trieb , um sie in den Grund zu
bohren ; dann dafs man sie zu endern oder
zu verbrennen suchte , zuletzt dafs man hand¬
gemein wurde und sie so genommen wurden .
Besonders bei Belagerungen zur See bedien¬
ten sich die Belagerten der Branders , indem
sie alte Schiffe mit Pech , Theer und Schwefel
anfüllten und gegen die belagernde Flotte
trieben . Die Bruchstücke der zerstörten Schiffe
dienten als Trophäen gewonnener Seeschlachten ,
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o} Die Sce - Manoeuvres bestanden hauptsächlich in Um*·,
und Durchschiffung der feindlichen Flotte . Lezteres
vertrat die Stelle dessen , was man heute in den Gruhd
bohren oder segeln ' nennt .

Die Wirkung der See - und Landschlaehten war im
griechischen Alterthum gerade die umgekehrte gegen
heute . Die Seeschlachten kosteten mehr Menschen und
entschieden die Kriege häufiger als die Landschlachten .
Umgekehrt verhält es sich heutzutage .
Erst Alexander gab der Schifffarth der Griechen einetanz neue Richtung. Er lies den indischen Ocean,as rothe und caspische Meer beschiffen , baute überall
Flotten , und schon damals wulste man sehr geschickt
die Monsoons auf dem indischen Meere zu benutzen ,
M . s. über Schifffarth und Handel dieser Periode Mon¬
tesquieu Espr . des lois XXI . 19. ,

7) Vom Staats - Finanzwesen .

, §· 105 -

In dieser Beziehung haben wir abermals
irar von Athen nähere Kenntnifs und sind auf
die Annahme beschränkt , dafs es in den übri¬
gen Staaten wohl eben so gewesen seyn wird .

JB'öckhs Werk über die Staatshaushaltung
der Athener (No . 13 der Literatur ) hat in
Neuester Zeit darüber noch nähere Aufklärun -
gen gegeben und wir verweisen wegen des
Öetails auf dieses Werk .

Da der griechische Staatszweck weder auf
Bereicherung der Einzelnen , noch auf die des
Staatsschatzes auf Kosten der Einzelnen gerich¬
tet war , so dafs auch die gesammte griechische
Geschichte keiner Revolution , keines Tumülts ,
keiner Auflehnung wegen zu hohen Drucks
durch die Abgaben erwähnt , , so war die Fi-
hanzverwaltung ein zwar allerdings wichtiger ,
aber doch ganz untergeordneter Zweig der
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Staatsregierung , und hatte auch einen ganz
ändern Character , wie der heutige , besonders
da sehr viele Leistungen , die wirkliche Staats¬
leistungen hätten seyn können uiÄ sollen , von
einzelnen Reichen so wie von den Phylen oder
Gemeinden getragen wurden . Wir werden das
Ganze unter zwei Rubriken : Einnahme und
Ausgabe , bringen , was wohl überall die beste
Methode ist , eine Uebersicht der Finanzen
eines Staats zu erhalten .

Voraus sey hier nur der Satz gestellt : In
einem Staate richten sich die Einnahmen und
Auflagen nach der Ausgabe ; in einem State
(z. B. einem modernen Territorio oder Lande )
dagegen mufs man sich , wie in einem Privat¬
haushalte , nach der Decke strecken , d. h . hier
müssen sich die Ausgaben nach der Einnahme
richten , ln Griechenlands Staaten war die
Gröse der Beiträge der Einzelnen also schon ,
a priori nach Maasgabe der temporären Be¬
dürfnisse des Staats verschieden . Bald zahlten
die Grundeigenthümer gar nichts , bald sehr
hohe Summen , weil die Finanzen , noch .einmal ,
nicht Zweck , sondern bloses Mittel waren .

/») Die Finanz - Beamten zu Athen theilten sieh in Ober -
Aufseher , Einnehmer , Ausgeber , und Controleurs der
Staatsgelder - und Rechnungs - Beamten .

1) Einer der i ’rytanen , welcher gerade die Woche
batte und Έχιατατης hies , hatte die Schlüssel zum
Staatsschatz .

2 ) Die 10 Πωληται hatten die Verpachtung der Staats¬
güter zu besorgen , das coniiscirte Vermögen einzüzie -
hen und die Tribute zu erheben , insonderheit das
Schntzgeld (μετοιχίον ) . Sie hatten die Εκλογείς und
Τελώγαι unter sich .



3 ) Επιγράψεις waren öffentliche Vermögen sich :;tzec
behufs der Besteurung .

4 ) An die 10 Axoitxrai oder General - Einnehmer
lieferten alle Untererheber ihre Einnahmen ab und sie
führten besonders Buch Uber die activen Staatsschuldnet .

5) Der Αντιγραφενς war deren Gegenschreiber .
6) Untererheber in den zinsbaren Städten und In·

sein waren / die Έλλ -ηνοταμίαι .
7) Die Πράκτορες erhoben die Geldstrafen gewisser

Verbrechen .
8 ) Die 10 Ταμίαι του θεού und των Θεών waren

die Erheber des Antheils an den Geldstrafen , Welcher
der Minerva und den . übrigen Göttern zukam . Sie
hatten die Macht , diesen Antheil zu erlassen , wenn
ihnen dieStrafe ungerecht erschien . Soweit d .Einnehmer «
Man unterschied in Beziehung auf die Ausgaben , drei
Cassen : für das Innere , den Krieg und die Spiele und
Feste , und jede hatte ihren eigenen Chef . Der für das
Innere hies Ταμίας της διοιχήβεως und hatte einen eige¬
nen Gegenschreiber ; der Krieeszahlmeister Ταμίας των
Στρατιωτικών ; der für die Feste und Spiele Ταμίας των

, θεωρικών , er zahlte auch das Theatergeld aus .

§. iö6 .
a ) JDie Λ u eg a ί e n (5o )

Bei den Atheniensern bestanden die Ausgaben
1) zunächst in Anschaffung der Pferde für

die Reiterei , der Waffen und Schiffe (a) ;
2) Sold im Frieden an die Bogenschützen ;
3) in der Zahlung einer Entschädigung an.die

Aermern für denBesuch der Volksversammlungen ,
derGerichte undTheater ; Tagegelder an dieStaats-
redner, Sophronisten , Gesandten u. Prytanen ;

4) für Anstalten zur Unterstützung der 'är¬
meren Bürger , z . B. die warmen Bäder im
Winter , ja wohin auch die Speisung der Ery-

5o ) Ŵahrend io5 gemäe ) im modernen Abundlaftde ein jeder 'T^Gch-*
iküngsführer , vom Finanzmiaiater an bii herab zum Tagelöhner , e^itteKcrh -
noog mit der -EirmaAme beginnt , darauf die .dungäbe folgen lafsA und gulcvt
ictiieht , ®b tfeberachefi ©der Ueberzahlung vorhanden i$tf •i 'foi 'dwi't
die Natur der SaeUe , mit der Ausgähe x\i beginnen ,

2* Bd. 12
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tauen und vielleicht die Besoldung der Aerzte
zu rechnen seyn dürfte (A) ;

5) für die Bauwerke , sie nahmen das meiste
■weg, im Durchschnitt jährlich 000 Talente (c) j

6) die Kosten der Feste und Opfer, inso¬
weit sie nicht von Einzelnen getragen wurden ,
so wie wenn Einzelnen Statuen , Kronen etc . als
Belohnung zuerkannt wurden oder der ganze Staat
Geschenke nach Delphi und Olympia machte ;

7) für Polizeianstalten ;
ή) Der Staat baute die Schiffs , die Reichen machten sie blos

segeJfertig und gaben ihnen die vollständige Ausrüstung .
Ϊ ) Das Armengeld , welches der Rath an die Gebrechlichen

Und Arbeitsunfähigen auszirtheilen hatte (Platner I . S. 45 )
war vielleicht nur die Pension an die Invaliden ( §. 96· )
und daher kein eigentliches Armengeld im heutigen
Sinne , um so mehr da bei jeder Auszahlung eine
neue Prüfung statt fand und dfie eigentlichen Armen
schon auf andere Art antersthzt wurden . No . 3 .

c) Die Propyläen kosteten alkin 3012 Talente .

§. 107 -
fi) Die SlfMiAhmen ,

Diese bestanden
1) in den Einkünften von den Staatsgut

tern , wohin Aecker , Wiesen , Viehtriften ,
Forste , Häuser , Salzwerke , Gewässer und
Bergwerke gehörten . Diese Staatsgüter Do¬
mainen zu nennen , ist durchaus falsch und
ein Anachronismus (a) ;

2) indirecten Steuern als Zölle , Waarensteuer
Gewerbs - , Fremden - und Sclavensteuer (b) ;

3) Gerichts - und Strafgelder {τιμήματα ),
Succumbenzgelder und eingezogene Güter , sehr
bedeutend , wie wir gesehen haben (c) ;
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4) Tribute der Verbündete» {ψοροί) (idoj
Athen eigen ) ,·

5) in dringenden Fällen eine sich auf Ka¬
taster (αΛογραφαι ) stützende Vermögenssteuer ,
so jedoch , dafs blos der dritte Theil des Ver-
tnögens besteuert wurde und dafs , so lange
es deren nicht bedurfte , die Abgabe blos no<-
tirt wurde (c?) ;

Ö) die Kriegsbeute .
a) Τί,χ-η hiesen alle Einkünfte voii den Staatsgütern sowohl

wie die Abgaben von den Sebutzverwandten , Freige¬
lassenen und die Zölle .

Φοροι hiesen die Tribute oder Beiträge der verbün¬
deten Städte . Sie stiegen von Anfang » : blo « 460 Ta¬
lenten bis auf 1300 .

Έιΰφοραι waren ausserordentliche Auflagen , welch *
rn dringenden Fällen den Bürgern iowohl , wie
den Schutzverwandten und Freigelassenen auferlegt
Wurden .

Τιμήματα hiesen alle Geldstrafen und Erlöse von
confisciiten Gütern .

V) Die Verbrauchssteuern (Accise , Licetlt , Consumtio » )
waren eigentlich ein bloSes Marktgeld , Standgeld , denll
sie wurden blos auf den Märkten erhoben , gerade so
wie die Zölle blos in den Häfen erhoben wurden , al?o
Wahrscheinlich blos Hafengeld waren . Heeren 8 , 311
— 313 -

c) Demosthenes wurde auf die blose Besch ^ ldigu / ig >hin ,
sich durch Harpalus haben bestechen zu lassen , we¬
nigstens still geschwiegen zu haben , in eine Strafe Volt
50 Talenten oder 60 ,<W0· .Thalern verurtheilt .

d) Steuerbefreiungen , ausser denen , welche zuweilen Frem¬
den zugestanden wurden , gab es durchaus nichf , ltn
Oegentheil die Reichen mufsten fast immer für dia
Armen zahlen und Opfer bringen ,

§. 108 .
e) Besondere Leistungen der Seichen,

Für den Staat übernahmen mm einzelne
Reiche und waren verpflichtet zu übernehmen
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die ordentlichen und ausserordentlichen Litur *
gien , d . h . Verrichtungen , deren Aufwand der
Dirigent aus seinem Vermögen tragen mufste .
J2u, den ordentlichen , wozu nur ein Vormögen
von 3 und 2 Talenten verpflichtete , gehörten
' d) die Choregien , d. h . die Verpflichtung ,
den Chor in den Schauspielen einüben zu lassen ,
zu bekleiden und zu besolden (a ). Nur wer drei
Talente Vermögen besafs , war dazu verbunden .

b) Die Gymnasiarchien , d. h. Besorgung
und Ausrichtung der heiligen Spiele . Der Ver¬
pflichtete mufste die , welche sich für die
Feier , des Festes einübtep , ernähren und be¬
solden ;

c) die Besorgung und Bestreitung der Gast-
mäler bei Stammfesten , Stammspeimngen ge¬
nannt (φυλετικά öslrtva ) .

a ) Zu einem tragischen Chor gehörten in Athen 15 Per¬
sonen . Kein Fremder durfte daran Theil nehmen .
Auch wurde kein άτιμος zum Tanze zugelassen .

h) Ueber die Zwangsmittel , welche dem Archon Epony -
tnos , den Phylarchen und Choragen gegen säumige
Pflichtige bei den Festspielen , . Chören etc . zustanden ,
s. m. Plattier II . S. 102.

§· 109 -

Zu den ausserordentlichen Liturgien gehör¬
ten die Trierarchien , d . h. Ausrüstung und
Unterhaltung von Kriegs - Ruderschiffen im
Falle eines Kriegs . Der Staat gab Schiffe und
Geräthe , auch Geld . Die Trierarchen mufsten
die Matrosen und Ruderer besolden , die Ver-
proviautirung besorgen etc . Auch hierzu waren
mir die Reichsten verpflichtet , und da zu



— 181 —

einer Triere ein Vermögen von 10 Talenten
erforderlich war , so gab man mehrere zusam¬
men zu Bestreitung derselben , was όνντελεια
hies. Glaubte einer nicht zu den Reiclisten
£u gehören , so konnte er einem ändern, den
er für reicher hielt als sich , den Vermögens -
tausch (άντίδοόις) anbieten.

«) Der Staat stellte Schiffe , Geräthe und so wie es scheint ,
auch den Sold der Seesoldaten , und blos das übrige
stellten die Trierarchen . Heber das Verfahren beim
Vermögensumtausch -und dessen juristische Folgen s.
m . Plattier II . S. 106 etc .

b) Böckh 1. c. Th . 3. St 8. nennt mehrere Reiche zu
Athen , deren Vermögen jedoch nie eine Million
Tbaler erreichte . 100 bis 300 Talente waren das Ma¬
ximum , obwohl die öffentlichen Tempel etc . Zeugnifs
geben , dafs des Goldes und Silbers viel Vorhanden ,
war . In Delphi betrag blos der Wetth der goldnen
und silbernen Statuen und Geräthscbaften , welche die
Könige von Dydien geaebhöftt hatten Uber 3t Millio¬
nen Livres ., nicht gerechnet die übrigen Schätze an
Gold und Silber , die wohl zusammen noch das Dop¬
pelte betrugen . Das zur Statue der Minerva in Athen
verwendete Gold betrug 40 Goldtalente oder 520 Ta¬
lente Silberwerth <2 ,808 ,000 Livres ) . Ein neuer Be¬
weis , dafs die Nationen , aber nicht die Privaten reich
waren .

§. 110.
d ) Kritik .

Wir wollen jezt die einzelnen Einnahme-»
Und Ausgabepuncte etwas näher durchgehen .

t

iCCf) Einnahmen .

ad 1) alle Staatsgüter waren verpachtet .
öie Bergwerke gegen 53 des reinen Ertrags.

ad 0) die Zulle oder Ein - und Ausfuhr-
Abgaben zu Land und See betrugen 2 pGent.
Qb sie ein bloses ,Hafengeld Λνονοη, s, «L ί »1Q̂ '



— 182 —

Kt. b. Sie waren ebenwohl verpachtet . Die
VerbtauoH»' i Waaren - und Marktsteuer wurde
nur von wirklich verkauften Waaren erhoben .
Ob sie sammt den Zöllen nur von -Ausländern
erhoben würde , ist noch zweifelhaft , aber sehr
wahrscheinlioh , da wir mehrmals Befreiungen
der Fremden von den Zöllen etc . als Ver *
günstigungen vorfinden (ä). Sie war hoch .

Tittmänn S. 30 will nichts von einer Ge¬
werbe - und Fremdensteuer , wie B 'öckh , wissen ,
meint aber doch , dafs äs noch mehrere uns
unbekannte Abgaben gegeben haben müsse ,
da , nach einer ungefähren Berechnung , die
Athenienser höchstens 500»00Ö Thlr , einzuneh -
men gehabt haben würden , was zu Bestreitung
der Ausgaben bei weitem nicht zugereicht habe .
Er denkt aber dabei gar nicht an die sogleich
sub 4) zu erwähnende ausserordentlichen Ein¬
nahmen und die Leistungen der Liturgien .

ad 3) Unter die Strafgelder gehörten wahr¬
scheinlich auch die Succumbenzgelder (Λαρά-
βθ2ον) , deren Bedeutung jedoch nicht klar ist.

ad 4) Nur Athen erhob zur Zeit seines Pro -
tectorats solche Tribute von den Inseln , die
zwischen ÖOB bis 1200 Silbertalente betrugen
und bekanntlich nicht blos zu Kriegskosten '
verwendet wurden , sondern namentlich zum
Theatergeld ,

ad 5) Zum Behuf der Vermögenssteuer ,
wenn es deren bedurfte , hatte Solon 4 Classen
gebildet !

ri) die Ite Classe bildeten die pentctkosio·
tnedtmmn , d, h, die welche 500 Medimnen an



- 183 —

trockenen und flüssigen Producten ärndeten .
(Ein Medininos war ungefähr ein Berliner Schef¬
fel.) Sie sollen i Talent bezahlt haben ,

U) die Berittenen , Ritter oder Hippeis , oder
■Welche 390 ärndeten . Sie zahlten 30 Minen .

c) die Zeugiten , oder die 200 Med . ärnde¬
ten. Diese zahlten nur - 10 Minen .

d) die TAe/e/J(Pächter der Reicheren ) welche
Weniger als 200 Med . ärndeten , waren ganz ,
frei .

Zum Beweis , dafs diese Vermögenssteuer
nicht regelmäsig war , dient die auf bewahrte
Nachricht , dafs Demosthenes innerhalb 10 Jah¬
ren nur den iQten Theil seines Steuercapitals
Zahlte .

ad 6) Aus erbeutetem persischen Gelde
Wurde die kostbare Minervenstat \ie gefertigt .

Nach Tiitmann S. 40 zahlten blos die sefs-
haften iVicAiö«>̂ er (Schutzverwande u. Fremde 1?)
zu Athen eine Kopfsteuer ^on 12 Drachmen und ,
War es blos eine Frau mit Familie , nur 0.

<9 Man <5arf dies wohl auch noch daraus scliliesen , dafs
die Hafen - und Steuer - Beamteten die Waaren - Ballen
Öffneten und bis zur Bezahlung der Steuer ' ihre Siegel
darauf drückten , und besonders zur . Verhütung de ?
Steuerunterschlagung sehr wachsam waren . Ein Verfah¬
ren , was gegen einheimische Bürger wohl nicht hätte
statt haben können .

D Das Verhältnifs zwischen Gold und Silber war , wie 1
zu 13. Ein Sühertalent hatte 60 IVIinen ; Eine Λίίη®
100 Drachmen ; eine Tetradrachme 4 Drachmen ■
eine Drachme Ö Obolen . M . s. bei Barthelemy· Bd . VII .
S . 286 . eine Reductions -Tabelle des griechischen Geldes
auf franz . Livres . Eine Drachme betrug demnach 18
Sous oder 1 Franc weniger 10 Centimen . Ein Obolus
3 Sous .
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§. 111 -

Böchh und Tittniann haben sich bemüht ,
über die Höhe und den relativen Druck der

-Beistangen Berechnungen und Vergleichungen ,
mit unserer Zeit anzustellen . Wir glauben ,
dafs dieses ein zweckloses Bemühen ist , da
das Gefühl des Drucks einer Steuerlast etc . vor
Allem , von dem Character eines Volks und sei¬
nem Sinne für das Gemeinwesen abhängt . Der
griechische Bürger zahlte sich selbst und der
Glanz des Gemeinwesens strahlte auf ihn zurück .
Der Reiche der ersten Classe fand es nicht unrecht ,
dafs er verhältnifimäfoig weit mehr zahlte ,
als einer aus der 2ten oder 3ten Clause. Das
griechische Staatsleben gieng nicht in Zahlen
und Thalern auf , die Bürger waren keine
steuerbare widerspenstige Objecte , kurz , die
Steuern waren keine ' Last im modernen cen -
trifugalen Sinne , sondern Mittel zum Zweck .
Wer viel hatte , gab viel , wer nichts hatte gab
nichts und erhielt noch . Solche Verhältnisse mufs
man alsonichtmitcentrifugaleregoistischerBrille
ins Auge fassen , am wenigsten nach heutigen
sogenannten national - ökonomischen Berechnun¬
gen aufklären wollen ; denn gerade die mo¬
dernen Abendländer besitzen , vermöge ihres cen-
trifugalen Characters , keinen National -Reich¬
thum , keine National - Oekonomie , und nur
bei den Griechen gab es dergleichen , · weil im
Nothfalle das Leben , die Kräfte und die Schätze
aller Einzelnen zur Disposition des Staats stan¬
det! , während bei uns im Frieden und Kriege
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jeder mir bemüht ist , sie der Besteurnng etc .
zu entziehen , seine _Talente nur zu seinem
Privatvortheile auszubeuten . Durch ein bloses
Additions - Exempel der Werthe des gesammten
beweglichen und unbeweglichen Reichthums
äller Einzelnen eines Landes schafft man noch

National - oder Reichthum , son¬
dern blos eine auf dem Papier stehende Zahl
ohne sittliche Bedeutung und Existenz ; und
Umgekehrt würde man daraus, dafs nach Bocklui
Berechnung das atheniensische Volk 35)000
Talente an Vermögen besafs , auch nicht den
geringsten Schlufs auf den Character und seine
sittliche und politische Kraft ziehen können.
Character- Talente lassen sich nicht nach Silber-
Talenten abschätzen.

a ) Hüllmann 1.. c. 146 . meint : ,,Tn Ansehung einiger Zwei¬
ge , besonders der öffentlichen PJ/ irthschaft , sey un¬
leugbar die Staatskunst im Alterthum dem Kindesalter
nie entwachsen .“ Aus dieser Bemerkung ersieht man ,
dafs er dieses Alterthum noch nicht begriffen hat , denn
er macht ihm etwas zum Vorwurfe , was ihm zum
hohen Ruhm gereicht . „ Transporter dans des Südes
recule 's toutes les idees du Siede oh Von vit , c’est des
sources de l’erreur celle qui est la plus fe 'conde .“ Μ o n-
tesqieu XXX . 14 .

V) Heeren 1. c . S . 154 . „ In ihnen wohnte Gemeinsinn —■
und was dieser vermag , lehrt keine Tabelle unserer
alles berechnenden Statistiker .“ Man zürne diesen
jedoch nicht zu sehr , denn leider können sie keinen
Gemeinsinn bei uns· in Rechnung bringen , weil e*
keinen giebt . S . 272 . „ In der alten Welt wardStaatswitih -
schaft überhaupt nicht aus einem so hohen Gesichts -
punct angesehen wie heutzutage , und deshalb konnte
sie auch nicht in gleichem Grade Gegenstand der Spe -
culation werden . — Auch die Griechen fühlten es ,
dafs man produciren müsse , um zu leben ; aber daf «
man leben solle ^ uni zu produciren , ist ihnen
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nicht eingefallen .“ S. 274· . t ,Bei eitler Nation , wo
das Privatleben dem öffentlichen untergeordnet ist ,
nicht , wie bei uns , das öffentliche dem Privatleben ,
kann schon deshalb die Erwerbthätigkeit nicht die alles
verschlingende Wichtigkeit erhalten , welche die Neuern
ihr geben . Die erste Sqrge des Bürgers ist dort für den
Staat , die zweite für sich selbst . So lange es noch
irgend etwas Höheres giebt , als der Gelderwerb , kann
auch der platte Egoismus sich noch nicht so äussern
als da , wo jenes Höhere verschwindet . — Erst mufste
alles Höhere ( im neuern Europa ) und Göttliche mit
FUfsen getreten werden , bis für jenp Theorie Platz
ward , welche TSocrates und Christus in die ' sterile
Classe setzem“ Nach unserer Ueberzeugung hat jenes
Höhere und Göttliche sogar nie im modernen Abend -
lande Platz gefunden . Davon jedoch weiter unten .
Wie sich der Staat bei den Griechen eigentlich gar
nicht um Handel und Gewerbe bekümmerte , s. m .
wejter bei Heereii S. 28S» S. 290 wirft Heeren die
Frage auf : wie es zu wünschen wäre , dafs wir wüfs -
ten , durch welche Mittel man dem eisernen Gelde und
den blosen Münzzeichen Werth gegeben und ihn auf¬
recht erhalten habe ? Wir gestehen , dafs uns diese
Frage von Heeren wundert , da die Antwort ihm so
nahe lag . Oemeinsinn giebt auch blosen Steinchen und
MuschelnCours und Bedeutung , für habsüchtige Selbst -
süchtler mnfs aber nothwendig eine Waare zum Gelde
erhoben werden . Derselbe Gemeinsinn läfst sodann
auch gar nicht das Gefühl von Druck aufkommen , wo
ein jeder nur für den Staat lebt , also jede Steuer und
East sich selbst zahlt .

§. 112 ·
Was schliefslich noch die einzelnen Puncte

/?/?) Ausgaben
betrifft , so ist nur zu bemerken , dafs sie
ganz anderer Natur sind , als heutzutage bei
xias, namentlich finden sich darunter

l ) keine ständigen Civil-Besoldungen , (m. s.
S. 143·) denn da alle Einzelnen überhaupt nur för
den Staat lebten , so bedurfte es keiner Besol¬
dungen für besondere , ohnehin immer nur tem-
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poräre Dienstleistutigen . Dafs jedoch , nament¬
lich und vielleicht für die Steuererheber etwas
abgefallen seyn mag , dürfte daraus hervorgehen ,
dafs wir bei Xenophon die Bemerkung finden ,
die Aei'meren zu Athen hätten solche Aemter
gesucht , die einigen Gewinn brächten . Welche
dies waren , ist aber doch nicht klar , denn
Zölle und Accise wurden verpachtet .

§· 113 -

2) Finden wir keine Zinsen von passiven
Staatsschulden . Das griechische Alterthum
■Weifs schlechthin davon nichts , weil , wie
"wir schon bemerkt haben , das Vermögen aller
Einzelnen , namentlich auch der Tempelschätze ,
im Falle der Noth , dem Staate unverzinslich
zu Gebote stand , der Staat in den Einzelnen
und diese im Staate aufgiengen , so dafs es keinen
-Gegensatz zwischen Staats - und Privatwohl gab ;
man würde es dahef absurd und beleidigend
gefunden haben , dafs das Volk bei sich selbst ,
den Einzelnen , hätte Darlehen aufnehmen und
verzinsen sollen (a ).

Zu allen Bedürfnissen , welche grosen Auf¬
wand erforderten , waren die Reichen schon als
solche beizutragen verpflichtet und man zwang
8ie im äussersten Falle zu Steuer ~Vorschüssen ,
t )er Krieg , bei uns die Hauptquelle der Statsschul -
den , veranlafste daher schon allein keine derglei¬
chen , sondern machte höchstens die Reichen är -
inet und im günstigen Fall den Staat reicher , weil
dieser einen grosen Theil der Beute für sich be«.
hielt und zu Prachtgebäuden verwendete (§. 95 ,)
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Gesetzt aber auch , die Beiträge und Opfer
der Reichen hätten beim Ausbruch eines Kriegs
nicht zugereicht , so konnte man auch bei frem¬
den Staaten oder Privaten keine Darlehen auf¬
nehmen , theils weil es keine gab , die solche
grasen Capitalien hätten ausleihenkönnen , theils
auch ein solcher Geldverkehr gar nicht , weder
unter den Staaten , noch unter den Privaten
ex,istirte , wie heutzutage in Europa .

Vermochte sich eimStaat nicht durch eigene
Mittel und ausserordentliche Steuern und Maas¬
regeln , z. B. eisernes Geld , statt des silbernen
und goldenen , zu helfen , zu wehren und zu
retten , so war es um seine Selbstständigkeit

,geschehen (b). Nirgends finden jvif jedoch in der
griechischen Geschichte , dafs Mangel an Ggld
den Verlust jener nach sich gezogen , sondern
es waren stets sittliche Ursachen , die sie her¬
beiführten ,' ja ehender Ueberflufs , als Mangel
an Reichthum und Luxus .

<j) Privatleute und Tempelsch 'atzmeister liehen allerdings
ihr Geld und zwar zä hohen Zinsen aus .

t ) M . s. über die Mittel und Wege , sich , statt der An -
lehen , au helfen , nach insonderheit Böckh 1, c. II·
S. 130 — 134 . Es ist wohl leine Ausnahme von un¬
serer Darstellung , dafs Sparta den 30 Tyrannen 100
Taloiite lieh und die Athenienser doch so ehrlich wa¬
ren , sie zurückzuzahlen , denn jene 100Talente waren
wohl kein bloses Darlehn . Dafs sodann die Klazome -
nier wirklich Zinsen wegen eines Darlehns von den
eigenen Staatsbürgern an diese gezahlt hätten , behaup¬
tet zwar Böckh , ohne jedoch eine Beweisstelle dafür
angeben zu können .

e) Bei der Verantwortlichkeit der Beamten hatten diese
grofse Freiheit in Ausschreibung der Steuern und man
machte die Steuerbewilligung durchaus nicht , wie
heutzutage , zum Kriterium der politischen Freiheit —*
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weil Uberhaopt das Finanzwesen ein ganz unteigeord *
neter Staatsverwaltungs·Zweig war ,

8) Von den characterisliscTien Garantien oder Erhal¬
tung ! · Prinzipien der griechischen Staatsoerjassungen·

». 114 .

In derselben Maase , wie Staat und Cba-
tacter der Griechen fast das Contrarium oppo-
situm von dem Character der Statenverfassung
der modernen , Abendländer ,waren ; so auch in
Beziehung auf die Sicherstellung der demohraii -
$chen Formen oder der Demokratie . Die Haupt¬
bürgschaft lag in dem sittlich - centripetalen Cha-
tacter , hiernächst darin . dafs die Volksversamm¬
lungen nicht nach Gesammtstimmen , sondern
Hach Köpfen verhandelten und abstimmten (m. s.
S. 12Ö·) » dann aber in der jährlichen Wahl
der Beamten , deren Verantwortlichkeit und
schliefslichen Rechenschafts -Ablegung (a ), so wie
endlich darin , dafs durch Vertheilung des Grund -
eigenthums dafür gesorgt war , dafs die Ein¬
zelnen des letzteren , als eines Hebels der sitt¬
lichen Kraft , nicht entbehrten (b). In Athen
Und Sparta hatte man noch eigene Gesetzes -
'Wachter , Nomophylaken , welche auf strenge
Beobachtung der Gesetze im Einzelnen , wo dies
der Volksversammlung nicht möglich , zu wachen
batten . Freilich waren sie vtohl eigentlich
Hur die nächsten Controleurs der Beamteten ,
denn , bei der Machtvollkommenheit des Volks
'Würden sie die Ausartung oder Untergrabung
der Demokratie nicht haben verhindern können ,
Wenn nicht der sittliche Character des Volks



— igo —

die erste ttod letzte Bürgschaft dafür gewesen
wäre . Insonderheit gehörte noch zu den Vor-
kehmngsmitteln gegen die Untergrabung der
Demokratie der Ostrakismus , wovon oben be¬
reits die Rede war (c).

a) Ueber das Verfahren bei 'der δοχιμαβια und euSvyij und
wie sieb ganz ,besonders hierbei die , sittliche Idee der
Griechen vom Staate kund gab , s. m . Platner I . S. 314
etc . 338 . Auch die Redner wurden geprüft und zwar
sehr streng , obgleich sie keihe Staatsdiener waren ,
und eben so fand Epangelie gegen sie statt , wenn sie
sich schlecht betrugen . Zur Kechnungsablage verpflich¬
tet waren der Rath , der Areopag , Alle Beamte , selbst
die Priester und Trierarehen , sodann die Gesandten ,
die 1t Männer , kurz Ober - Unter * Staats - wnd Ge¬
meinde - Beamten . Platner I . S. 338 . Bei der Rech -
nungsablage assisdrten den Euthynen die Eogisten ,
wie die Beisitzer den 9 Archonten . Sie scheinen di *
Probateren und die Logisten die Richter gewesen za
seyn . Worin , die Euthyne des Raths bestanden habe ,
s . m . Platner S. 344 . Sie war , streng genommen , nur '
gegen di ? Einzelnen gerichtet . Denn Aechnungsahlage
konnte nur in einer Berichtserstattung bestehen .

Fanden die Logisten Grund zu einer Ausstellung
und Anklage , so stellten nicht sie , sondern -die Staats¬
anwälte , die Synagoreu , dieselbe gegen den Schuldigen
an . M . s. überhanpt nöch §. 80 .

V) Nicht blos durch Untheilbaikeit und Unveräusscrlich -
keit des Grundeigenthums suchte man der Armjith der
Bürger vorzubeugen , sondern auch durch das Erbrecht
und das Verbot der Ehe mit Fremden suchte man den
Character und Stamm rein zu erhalten . Zwei Oinge .
— die leider später vernachlässigt wurden ,

c) Der Ostrakismus war blos Folge des absoluten Ueber -
gewichts des Staats -Gesammt -Interesse über den Inter¬
essen und Rechten der Einzelnen . Er war daher nicht
Strafe , sondern höchste Vorsichtsmaasregelj damit da *
Volk der moralischen Macht der Tugenden , Verdienste ,
des Ansohns und Reiehthums Einzelner nicht unter¬
liege und vielleicht aus Dankbarkeit das demokrati¬
sche Princip opfere . Der Verwiesene sollte blos deirti
Volke 10 lallte aus den Augen gehen und behielt da¬
her seine Güter , ja um ihn zurückrufen zu können ,
wurde ihm attoh 'der Ort seines Exils angewiesen .
Diesem gemäs wufsten die Einzelnen schon von selbst ,
ob sie zum Ostrakismus reif eeyen , und suchten durch
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Vertheicligungeretlen zu zeigen , dafs sie nicht geEShr-
lich seyen oder wenigstena das nothwendige Uebel auf
einen ändern zn wälzen . Es mufsten aber 6000 Stim¬
men für die Ausweisung eines Einzeinen stimmen·
Was den Atlieniensern zur Ehre gereicht , ist , dafs sie
das Ganze abkommen licsen , seitdem ein gewisser Ily -
perbolus seiner Schlechtigkeit wegen verwiesen worden
war und sie nun das Institut für entwürdigt hielten .

Ein besonderer Gstrakismus für die Rathsglieder
war die Ekphyllophorie . Der Rath selbst stimmte ge¬
heim auf Blättern , wer der Rathswürde unfähig sey .
Diese Anklage mu &te jedoch vor die Gerichte gebracht
und von ihnen darüber erkannt werden .

5) Kon den Bundes - Verhältnissen der grie¬
chischen Staaien untereinander (51).

f 115 .

Sämmtliche griechische Staaten standen nun
teineswegee völkerrechtlich ganz vereinzelt da ,
sondern jener centripetale Character , jene
Identität ihrer sittlichen und politischen Inter¬
essen , jene Identität und Gemeinschaft der
^ ligiösen Gebräuche , Feste und Spiele , jene
gänzliche Abwesenheit hab - , eroberungs - und
vergröserungssüchtiger Tendenzen (denn nur
Furcht vor dem Supremat einzelner Staaten

die Ursache ihrer vielfachen Kriege unter
rinander ) führte 'und trieb zu Bündnissen ,
deren Character und Zweck jedoch ganz und
§är verschieden war von den Statenbündnissen
sö wohl wig den Bundesstaten des modernen
Abendlandes . Die einzelnen Staatenbündnisse
^ier zu durchgehen und zu schildern , würde
aW zu weitläufig , werden , wir verweisen da-

[ S») M . s. St . CroiK dea anciea « gouvernemen » Jederalifs und Heeren
' c · S . igcj , Letzterer nennt dieäe Bundes - Verhältnisae jimphicitQnien ,
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her auf Tittmann 1. c. Stes Buch und beschrän¬
ken uns auf eine allgemeine Characterschilde -
rung etc . derselben . .

& 116 ·
a) Zweck dieser Bündnisse .

Der Zweck dieser Staatenbündnisse war
im Allgemeinen und zunächst durchaus nicht
Verbindung mehrerer Staaten zum PF~ider '
stunde gegen äuss^ire Feinde , gegen äussere
oder gar innere Gefahren , zur Erhaltung der
inneren Ruhe , zur Aufrechthaltung gewisser
Principien etc . , sondern um auf diese Weise
dem griechischen Geiste und Charaeter einen
weitern Spielraum zu seiner Ausbildung zu ver¬
schaffen , -welcher sich , auf den engen Raum
einer Stadt beschränkt , nicht so hätte ausle¬
ben können , wie er es mittelst ' dieser Vereine
und der weiter unten zu nennenden National¬
feste that .

§. 117 . '

ß) Big enthiimlichkeiten ^ in Beziehung auf
deren Bildung und Theilnähme daran .

Aus dieser ^ mecifbe'stimmung flofs nun die wei¬
tere characteristische Besonderheit , dafs diese
Bündnisse .nicht eigentliche iSiaaie « - Bündnisse
waren , sondern vielmehr GHec/ze« - Bündnisse ,
denn es nahmen an den allgemeinen Bundes¬
versammlungen alle Einzelnen beliebig Theil ,
sie wurden nicht durch blose Deputirte oder
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Gesandte beschickt , sondern alle Erschienene ^
bildeten hier eine grose griechische Folksvex -
Sammlung , die , wie im besondern Staate , ihre
Beamten hatte und über die ihr vorgetragenen
Sachen entschied , ihre Feste und Spiele feierte ,
kurz , dieselbe Machtvollkommenheit übte , wie
die Volksversammlungen der einzelnen Staaten .
Ohne jenen allen türiechen eigenen centripetalen
Character etc» wäre so etwas gar nicht möglich
gewesen . Tittmann sagt daher auch sehr tref¬
fend S. 748 : »dafs diese Bündnisse und Versamm¬
lungen eine Ergänzung und Fortsetzung des
Staats waren ,“ für moderne , nur aus staatlich -
Centrifugalem Stoffe zusammengesetzte Wesen
bleiben sie aber demohngeachtet ein Räthsel ,
Venn man nemiich immer wohl im Auge b’ehält ,
dafs alle einzelnen Individuen Theil daran nahr
tuen , dafs es grose Versammlungen und keine
Gesandten - Congresse waren .

Destut de Tracy , Commentar zu Montesquieu f .
S. 195. , macht es den Alten zum Vorwurf , dafs sie da*
heutige Repräsentativ · System nicht gekannt hätten·
Wohl ihnen , dafs sie es nicht kannten , denn es ist ja
nur eine Tochter des staatlich , centritugalen CharaCtats,

r) Verrichtungen und Competenz ,
§. 118.

Diesem Character gemäe wurden nun dutchf *
oder vor diesen Volksversammkmgen gdü#

dieselben Gegenstände verhandelt , ' beschlossen
^öd gefeiert , wie in den einzelnen Staaten ,
bien Anfang machten die religiösen Ceremoni ^tr,
beste , Opfer , Wettstreite und Spiele , die sich

2r ‘Bd. 13
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hier wie in den einzelnen Staaten und zu Olym·'
pia etc .überall gleich waren . Hierauf wurde «
■die Streitigkeiten ^ die etwa zwischen den ein-
<zeinen Städten und Staaten entstanden waren »
geschlichtet und ztilezt über andere Angelegen· '
heiten , insonderheit Krieg und Frieden mit
Auswärtigen berathschlagt . Diese Bündnisse
hatten an ihren Versammlungsorten ihre beson '
dernTempel und Götter zum Schutz derselben »
3 . B . die Jonier den Zeus Helikonios , die Do *

rier den Apollo auf dran Vorgebirge Triopium »
die Achäer den panachäischen Demeter und
Pallas .

§. 119 .

Man nahm nicht leicht andere griechische
Städte oder Staaten auf. Eine Ausnahme machte
in dieser Beziehung sowohl , wie in mancher an*
deren , der spätere und erst nach verlorner Frei *
heit gegründete etchäische Bund } denn er war
ein vorzugsweise politischer Bund sämmtlicher
pelöponnesischer Staaten zur Erhaltung ihrer
nur von Römer Gnaden ihnen gelassenen Frei *
heit . Er hatte einerlei Maas , Gewicht und
Münze . Er sandte als Bund Gesandtschaften
ab , ertheilte an Fremde Zollfreiheiten und Si*
cherheit gegen Kaperei (αόνλι ,ά) (was jedoch
auch von ändern geschah ) , ja es scheint , als
habe es ein allgemeines Bürgerrecht dieses Bun¬
des gegeben . Uebfigens wird er vorzugsweise
als' eine reine , Demokratie von Pölybius und
Strabö geschildert , woran alle Theil nahmen ,
die 30 Jflhr alt waten . Sie hatten ihren eige*
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ften Bundesrath oder Ausschufs . Man versam -
tnelte sich zweimal im Jahr zu Aegium , spä¬
ter abwechselnd in den Städten des Bundes .
t >ie Bundesbeamten konnten auch ausserordent¬
liche Versammlungen ausschreiben , besonders
■«Fenn ein Schreiben des römischen Senats ein¬
gelaufen war . ' Die Versammlung erkannte Eli¬
ten - Bezeugungen , Statuen , empfing imTheater
Gesandschaften etc . Kurz , dieser achäische Bund
Var mehr als die übrigen , ein wirklicher Bun¬
desstaat , ein durch das Supremat Roms zu-
*ammengedrängter Staaten - Verein . Er nahm
-den ganzen Arkadischen Bund in sich auf , so
4afs sich dieser dadurch auflöfste .

ÄL s. luraptsächlicb Polyüus ΙΓ. 37 — 44.' über diesen
Acbäücbeu BuaA * . Arätus und 'Phitopomen waren
Stifter und Beförderer desselben . Er war das lezte
Aufledern des griechischen Gemeingeistes . Er dauert «
indefs doch 13Ö Jahre von 280 — 144 .' v . Chr .

§. 120 -

Bemerkt sey hier , dafs die Griechen , be -
*onders Strabo , diesen Bündnissen ausser το
Χοίρον oder τίοίνη ιίολιτεια auch den Namen
βύότημα gabenj lediglich deshalb , -weil wir
Unten wegen Anwendung dieses Ausdrucks auf

europäischen Staten noch einmal davon
^ den werden .
■ Die Leitung , das Ausschreiben etc . dieser
~UndesVersammlung *^ hatte fast überall ein
Jirateg , weil dabei auch Krieg und Frieden
Gegenstände der Berathung waren . Einige ,
^ B. die Lykier , hatten besondere Richter
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für die Streitigkeiten und entschieden solche
nicht durch die Versammlung .

TJer Amphicty onen * Rath und die pan· ',
hellenischen grasen National - Feste
und S piele als der Scklufsstein und die
Krone der griechischen Staatenwelt .

%. 121·
Nickt genug , dafs Gemeinden Staaten und

Staaten groSe Gesammtstaate® (dieses möchte
vielleicht der rechte Ausdruck für κοινή jto -
λιτεκΆ oder όνότημα seyn) in Griechenland bil¬
deten , sondern alle in den , um das mittländi¬
sche Meer herum und innerhalb desselben zer¬
streuten Mutter - und Töehterstaaten wohn¬
haften Griechen , die ganze griechische Welt ,
Fanden nun zulezt noch ihren Mittel - und Ver¬
einigungspunkt in dein Amphictyonen - Rath zu
Delphi undÄnthela (6i) und in den grosen Nalio '
Halfesten und Spielen "inDelphi ? Olympia y Ko-
rinth und Nemea , κbei Welchen letzteren wir
von den äussersten Colonien in Africa , Asien und
Europa Könige und Private herbei eilen sehen ,
um an den Triumphen Theil zu nehmen ’, wozu
die ,Siege bei diesen Spielen berechtigten . Abei
auch nur Griechen oder Hellenen wurdeö
hier zugelassen , nur makellose Griechen . Hiei
vergafs man alle Zwistigkeiten unter einander ,
lind hart wurde die Verletzung des allgemei¬
nen Friedens oder Waffenstillstandes während

5a ) Fr . /W . Tittmann , über den Bnnd där Amphtefvonen . Bertin i8l2·
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dieser 'ptmhellenische 'n Feste , Spiele und Opfer
geahndet . Hier zeigte sich denn auch über¬
haupt und zum Schlufs die griechische Welt in
ihrer ganzen Pracht und Herrlichkeit , so dafs
ihre bisher skizzirte staatliche Verfassung ge-
'vvissermaasen auch nur als das Skelet von dem
prachtvollen lebendigen Organismus angesehen
Werden mag , der sich hier in seinem höchsten
Glanze entfaltete . An diesen Orten , hauptsächlich
iu Delphi und Olympia , fand sich gleichsam
dievQuintessenz des griechischen Geschmacks - ,
Kunst - , Religions - und Staats - Sinnes vereinigt ;
hier fanden sich die grösten Prachtwerke grie¬
chischer Kunst aafgehäuft ; unzählige Statuen
Und Denkmäler verewigten das Andenken Ein¬
zelner , and wer .hier gesiegt und gekrönt wor¬
den war , der konnte nun — sterben . Hier
Vvar der Ort , wo Griechenlands grose Krjegs -
Und Staatsmänner sich einfanden , um durch
den Applaus von ganz Griechenland den Lohn
ihrer Thaten einzuärnden , wodurch denn an¬
dere wiederum zu gleichen Thaten angespornt
Wurden. '

Die Thräne , die jeder Fühlende bei dem
Gedanken fallen läfst , dafs solche Herrlichkeit
ftir ewig dahin sey , ist ihr schönstes unver *
bängliches Denkmal.

e) Her împJiicfyonen -Rath , oder die Arnpl ). Versammlung
oder das Amph . Gericht war ein sehr alter griechischer
Bund und wurde schon geschlossen , ehe noch die
Lakedemonier aus Thessalien nach dem Peloponnts
Waederteu . Die Griechen selbst waren zweifelhaft ,

■ob ein gewisser Amphictyon , Beherrscher der Umge¬
gend von Thermopylä , oder Akrisius , König von Ar.
&oa , ihn gestiftet habe . Es War ein Off - und Defensiv
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Bund zur Anfrechtbaltung des Völkerrechts unter eia -,
ander und der Unverletzbarkeit des Apollo - Tempels zu
Delphi . Trotz der späteren Wanderungen behielt doch
jeder Stamm seihe ursprüngliche Stimme und Deputir -
tenzahl , und - in den Versammlungen , deren jährlich
zwei statt hatten , eine im Frühling zu Delphi , die
andere im Herbst zu Anthela bei den Thermopyleu t
galten nach wie vor nur 24 Stimmen , indem nemlich
]eder der 12 ursprünglichen Stämme 2 Stimmen erhal '
ten hatte . Wie überall so auch hier wurde die Vet - .
Sammlung mit Opferhandiungen eröffnet , und zwar für
die Ruhe und das allgemeine Wohl von ganz Griechen¬
land . Dann entschied man Streitigkeiten zwischen den
einzelnen Staaten und Städten , hauptsächlich aber An¬
klagen wegen Verletzung des Völkerrechte und Tem¬
pels zu Delphi . Das Gericht entschied durch Mehrheit
der Stimmen und erkannte Strafen zu , zu deren Voll¬
ziehung nötbigenfalls der ganze Bund aufgefordert
werden konnte . Im äussersten Falle sties es die Wi¬
derspenstigen aus und entzog ihnen die Theilnahme
am Tempel , Orakel und den pythischen Spielen zu Del¬
phi , als einem der ganzen griechischen Welt gemein¬
samen Tempel und Institute ; Stifter und Vorsteher der
■Spiele waren die Amphictyonen . Heeren l , o. S . 201
folgert aus Strabo , dafs sich der Amphictyonen - Rath
nicht ahuiechselnd zu Delphi und Thermopylä versam¬
melte , sondern dafs sich die Deputirten jedesmal er ,St
bei Thermopylä versammelten , um hier dem Demeter
ein Opfer zu bringen und dann nach Delphi gegangen
seyen , um da d ie eigentlichen Geschäfte vorzunehmen .
Geber die 12 Stämme , welche au diesen Amphictyonieu
Theil hatten ', S. 203 .

b) Nach Strabo hörte die Amphictyonen -Versaihmlung un¬
ter Tiberius mit dem Achäischen Bunde auf , nach
Tansanias existirle sie noch unten Antonius Pius .

c) Die pythischen und olympischen Spiele wurden alle
4 Jahre gefeiert , die pythischen im 3ten , die olympi¬
schen im Iten Jahre jeder Olympiade , so dafs leztere
für die ganze Griechen - Welt als gemeinsame Zeitrech¬
nung adoptirt worden waren . Die Spiele selbst warm »
sich zu Olympia , Delphi , Korinth und Nemea gleich ,
hier zeigte man , was man zu Haue in den Gymnasien
etc . gelernt hatte . In den Theatern hatten die histo¬
rischen , poetischen ■ und musikalischen Wettkämpfe
stattj in den Hippodromen die Pferde - und Wagen -
Rennen ; in den Stadien die Wettläufe , Ring - und
Faust - etc . Kampfe . In einem boeondern Gebäude war
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die Gemälde·Ausstellung . Die Ampliictyonen su Del·
pbi und die Richter zu Olympia sprachen den Preis
zu , der in Lorbeerkronen und JStatuen bestand , In
Olympia , wie auch anderwärts gab es sogar für Jüng¬
linge und Jungfrauen Wettkämpfe der körperlichen
Schönheit . ^

Die Olympischen Spiele insonderheit betreffend , so
War Herkules deren Stifter und Lykurg deren Wieder¬
hersteller nach einer , langen Unterbrechung im Jahr
777 vor Christus , von wo an die Zählung begann .
Sie wurden zu Ehren Jupiters gefeiert . Die ganze
Landschaft Elis , worin Olympia oder Pise lag , war
heilig und unverletzlich , besonders zur Zeit der Spiele .
„ Dean hier , in dem Zeus geweihten Lande , WO die
JJation der Hellenen im festfichen Glanze sich zeigend ,
als ein Yolk sich begrüfste , sollte auch keine blutige
Fehde den Boden entweihen . — Das ist das Herrliche
bei dem Volk der Hellenen , dafs sie auch da die edle¬
ren Gefühle der Menschheit ehrten , wo andere ihrer
zu vergessen pflegen . Sie haben geblüht , so lang ? sie
dies Uber sich vermochten i sie sanken selber , als das
Heilige aufhörte , ihnen heilig zu seyn .“ Heeren III .
S . 20 . ]

Die Eleer hauen die gesammte Leitung und Besorgung
derselben , insonderheit darauf zu sehen , dafs keine
Fremden und zur Strafe Ausgeschlossenen Theil nah¬
men . Sie besorgten die jedesmalige Loosziehung der
Richter über alle Arten der Wettkämpfe , welche sich
schon 10 Monate vor der Zeit versammelten , um sich
mit ihren Functionen bekannt zu machen . ' Alle Öei -
ligthümet befanden sich in dem jiltis oder heiligen
Hain , der mit einer Mauer umgeben war . Hierin lag
namentlich der berühmte 68 Fufs hohe , 230 F . lange
nnd 95 F . breite oder tiefe Tempel des Jupiter ' mit
der noch berühmteren 64 Fufs hohen auf einem Throne
sitzenden aus Gold und Elfenbein gefertigten Staute
des Jupiter von Phidias . Auch zu diesem Meisterwerk
hatte ein Vera Homers den Funken entflammt· Ferner
der Tempel der Juno und Vesta , das Theater , das
Prytaneum und endlich jene unzählige Menge von
meistens Portrait - Statuen , zu Ehren der Sieger dahin
gestellt . Beim Tempel der Juno stellten die Jungfrauen
von Elis Wettläufe an und die Siegerinnen erhielten
Oliven - Kronen so wie die Ehre , ' ihr Portrait im Tem¬
pel aufzuhängen . Von den Wettkämpfen der Athleten
Waren aie bei hoher Straf « ausgsichlosien .
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De * heilige Hain zu Olympia war mitDenfemälirn und
Statuen angefüllt ; Göttern , Helden und Siegern gesezt .
Pausanias (170 n . Chr .) erwähnt über 230der leztern . Von

■Jupiter allein 23 Statueü , worunter eine aus Bronze 27F·
hoch· Noch ζμ Plinius Zeiten (23 — 79 n . Chr .) zählte
man überhaupt 3000Statuen . Ebensoviele hatten Athen )
Delphi und Rhodus aufzuweised . Heeren III . S . 30·
nEs war ein erlaubtes Selbstgefühl , mit dem der Hel¬
lene sein Olympia "verlies . Mit Recht konnte er sich
Sagen , er habe das Herrlichste der Erde gesehen } und
dies Herrlichste , nicht von Fremden gefertigt , war
zugleich das Werk und das Eigenthum seiner Nation .**

So wie Rom seinen Sicilius Dentatus hatte , SO
Griechenland seinen Theagenes , welcher 1200mal den
Breis im Laufe , Faustkampfe etc . etc . davon getragen
hatte . Man verehrte ihn als einen Heros . Ausserdem
erzählte man Wunder von den Riesenkräften einzelner
Athleten .

Die Wettkampfe dauerten 5 Tage und am lezten
Wurden die Preise im Theater zuerkannt . Vor dem
Anfänge mufsten sich die Kämpfer ' einer öffentlichen
Sitten - Censur der Richter unterwerfen , ehe sie züge -
lassen wurden . Bei den Wagen - Rennen konnten nur
sehr Reiche wetteifern } meist Könige , ja Staaten sen¬
deten daher ihre Quadrigen und liesen sie durch ihre
Wagenlenker führen . Älkihiades lies deren sieben auf
einmal in das Hippodrom führen . Das Signal zur
Abfahrt gab ein Adler aus Bronze ., der sich durch
einen Mechanismus mit ausgebreiteten Flügeln erhob .

Fremde ( Nicht -Griechen ) benuzten diese Feste , um
ihren Markt zu Olympia zu jnachen .

Die einzelnen Staaten und Städte Griechenlands Sen¬
deten Theorien oder Deputationen , zum Tempel Jupi¬
ters , um ihm Dankopfer zu bringen , und decretirten
sich gegenseitig Statuen und Kronen zur ErkeAntlich -
keit gegenseitiger Dienste .

Themistocles erklärte , dafs der Tag , an welchem
ihm zu Olympia der Applaus von ganz Griechenland
zu Theil geworden , der schönste seines Lebens gewe -
sey s_ey .

Jeder , der sich irgend einer Leistung , eines Vor¬
zugs rühmen zu können glaubte , machte hier seine
Ausstellung , so z. B . führten Aerzte ihre geheilten
Kranken mit sich herum .

Alles was iehön und riKimlich heisen konnte , fand zu
Olympia seinen Preis .
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Chilon Snd Diagoras , Tatet vom Ölynipiaehea Sie¬
gern , starben vor Freude auf der Stelle .

Sämmtliche Sieger Warden zulezt in die Siegerfisten
von Elis eingetragen und im Prytaneum ilxnen ein
Gastmal gegeben . IVfcn führte sie feierlich und im
Triumph in . ihre Vateretadt zurück , oft nicht durch
das gewöhnliche Thor , sondern durch einen Miuer -
bruch . Ein Bürger Von 'Agrigent , Exenetee , zog einst ,
nach Diodor , unter einer Begleitung von 300 Wagen
ein , die sämmtlich mit weisen Pferden bespanne wa¬
ren . Damit nicht genug , erhielten sie hier und da
aus dem Staatsschatz Zeitlebens ein Ehrengeschenk oder
wurden von Steuern befreit , hatten überall einen Eh -
ren -Platz im Theater , bei .den Spartanern auch die
Ehre , neben dem König in der Schlacht zu fechten .
In Athen erhielten die olympischen Sieger 500 und
die isthmischen 10O Drachmen aus dem Staatsschatz
zur Belohnung .

Was zu Olympia zur Ehre Jupiters geschah , ge¬
schah zu Delphi zu Ehren des Apollo , üebpr die un¬
schätzbaren Reichthümer , namentlich auch kostbaren
Gemälde , welche um den Apollotempel zu Delphi auf¬
gehäuft waren , s. m . Barthelemy Chap . Q2. und dann
noch zum Schlufs über die Herrlichkeit der griechi¬
schen Well überhaupt Herder 1. c. S . 136 . 1ί0 . 143 .
147 . 154 - 172 .

d) „ Die Zeitrechnung nach Olympiaden überlebte Alexan -
dern nur wesenlos .“ Das Aufhören der olympischen
Spiele ist nicht genau anzugeben , sie hörten jedenfalls
früher auf , als die Jahresrechnung darnach , welche
wahrscheinlich bis dahin , wo Griechenland Provinz
von Rom ward , beibehalten wurde .

e) Die Nemeischen Spiele hatten ihren Namen von Ne -
mea , einem Flecken oder Haine zwischen den Städten
Kleonä und Vblius (in der Nähe des Isthmus }, wo sie
alle drei Jahre (zu Anfang des zweiten und vierten
Jahres der Olympiaden ) gefeiert wurden . Man rech¬
nete auch nach Nemeaden , wie nach Olympiaden und
Pythiaden . Bei den Nemeischen Spielen wurden , die
Vorsitzer aus Korinth , Argos und Kleonä erwählt . Es
waren Trauer -Spiele zum Andenken des Opheltes oder
Archemorus , und die ''Richter trugen daher schwarze
Kleider . Nachdem sie eine Zeit lang unterblieben , soll
sie Herkules nach Besiegung deS Nemeischen Löwen
hergestellt haben . Die Sieger wurden mit Eppich
bekränzt .
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/ ) Die Isthmiscjien Spiele wurden nach Pindar alle drei ,
nach Pliniua alle fünf Jahre gefeiert zu Ehren des Me -
licertes , später zu denen Neptuns . Bei diesen Spielen

feschah es, dafs die Römer zweimal, durch den Consullaminius und durch Nero , den Griechen ihre Frei¬
heit wieder schenkten . Die Sieger tyurden mit Fich -
tenzweigen bekränz 't . Mit Ausnahme der Nemei &chen
waren die Spiele bei allen 4 derselben Art . Die Ne -
meischen beschränkten sich auf Wagenrennen und alles
Was zum Pentathlum gehörte , doch sollen auch musi¬
kalische Wettstreite zuweilen statt gehabt haben . M .
«. nächst Barthelemy besonders Potter 1. C. Thl . I .
S . 972 — 996 .,, woselbst die olymp . pytb . isthmischen
und nemeischen Spiele einzeln beschrieben sind .

g) Die -gröste Höflichkeit und Schmeichelei war es daher
auch von Seiten der Griechen , "Wenn sie ein barbari¬
sches Volk als verwandt behandeltenJ so sehr wufsten
sie , wer und was sie waren .

—> So lebt denn Wohl , ihr Gegenden der
alten Herrlichkeit , wenn wir euch wieder -
Behuu , hat gänzliche ErUi ttlichung und der
Huf kocfuiaiatischer Barharen vollends die
letalen Roste dessen vernichtet und sertreten ,
was npcli ein stummer Zeuge eurer hohen
Givilisationsstufe war . —
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